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§ 15a

Ve r l u s t e b e i b e s c h r #nk t e r Ha f t ung

idF des EStG v. 19.10.2002 (BGBl. I, 4210; BStBl. I, 1209)

(1) 1Der einem Kommanditisten zuzurechnende Anteil am Verlust der
Kommanditgesellschaft darf weder mit anderen Eink"nften aus Gewer-
bebetrieb noch mit Eink"nften aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen
werden, soweit ein negatives Kapitalkonto des Kommanditisten entsteht
oder sich erh%ht; er darf insoweit auch nicht nach § 10d abgezogen wer-
den. 2Haftet der Kommanditist am Bilanzstichtag den Gl#ubigern der
Gesellschaft auf Grund des § 171 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs, so k%n-
nen abweichend von Satz 1 Verluste des Kommanditisten bis zur H%he
des Betrags, um den die im Handelsregister eingetragene Einlage des
Kommanditisten seine geleistete Einlage "bersteigt, auch ausgeglichen
oder abgezogen werden, soweit durch den Verlust ein negatives Kapital-
konto entsteht oder sich erh%ht. 3Satz 2 ist nur anzuwenden, wenn derje-
nige, dem der Anteil zuzurechnen ist, im Handelsregister eingetragen ist,
das Bestehen der Haftung nachgewiesen wird und eine Verm%gensmin-
derung auf Grund der Haftung nicht durch Vertrag ausgeschlossen oder
nach Art und Weise des Gesch#ftsbetriebs unwahrscheinlich ist.
(2) Soweit der Verlust nach Absatz 1 nicht ausgeglichen oder abgezogen
werden darf, mindert er die Gewinne, die dem Kommanditisten in sp#te-
ren Wirtschaftsjahren aus seiner Beteiligung an der Kommanditgesell-
schaft zuzurechnen sind.
(3) 1Soweit ein negatives Kapitalkonto des Kommanditisten durch Ent-
nahmen entsteht oder sich erh%ht (Einlageminderung) und soweit nicht
auf Grund der Entnahmen eine nach Absatz 1 Satz 2 zu ber"cksichtigen-
de Haftung besteht oder entsteht, ist dem Kommanditisten der Betrag
der Einlageminderung als Gewinn zuzurechnen. 2Der nach Satz 1 zuzu-
rechnende Betrag darf den Betrag der Anteile am Verlust der Komman-
ditgesellschaft nicht "bersteigen, der im Wirtschaftsjahr der Einlagemin-
derung und in den zehn vorangegangenen Wirtschaftsjahren ausgleichs-
oder abzugsf#hig gewesen ist. 3Wird der Haftungsbetrag im Sinne des
Absatzes 1 Satz 2 gemindert (Haftungsminderung) und sind im Wirt-
schaftsjahr der Haftungsminderung und den zehn vorangegangenen
Wirtschaftsjahren Verluste nach Absatz 1 Satz 2 ausgleichs- oder abzugs-
f#hig gewesen, so ist dem Kommanditisten der Betrag der Haftungsmin-
derung, vermindert um auf Grund der Haftung tats#chlich geleistete Be-
tr#ge, als Gewinn zuzurechnen; Satz 2 gilt sinngem#ß. 4Die nach den
S#tzen 1 bis 3 zuzurechnenden Betr#ge mindern die Gewinne, die dem
Kommanditisten im Wirtschaftsjahr der Zurechnung oder in sp#teren
Wirtschaftsjahren aus seiner Beteiligung an der Kommanditgesellschaft
zuzurechnen sind.
(4) 1Der nach Absatz 1 nicht ausgleichs- oder abzugsf#hige Verlust eines
Kommanditisten, vermindert um die nach Absatz 2 abzuziehenden und
vermehrt um die nach Absatz 3 hinzuzurechnenden Betr#ge (verrechen-
barer Verlust), ist j#hrlich gesondert festzustellen. 2Dabei ist von dem ver-

E 1

§ 15a



E 2 L"demann

rechenbaren Verlust des vorangegangenen Wirtschaftsjahres auszugehen.
3Zust#ndig f"r den Erlass des Feststellungsbescheids ist das f"r die ge-
sonderte Feststellung des Gewinns und Verlustes der Gesellschaft zust#n-
dige Finanzamt. 4Der Feststellungsbescheid kann nur insoweit angegrif-
fen werden, als der verrechenbare Verlust gegen"ber dem verrechenbaren
Verlust des vorangegangenen Wirtschaftsjahres sich ver#ndert hat. 5Die
gesonderten Feststellungen nach Satz 1 k%nnen mit der gesonderten und
einheitlichen Feststellung der einkommensteuerpflichtigen und k%rper-
schaftsteuerpflichtigen Eink"nfte verbunden werden. 6In diesen F#llen
sind die gesonderten Feststellungen des verrechenbaren Verlustes ein-
heitlich durchzuf"hren.
(5) Absatz 1 Satz 1, Absatz 2, Absatz 3 Satz 1, 2 und 4 sowie Absatz 4 gel-
ten sinngem#ß f"r andere Unternehmer, soweit deren Haftung der eines
Kommanditisten vergleichbar ist, insbesondere f"r
1. stille Gesellschafter einer stillen Gesellschaft im Sinne des § 230 des

Handelsgesetzbuchs, bei der der stille Gesellschafter als Unternehmer
(Mitunternehmer) anzusehen ist,

2. Gesellschafter einer Gesellschaft im Sinne des B"rgerlichen Gesetz-
buchs, bei der der Gesellschafter als Unternehmer (Mitunternehmer)
anzusehen ist, soweit die Inanspruchnahme des Gesellschafters f"r
Schulden in Zusammenhang mit dem Betrieb durch Vertrag ausge-
schlossen oder nach Art und Weise des Gesch#ftsbetriebs unwahr-
scheinlich ist,

3. Gesellschafter einer ausl#ndischen Personengesellschaft, bei der der
Gesellschafter als Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen ist, so-
weit die Haftung des Gesellschafters f"r Schulden in Zusammenhang
mit dem Betrieb der eines Kommanditisten oder eines stillen Gesell-
schafters entspricht oder soweit die Inanspruchnahme des Gesell-
schafters f"r Schulden in Zusammenhang mit dem Betrieb durch Ver-
trag ausgeschlossen oder nach Art und Weise des Gesch#ftsbetriebs
unwahrscheinlich ist,

4. Unternehmer, soweit Verbindlichkeiten nur in Abh#ngigkeit von Erl%-
sen oder Gewinnen aus der Nutzung, Ver#ußerung oder sonstigen Ver-
wertung von Wirtschaftsg"tern zu tilgen sind,

5. Mitreeder einer Reederei im Sinne des § 489 des Handelsgesetzbuchs,
bei der der Mitreeder als Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen
ist, wenn die pers%nliche Haftung des Mitreeders f"r die Verbindlich-
keiten der Reederei ganz oder teilweise ausgeschlossen oder soweit
die Inanspruchnahme des Mitreeders f"r Verbindlichkeiten der Reede-
rei nach Art und Weise des Gesch#ftsbetriebs unwahrscheinlich ist.

Autor: Dr. Peter L"demann, Rechtsanwalt/Steuerberater, M#nchen
Mitherausgeber: MichaelWendt, Richter am BFH, M#nchen
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pitalkonten im Konkurs der Gesellschaft, FR 1977, 348; Uelner, Zur Problematik der Ab-
schreibungsgesellschaften – Korreferat zum Referat Dr. Bopp, JbFStR 1977/78, 298 ff.;
Bopp, Die einkommensteuerrechtliche Behandlung des negativen Kapitalkontos eines
Kommanditisten, in Raupach, Das negative Kapitalkonto des Kommanditisten, 1978, 11;
Bordewin, Steuerliche Anerkennung des negativen Kapitalkontos, BB 1978, 441; Coste-
de, Zentrale Fragen zum Steuerrecht gewerblicher Abschreibungsgesellschaften, StuW
1978, 23; Schulze-Osterloh, Die zivilrechtliche Zul$ssigkeit eines negativen Kapitalan-
teils des Kommanditisten, in Raupach, Das negative Kapitalkonto des Kommanditisten,
1978, 59; ders., Gesellschaftsrechtliche und handelsbilanzrechtliche Bedeutung des negati-
ven Kapitalanteils des Kommanditisten, in Raupach, Das negative Kapitalkonto des Kom-
manditisten, 1978, 81; Streck, Die Streichung des negativen Kapitalkontos – %ber das
Verh$ltnis von Mittel und Zweck einer Gesetzgebungsinitiative, in Raupach, Das negative
Kapitalkonto des Kommanditisten, 1978, 105; Uelner, Zur steuerlichen Problematik der
Verlustzuweisungsgesellschaften, FR 1978, 603; Wallenhorst, Haftungsumfang und steu-
erliche Verlustbeteiligung des Kommanditisten, BB 1978, 1508; Bordewin, Verlustzuwei-
sungen, FR 1979, 313; Gerbig, Der Regierungsentwurf zur Einschr$nkung des negativen
Kapitalkontos, DStR 1979, 654; Mellwig, Rechnungslegungszwecke und Kapitalkonten
bei Personengesellschaften, BB 1979, 1409; Schulze-Osterloh, Bemerkungen zur Dis-
kussion um das negative Kapitalkonto des Kommanditisten, FR 1979, 247; Thiel, Das ne-
gative Kapitalkonto des Kommanditisten im Steuerrecht – ein Vorschlag de lege ferenda,
DB 1979, 664; Bordewin, Gesetz zur !nderung des EStG, des KStG und anderer Geset-
ze, BB 1980, 1033; Dankmeyer, Einschr$nkungen der Verlustverrechnungsm&glichkeiten
bei beschr$nkt haftenden Unternehmen, DB 1980, 1910; ders., K#nftige Verlustverrech-
nungsm&glichkeiten bei beschr$nkt haftenden Unternehmern, DStR 1980, 131; Gerbig/
Rautenberg, Gestaltungsfreir$ume des § 15a EStG – M&glichkeiten und Gefahren des
Gesetzes zur Einschr$nkung der Verlustzuweisung bei beschr$nkt haftenden Gesellschaf-
ten, DB 1980, 1959; Grefe, Bedeutung des Regierungsentwurfs zur Einschr$nkung des
negativen Kapitalkontos f#r das Verlustausgleichs- und Verlustabzugsverbot in § 15
Abs. 2 EStG, DB 1980, 991; Jakob, Zur Einbeziehung von (negativem) Sonderbetriebsver-
m&gen in das Verlustausgleichspotential nach §§ 15a, 21 Abs. 1 Satz 2 EStG, DB 1980,
2354; Knobbe-Keuk, Die gesetzlichen Regelungen des negativen Kapitalkontos des Kom-
manditisten – eine Mißgeburt, NJW 1980, 2557; Krabbe, Außensteuerrechtliche Folgen
des § 15a EStG, FR 1980, 532; Kuhlmann, Zum Entwurf von § 15a des Einkommensteu-
ergesetzes, BB 1980, 257; Mittelsteiner, Das „negative“ Kapitalkonto nach § 15a EStG,
DStR 1980, 579; S!ffing, G#nter, Zur Anwendung des § 15a des Einkommensteuerge-
setzes im Zusammenhang mit den Berlin-Pr$ferenzen, BB 1980, 1787; S!ffing, G./Wre-
de, Das Gesetz zur !nderung des EStG, des KStG und anderer Gesetze (Teil I), FR
1980, 365; Vogel, Perfektionismus im Steuerrecht, StuW 1980, 206; Arndt, Steuerliche
Leistungsf$higkeit und Verfassungsrecht, in FS O. M#hl, 1981, 17 ff.; John/Theisen, Steu-
erliche Gestaltungsmaßnahmen im Rahmen des § 15a des Einkommensteuergesetzes, BB
1981, 1375; dies., Verlustverrechnung in Personengesellschaften – Steuerrechtliche und
betriebswirtschaftliche Konsequenzen des § 15a, 1981; Biergans, Zur Neuregelung der
Einkommensbesteuerung beschr$nkt haftender Personengesellschafter, DStR 1981, 3;
ders., Stellungnahme zur Versagung des erweiterten Verlustausgleichs von Kommanditi-
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sten bei einer #ber die tats$chlich geleistete Einlage hinausgehenden Haftung durch den
BdF-Erlaß v. 8.5.1981, DStR 1981, 435; D!llerer, Steuerbilanz der Gesellschaft und Ge-
samtbilanz der Mitunternehmerschaft bei Anwendung des § 15a EStG, DStR 1981, 19;
Dornfeld, Anerkennung des negativen Kapitalkontos durch den Großen Senat des Bun-
desfinanzhofs, FR 1981, 129; ders, Zum Umfang der den Kommanditisten einer verm&-
gensverwaltenden Kommanditgesellschaft zuzurechnenden Verluste, DB 1981, 546 f.; Eg-
gesiecker/Eisenach/Sch#rner, %berraschende Effekte des Verlustbegrenzungsgesetzes
– Einlageminderung und Einlageerh&hung, FR 1981, 13; Knobbe-Keuk, Der neue § 15a
EStG – ein Beispiel f#r den Gesetzgebungsstil unserer Zeit, StuW 1981, 97; Lang, Die Be-
messungsgrundlage der Einkommensteuer. Rechtssystematische Grundlagen steuerlicher
Leistungsf$higkeit im deutschen Einkommensteuerrecht, 1981/88; Lempenau, Verlustzu-
rechnung und Verlustverrechnung bei Kommanditisten – handelsrechtlich und steuer-
rechtlich, StuW 1981, 235; Mittelsteiner, Neue Erkenntnisse zum § 15a EStG?, DStR
1981, 363; Quast, Zur steuerlichen Qualifikation der sog. Publikums-Kommanditgesell-
schaft, FR 1981, 26; Richter, Pr#fung der Frage der Mitunternehmereigenschaften bei
Verlustzuweisungsgesellschaften, DStR 1981, 642; Schulze-Osterloh, Die Unwahr-
scheinlichkeit einer Verm&gensminderung gem$ß § 15a Abs. 1 S. 3 EStG, FR 1981, 450;
Schulze-Osterloh, Die zivilrechtlich formulierten Tatbestandsmerkmale des § 15a EStG
und ihre steuerlichen Auswirkungen, JbFStR 1981/82, 238; S!ffing, G#nter, Das negati-
ve Kapitalkonto im Rahmen des § 15a EStG, FR 1981, 25; Uelner, Aktuelles zu steuerbe-
g#nstigten Kapitalanlagen aus der Sicht der Finanzverwaltung, StbJb. 1981/82, 107; Uel-
ner/Dankmeyer, Die Verrechnung von Verlusten mit anderen positiven Eink#nften nach
dem !nderungsgesetz vom 20. August 1980 (sog. § 15a-Gesetz), DStZ 1981, 12; Wallen-
horst, § 15a des Einkommensteuergesetzes: Ein Beitrag zur leistungsbezogenen Einkom-
mensbesteuerung und das Ende der Verlustzuweisung?, BB 1981, 546; Bordewin, Sinnge-
m$ße Anwendung des § 15a EStG bei den Eink#nften aus Kapitalverm&gen, FR 1982,
268 ff.; ders., Mitunternehmerbesteuerung im Spannungsfeld zwischen Einheit der Gesell-
schaft und Vielheit der Gesellschafter, StbJb. 1982/83, 181 ff.; Clausen, Gewinnzurech-
nung bei Einlageminderung (§ 15a Abs. 3 EStG), JbFStR 1982/83, 237; Dedner, Zum
Verh$ltnis von § 15 des Berlinf&rderungsgesetzes zu § 15a des Einkommensteuergesetzes,
BB 1982, 611; Holzschuh, Gestaltungsm&glichkeiten zur Minimierung der Einkommen-
steuerbelastung von beschr$nkt haftenden Gesellschaftern nach § 15a EStG, DStR
1982, 667; Lempenau, Neuere Entwicklung zur steuerlichen Behandlung der Mitunterneh-
merschaften aus der Sicht des Beraters, StbJb. 1982/83, 201; Rautenberg/Gerbig,
Ergebnisverlagerung in Sonderbetriebsverm&gen, BB 1982, 342; Schulze-Osterloh,
Rechtsanwendung und Rechtsetzung f#r Verlustzuweisungsgesellschaften durch Verwal-
tungsvorschriften, DStJG Bd. 5 (1982), 241 ff.; S!ffing, G#nter, Das negative Kapital-
konto eines Kommanditisten bei Gesellschafterwechsel und Gesellschaftsaufl&sung, BB
1982, 629; Birk, Das Leistungsf$higkeitsprinzip als Maßstab der Steuernormen, 1983;
Bitz, § 15a EStG. Zweifelsfragen und $nderungsbed#rftige Regelungen im Hinblick auf
das Sonderbetriebsverm&gen, DB 1983, S. 11; Costede, Steuerrechtsfragen der GmbH &
Still, StuW 1983, 308; Dedner, Der negative Progressionsvorbehalt und die Verlustaus-
gleichsbeschr$nkung nach § 2a EStG, FR 1983, 292 ff.; Krabbe, Negativer Progressions-
vorbehalt und Verlustausgleichsbeschr$nkungen, FR 1983, 83; ders., Steuerliche Behand-
lung ausl$ndischer Verluste nach § 2a EStG, RiW 1983, 42; Benda, Ernst, Die Wahrung
verfassungsrechtlicher Grunds$tze im Steuerrecht, DStZ 1984, 159 ff.; Hellwig, Der Ver-
lust im Steuerrecht, DStR 1984, 287; Kaligin, Auffanggestaltungen zur Umgehung der ge-
setzgeberischen Zielsetzung des § 15a EStG, DStZ 1984, 521; Bopp, !nderungen des
§ 15a des Einkommensteuergesetzes durch das Steuerbereinigungsgesetz 1985, BB 1985,
386; D!llerer, Die atypische stille Gesellschaft, DStR 1985, 295; Ehmcke, § 15a EStG,
1985; Friele/Jarosch/Pietsch, Verlust im Ertragsteuerrecht, 1985; Hennig, Feststel-
lungsverfahren gem$ß § 180 Abs. 1 Nr. 2a AO im Zusammenhang mit § 15a EStG, DStZ
1985, 171; ders., Das Verh$ltnis zwischen § 15a EStG und § 2a EStG, DB 1985, 1551;
Mittelsteiner, Erstmalige Anwendung des § 15a EStG auf „Altbetriebe“, DStR 1985,
749 ff.; Schellenberger, Der Bundesfinanzhof-Beschluß v. 25.6.1984, GrS 4/84 – Folgen
und Folgerungen, DStR 1985, 163 ff.; Schulze-Osterloh, Die Qualifikation der Ein-
k#nfte einer verm&gensverwaltenden Personengesellschaft – zum Beschluß des Großen
Senats des BFH v. 25.6.1984, DStZ 1985, 315 ff.; Schulze zur Wiesche, Die atypische
GmbH & Still, GmbHR 1985, 160; Bordewin/S!ffing, G#nter/Brandenberg, Verlust-
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verrechnung bei negativem Kapitalkonto, 2. Aufl., 1986; Haarmann/Sagasser, Verst&ßt
§ 15a EStG gegen den Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG)?, DB 1986, 1692; Jakob, Die
Mitunternehmerschaft in der Form der sogenannten atypisch stillen Gesellschaft. Konti-
nuit$t und Wandel eines Rechtsinstituts im Bilde der Rechtsprechung, BB 1986, 1615;
Kr!ner, Verrechnungsbeschr$nkte Verluste im Ertragsteuerrecht, 1986; Richter, Leitfa-
den zu § 15a EStG, 4. Aufl., 1986; Vogel, Rechtfertigung der Steuern: Eine vergessene
Vorfrage, Der Staat 1986, 481 ff.; Jakob, Zur Verrechenbarkeit von Verlusten aus Vermie-
tert$tigkeit mit Eink#nften aus Kapitalverm&gen im Rahmen des § 15a-Gesetzes, BB
1987, 1469 ff.; Kirchhof, Die Gleichheit vor dem Grundgesetz – Die Konzeption des
Gleichheitssatzes in Christian Starcks Neubearbeitung des v. Mangoldt/Klein’schen
Grundgesetzkommentars, NJW 1987, 2354 ff.; Schuppert, Verfassungsrechtliche Pr#-
fungsmaßst$be bei der verfassungsrechtlichen %berpr#fung von Steuergesetzen, in FS W.
Zeidler, Bd. 1 1987, 691 ff.; S!ffing, G#nter, Soll § 15a EStG aufgehoben werden? Stbg.
1987, 282; Tipke, Klaus, %ber Steuerreform und Steuergerechtigkeit, in FS W. Zeidler,
Bd. 1 1987, 717 ff.; Walzer, Steuergerechtigkeit, 1987; Arndt, Gleichheit im Steuerrecht,
NVwZ 1988, 787 ff.; Freundlieb/Schnetg!cke, § 15a EStG f#r den Praktiker, StlBP
1988, 253; Jakob, § 15a EStG – Zu seiner Verfassungsm$ßigkeit, insbesondere zur An-
wendbarkeit auf Kommanditisten von „Nicht-Verlustzuweisungsgesellschaften“, BB 1988,
887; ders., Das Verlustausgleichspotential eines Kommanditisten gem$ß § 15a Abs. 1
EStG, BB 1988, 1429; Maaß, Die neuere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
zum allgemeinen Gleichheitssatz – Ein Neuansatz?, NVwZ 1988, 14 ff.; Schoch, Der
Gleichheitssatz, DVBl. 1988, 863 ff.; Selling, Die Abschirmwirkung ausl$ndischer Basis-
gesellschaften gegen#ber dem deutschen Fiskus, DB 1988, 930; Sieker, Verfassungsm$ßig-
keit des § 15a EStG im Falle nachtr$glicher Einlageleistung des Kommanditisten, FR
1988, 453; Steinberg, Zur Frage der Einkunftsquelle und ihrer Zurechnung, DStZ 1988,
315 ff.; Wendt, Der Gleichheitssatz, NVwZ 1988, 778 ff.; Herrmann, Einkommensteuer-
rechtliche Fragen bei der Gestaltung geschlossener Immobilienfonds, StuW 1989, 97 ff.;
S!ffing, G#nter, Keine Existenzberechtigung mehr f#r § 15a EStG, DB 1989, Heft 46,
1; Groh, § 15a EStG und die Kunst der Gesetzesanwendung, DB 1990, 13; Jakob/H!r-
mann, Eink#nfteerzielungsabsicht bei gemeinsamer wirtschaftlicher Bet$tigung, FR 1990,
33 ff.; Kruse, %ber die Gleichm$ßigkeit der Besteuerung, StuW 1990, 322 ff.; Landwehr-
johann, Verlustausgleichsbeschr$nkungen im Rahmen von %berschußeinkunftsarten,
1990; Tischer, Vollst$ndige und zeitnahe Verlustverrechnung bei Kommanditgesellschaf-
ten, FR 1990, 625; Bohnenblust/Menger/Z!chling, Verlustverrechnung im Ertragsteu-
errecht, DStR 1991, 433; Groh, Sonderverg#tungen in der doppelst&ckigen Personenge-
sellschaft, DB 1991, 879; S!ffing, G#nter, Kein Durchgriff bei einer doppelst&ckigen
Personengesellschaft, FR 1991, 253 ff.; W#llenkemper, Steuerliche Behandlung von Dar-
lehen einer Personengesellschaft an ihre Gesellschafter, BB 1991, 1904; von Falkenhau-
sen, Die Erbringung des „Kapital“ in der Kommanditgesellschaft, DStR 1992, 186; Freu-
denberg, Das negative Kapitalkonto nach der neueren Rechtsprechung zu § 15a EStG,
Inf 1992, 516; Haas, Finanzierungsmodalit$ten durch Kommanditisten und § 15a Abs. 1
EStG, DStZ 1992, 655; Jest"dt, Kapitalkonto im Sinne des § 15a EStG ohne Einbezie-
hung positiven und negativen Sonderbetriebsverm&gens, DStR 1992, 413; S!ffing, G#n-
ter, Neue Rechtsprechung zu § 15a EStG und Gewinnerzielungsabsicht bei Verlustzuwei-
sungsgesellschaften, DStZ 1992, 129; Baumhoff, Verlustverwertungsstrategien bei
Personengesellschaften, StbJb. 1993/94, 267; Brandenberg, Kapitalkonto im Sinne von
§ 15a – Verrechnung von Gewinnen und Verlusten aus dem Gesamthandsverm&gen mit
Gewinnen und Verlusten aus dem Sonderbetriebsverm&gen, JbFStR 1993/94, 281; Bran-
denberg, Verrechnungsverbot f#r verrechenbare Verluste mit Sonderbilanzgewinnen?,
DB 1993, 2301; B#hr, Verlustverrechnungsbeschr$nkungen im Einkommensteuerrecht,
1993; Huster, Rechte und Ziele. Zur Dogmatik des allgemeinen Gleichheitssatzes, 1993;
Knobbe-Keuk, Aktuelle Rechts- und Steuerprobleme mittelst$ndischer Unternehmen,
StbJb. 1993/94, 165; Knobbe-Keuk, Bilanz- und Unternehmensteuerrecht, 9. Aufl., 1993;
Lang, Zur Subjektf$higkeit von Personengesellschaften im Einkommensteuerrecht, in Er-
tragsbesteuerung, FS Ludwig Schmidt zum 65. Geburtstag, 1993, 291 ff.; Gr!gler, Zur
Anwendung von § 15a Abs. 2 EStG, DStR 1994, 679; Heudorfer, Ist bei mittelst$ndi-
schen Kommanditgesellschaften an eine einschr$nkende Auslegung des § 15a EStG zu
denken?, WPg. 1994, 477 ff.; Huster, Gleichheit und Verh$ltnism$ßigkeit, JZ 1994, 541 ff.;
Korn, „Kapitalkonto“ und Anteil „am Verlust der Kommanditgesellschaft“ nach § 15a
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EStG – Beratungshinweise zur ver$nderten Rechtslage, K'SDI 1994, 9907; Lang, Be-
steuerung der Unternehmen in Staaten der Europ$ischen Union, in Lang (Hrsg.), Unter-
nehmensbesteuerung in EU-Staaten, DStJG 16 (1994), 295; ders., Steuergerechtigkeit
durch Steuervereinfachung, in FS D. Meyding, 1994, 33 ff.; van Lishaut, § 15a EStG nach
der Ausgliederung des Sonderbetriebsverm&gens, FR 1994, 273; Meier, § 171 HGB als
abschließende Haftungsnorm f#r Kommanditisten bei der GmbH & Co. KG, wenn diese
gleichzeitig Gesellschafter der Komplement$r-GmbH sind?, DStR 1994, 755 f.; M#cke,
Verrechnungsverbot f#r verrechenbare Verluste mit Sonderbilanzgewinnen, DStZ 1994,
211; Prinz/Thiel, § 15a EStG und Sonderbetriebsverm&gen, DStR 1994, 341; Sarrazin,
Bek$mpfung unerw#nschter Steuergestaltungen, DStZ 1994, 289; S!ffing, Besteuerung
der Mitunternehmer, 4. Aufl., 1994; Weinreich, Probleme des Verlustausgleichs #ber die
Grenze, 1994; Gschwendtner, Ver$ußerung eines Kommanditanteils und negatives Kapi-
talkonto in der Gesamtbilanz der Mitunternehmerschaft, DStR 1995, 914; Kirchhof, Der
Einfluß des Verfassungsrechts auf die Entwicklung des Steuerrechts, Stbg. 1995, 68 ff.;
Schmidt, Grenzen und Risiken der Binnenhaftung von Kommanditisten, DB 1995, 1381;
Schreiber, Wer ist Mitunternehmer? – Bestandsaufnahme und Versuch einer Definition
des Mitunternehmerbegriffs im Einkommensteuerrecht, 1995; Steinbeck, Zur Einheit-
lichkeit der Mitgliedschaft in einer Personengesellschaft, DB 1995, 761; Birk, Besteue-
rungsgleichheit in der Europ$ischen Union, in Lehner (Hrsg.), Steuerrecht im Europ$i-
schen Binnenmarkt, DStJG 19 (1996), 63; Groh, Abschaffung des Sanierungsprivilegs?,
DB 1996, 1890; Kuhsel, Ertragsteuerliche Gef$hrdung des Kommanditisten in der Krise
der GmbH & Co. KG, DB 1996, 180; L#demann/Zugmaier, Zur Verl$ngerung der Spe-
kulationsfrist bei Grundst#cksver$ußerungen aus dem Privatverm&gen, DStR 1996, 1636;
Paa, Sonderbetriebsverm&gen als Instrument zur Vermeidung verrechenbarer Verluste
nach § 15a EStG INF 1996, 751; Th!mmes, Verbote der Diskriminierung von Steueraus-
l$ndern und Steuerinl$ndern, in Lehner (Hrsg.), Steuerrecht im Europ$ischen Binnen-
markt, DStJG 19 (1996), 81; Bitz, Auswirkungen von kapitalersetzenden Darlehen und
von Eventualverbindlichkeiten bei vorzeitiger Aufl&sung des negativen Kapitalkontos,
DStR 1997, 729; L#dicke, Neue Entwicklungen der Besteuerung von Personengesell-
schaften im internationalen Steuerrecht, StbJb. 1997/98, 449; Schmidt, Gesellschafts-
recht, 3. Aufl., 1997; Wittlinger, Ertragsteuerliche Auswirkungen der Konkurser&ffnung
einer GmbH & Co. KG auf den Kommanditisten, DB 1997, 649; Helmreich, Verluste
bei beschr$nkter Haftung und § 15a EStG, 1998; Kempermann, Anmerkung zu BFH v.
21.10.1997 VIII R 65/96, FR 1998, 604; L#demann, Verluste bei beschr$nkter Haftung,
1998; Roemer, Verwertung von Verlusten einer GmbH & Co. KG, INF 1998, 545;
Schmidt, R., Abbau der einkommensteuerlichen F&rderung von Handelsschiffen verfas-
sungsgem$ß, DB 1998, 1199; Strnad, Zur Vererbung des Verlustabzugs (§ 10d EStG,
1997), 1998; Theissen, Gewinne der dritten Art? – Anmerkungen zum „Saldierungsver-
bot“ nach § 15a Abs. 2 EStG, DStR 1998, 1896; Birk/Kulosa, Verfassungsrechtliche
Aspekte des Steuerentlastungsgesetzes 1992/2000/2002, FR 1999, 433; Gr#tzner, Zur
Besteuerung von betrieblichen Termingesch$ften nach dem StEntlG 1999/2000/2002,
StuB 1999, 961; G#nkel/Fenzl, Ausgew$hlte Fragen zum Steuerentlastungsgesetz: Bilan-
zierung und Verlustrechnung, DStR 1999, 659; Herzig/Briesemeister, Zusammenwirken
verrechnungsbeschr$nkender Normen. DB 1999, 1470; Kohlhaas, Vertrauensschutz f#r
Gesellschafter von Verlustzuweisungsgesellschaften der 70er Jahre?, FR 1999, 1038; Paus,
Anmerkung zu BFH v. 13.10.1998 VIII R 78/97, FR 1999, 266; Raupach/B!ckstiegl,
Die Verlustregelungen des Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002, FR 1999, 617;
Schaumburg, Die Personengesellschaft im internationalen Steuerrecht, Teil I, Stbg. 1999,
97 ff.; Teil II, Stbg. 1999, 156 ff.; Schultze, Zweifelsfragen zur Besteuerung von Seeschif-
fen im internationalen Verkehr, FR 1999, 977; Seer/Schneider, Die Behandlung der soge-
nannten Verlustzuweisungsgesellschaften nach dem neuen § 2b EStG, BB 1999, 872;
Heissenberg, Verluste bei beschr$nkter Haftung, K'SDI 2001, 12 948; L!hr, Implikatio-
nen des § 3c Abs. 2 EStG f#r die Besteuerung der GmbH & atypisch Still, BB 2002, 2361;
Kuck, Die Verlustverrechnung bei der typisch stillen Gesellschaft, DStR 2003, 235.
Verwaltungsanweisungen: EStR 138d VI; OFD M#nster v. 31.8.1990, DStR 1990, 675;
v. 21.7.1995, DStR 1995, 1577 (B#rgschaften von Kommanditisten); OFD Frankfurt v.
1.8.1996, BB 1996, 1982 (Verlustzurechnung; Nachversteuerung; B#rgschaft; Wegfall); v.
10.8.1998, FR 1998, 964 (Sanierungsgewinn § 3 Nr. 66 aF); v. 9.2.2001, DStR 2001, 851;
FinSen. Bremen v. 7.12.2001, DB 2002, 122 (Verh$ltnis zu § 32c aF); BMF v. 30.6.1994,
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BStBl. I, 355 (VuV); OFD Berlin v. 11.2.1998, FR 1998, 703 (%bertragung eines KG-An-
teils an verm&gensverwaltender KG); OFD Frankfurt v. 21.11.2001, FR 2002, 420 (VuV;
KapVerm.).

A. $berblick zu § 15a

Abs. 1 beschr$nkt f#r den Verlustanteil, der einem Kommanditisten aus einer
Beteiligung zuzurechnen ist, den Ausgleich mit anderen Eink#nften und den
Abzug nach § 10d. Satz 1 legt als Grenze des Verlustausgleichs und -abzugs den
Betrag des Kapitalkontos des Kommanditisten fest. Satz 2 erweitert diese Gren-
ze um den Betrag, mit dem der Kommanditist am Bilanzstichtag nach § 171
Abs. 1 HGB den Gl$ubigern der Gesellschaft haftet. Satz 3 macht diese Erweite-
rung nach Satz 2 von besonderen Voraussetzungen abh$ngig.
Abs. 2 regelt die Verrechnung des nach Abs. 1 nicht ausgleich- und abziehbaren
Verlustanteils mit sp$teren Gewinnen aus der Beteiligung.
Abs. 3 sieht Gewinnzurechnungen beim Kommanditisten vor, wenn durch sp$-
tere Einlage- oder Haftungsminderungen die Voraussetzungen f#r den Verlust-
ausgleich oder Verlustabzug nach Abs. 1 ver$ndert werden. Die Gewinnzurech-
nung f#hrt nach Abs. 3 Satz 4 zu einer Erh&hung des nach Abs. 2
verrechenbaren Verlusts.
Abs. 4 regelt das Verfahren der gesonderten Feststellung des nach Abs. 2 und
nach Abs. 3 Satz 4 verrechenbaren Verlusts.
Abs. 5 dehnt die Regelung des § 15a auf Unternehmer aus, deren Haftung mit
derjenigen eines Kommanditisten vergleichbar ist.

B. Rechtsentwicklung des § 15a

§ 15a wurde durch das St!ndG v. 20.8.1980 nach fast zehnj$hriger Diskussion
eingef#hrt.
Durch Gesetz zur !nderung des EStG, des KStG und anderer Gesetze v.
20.8.1980 (BGBl. I, 1545; BStBl. I, 589) wurde § 15a in das EStG eingef#gt.
Gleichzeitig wurden
– f#r die Eink#nfte aus Land- und Forstwirtschaft (§ 13 Abs. 5, inzwischen

Abs. 7) und f#r die Eink#nfte aus selbst$ndiger Arbeit (§ 18 Abs. 5, inzwi-
schen Abs. 4) die entsprechende Anwendung des § 15a vorgeschrieben;

– f#r den Verlustanteil des stillen Gesellschafters und generell f#r die Eink#nfte
aus Vermietung und Verpachtung bestimmt, daß § 15a sinngem$ß anwendbar
sei (§ 20 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2; § 21 Abs. 1 Satz 2);

– die sogenannten Verlustklauseln (L$ndererlaß vom 13.3.1975, FR 1975, 218;
BMF v. 24.3.1975, BB 1975, 408; BMF v. 14.11.1975, BStBl. I 1975, 1124;
BMF v. 30.3.1976, DB 1976, 652; BMF v. 14.5.1976, BStBl. 1976, 297) gestri-
chen.

Zeitlicher Anwendungsbereich: Die Vorschrift ist grds. auf Verluste anzu-
wenden, die in nach dem 31.12.1979 beginnenden Wj. entstehen. F#r Betriebe,
die vor dem 1.1.1980 bestanden und vor dem 11.10.1979 er&ffnet worden wa-
ren, wurde die erstmalige Anwendung des § 15a herausgeschoben, und zwar auf
Verluste, die in nach dem 31.12.1984 beginnenden Wj. entstehen.

§ 15a Anm. 1–2 Verluste bei beschr$nkter Haftung
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Weitere Sonderregelungen enth$lt der heutige § 52 Abs. 33:
E Verluste aus dem Betrieb von Schiffen: Nach S$tzen 1 und 2 des § 52 Abs. 33 wird
die erstmalige Anwendung von § 15a auf Verluste durch den Betrieb von Schif-
fen ohne R#cksicht auf den Zeitpunkt der Betriebser&ffnung wie folgt hinausge-
schoben, soweit die Verluste ausschließlich auf Abschreibungen nach § 82f
EStDV oder die degressive AfA gem. § 7 Abs. 2 zur#ckzuf#hren sind und min-
destens eine Eigenkapitalfinanzierung iHv. 30 vH vorliegt:
– auf nach dem 31.12.1999 beginnende Wj., wenn der Schiffsbauvertrag vor

dem 25.4.1996 abgeschlossen worden ist und der Gesellschafter der Gesell-
schaft vor dem 1. 1.1999 beigetreten ist;

– auf nach dem 31.12.1994 beginnende Wj., soweit Verluste, die in dem Betrieb
der Gesellschaft entstehen und ausgleich- oder abziehbar sind, zusammen das
1 1/2-fache der insgesamt geleisteten Einlage #bersteigen.
Keine Aufschiebung der erstmaligen Anwendung f#r #brige Verluste, so BFH v.
18.4.2000 VIII R 11/98, BStBl. II 2001, 166 zu § 52 Abs. 19 Satz 2 Nr. 4 EStG 1990,
der bereits eine vergleichbare Regelung f#r Seeschiffe enthielt und die Anwendbarkeit
des § 15a auf nach dem 31.12.1989 bzw. 31.12.1994 beginnende Wj. aufschob; s. auch
BFH v. 21.9.2000 IV R 77/99, DStR 2001, 21 zur erstmaligen Anwendbarkeit des
§ 15a auf den &ffentlich gef&rderten Wohnungsbau.

E Behandlung alter negativer Kapitalkonten beim Ausscheiden von Gesellschaftern: § 52
Abs. 33 S$tze 3 und 4 regeln Sonderfragen, die sich aus dem Ausscheiden von
Kommanditisten und vergleichbaren Mitunternehmern aus der Gesellschaft er-
geben. Sie gelten sowohl f#r Verlustanteile aus Wj., in denen § 15a #berhaupt
noch nicht anwendbar war, als auch f#r Verlustanteile, die nach den %bergangs-
regelungen noch unbeschr$nkt ausgleich- und abziehbar sind. Mit diesen Be-
stimmungen sollte die vorherige Praxis, die beim Ausscheiden eines Kommandi-
tisten mit negativen Kapitalkonto einen Ver$ußerungsgewinn in H&he des
negativen Kapitalkontos annahm, entgegen !ußerungen in der Literatur gesetz-
lich gesichert werden (Begr. Regierungsentwurf, BTDrucks. 8/3648, 26).
E Einlage- und Haftungsminderung nach Abs. 3 bei Altgesellschaften: § 52 Abs. 33
Satz 5 begrenzt den Anwendungsbereich des Abs. 3 auf Verluste, auf die Abs. 1
anzuwenden ist. Abs. 3 schreibt Gewinnzurechnung bei dem Kommanditisten
und die Umwandlung dieser Gewinne in verrechenbare Verluste vor, wenn
durch sp$tere Einlage- oder Haftungsminderungen die Voraussetzungen f#r den
Verlustausgleich oder Verlustabzug nach Abs. 1 ver$ndert werden. Diese Ge-
winnzurechnungen sind nach § 52 Abs. 33 Satz 5 nur f#r diejenigen Verluste
vorgesehen, f#r die die Regel des Abs. 1 bereits galt. Verluste, f#r die Abs. 1
noch nicht maßgebend war, sind von der M&glichkeit einer Gewinnzurechnung
folgerichtig nicht betroffen.

Zu den Regelungen #ber den zeitlichen Geltungsbereich von § 15a in § 52 Abs. 19 aF
im Detail s. die Vorauflage zu § 15a, Anm. 6–40 (HHR-Archiv unter www.hhr.otto-
schmidt.de) sowie Bitz in L/B/P, § 15a Rn. 7 ff.

C. Bedeutung und Verfassungsm#ßigkeit des § 15a

I. Regelungszweck

1. Handelsrechtliche Ausgangssituation
Nach § 167 HGB nimmt der Kommanditist an dem Verlust der Gesellschaft
nur bis zum Betrag seines Kapitalanteils und seiner noch r#ckst$ndigen Einlage

E 13
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teil. Nach fr#herer Auffassung wurde daher sein Verlustanteil nach Ersch&pfung
seines Kapitalanteils zuz#glich der noch zu leistenden Einlage dem pers&nlich
haftenden Gesellschafter und den #brigen Kommanditisten, soweit deren Kapi-
talanteil noch nicht ausgesch&pft ist, belastet (vgl. K. Wieland, Handelsrecht,
Band I, 1921, 746 Anm. 11; Lehmann-Ring, Komm. zum HGB, 2. Auf. 1914,
§ 167 Rn. 4; in j#ngerer Zeit Melwick, BB 1979, 1409 ff.). W$hrend nach dieser
Auffassung der Komplement$r einen Teil der auf die Kommanditisten entfallen-
den Verluste endg#ltig zu tragen hatte, und jene ihre Gesellschafterstellung mit
allen Rechten einschließlich des zuk#nftigen Gewinnanspruchs beibehielten
(U. Huber, Verm&gensanteil, Kapitalanteil und Gesellschaftsanteil an Personen-
gesellschaften des Handelsrechts, 1970, 277 ff.), wird heute kein Unterschied
mehr zwischen Komplement$r und Kommanditist im Hinblick auf die Verlust-
beteiligung gemacht, so daß auch f#r einen Kommanditisten § 120 Abs. 2 HGB
gilt und sein Kapitalanteil negativ werden kann. Dieser Passivsaldo ist mit dem
in den Folgejahren auf den Kommanditisten entfallenden Gewinnanteil zu til-
gen. Auszahlung seines Gewinns kann der Kommanditist gem. § 169 Abs. 1
HGB erst wieder verlangen, wenn sein Kapitalkonto durch auflaufende Ge-
winne den Betrag der vertraglich bedungenen Einlage #berschreitet (Martens in
Schlegelberger, § 167 HGB Rn. 13). Damit signalisiert das negative Kapital-
konto keine echte Verbindlichkeit des Gesellschafters, jedoch l$ßt sich an ihm
ablesen, ab wann der Gesellschafter wieder am Gewinn teilnimmt.

2. Steuerliche Behandlung des negativen Kapitalkontos des Kommandi-
tisten vor Einf"hrung des § 15a

a) Rechtsprechung und Literatur
Der BFH hatte in einem Urteil vom 13.3.1964 VI 343/61 S (BStBl. III 1964,
359) die handelsrechtliche Auffassung zum negativen Kapitalkonto des Kom-
manditisten #bernommen, wonach § 167 Abs. 3 HGB nicht die Beteiligung am
j$hrlichen Verlust, sondern lediglich am Auseinandersetzungsverlust begrenzt.
Der Nennbetrag des Kapitalkontos habe nur eine begrenzte Bedeutung. F#r die
stl. Behandlung von negativen Kapitalkonten komme der tats$chlichen Handha-
bung der Gesellschafter besonderes Gewicht zu. Demjenigen, der die Verluste
laufend #bernommen habe (Komplement$r oder Kommanditist), seien sie auch
stl. zuzurechnen.
Der GrS des BFH best$tigte mit Beschl. vom 10.11.1980 (BStBl. II 1981, 164)
die stl. Anerkennung des negativen Kapitalkontos und wies damit eine Vorlage
des 4. Senats zur#ck, nach dessen Ansicht sich der wirtschaftliche Gehalt des ne-
gativen Kapitalkontos f#r den Kommanditisten in einer bloßen gewinnabh$ngi-
gen Auff#llungspflicht ersch&pfe, weshalb der Verlust dem pers&nlich haftenden
Gesellschafter zuzurechnen sei (BFH v. 26.4.1979 IV R 134/78, BStBl. II, 414).
Der GrS sah hingegen in der Pflicht des Kommanditisten, zuk#nftige Gewinne
zur Deckung fr#herer Verluste zu verwenden, einen Teil des Unternehmerrisi-
kos. Dabei d#rften auch stille Reserven, die im Verm&gen der KG vorhanden
seien, nicht außer Betracht bleiben. Dem negativen Kapitalkonto des Komman-
ditisten sei nur die stl. Anerkennung zu versagen, soweit bei Aufstellung der Bi-
lanz nach den Verh$ltnissen am Bilanzstichtag feststehe, daß ein Ausgleich des
Passivsaldos mit k#nftigen Gewinnanteilen nicht mehr in Betracht komme (s.
dazu BFH v. 14.11.1985 IV R 63/83, BStBl. II 1986, 58). Bei Wegfall des negati-
ven Kapitalkontos entstehe ein Gewinn als notwendige Folge der fr#heren Ver-
lustzurechnung.

§ 15a Anm. 3–4 Verluste bei beschr$nkter Haftung
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Literatur: Im Schrifttum standen sich Bef#rworter und Gegner der stl. Aner-
kennung eines negativem Kapitalkontos gegen#ber.
E Gegen Anerkennung eines negativen Kapitalkontos wurde eingewendet, daß ein
Kommanditist auch bei handelsrechtlicher Anerkennung des negativen Kapital-
kontos (Hofbauer, WPg. 1964, 154 ff.) im Jahr der Verlustzuweisung keine Ver-
m&gensminderung erfahre, da das negative Kapitalkonto keine Verbindlichkeit
gegen#ber der Gesellschaft oder den Gesellschaftern ausweise. Verluste, die die
Einlage des Kommanditisten #berstiegen, k&nnten diesem nicht mit stl. Wir-
kung zugewiesen werden (Flume, Handelsblatt v. 7/8.8.1964; Thiel, StuW 1964,
104 ff.; ders., BB 1964, 1167). Sie bes$ßen weder wirtschaftlich noch estrechtlich
den Charakter von Verlusten, da sie keinen Verlust an Substanz bedeuteten, son-
dern nur zuk#nftige Gewinnchancen schm$lerten (vgl. Bopp in Raupach, Das
negative Kapitalkonto des Kommanditisten, 1978, 25 ff.; Bordewin, BB 1978,
443 f.). Es handele sich lediglich um einen Merkposten, der den Gesellschaftern
anzeigen solle, von welchem Zeitpunkt an der Kommanditist wieder am Gewinn
der Gesellschaft teilzunehmen berechtigt sei (Knobbe-Keuk, StuW 1974, 1 ff.;
$hnlichMellwig, BB 1979, 1417).
E F"r die Anerkennung eines negativen Kapitalkontos wurde geltend gemacht, daß bei
Nichtanerkennung des negativen Kapitalkontos stl. ein anderer Schl#ssel f#r die
Verlusttragung gelten w#rde als handelsrechtlich, was dem Grundsatz der Maß-
geblichkeit der HBil. widerspr$che (Wallis, StBJb. 1973/74, 79 ff.; Schweigert/
Eggesicker, FR 1977, 348 ff.). Zudem best#nde sehr wohl eine wirtschaftliche
Belastung des Kommanditisten im Jahr der Verlustzuweisung, da er sp$tere Ge-
winne verwenden m#sse, um fr#here Verluste zu decken. Dies stelle eine bewer-
tungsf$hige Last dar, weil Verluste im Gegensatz zu noch nicht verwirklichten
Gewinnen bereits dann zu ber#cksichtigen seien, wenn sie als verursacht er-
kannt und bewertungsf$hig seien (Vogel, StBJb. 1964/65, 165 ff.). Dar#ber hin-
aus greife die beschr$nkte Haftung des Kommanditisten erst bei Aufl&sung der
Gesellschaft ein; dann seien aber die realen Werte und nicht die Buchwerte von
Bedeutung, so daß die buchm$ßigen Kapitalkonten ungeeignete Maßst$be f#r
Haftungsrelationen seien (Eggesicker/Schweigert, BB 1974, 1523 ff.). Auch
mindere ein negatives Kapitalkonto den Wert der Beteiligung, da ein Dritter
mehr daf#r zahlen w#rde, wenn der Passivsaldo, zu dessen Beseitigung k#nftige
Gewinne zu verwenden seien, nicht existiere (Loos, FR 1964, 187 ff.).

b) Sog. Verlustklauseln der Finanzverwaltung
Die FinVerw. versuchte der zunehmenden Anzahl von Verlustzuweisungsgesell-
schaften mit sog. Verlustklauseln entgegenzuwirken (L$ndererlaß vom
13.3.1975, FR 1975, 218; BMF v. 24.3.1975, BB 1975, 408; BMF v. 14.11.1975,
BStBl. I 1975, 1124; BMF v. 30.3.1976, DB 1976, 652; BMF v. 14.5.1976, BStBl.
1976, 297). Verluste aufgrund von Sonderabschreibungen oder erh&hter Abset-
zung sollten danach nicht zum Ausgleich zugelassen werden. Die Verlustklau-
seln hatten nur eine eingeschr$nkte Wirkung, denn die „Abschreibungsbranche“
wich ihnen mit entsprechenden Gestaltungen aus. Außerdem bestanden erheb-
liche Bedenken bez#glich ihrer Rechtm$ßigkeit. Bei der Abfassung schien „mehr
der Wunsch nach Abschaffung oder Eind$mmung der Steuersparbranche als die
Kl$rung rechtlicher Zweifelsfragen im Vordergrund“ (Bopp, JbFfSt. 1977/78,
282 ff.) zu stehen.

E 15
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3. Gesetzgebungsvorschl#ge
Steuerreformkommission 1971: Im Jahr 1971 wandte sich die Steuerreform-
kommission gegen die Ergebnisse der Rspr. des BFH und die Anerkennung des
negativen Kapitalkontos in der Praxis und schlug die Einf#hrung eines § 15a
vor (Gutachten der Steuerreformkommission, Schriftenreihe des BMF, Heft 17
V, 1971, TZ V 333–34).

„Verluste einer Kommanditgesellschaft sind, soweit sie den Kapitalanteil und eine dar-
#ber hinausgehende Haftung des Kommanditisten #bersteigen, dem pers&nlich haften-
den Gesellschafter zuzurechnen. Entsprechendes gilt f#r sp$tere Gewinne, soweit diese
zur Wiederauff#llung der nach Satz 1 dem pers&nlich haftenden Gesellschafter zuge-
rechneten Verluste verwendet werden.“

Die Konzeption der Steuerreformkommission wurde vom Gesetzgeber nicht
#bernommen. Weder das 3. Steuerreformgesetz 1973 noch das 2. Steuer$nde-
rungsgesetz 1974 brachten die Einf#hrung der vorgeschlagenen oder einer ent-
sprechenden Regelung in das EStG. Eine Begr#ndung daf#r wurde nicht gege-
ben (vgl. Begr#ndung zum Regierungsentwurf eines 3. StRG, BTDrucks. 7/
1470, 263).
Entschließung des Bundesrats 1977: Im Anschluß an die Entschließung des
BRats vom 3.6.1977 (BRDrucks. 694/76 Beschl.), mit der dieser die BReg. auf-
gefordert hatte, baldm&glichst einen Gesetzentwurf vorzulegen, mit dem die stl.
Anerkennung eines negativen Kapitalkontos von beschr$nkt haftenden Gesell-
schaftern von PersGes. grds. ausgeschlossen werde, schlug Uelner (JbFStR
1977/78, 298 ff.) folgende Fassung des § 15a vor:

„Haftet ein Mitunternehmer den Gl$ubigern der Gesellschaft nicht oder nur be-
schr$nkt, so d#rfen ihm Verluste nur zugerechnet werden, soweit sie nicht zur Entste-
hung oder Erh&hung eines negativen Kapitalkontos f#hren. Hat der Mitunternehmer
seine Einlage nicht oder nicht in vollem Umfang geleistet, so d#rfen ihm Verlustanteile
bis zur H&he der r#ckst$ndigen Einlage auch zugerechnet werden, wenn dadurch ein
negatives Kapitalkonto entsteht oder sich erh&ht.“

Auch Uelner wollte die handelsrechtlich zul$ssige Zurechnung des Verlusts
beim Kommanditisten strechtlich nicht nachvollziehen. Sein Vorschlag erwei-
terte jedoch die Regelung vom Kommanditisten auf alle beschr$nkt haftenden
Gesellschafter von PersGes. und ließ als Verlustzurechnungsgrund bei bestehen-
den negativem Kapitalkonto nur eine Haftung aufgrund einer nicht oder nicht
vollst$ndig geleisteten Einlage gelten.
Gegen eine Zurechnung des Verlustanteils beim unbeschr$nkt haftenden Gesell-
schafter wandte sich Thiel (DB 1979, 664). Wer den Verlust letztendlich zu tra-
gen habe, entscheide sich erst bei Beendigung der Gesellschaft oder bei Aus-
scheiden des Kommanditisten. Deshalb m#sse nach einer L&sung gesucht
werden, die den Verlustanteil erst dann stl. wirksam werden lasse, wenn festste-
he, welcher Gesellschafter ihn wirtschaftlich trage: Dies sei der Kommanditist,
wenn dieser sp$ter entsprechende Gewinne erziele; es sei dies der Komplemen-
t$r, wenn der Kommanditist ohne Nachschußpflicht bei negativem Kapitalkon-
to aus der Gesellschaft ausscheide. Thiel schlug deshalb vor, den Verlust auch
stl. dem Kommanditisten zuzurechnen, aber wie im Handelsrecht dessen negati-
ves Kapitalkonto als reines Verlustvortragskonto zu behandeln, das zeitlich we-
nigstens grds. unbegrenzt sein m#sse. Einen $hnlichen Vorschlag hatte Raupach
(JbFStR 1977/78, 309) bereits zwei Jahre zuvor gemacht, traf damals aber auf
den Widerspruch von Uelner (aaO).

§ 15a Anm. 6 Verluste bei beschr$nkter Haftung
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4. Regierungsentwurf
Auf Grund der Entschließung des BRats aus dem Jahr 1977 schlug die BReg. im
Oktober 1979 im Entwurf eines Gesetzes zur !nderung des EStG, des KStG
und anderer Gesetze (BRDrucks. 511/79; BTDrucks. 8/3648) die Einf#gung
des § 15a vor, die weitgehend der Gesetz gewordenen Fassung entsprach. Klar-
stellende !nderungen ergaben sich aus der Empfehlung des FinAussch. des
BTags (BRDrucks 8/4141; 8/4157).
In der Begr. des Regierungsentwurfs zu § 15a (BTDrucks. 8/3648, 16) heißt es:

„Kernst#ck der vorgeschlagenen Regelung ist ein neuer § 15a EStG, durch den bei
Kommanditisten und anderen Steuerpflichtigen, deren Haftung aus einer unternehme-
rischen T$tigkeit beschr$nkt ist, die Verlustverrechung der anderen positiven Eink#nf-
ten grunds$tzlich auf den Haftungsbetrag begrenzt wird; weitergehende Verluste sollen
nur mit sp$teren Gewinnen aus derselben T$tigkeit verrechnet werden k&nnen. Diese
Begrenzung entspricht dem der Einkommensbesteuerung zu Grunde liegenden Prin-
zip der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsf$higkeit; denn Verluste, die
#ber den Haftungsbetrag hinausgehen, belasten den Steuerpflichtigen im Jahr der Ent-
stehung des Verlusts im Regelfall weder rechtliche noch wirtschaftlich. Eine wirtschaft-
liche Belastung entsteht nur aufschiebend bedingt, wenn und soweit sp$tere Gewinne
entstehen.
Die vorgeschlagene Regelung soll auch die Bet$tigungsm&glichkeit von sog. Verlustzu-
weisungsgesellschaften einschr$nken. Diese Einschr$nkung ist wirtschaftlich gerecht-
fertigt, denn vielfach werden durch derartige Gesellschaften Beteiligungen angeboten
und gezeichnet, bei denen ein volkswirtschaftlicher Nutzen und realistische Gewinn-
aussichten nicht erkennbar sind.“

5. Regelungszweck nach Rechtsprechung und Literatur
Der BFH hat es in seinen bisherigen Entscheidungen zum § 15a leider unterlas-
sen, zum Regelungszweck der Vorschrift als Auslegungsmaßstab ausf#hrlich
Stellung zu nehmen. In seiner zentralen Entscheidung zum § 15a vom 14.5.1991
VIII R 31/88 (BStBl. II 1992, 167) heißt es lediglich:

„Gegen eine Einbeziehung des Sonderbetriebsverm&gens bei der Feststellung der H&-
he des Kapitalkontos im Sinne von § 15a EStG spricht insbesondere der Zweck der
Vorschrift, mit der der Verlustausgleich des Kommanditisten seinem Haftungsumfang
angeglichen werden soll.“

Begr#ndet wird dieser Regelungszweck mit der unter Anm. 7 zitierten Stelle der
Begr. des Regierungsentwurfs zu § 15a. Diese %bernahme der Begr. des Regie-
rungsentwurfs ist insofern erstaunlich, als der BFH sich in der gleichen Ent-
scheidung bei der Bemessungsgrundlage des Kapitalkontos des Kommanditi-
sten eindeutig #ber den Regierungsentwurf hinwegsetzt, weil der subjektive
Wille des Gesetzgebers insoweit keine objektiven Niederschlag im Gesetz ge-
funden habe (s. dazu Anm. 83).
Literatur: Die Auslegungsf$higkeit der Gesetzesbegr#ndung und die Indiffe-
renz der Rspr. spiegelt sich in den divergierenden Ansichten zum Regelungs-
zweck des § 15a in der Literatur wieder. Die Bandbreite der Gesetzesbegr#n-
dung ist in vollem Umfang vertreten. So findet man die Auffassung, § 15a ließe
sich nur f#r Verlustzuweisungsgesellschaften rechtfertigen (Tipke/Lang, Steuer-
recht 17. Aufl. 2002, Rn 522), #bergeordnetes Ziel der Einf#hrung des § 15a sei
die Durchsetzung des Prinzips der Besteuerung nach Leistungsf$higkeit (Bitz in
L/B/P, § 15a, Rn. 3), bzw. § 15a kl$re gesetzgeberisch die umstrittene Frage,
welche strechtliche Bedeutung das negative Kapitalkonto des Kommanditisten
habe (s. Vorauflage zu § 15a Anm. 61 im HHR-Archiv unter www.hhr.otto-
schmidt.de). Die unterschiedlichen Ansichten zum Regelungszweck mit ihrer
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Auswirkung auf die Auslegung und Anwendung der Norm f#hrten zu einer
wahren Flut von divergierenden Sachverhaltsbeurteilungen im Rahmen des
§ 15a.

6. Stellungnahme
Beschr#nkung des Verlustausgleichs auf die tats#chliche wirtschaftliche
Belastung: Regelungszweck des § 15a ist es, die einem beschr$nkt haftenden
Gesellschafter zuzurechnenden Anteile am Verlust einer PersGes. nach Zeit-
punkt und H&he stl. nur wirksam werden zu lassen, soweit sie eine tats$chliche
wirtschaftliche Belastung des Stpfl. darstellen. Diese wirtschaftliche Belastung
wird haupts$chlich in dem Verlust der geleisteten Einlage und in der Verwen-
dung von Gewinnen zur Deckung fr#herer Verluste gesehen, ausnahmsweise
auch in dem Bestehen oder Entstehen einer Außenhaftung nach § 171 Abs. 1
HGB (L#demann, Verluste aus beschr$nkter Haftung, 1998, 88). Mehr wollte
der Gesetzgeber nicht regeln – und mehr hat er mit § 15a auch nicht geregelt.
Die „Besteuerung nach dem Prinzip der Leistungsf#higkeit“ ist weniger
eine Frage des Regelungszwecks einer einzelnen Norm des Einkommensteuer-
rechts, als vielmehr ihrer verfassungsrechtlichen Rechtfertigung. Denn Ziel der
ESt. als solcher ist es – oder sollte es zumindest sein – eine Besteuerung nach
der wirtschaftlichen Leistungsf$higkeit vorzunehmen.
Verlustzuweisungsgesellschaften scheiden – auch wenn sie im Vordergrund
des Interesses des Gesetzgebers standen (vgl. aus der ersten Lesung – Deutscher
BTag, Plenarprotokoll 8/203 – die Abgeordneten Sp!ri und Schleifenbaum;
aus der zweiten Lesung – Deutscher BTag, Plenarprotokoll 8/220 – die Abge-
ordneten Sch"uble, Sp!ri und Cronenberg sowie den Bericht des FinAussch.,
BTDrucks 8/4157, 1) – als Regelungszweck aufgrund der eindeutigen Fassung
des § 15a aus, der alle Bet$tigungsformen beschr$nkt haftender Unternehmer er-
faßt.
Beschr#nkung des Verlustausgleichs auf den Haftungsumfang ist nicht
Zweck des § 15a: Der gegenteiligen, vom BFH in seinem Urt. v. 14.5.1991 VIII
R 31/88 (BStBl. II 1992, 167) vertretenen Ansicht steht sowohl der objektive
Regelungsgehalt der Norm als auch der subjektive Wille des Gesetzgebers ent-
gegen. In § 15a Abs. 1 S$tze 2 und 3 ber#cksichtigt der Gesetzgeber f#r das Ver-
lustausgleichsvolumen des Kommanditisten lediglich einen einzigen Haftungs-
fall, n$mlich den nach § 171 Abs. 1 HGB. Andere gesetzliche (etwa nach § 176
HGB) oder schuldrechtliche (gesellschaftsvertraglich bedungene, aber noch
nicht geleistete Pflichteinlage/gesonderte B#rgschafts#bernahme f#r Verbind-
lichkeiten der Gesellschaft) Haftungsf$lle werden in § 15a nicht ber#cksichtigt.
Die Begr. des Regierungsentwurfs lehnt eine Erweiterung auf andere Haftungs-
f$lle ausdr#cklich ab (BTDrucks. 8/3648, 17).

Einstweilen frei.

II. Anerkennung des negativen Kapitalkontos/Verlustzurechnung

Negatives Kapitalkonto: § 15a kl$rt gesetzgeberisch die vor seiner Einf#hrung
umstrittene Frage, welche strechtliche Bedeutung das negative Kapitalkonto des
Kommanditisten hat (s. BFH v. 10.11.1980 GrS 1/79, BStBl. II 1981, 164).
Dem Kommanditisten zugewiesene Verlustanteile, die zur Bildung oder Erh&-
hung eines negativen Kapitalkontos des Kommanditisten f#hren, sind strecht-
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lich beachtlich. Sie sind im Falle einer entsprechenden Außenhaftung des Kom-
manditisten nach Abs. 1 S$tze 2, 3 im Jahr ihrer Entstehung ausgleich- und ab-
ziehbar. Fehlt eine solche Außenhaftung, so sind sie nach Abs. 2 zeitlich unbe-
grenzt mit k#nftigen Gewinnen des Kommanditisten aus dessen Beteiligung an
der KG verrechenbar. Damit wurde nicht der Literaturmeinung gefolgt, die aus
den f#r den Kommanditisten geltenden Haftungsregeln und aus der Begrenzung
seiner Verlusttragungspflicht nach § 167 Abs. 3 HGB die stl. Unbeachtlichkeit
von Verlustanteilen, die zu einem negativen Kapitalkonto des Kommanditisten
f#hren oder dieses erh&hen, herleitete (s. Anm. 4).

F#r den stillen Gesellschafter hat der Verweis in § 20 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 auf § 15a kon-
stitutive Wirkung dergestalt, daß ihm auch seine Einlage #bersteigende Verlustanteile
zuzurechnen sind und insoweit ein negatives Einlagekonto zu bilden ist (BFH v.
23.7.2002 VIII R 36/01, BStBl. II, 858).

Verlustanteil: Der Verlustanteil des Kommanditisten ist Ausdruck seines An-
teils an der durch den Gesellschaftsverlust eingetretenen Minderung des Gesell-
schaftsverm&gens (BFH v. 10.11.1980 GrS 1/79, BStBl. II 1981, 164). Insofern
bedeutet der Verlustanteil f#r den Kommanditisten trotz des Ausschlusses der
pers&nlichen Haftung nach Einlage der Haftsumme und trotz der Beschr$nkung
der Verlusttragungspflicht nach Maßgabe des § 167 Abs. 3 HGB auch bei nega-
tivem Kapitalkonto eine eigene Verm&gensminderung.
Verlustzurechnung zum Kommanditisten: Da § 15a – soweit er dem Kom-
manditisten zugerechnete und damit grds. ausgleich- und abziehbare Verluste in
lediglich verrechenbare umqualifiziert – die gegenw$rtige wirtschaftliche Bela-
stung des Kommanditisten verneint und trotzdem keine Zurechnung zum Kom-
plement$r vorsieht, muß man § 15a – insbes. dessen Abs. 2 – als negative Zu-
rechnungsnorm verstehen, die ausschließt, daß verrechenbare Verlustanteile
statt dem Kommanditisten dem pers&nlich haftenden Gesellschafter zugerech-
net werden (so auch Schmidt/Wacker XXIII. § 15a Rn. 101). Dies gilt auch
dann, wenn ein pers&nlich haftender Gesellschafter am Bilanzstichtag ernstlich
damit rechnen muß, f#r die Verbindlichkeiten der KG in einer H&he in An-
spruch genommen zu werden, die #ber seine vertragliche Beteiligung am laufen-
den Verlust hinausgeht. Konsequenz dieser negativen Zurechnung ist, daß auch
die dem Ausgleich des negativen Kapitalkontos dienenden sp$teren Gewinnan-
teile nicht dem pers&nlich haftenden Gesellschafter, sondern dem Kommanditi-
sten zuzurechnen sind und bei diesem nach Abs. 2 durch die verrechenbaren
Verlustanteile gemindert werden.
Wegfall der Verlustzurechnung: Diese mit der Verlustverrechnung gefallene
Zurechnungsentscheidung entf$llt f#r den Fall, daß am Bilanzstichtag feststeht,
daß ein Ausgleich des negativen Kapitalkontos mit k#nftigen Gewinnanteilen
des Kommanditisten nicht mehr in Betracht kommt (s. dazu Anm. 80) oder sich
aus dem Gesellschaftsvertrag ergibt, daß durch Verlustanteile kein negatives Ka-
pitalkonto entstehen kann bzw. der Kommanditist trotz negativen Kapitalkontos
abweichend von § 169 Abs. 1 HGB seine Gewinnanteile ohne R#ckzahlungs-
pflicht entnehmen darf (vgl. Anm. 79).

III. Auswirkung auf betroffene Gesellschaften

1. $berblick
§ 15a erfaßt keineswegs nur Verlustzuweisungsgesellschaften (zu dem Problem
einer Definition siehe die Stellungnahme des BRat zum StEntlG 1984,
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BRDrucks. 694/76), sondern alle Bet$tigungsformen beschr$nkt haftender Un-
ternehmer. Er betrifft damit s$mtliche KG (Abs. 1–3) und andere Unternehmer,
soweit deren Haftung der eines Kommanditisten vergleichbar ist (Abs. 5). %ber
die Verweise in § 13 Abs. 7 und § 18 Abs. 4 Satz 2 gilt § 15a f#r s$mtliche Ge-
winneink#nfte, #ber die Verweise in § 20 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 und § 21 Abs. 1
Satz 2 auch f#r die %berschußeink#nfte.

2. Bedeutung f"r Verlustzuweisungsgesellschaften
Die Anwendung des § 15a auf Verlustzuweisungsgesellschaften f#hrt im Grund-
satz dazu, daß Verlustanteile nur noch bis zur H&he der Einlage des beschr$nkt
haftenden Gesellschafters mit positiven Eink#nften des Anlegers ausgeglichen
oder von positiven Eink#nften nach § 10d abgezogen werden k&nnen (vgl. Dar-
stellung mit Berechnungsbeispiel bei L#demann, Verluste bei beschr$nkter Haf-
tung, 1998, 35 f. mit Vergleichsrechnung bei Anwendung des § 15a auf Seite
46 f.). Ein dar#ber hinausgehender Ausgleich oder Abzug kommt nach Abs. 1
S$tze 2 und 3 nur in Betracht, wenn eine wirtschaftlich relevante Außenhaftung
besteht, eine Voraussetzung, die zumeist bei den #blichen Verlustzuweisungsge-
sellschaften nicht zu verwirklichen ist, da die Anleger eine solche Haftung zu
vermeiden trachten. Damit ist der T$tigkeit von solchen Gesellschaften die
Grundlage entzogen, die mit Verlustzuweisungen werben, die #ber die H&he der
jeweils erbrachten Einlage hinausgehen.
Ob § 15a Verlustzuweisungsgesellschaften tats$chlich zur#ckgedr$ngt hat, kann
nur schwer abgesch$tzt werden. Es bestehen auch im Rahmen des § 15a Gestal-
tungsm&glichkeiten f#r die Zuweisung von Verlusten (vgl. Anm. 19 ff.), die An-
laß f#r weitere Maßnahmen des Gesetzgebers waren (zB § 2b, vgl. Anm. 55).
Ob und in welchem Umfang von den gegebenen Ausweichm&glichkeiten Ge-
brauch gemacht wird oder dies aus außerstl. Gr#nden unterbleibt, l$ßt sich
kaum feststellen. Aggressive Verlustzuweisungsmodelle wie zu Zeiten der Ein-
f#hrung des § 15a sind jedoch vom Markt verschwunden. Dies mag auch an den
negativen Erfahrungen vieler Anleger mit solchen Verlustzuweisungsgesellschaf-
ten liegen.

3. Bedeutung f"r andere Kommanditgesellschaften
Aufgrund der Ausgleichs- und Abzugsbeschr$nkung des § 15a kann ein Kom-
manditist die sonst aus Verlusten resultierende Steuerersparnis nicht zur Finan-
zierung seines Kapitaleinsatzes einplanen. Es entsteht f#r den Gesellschafter
und damit f#r die Gesellschaft ein Finanzierungsnachteil. Der h&here Liquidi-
t$tsentzug auf Ebene des Kommanditisten ist besonders dann gravierend, wenn
die Lage der KG nicht einmal Entnahmen des Kommanditisten zum Zwecke
der Steuerzahlung gestattet. Finden solche Entnahmen dagegen statt, k&nnen
sie nach § 15a Abs. 3 zu einer Gewinnzurechnung und einer Nachbesteuerung
f#hren, die ihrerseits wiederum weitere Entnahmen veranlassen kann. Einem
schon notleidenden Unternehmen k&nnen so erhebliche liquide Mittel entzogen
werden.
Der FinAussch. des deutschen BTag hat dies gesehen. Er meinte jedoch, daß f#r
die traditionelle KG die Wirkungen des § 15a dadurch gemildert w#rden, daß
das Sonderbetriebsverm&gen einzelner Gesellschafter das Kapitalkonto des
Kommanditisten f#r die Anwendung des § 15a erh&he, so daß ein entsprechend
h&heres Verlustausgleichs- und -abzugspotenzial zur Verf#gung stehe
(BTDrucks. 8/4157, 2). Diese Auffassung ist inzwischen durch die Rspr. (BFH
v. 1.6.1989 IV R 19/88, BStBl. II, 1018; v. 14.5.1991 VIII R 31/88, BStBl. II
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1992, 167 und v. 30.3.1993 VIII R 63/91, BStBl. II, 706) #berholt, nach der das
Sonderbetriebsverm&gen nicht in das Kapitalkonto nach § 15a einzubeziehen ist
(vgl. Anm. 82). Die Folgen des § 15a f#r andere Gesellschaften als Verlustzuwei-
sungsgesellschaften haben sich dadurch versch$rft.

Einstweilen frei.

4. $berschußeink"nfte
Der Anwendungsbereich des § 15a ist nicht auf die Gewinneink#nfte be-
schr$nkt. Er wird – „sinngem$ß“ – erstreckt auf stille Gesellschafter und auf die
Eink#nfte aus Vermietung und Verpachtung.
Stille Gesellschafter (§ 20 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2) sind von § 15a betroffen,
wenn die Gesellschafter abweichend von § 232 Abs. 2 Satz 1 HGB vereinbart
haben, daß der stille Gesellschafter #ber seine Einlage hinaus am Verlust teil-
nimmt, so daß ein negatives Einlagenkonto entstehen kann, das durch sp$tere
Gewinnanteile wieder aufzuf#llen ist (vgl. BFH v. 23.7.2002 VIII R 36/01,
BStBl. II, 858). In diesem Fall gewinnt § 15a die gleiche Bedeutung wie f#r den
Kommanditisten (Anm. 16), Die Regelung des § 15a Abs. 3 #ber die Haftungs-
minderung kommt f#r den stillen Gesellschafter nicht in Betracht, da er im
Außenverh$ltnis nicht haftet.
Vermietung und Verpachtung (§ 21 Abs. 1 Satz 2): Durch die sinngem$ße
Anwendung des § 15a soll sichergestellt werden, daß die Verluste aus einer Be-
teiligung an einer verm&gensverwaltenden KG (Eink#nfte aus Vermietung und
Verpachtung) und die Verluste aus einer Beteiligung an einer gewerblich t$tigen
KG im Hinblick auf Ihre Ausgleich- und Abziehbarkeit gleichbehandelt werden
(BTDrucks. 8/4157 und 8/3648), dh. ein Verlustanteil kann erst in dem VZ be-
r#cksichtigt werden, in dem er den Gesellschafter bei wieder anfallenden Ge-
winnen wirtschaftlich belastet, nicht f#r die Zeit eines negativen Kapitalkontos.
Unklarheiten entstehen dadurch, daß Tatbestandsmerkmale wie Entnahme, Ein-
lage, Kapitalkonto und Sonderbetriebsverm&gen nicht ohne weiteres im Rah-
men einer %berschußeinkunftsart eingeordnet werden k&nnen. Da § 15a bloße
Verlustverrechnungsvorschrift ist, f#hrt seine sinngem$ße Anwendung bei den
Eink#nften aus Vermietung und Verpachtung nicht zu einer abweichenden Er-
mittlung der Eink#nfte. F#r Zwecke der Ermittlung der Verlustausgleichsgrenze
des § 15a ist lediglich eine Art fiktives stl. Kapitalkonto zu f#hren. Der Begriff
und Umfang dieses Kapitalkontos muß soweit wie m&glich der gleiche sein, wie
in § 15a (s. § 21 Anm. 126; Schmidt/Drenseck XXIII. § 21 Rn. 122; Korn/Eg-
gers, § 21 Rn. 129).

IV. Gestaltungs"berlegungen

1. $berblick
§ 15a gibt f#r seinen Geltungsbereich Anlaß, wirtschaftliche und rechtliche Ge-
staltungen zu w$hlen, mit denen die Wirkungen dieser Vorschrift aus der Sicht
des Stpfl. gemildert oder ins Positive gewendet werden k&nnen. Der Stpfl. kann
bestrebt sein, einen Verlustanteil iSd. § 15a zu vermeiden, die Entstehung eines
negativen Kapitalkontos zu verhindern, seine Haftung zu erweitern oder gezielt
die Verlustverrechnungsm&glichkeiten des Abs. 2 und 3 zu nutzen (s. auch
Baumhoff, StbJb. 1993/94, 267/277; van Lishaut, FR 1994, 273 ff.; Korn,
K'SDI 1994, 9915 ff.; Paus, FR 1999, 266).
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2. Vermeidung eines Verlustanteils iSd. § 15a
Ausnutzung von Bilanzierungsm%glichkeiten: Erster Ansatz zur Vermei-
dung eines Verlustanteils iSd. § 15a sind bilanzpolitische Maßnahmen wie zB die
Bewertung des Warenbestands, Bemessung von Garantier#ckstellungen, Ab-
schreibungsdauer und Abschreibungsmethode, die die Verlusth&he in der StBil.
der Gesellschaft beeinflussen.
Verschiebung von Neu-Investitionen: Sofern m&glich sollten Investitionen
in neue WG auf Gewinnperioden verschoben werden, um Abschreibungen und
dadurch bedingte Verluste zu vermeiden.
Erwerb/$berf"hrung von Wirtschaftsg"tern in das Sonderbetriebsver-
m%gen: Da das Verlustausgleichsverbot des Abs. 1 Satz 1 sich nur auf Verluste
aus dem Gesellschaftsverm&gen bezieht, Verluste aus dem Sonderbetriebsver-
m&gen hingegen stets mit positiven Eink#nften ausgeglichen werden k&nnen,
bietet sich der Erwerb/die %berf#hrung von WG in das Sonderbetriebsverm&-
gen an, um stl. Aufwand aus dem Gesellschaftsverm&gen in das Sonderbetriebs-
verm&gen zu verlagern. Zu ber#cksichtigen sind die dann in der Regel erforder-
lichen Nutzungsverg#tungen f#r die %berlassung dieser WG an die PersGes.
Erfolgt diese Verg#tung nicht auf schuldrechtlicher Basis sondern auf gesell-
schaftsvertraglicher Grundlage als Gewinnvorab, mindert sich der dem Kapital-
konto zuzurechnende Gesellschaftsverlust (vgl. auch Anm. 77). Eine %berf#h-
rung eines WG des Gesamthandverm&gens in das Sonderbetriebsverm&gen
erfolgt nach § 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 2 zu Buchwerten. Es liegt damit keine Entnah-
me zum Teilwert vor, so daß der Vorgang ohne Auswirkung auf das Kapitalkon-
to des Gesellschafters bleibt und auch die Rechtsfolgen des Abs. 3 nicht ausge-
l&st werden.
Sonderverg"tungen: Eine weitere M&glichkeit, das Ergebnis der Gesellschaft
zu verbessern, ist die Vereinbarung entsprechend niedriger Nutzungsentgelte
oder T$tigkeitsverg#tungen. Die Verg#tungen k&nnen statt auf schuldrechtlicher
auch auf gesellschaftsrechtlicher Grundlage erbracht werden. Hat der Komman-
ditist nur einen Anspruch auf die Ber#cksichtigung der T$tigkeitsverg#tung oder
der Verg#tung f#r die %berlassung von WG als Gewinnvoraus, so beeinflußt
dies den ihm zuzurechnenden Ergebnisanteil in Form eines h&heren Gewinnan-
teils oder eines geringeren nach § 15a zu ber#cksichtigenden Verlustanteils.
Betriebsaufspaltung: Eine Verlagerung von Verlusten aus dem Gesellschafts-
verm&gen in das Sonderbetriebsverm&gen ist auch denkbar in Form einer Be-
triebsaufspaltung zwischen Gesamthandsverm&gen und Sonderbetriebsverm&-
gen. Bilden alle kapitalaufbringende Kommanditisten eine Besitz-GbR, die der
Betriebs-KG planm$ßig Anlageverm&gen in Form von Sonderbetriebsverm&-
gen bereitstellt, lassen sich die durch Fremdfinanzierung und Abschreibung be-
dingten Verluste in der GbR unbegrenzt stl. absetzen, wohingegen das Ergebnis
der KG nur durch die entsprechende Nutzungsentgelte gemindert wird. Abzu-
w$gen ist dieser Vorteil mit der f#r die Gesellschaftsschulden der GbR eintre-
tenden vollumf$nglichen Haftung der Gesellschafter.

3. Vermeidung eines negativen Kapitalkontos
Entnahmestop: Soweit ein zu erwartender Verlustanteil gegebenenfalls ganz
oder zum Teil nur noch verrechenbar sein wird, sollten soweit m&glich weitere
Entnahmen der betroffenen Gesellschafter unterbleiben.
Erh%hung Pflichteinlage: Will der Gesellschafter die Entstehung verrechen-
barer Verlustanteile verhindern, kann er sein Kapitalkonto durch Einzahlung
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vor dem Bilanzstichtag erh&hen. F#r § 15a Abs. 1 wird – soweit die vertraglich
bedungene Einlage die tats$chlich geleistete #bersteigt – nicht auf die vertraglich
bedungene sondern auf die tats$chlich geleistete Einlage abgestellt. Dabei reicht
grds. eine nur vor#bergehende Erh&hung des Kapitalkontos durch Einlagen auf
den Bilanzstichtag. Bei einer Entnahme im Folgejahr ist dann allerdings Abs. 3
zu beachten. In der Vergangenheit festgestellte verrechenbare Verluste werden
auf Grund einer Einlage nicht in ausgleichsf$hige Verluste umgewandelt.
Fremdfinanzierte Einlage: Da aktives wie auch passives Sonderbetriebsver-
m&gen nicht in das Kapitalkonto gem. § 15a einzubeziehen sind, ist es unsch$d-
lich, wenn der Kommanditist seine Einlage fremdfinanziert. Der Fremdfinanzie-
rungsaufwand ist beim Kommanditisten stl. vollumf$nglich anzuerkennen.
Durch die Leistung der Einlage kann die Entstehung oder Erh&hung eines ne-
gativen Kapitalkontos vermieden werden.
Verzicht auf Darlehensforderungen: Hat der Gesellschafter der Gesellschaft
Darlehen #berlassen und l$ßt er diese in der Krise stehen, erlangen diese eigen-
kapitalersetzenden Charakter. Der Gesellschafter ist dann daran gehindert, seine
Forderung gegen die Gesellschaft geltend zu machen, bevor alle Fremdgl$ubiger
befriedigt sind. Das Eigenkapital ersetzende Darlehen ist dennoch nicht Be-
standteil des Kapitalkontos iSd. § 15a. Es kann daher sinnvoll sein, durch Ver-
zicht auf die Darlehensforderung diese in Einlagen umzuwandeln.
Gestaltung der Gesellschafterkonten: Da das Sonderbetriebsverm&gen bei
der Ermittlung des Kapitalkontos iSd. § 15a nicht einzubeziehen ist, sind die
verschiedenen Gesellschafterkonten dem Eigen- oder Fremdkapital der Gesell-
schaft zuzuordnen (s. Anm. 86 ff.). Damit er&ffnen sich bei der Definition und
Qualifikation Gestaltungsm&glichkeiten. Es sollten die Gesellschafterkonten so
gestaltet werden, daß sich hieraus – unter Ber#cksichtigung der erwarteten Er-
tragsentwicklung der Gesellschaft und des Entnahmeverhaltens der Gesellschaf-
ter – ein m&glichst hohes Verlustausgleichsvolumen ergibt. Teilt man beim soge-
nannten Zwei-Konten-Modell das Kapitalkonto des Kommanditisten in ein
festes und ein variables Kapitalkonto auf, wobei auf dem festen Kapitalkonto
die im Gesellschaftsvertrag vereinbarte Einlage verbucht wird, auf dem varia-
blen Kapitalkonto dagegen die Gewinn- und Verlustanteile sowie die Entnah-
men, ist nicht nur das feste, sondern auch das variable Kapitalkonto als Eigenka-
pitalkonto zu qualifizieren. Damit erh&ht sich das Verlustausgleichsvolumen um
die auf dem zweiten Kapitalkonto verbuchten und nicht entnommenen Gewinn-
anteile. Gleiches wird beim Drei-Konten-Modell erreicht, bei dem neben einem
Festkapitalkonto ein variables Konto als R#cklagenkonto zur Verbuchung nicht
entnahmef$higer Gewinnanteile und Verlustanteile und ein weiteres variables
Konto als Darlehenskonto zur Verbuchung entnahmef$higer Gewinnanteile
und Entnahmen gef#hrt wird. In diesem Fall erh&ht sich das Verlustausgleichs-
volumen um die auf dem variablen Konto verbuchten nicht entnahmef$higen
Gewinnanteile.

Sch$dlich dagegen ist die beim sogenannten Vier-Konten-Modell erfolgende Verbu-
chung der Verluste auf einem eigenen Verlustvortragskonto. Mangels Verlustverrech-
nung erhalten so die variablen Kapitalkonten zur Verbuchung nicht entnahmef$higer
und entnahmef$higer Gewinnanteile und Entnahmen den Charakter von echten Darle-
henskonten. Das Verlustausgleichsvolumen entspricht wieder dem der Gesellschafter-
konten nach HGB.

Vertragliche Vereinbarungen: Da § 15a nur die Verrechnung vorher bereits
zugerechneter Verlustanteile regelt, bleibt es den Gesellschaftern unbenommen,
auf Grund einer gesellschaftsvertraglichen Vereinbarung nicht ausgleichsf$hige
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Verluste nicht mehr dem Kommanditisten, sondern denjenigen Gesellschaftern
zuzurechnen, die entweder noch keine negativen Kapitalkonten aufweisen oder
als pers&nlich haftende Gesellschafter von § 15a nicht betroffen sind. Eine sol-
che Regelung muß vor dem Jahr getroffen werden, in dem sich nicht mehr ver-
wertbare Verlust abzeichnen, weil anderenfalls das R#ckwirkungsverbot eingrei-
fen w#rde.
Zusammenfassung von Unternehmen: § 15a verhindert die Ausgleich- und
Abziehbarkeit von Verlusten und beschr$nkt die Verrechnung auf Gewinnantei-
le aus der gleichen Einkunftsquelle. Will ein Unternehmer positive und negative
Eink#nfte aus verschiedenen Gewerbebetrieben miteinander ausgleichen, kann
er dies im Rahmen des § 15a nur, wenn er die gewinnbringenden Bereiche seiner
unternehmerischen Bet$tigung mit dem Bereich, in dem mit nachhaltigen Verlu-
sten zu rechnen ist, zusammenfaßt, etwa in einer einheitlichen KG, und so einen
internen Verlustausgleich herbeif#hrt.

4. Haftungserweiterung
Umwandlung der Gesellschafterstellung: Radikalste Form der Haftungser-
weiterung ist die Herbeif#hrung der vollen Haftung des betreffenden Gesell-
schafters durch !nderung der Rechtsstellung von der eines Kommanditisten in
die eines pers&nlich haftenden Gesellschafters. Gleiches kann auch durch !nde-
rung der Gesellschaftsform etwa von der KG in die OHG erreicht werden. F#r
bereits in Vorjahren erlittene Verluste ergibt sich keine Umwandlung von bisher
lediglich verrechenbaren in ausgleichsf$hige Verluste; f#r das laufende Jahr und
alle Folgejahre ist § 15a jedoch nicht mehr anwendbar, so daß Verluste ab dem
Zeitpunkt der Umwandlung der Stellung des Gesellschafters oder der Gesell-
schaftsform sofort ausgleich- und abziehbar sind.
Erh%hung der Haftsumme: Eine andere M&glichkeit der Erh&hung der Haf-
tung ist die Vereinbarung einer h&heren Haftsumme. Diese kann erheblich h&-
her liegen als die vertraglich bedungene Pflichteinlage. Auf die Methode lassen
sich Verlustzuweisungen herbeif#hren, die weit #ber den tats$chlich geleisteten
Kapitaleinsatz hinausgehen. Abzuw$gen ist dies nat#rlich mit dem durch die Er-
h&hung der Haftsumme eingegangenen Risiko. Zu beachten sind dabei die Be-
schr$nkungen des Abs. 1 Satz 3. Die Erh&hung der Haftsumme muß bis zum
Bilanzstichtag im Handelsregister eingetragen sein. F#r bereits in Vorjahren er-
littene Verluste ergibt sich durch die Erh&hung der Haftsumme keine Umwand-
lung von bisher lediglich verrechenbaren in ausgleichsf$hige Verluste, da Abs. 3
die Haftungserweiterung nicht erfaßt.

5. Gezielte Herbeif"hrung verrechenbarer Verluste
Bei Einf#hrung des § 15a war der Verlustvortrag nach § 10d zeitlich beschr$nkt.
Dagegen bot Abs. 2 die M&glichkeit einer zeitlich unbeschr$nkten Verlustver-
rechnung, wenn auch lediglich mit Gewinnanteilen aus derselben Beteiligung. Es
konnte deshalb von Vorteil sein, durch Entnahmen im Verlustentstehungsjahr
diese gezielt in bloß verrechenbare Verluste umzupolen. Mit Einf#hrung des
zeitlich unbeschr$nkten Verlustvortrags durch das Steuerreformgesetz 1990 ist
dieser Vorteil entfallen. Die mit dem sog. Korb-II-Gesetz beschlossene Begren-
zung des Verlustvortrags der H&he nach kann verrechenbare Verluste nach
Abs. 2 jedoch wieder attraktiver machen.

§ 15a Anm. 21–23 Verluste bei beschr$nkter Haftung

22

23



HHR Lfg. 215 Juli 2004 L"demann

6. Gezielte Verlustnutzung durch Anteils"bertragung
Die entgeltliche %bertragung des Kommanditanteils bietet die M&glichkeit, ver-
rechenbare Verluste in ausgleichsf$hige umzuwandeln. Soweit das negative Ka-
pitalkonto des Ver$ußerers auf verrechenbaren Verlusten beruht, ist der auf
Grund des Wegfalls des negativen Kapitalkontos bzw. eines dar#ber hinausge-
hend gezahlten Entgelts entstehende Ver$ußerungsgewinn mit den noch nicht
ausgeglichenen Verlusten zu verrechnen. %bersteigt das Verrechungsvolumen
die Differenz zwischen negativem Kapitalkonto und Ver$ußerungspreis, sind
die verrechenbaren Verluste in ausgleichsf$hige umzuwandeln und mit anderen
Eink#nften auszugleichen oder vorzutragen. Der Erwerber hat dagegen An-
schaffungskosten in H&he der aufgedeckten stillen Reserven und eines abgegol-
tenen Gesch$fts- oder Firmenwerts, die er im Wege der Abschreibung geltend
machen kann. Sind stille Reserven und Gesch$fts- bzw. Firmenwert niedriger als
das #bernommene negative Kapitalkonto, kann der Erwerber zwar nicht sofort
einen Erwerbsverlust geltend machen, jedoch einen Ausgleichsposten bilden,
der zuk#nftige Gewinnanteile neutralisiert (vgl. Anm. 138).

V. Verfassungsrechtliche Bedenken

1. Beurteilung der Verfassungsm#ßigkeit in Literatur und Rechtspre-
chung

Die Verfassungsm$ßigkeit des § 15a ist vor allem bei Einf#hrung der Norm von
mehreren Autoren in Frage gestellt worden (zuletzt ausf#hrlich L#demann, Ver-
luste bei beschr$nkter Haftung, 1998, 224 ff.). Die Kritik bezog sich teilweise auf
den gesamten § 15a, teilweise nur auf einzelne seiner Regelungen

Zur alleinigen Maßgeblichkeit der Pflichteinlage in § 15a s. Jakob, BB 1988, 1429 ff.
und Knobbe-Keuk, StuW 1981, 97 ff.; zur alleinigen Ber#cksichtigung der Außenhaf-
tung des Kommanditisten nach § 171 HGB Bitz in L/B/P, § 15a Rn. 28a; zur fehlen-
den Ber#cksichtigung der Einlageerh&hung und Haftungserweiterung in § 15a Abs. 3
Lempenau, StuW 1981, 235 ff.; zur sinngem$ßen Anwendung auf %berschußeink#nfte
Schulze-Osterloh in DStJG 5, 1982, 241 ff.; Hellwig, DStR 1984, 287 und Herr-
mann, StuW 1989, 97 ff..

H$ufig wurde versucht, die kritisierten Schwachstellen der gesetzlichen Ausge-
staltung der Norm im Wege der Auslegung zu „heilen“.

F#r eine Ber#cksichtigung stiller Reserven f#r das Verlustausgleichspotential Heudorf-
fer, WPg 1994, 477 ff.; f#r eine Maßgeblichkeit der bedungenen Pflichteinlage und zu-
gleich f#r eine teleologische Reduzierung des Anwendungsbereichs auf Verlustzuwei-
sungsgesellschaften Jakob, BB 1988, 1429 ff.; f#r eine analoge Anwendung des § 15a
Abs. 1 Satz 2 auf andere F$lle der Außenhaftung Knobbe-Keuk, Bilanz- und Unterneh-
mensteuerrecht, 9. Aufl. 1993, 495; f#r eine analoge Anwendung des § 15a Abs. 3 auf
die Einlageerh&hung und Haftungserweiterung Eggesieker/Eisenach/Sch#rner, FR
1981, 13 ff.

Der BFH hat § 15a als verfassungsgem$ß angesehen (BFH v. 19.5.1987 VIII B
104/85, BStBl. II 1988, 5; v. 17.12.1992 IX R 7/91, BStBl. II 1994, 492; v.
14.12.1999 IX R 7/95, BStBl. II 2000, 265, Verfassungsbeschwerde anh$ngig
BVerfG 2 BvR 375/00). Der &sterreichische Verfassungsgerichtshof (v.
11.12.1985, DB 1986, 1704) hat dagegen die dem § 15a weitestgehend entspre-
chende Vorschrift des § 23a &EStG wegen Verstoßes gegen den Gleichheitssatz
f#r verfassungswidrig erkl$rt.
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2. Verletzung des $bermaßverbots
Eine Verletzung des %bermaßverbots wurde im Rahmen von § 15a allein im Zu-
sammenhang mit einem eng verstandenen Regelungszweck diskutiert (vgl.
Schulze-Osterloh, FR 1979, 427 ff. und Jakob, BB 1988, 887 ff.). Bei der An-
nahme, § 15a bezwecke allein die Beschr$nkung von Verlustzuweisungsgesell-
schaften, wurde dessen allgemein auf alle PersGes. bezogene Ausgestaltung als
unverh$ltnism$ßig angesehen. Diese Probleme bestehen bei einem richtigerwei-
se weiter verstandenen Regelungszweck (s. dazu Anm. 9) allerdings nicht, wes-
halb eine Verletzung gegen das %bermaßverbot nicht vorliegt.

3. Verletzung des Bestimmtheitsgebots
Keine der Regelungen in § 15a verst&ßt uE gegen das Bestimmtheitsgebot (vgl.
hierzu L#demann, Verluste bei beschr$nkter Haftung, 1998, 233 ff.). Das Tatbe-
standsmerkmal „Unwahrscheinlichkeit einer Verm&gensminderung auf Grund
der Haftung“ in Abs. 1 Satz 3 ist bei restriktiver Handhabung durch die Recht-
sprechung (s. Anm. 128) uE hinreichend bestimmbar. Dies gilt ebenfalls f#r die
Erweiterung auf andere Mitunternehmer in Abs. 5. Die Norm spiegelt lediglich
die Komplexit$t der tats$chlichen Verh$ltnisse wieder: eine im wirtschaftlichen
Sinn beschr$nkte Haftung f#r Verbindlichkeiten einer PersGes. ist auf auch auf
anderem Wege als #ber die Rechtsstellung eines Kommanditisten und #ber die
in Abs. 5 aufgez$hlten F$lle hinaus erreichbar. Gleichermaßen gen#gen die Ver-
weise in § 20 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 und § 21 Abs. 1 Satz 2 dem Bestimmtheitsge-
bot. Da § 15a keine Eink#nfteermittlungsvorschrift ist, k&nnen seine Regelun-
gen auf alle Einkunftsarten unabh$ngig von deren Ermittlung angewendet
werden. Der Stand des Einlagenkontos l$ßt sich auch ohne Bilanz aus der gelei-
steten Einlage, den get$tigten Entnahmen und aus den Verlustanteilen, die auf
den Gesellschafter entfallen sind, ermitteln und als „steuerliches Kapitalkonto“
zum Zwecke der Anwendung des § 15a zusammenfassen (aA Knobbe-Keuk, Bi-
lanz- und Unternehmensteuerrecht, 9. Aufl. 1993, 500).

Einstweilen frei.

4. Verletzung des Gleichheitssatzes
§ 15a verletzt uE den Gleichheitssatz wegen einer nicht gerechtfertigten Un-
gleichbehandlung von Innen- und Außenhaftung sowie wegen der Nichtber#ck-
sichtigung nachtr$glicher Einlageerh&hungen oder Haftungserweiterungen f#r
bisher verrechenbare Verluste.
Ungleichbehandlung von Innen- und Außenhaftung und der verschiede-
nen Formen der Außenhaftung: Zahlungsverpflichtungen im Innenverh$ltnis
(nicht einbezahlte Pflichteinlage, vereinbarte Nachschußverpflichtung) sowie
alle Formen der Außenhaftung neben der eingetragenen Hafteinlage (etwa aus
B#rgschaft oder aus § 172 Abs. 2, § 174 Halbs. 2 und § 176 HGB) werden f#r
den Verlustausgleich ignoriert. Ein wirtschaftlicher Unterschied ergibt sich aber
nicht daraus, dass eine Zahlungsverpflichtung f#r den Gesellschafter aus dem
Innen- oder Außenverh$ltnis besteht, bzw. aus welchem Grund eine Haftung im
Außenverh$ltnis besteht.
Die Ungleichbehandlung der Zahlungsverpflichtungen ist nicht durch Steuer-
vereinfachung und Mißbrauchsverh#tung zu rechtfertigen (so aber BTDrucks.
8/3648, 17). Dies folgt zum einen aus der Schwere des Gleichheitsverstoßes.
Wenn Haftung als ausreichende wirtschaftliche Belastung f#r die Anerkennung
zugerechneter Verluste anzusehen ist, wird hier eine gleiche Einbuße an Lei-
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stungsf$higkeit ganz unterschiedlich belastet. Hinzu kommt, daß von dieser Un-
gleichbehandlung von dem #berhaupt in § 15a ber#hrten Personenkreis nicht
nur wenige betroffen sind. Sie betrifft alle F$lle, in denen die bedungene Pflicht-
einlage h&her als die handelsrechtlich eingetragene Haftsumme ist, in denen der
Kommanditist vor Eintragung der Außenhaftung nach § 176 HGB unterliegt, in
denen eine Haftungsminderung nach § 174 Halbs. 2 HGB nicht gegen#ber Alt-
gl$ubigern wirkt und in denen der Gesellschafter f#r die Gesellschaft b#rgt.
Dieser Schwere des Gleichheitsverstoßes und der Anzahl der Betroffenen steht
kein Gewinn an Steuervereinfachung gegen#ber. Alles, was der Gesetzgeber mit
der Nichtber#cksichtigung der Innenhaftung und der meisten Formen der Au-
ßenhaftung vermeiden wollte, n$mlich den Kontrollaufwand bez#glich des Be-
stehens der Haftung und der Wahrscheinlichkeit einer Inanspruchnahme sowie
komplizierte Regelungen zur R#ckg$ngigmachung des Verlustausgleichs bei
einer sp$teren Haftungsminderung, hat er zugleich f#r die Außenhaftung nach
§ 171 Abs. 1 HGB in § 15a Abs. 1 Satz 3 und Abs. 3 EStG regeln m#ssen.
Erst recht greift hier nicht das Argument der Mißbrauchsverh#tung, dem nach
der Rspr. des BVerfG ohnehin nur geringes Gewicht zuzumessen ist (vgl.
BVerfG v. 12.5.1976, BVerfGE 42, 176 [185]; v. 6.11.1985, BVerfGE 71, 146
[157]; v. 18.11.1986, BVerfGE 74, 9 [27]), da die M&glichkeit eines Mißbrauchs
durch einige wenige nicht zu Lasten aller #brigen ebenfalls betroffenen Stpfl. ge-
hen darf. An dieser Stelle muß der Gesetzgeber sich vor allem daran festhalten
lassen, daß er § 15a allgemein ausgestaltet und – mangels Abgrenzbarkeit – ge-
rade nicht auf Verlustzuweisungsgesellschaften beschr$nkt hat. Dann darf er
sich bei der konkreten Ausgestaltung der Norm aber auch nicht von dem Leit-
bild der Verlustzuweisungsgesellschaften lenken lassen, da diese gerade nicht
mehr der Regelfall des § 15a sind.
Die Nichtber"cksichtigung der Einlageerh%hung und Haftungserweite-
rung f#hrt zu einer verfassungswidrigen Ungleichbehandlung (ebenso v. Becke-
rath in K/S/M, § 15a Rn. 202, Eggesieker/Eisenach/Sch#rner, FR 1981,
13 ff.; Lempenau, StuW 1981, 235; Groh, DB 1990, 13 ff.). Dies wird deutlich
am Beispiel der Einlagenerh&hung (die Ausf#hrungen gelten entsprechend f#r
die Haftungserweiterung): Leistet ein Kommanditist seine Einlage und wird
diese in den Folgejahren durch Verluste aufgezehrt, sind diese nach Abs. 1
Satz 1 ausgleichbar. Wird dagegen durch eine Einlage ein negatives Kapitalkonto
ausgeglichen, werden die damit entstandenen verrechenbaren Verluste nicht
nach Abs. 3 in ausgleichsf$hige Verluste umgewandet, obwohl der Gesellschafter
in H&he des negativen Kapitalkontos seine Einlage mit Einzahlung „verliert“,
und damit die fr#heren Verluste tr$gt (allerdings f#hrt dies nach BFH v.
14.10.2003 VIII R 32/01 [BFH/NV 2004, 279] zu einem Korrekturposten mit
der Folge, daß – abweichend von Abs. 1 Satz 1 – Verluste sp$terer Wj. bis zum
Verbrauch dieses Postens auch dann ausgleichbar sind, wenn hierdurch ein nega-
tives Kapitalkonto entsteht oder sich erh&ht).
Auch hier greift der Gesetzgeber zur Rechtfertigung auf Steuervereinfachungs-
und Mißbrauchsverhinderungsgr#nde zur#ck. Nach seiner Ansicht spricht ge-
gen eine entsprechende Regelung die unvermeidbare Kompliziertheit der Norm
(BTDrucks. 8/4157, 3). Im Bericht des FinAussch. (BTDrucks. 8/4157, 3) heißt
es dagegen, daß die systematische Grundlage des § 15a verlassen w#rde, wenn
Verluste, die #ber den Haftungsbetrag am Bilanzstichtag hinausgingen und die
den Stpfl. im Regelfall weder rechtlich noch wirtschaftlich belasteten, steuermin-
dernd geltend gemacht werden k&nnten.
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Eine vereinzelt bef#rwortete analoge Anwendung des Abs. 3 zumindest auf die Einla-
generh&hung (Eggesieker/Eisenach/Sch#rner, FR 1981, 13 ff.; Lempenau, StuW
1981, 235 ff., 244; Groh, DB 1990, 13 ff.) scheitert daher an dem eindeutigen Wortlaut
des Abs. 3 und dem entgegenstehenden Willen des Gesetzgebers. Die f#r eine analoge
Anwendung erforderliche planwidrige Regelungsl#cke ist erkennbar nicht gegeben.

Wiederum verm&gen die Argumente jedoch nicht zu #berzeugen (aA BFH v.
14.12.1995 IV R 106/94, FR 1996, 350 ff. [353]): Wenn eine solche Regelung zu
Lasten des Stpfl. m&glich ist, dann auch zu seinen Gunsten (so in § 23a &EStG,
s. Anm. 38). Ist § 15a erst einmal f#r den Fall der Einlagenminderung ausformu-
liert, gen#gt es, ihn um den Hinweis zu erweitern, f#r den Fall der Einlagenerh&-
hung gelte er sinngem$ß (vgl. Reformvorschlag Anm. 7). Ein Mehr an Kompli-
ziertheit ist darin nicht mehr enthalten.

Die sich auf das Stichtagsprinzip des § 15a berufende Argumentation des FinAussch.
ist von vorneherein nicht stichhaltig. Sie #bersieht zum einen, daß sich dieses Argu-
ment auch gegen den bestehenden Abs. 3 wenden ließe, zum anderen und vor allem
aber wirkt sich eine Erweiterung des Verlustausgleichsvolumens wegen nachtr$glicher
Einlagenerh&hung oder Haftungserweiterung erst im Jahr der !nderung aus und f#hrt
damit keineswegs zu einer steuermindernden Geltendmachung von Verlusten zu einem
Zeitpunkt, zu dem ihnen keine entsprechende wirtschaftliche Belastung gegen#ber-
steht.

Von Bedeutung ist auch die Schwere des Gleichheitsverstoßes und der betrof-
fene Personenkreis: Jede Leistung des Gesellschafters auf die Einlage, der nicht
vorher eine nach Abs. 1 S$tze 2 und 3 ber#cksichtigte Außenhaftung iSd. § 171
Abs. 1 HGB gegen#berstand, wird in § 15a nur f#r laufende und zuk#nftige VZ
wirksam, ggf. erst bei Ausscheiden des Gesellschafters. Betroffen ist davon jeder
Gesellschafter, der seine bedungene Pflichteinlage noch nicht geleistet hat oder
den eine Nachschußverpflichtung im Innenverh$ltnis trifft, sowie alle Gesell-
schafter, die aus einer sonstigen Außenhaftung in Anspruch genommen werden.
Auch die Entscheidung des BFH (aaO) $ndert daran nichts, da sie die wirt-
schaftliche Schwere des Gleichheitsverstoßes zwar mildert, die rechtliche Un-
gleichbehandlung jedoch nicht beseitigt. Zudem l$ßt sie offen, wie im Fall der
Haftungserweiterung zu verfahren ist und greift nicht, wenn in den Folgejahren
keine Verluste mehr eintreten.
Die Ungleichbehandlung von Kommanditist und Komplement#r stellt
demgegen#ber schon deshalb keinen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz
dar, weil sie an die unterschiedliche gesellschaftsrechtliche Stellung der Mitunter-
nehmer ankn#pft.
Erweiterung auf andere beschr#nkt haftende Gesellschafter (Abs. 5): Glei-
ches gilt f#r die Erweiterung der Verlustausgleichbeschr$nkung auf den – so ex-
plizit nicht benannten, aber der Vorstellung des Kommanditisten und der ver-
gleichbaren Unternehmer zugrunde liegenden – „beschr$nkt haftenden
Personengesellschafter“ durch Abs. 5. Mit dieser Typisierung verzichtet der Ge-
setzgeber #ber die aufgez$hlten F$lle hinaus auf eine an sich gebotene Ausdiffe-
renzierung des Tatbestands, entweder aus Vereinfachungsgr#nden, oder weil die
Bildung eines abschließend definierten Klassenbegriffs nicht m&glich ist. Diese
Vorgehensweise ist gerechtfertigt, da das Recht der PersGes. weitestgehend aus
dispositivem Recht besteht und eine abschließende Kategorisierung deshalb un-
m&glich ist. Außerdem ist von der mit der Typisierung einhergehenden Un-
gleichbehandlung nur ein relativ kleiner Personenkreis betroffen.
Erweiterung des Anwendungsbereichs auf andere Einkunftsarten: Der
Anwendungsbereich des § 15a wird durch die Verweise in § 13 Abs. 5, § 18
Abs. 4, § 20 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 und § 21 Abs. 1 Satz 2 auch auf andere Ein-

§ 15a Anm. 31 Verluste bei beschr$nkter Haftung



HHR Lfg. 215 Juli 2004 L"demann

kunftsarten erweitert. Dies ist Ausfluß einer nach dem Leistungsf$higkeitsprin-
zip gebotenen Gleichbehandlung (so die Begr. des Regierungsentwurfs, BT-
Drucks. 8/3648, 18). F#r den Regelungszweck des § 15a, der allein an die be-
schr$nkte Haftung des Gesellschafters ankn#pft, spielt es keine Rolle, welche
Einkunftsart durch die T$tigkeit einer PersGes. verwirklicht wird. Dies gilt auch
f#r die Erweiterung des Anwendungsbereichs auf %berschußeink#nfte, da § 15a
an Differenzierungskriterien ankn#pft, die jenseits des Eink#nftedualismus f#r
alle Personengesellschafter gleichermaßen bestimmend sind.

Einstweilen frei.

VI. Rechtsvergleichende Hinweise

1. USA
Vorbild f#r § 15a sind nach der Begr. zum Regierungsentwurf (BTDrucks. 8/
3648, 16) Vorschriften, die in den Jahren 1976 und 1978 in den Vereinigten Staa-
ten zur Begrenzung von Verlustverrechnungsm&glichkeiten geschaffen wurden.
Damit sind offenbar § 465 und des § 704 (d) des Internal Revenue Code (IRC)
gemeint, nach denen Verluste nur in dem Umfang stl. ber#cksichtigt werden, in
dem der Anleger ein wirtschaftliches Risiko eingegangen ist. Dieses Risiko wird
nach § 465 (b) IRC einerseits in der erbrachten Geld- oder Sacheinlage gesehen
und andererseits in aufgenommenem Fremdkapital, f#r das das Privatverm&gen
des Anlegers haftet (Wortlaut der einschl$gigen Vorschriften in deutscher %ber-
setzung bei v. Beckerath in K/S/M, § 15a Rn. A 153). Die danach nicht be-
r#cksichtigungsf$higen Verluste k&nnen in den Folgejahren von den Eink#nften
aus derselben T$tigkeit abgezogen werden.

2. &sterreich
Ein dem § 15a entsprechende Vorschrift enthielt mit Wirkung ab 1.1.1982 das
&sterreichische EStG in § 23a (Abschnitt I Art. I Ziffer 22 iVm. Art. III Ziffer
1a des Abgaben$nderungsgesetzes 1981 v. 15.12.1981, BGBl. f#r die Republik
'sterreich 1981 Nr. 620):

§ 23a &EStG
(1) 1Verluste eines Kommanditisten auf Grund seiner Beteiligung an der Kommandit-
gesellschaft sind nicht ausgleichsf$hig, soweit ein negatives Kapitalkonto entsteht oder
sich erh&ht. 2Die nicht ausgleichsf$higen Verluste mindern die Gewinne, die dem
Kommanditisten in sp$teren Wirtschaftsjahren auf Grund seiner Beteiligung an der
Kommanditgesellschaft zuzurechnen sind. 3Diese Gewinne und Verluste sind unter
Ber#cksichtigung besonderer Verg#tungen und Aufwendungen des Kommanditisten
zu ermitteln.
(2) 1Scheidet ein Kommanditist mit negativem Kapitalkonto gegen Abfindung in Geld-
oder Sachwerten aus der Kommanditgesellschaft aus, so ist der Ver$ußerungsgewinn
unter Beachtung der Vorschrift des § 24 zu ermitteln. 2Scheidet der Kommanditist
ohne Abfindung aus, so gilt der Betrag des negativen Kapitalkontos, den er nicht aus-
f#llen muss, abz#glich abf$lliger Ver$ußerungskosten als Ver$ußerungsgewinn iSd.
§ 24.
(3) Abs. 1 und 2 gelten sinngem$ß f#r stille Gesellschafter, die als Mitunternehmer an-
zusehen sind, sowie f#r andere Mitunternehmer, deren Rechtsstellung auf Grund ge-
sellschaftsvertraglicher Sonderbestimmungen der eines Kommanditisten vergleichbar
ist.

Der &sterreichische Verfassungsgerichtshof hat in seiner Entscheidung v.
11.12.1985 § 23a &EStG f#r verfassungswidrig erkl$rt (DB 1986, 1704). Nach
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Ansicht des Verfassungsgerichtshofs verstieß § 23a &EStG gegen den Gleich-
heitssatz. Er ber#cksichtige nicht, daß der Verlust eines Kommanditisten sich
stl. in dem Zeitpunkt auswirken m#sse, in dem f#r ihn tats$chlich eine Beein-
tr$chtigung der Verm&genslage eintrete. Die daraufhin eingef#hrte Neufassung
des § 23a &EStG unterschied sich vom fr#heren § 23a dadurch, daß nachtr$g-
liche Einlagen bis dahin nur verrechenbare in ausgleichsf$hige Verluste umwan-
deln sollten. Im &sterreichischen EStG 1988 ist § 23a &EStG entfallen (BGBl.
f#r die Republik 'sterreich, 1988, Nr. 400, 2903 ff.). Nach der %bergangsrege-
lung in § 112 &EStG war § 23a #ber das Jahr 1988 hinaus nur noch f#r Verluste
iSd. Bestimmung anwendbar, die nicht bis zum Veranlagungsjahr 1988 verrech-
net werden konnten.

VII. Reformvorschlag

Abschaffung oder Beibehaltung: Wegen der Verfassungswidrigkeit des § 15a
(s. dazu Anm. 25 ff.) sollte dieser in seiner gegenw$rtigen Ausgestaltung nicht
beibehalten werden. Eine v&llige Abschaffung (so Herzig/Briesemeister, DB
1999, 1470 unter Hinweis auf § 2b; Bundessteuerberaterkammer, DStR 1987,
568) kommt ebenfalls nicht in Betracht, da jenseits der politischen Intention bei
Einf#hrung des § 15a dieser den am Leistungsf$higkeitsprinzip orientierten Ge-
danken aufgreift, daß sich das Verlustrisiko von Personengesellschaftern, f#r die
im Verlustentstehungsfall eine Nachschußverpflichtung #ber die vereinbarte
Pflichteinlage hinaus nicht besteht, auf ihr eingesetztes Kapital beschr$nkt und
dar#ber hinaus zugerechnete Verlustanteile erst eine wirtschaftliche Belastung
darstellen, wenn sie weitere Einlagen leisten oder sp$tere Gewinnanteile zur
Deckung fr#herer Verluste verwenden.

Verfehlt ist die Forderung nach Abschaffung wegen „Zweckerreichung“, da es heute
keine Abschreibungsgesellschaften mehr gebe (so Bordewin/S!ffing/Brandenberg,
Verlustverrechnung bei negativem Kapitalkonto, 2. Aufl. 1986, 5), da sie den Rege-
lungszweck (s. dazu Anm. 3 ff.) verkennt. Daher tr$gt auch die Begr#ndung des
Bundesfinanzministers (BMF v. 5.8.1987, DStR 1988, 41) nicht, der sich f#r eine Beibe-
haltung ausgesprochen hat, da ansonsten ein Wiederaufleben der Verlustzuweisungs-
gesellschaften zu bef#rchten sei.

Zivilrechtliche Außenhaftung kein Maßstab f"r Verlustanerkennung: Zen-
trale Bruchstelle der Norm ist die punktuelle Ber#cksichtigung einer zivilrecht-
lichen Außenhaftung als Maßstab der Verlustanerkennung: Die Ber#cksichti-
gung der Haftung macht sowohl den schwer zu erschließenden Satz 3 des
Abs. 1 erforderlich, als auch entsprechend komplexe Rechtsfolgensicherungsre-
gelungen in Abs. 3. Sie bedingt die Verfassungswidrigkeit der Norm, da der Ge-
setzgeber aus Mißbrauchsverh#tungsgesichtspunkten allein die Außenhaftung
des Kommanditisten nach § 171 Abs. 1 HGB ber#cksichtigt hat, obwohl diese
keine weitergehende wirtschaftliche Belastung repr$sentiert als eine bestehende
Nachschußverpflichtung im Innenverh$ltnis oder andere Formen der Außenhaf-
tung. Eine Ber#cksichtigung der Außenhaftung im Rahmen des § 15a ist jedoch
keineswegs zwingend. Sowenig, wie zum Zeitpunkt der Verlustentstehung bei
negativen Kapitalkonto feststeht, ob in der Zukunft Gewinne entstehen werden,
die vom Gesellschafter zur Deckung dieser Verluste verwendet werden m#ssen
(Grund f#r die bloße Verrechenbarkeit der Verluste nach Abs. 2), sowenig steht
zu diesem Zeitpunkt fest, ob er aus einer bestehenden Außenhaftung in An-
spruch genommen wird. Wird er dagegen aus der Außenhaftung in Anspruch
genommen, ist dies im Innenverh$ltnis eine Leistung auf die Einlage.
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Ber"cksichtigung von Einlagenerh%hungen: Umgekehrt muß man entgegen
dem bisherigen Abs. 3 Einlagenerh&hungen insoweit f#r das Verlustausgleichs-
potential vergangener VZ ber#cksichtigen, als sie im Moment ihrer Erbringung
durch bereits eingetretene Verluste aufgezehrt werden. Wenn der Gesellschafter
seinen Kapitaleinsatz erh&ht und dieses Kapital im Moment seiner Aufbringung
verliert, ist die zur Verlustanerkennung erforderliche Belastung eindeutig gege-
ben. Da die wirtschaftliche Belastung in diesem Fall erst mit der Einlagenerh&-
hung eintritt, sind nicht die Bescheide vergangener VZ r#ckwirkend zu $ndern,
sondern bestehende bloß verrechenbare Verluste im Jahr der Einlagenerh&hung
in ausgleich- und abziehbare Verluste umzuwandeln.

Eine Vereinfachung der Vorschrift ist erreichbar, wenn statt des Kommanditisten in
den Abs. 1–3 und der Erweiterung des pers&nlichen Anwendungsbereichs durch den
Abs. 5 von vornherein die Formulierung „Kommanditist oder andere Unternehmer,
deren Haftung der eines Kommanditisten vergleichbar ist“ gew$hlt wird. Da § 15a eine
reine Verlustverrechnungsvorschrift ist, sollte er bei den Vorschriften #ber den Be-
triebsverm&gensvergleich nach § 4 in das Gesetz eingef#gt und im #brigen in § 11
Abs. 2 auf diese Vorschrift verwiesen werden.

Nach diesen Vor#berlegungen w$re demnach folgende Neufassung in das Ge-
setz einzuf#gen (s. dazu ausf#hrlich L#demann, Verluste bei beschr$nkter Haf-
tung, 1998, 296 ff.):

Verluste bei beschr#nkter Haftung. (1) Der einem Kommanditisten oder anderem
Mitunternehmer, dessen Haftung der eines Kommanditisten vergleichbar ist (be-
schr$nkt haftenden Personengesellschafter), zuzurechnende Anteil am Verlust der Ge-
sellschaft darf nicht mit anderen Eink#nften ausgeglichen werden, soweit ein negatives
Kapitalkonto des beschr$nkt haftenden Personengesellschafters entsteht oder sich er-
h&ht; er darf insoweit auch nicht nach § 10d abgezogen werden.
(2) Soweit der Verlust nach Abs. 1 nicht ausgeglichen oder abgezogen werden darf,
mindert er die Gewinne, die dem beschr$nkt haftenden Personengesellschafter in sp$-
teren Jahren aus seiner Beteiligung an der Gesellschaft zuzurechnen sind.
(3)1Soweit ein negatives Kapitalkonto des beschr$nkt haftenden Personengesellschaf-
ters durch Entnahmen entsteht oder sich erh&ht (Einlagenminderung), ist dem be-
schr$nkt haftenden Personengesellschafter der Betrag der Einlageminderung als Ge-
winn zuzurechnen. 2Der nach Satz 1 zuzurechnende Betrag darf den Betrag der
Anteile am Verlust der Personengesellschaft nicht #bersteigen, der im Wirtschaftsjahr
der Einlagenminderung und den zehn vorangegangenen Wirtschaftsjahren ausgleich-
oder abziehbar gewesen ist. 3Die nach den S$tzen 1 und 2 zugerechneten Betr$ge min-
dern die Gewinne, die dem beschr$nkt haftenden Personengesellschafter im Wirt-
schaftsjahr der Zurechnung oder sp$teren Wirtschaftjahren aus seiner Beteiligung an
der Personengesellschaft zuzurechnen sind. 4S$tze 1–3 gelten f#r die Einlagenerh&-
hung sinngem$ß.
(4) Wie vorhanden
(5) ... entf$llt

D. Geltungsbereich des § 15a

I. Sachlicher Geltungsbereich

§ 15a regelt die Ausgleich- und Abziehbarkeit von Verlustanteilen, die den Kom-
manditisten und den nach Abs. 5 gleichgestellten Gesellschaftern von PersGes.
auf der Grundlage des § 15 Abs. 1 Nr. 2 zugerechnet werden. Voraussetzung ist,
daß die KG Eink#nfte aus Gewerbebetrieb bezieht. F#r Eink#nfte aus Land-
und Forstwirtschaft, selbst$ndiger Arbeit, Vermietung und Verpachtung und aus
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der Beteiligung als typischer stiller Gesellschafter ist § 15a nach Maßgabe beson-
derer Bestimmungen „entsprechend“ (§ 13 Abs. 5, § 18 Abs. 5) oder „sinnge-
m$ß“ (§ 21 Abs. 1 Satz 2, § 20 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2) anzuwenden.
Gegenstand der Regelung ist der Verlustanteil des Kommanditisten und der die-
sem nach Abs. 5 gleichgestellten Gesellschafter,
– der sich nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 aus der Steuerbilanz der Gesellschaft
– unter Einbeziehung einer etwaigen Erg$nzungsbilanz,
– aber ohne das Ergebnis aus dem Sonderbetriebsverm&gen des Gesellschaf-

ters ergibt.
§ 15a regelt nicht die Ermittlung eines solchen Verlustanteils; vielmehr setzt
diese Vorschrift sein Vorhandensein voraus. § 15a ist damit eine reine Verlust-
verrechnungsvorschrift.
K%rperschaften als beschr#nkt haftende Gesellschafter: Da K&rperschaften
als Kommanditisten an einer KG beteiligt, aber auch Unternehmer iSd. Abs. 5
sein k&nnen, deren Haftung der eines Kommanditisten entspricht, ist § 15a im
Rahmen des KStG zu beachten. Dies folgt aus §§ 7 und 8 KStG, die f#r die Er-
mittlung des zu versteuernden Einkommens der K&rperschaften auf die Vor-
schriften des EStG verweisen.

Abzug beim EK 02 nach KStG aF: Technische Konsequenzen ergaben sich vor dem
Wechsel des KStSystems zum Halbeink#nfteverfahren aus der bilanziellen Auswirkung
der von § 15a erfaßten Verluste einer K&rperschaft. Der Ausgleichsbeschr$nkung des
§ 15a ist bei der Eink#nfteermittlung Rechnung zu tragen. Da sich die Verluste gem.
§ 33 KStG aF „nach den steuerlichen Vorschriften #ber die Gewinnermittlung erge-
ben“ haben, waren sie beim unbelasteten EK02 des § 30 Abs. 2 Nr. 2 KStG aF abzu-
ziehen. Damit erfolgte keine Verrechnung mit belastetem Eigenkapital und die Verluste
blieben ohne Auswirkung auf die KSt. Entsprechend mußte die sp$tere Verlustverrech-
nung nach § 15a Abs. 2 mit einer Zurechnung im EK02 verbunden werden.

II. Pers%nlicher Geltungsbereich

1. Kommanditisten
Abs. 1–4 sind unmittelbar nur auf Kommanditisten anzuwenden. Die Vorschrift
kn#pft dabei an die handelsrechtliche Begriffbestimmung an, ohne die Gesell-
schafterstellung auf ihren materiellen Gehalt zu #berpr#fen. Nach § 161 Abs. 1
HGB ist Kommanditist der Gesellschafter einer PersGes., dessen Haftung ge-
gen#ber den Gesellschaftsgl$ubigern auf den Betrag einer bestimmten Verm&-
genseinlage beschr$nkt ist. Vorrangig hat § 15a allerdings die beschr$nkte Ver-
lustteilnahme des Kommanditisten nach § 167 Abs. 3 HGB im Blick. Aus der
formalen Ankn#pfung an die handelsrechtliche Stellung als Kommanditist folgt,
daß § 15a auch auf Kommanditisten mit einer Nachschußverpflichtung im In-
nenverh$ltnis oder mit einer #berschießenden Außenhaftung (vgl. Anm. 73) an-
wendbar ist. Aus der Ankn#pfung an § 15 Abs. 1 Nr. 2 ergibt sich, daß § 15a auf
den Treugeberkommanditisten und nicht auf den Treuh$nderkommanditisten
anwendbar ist. Ist eine PersGes. als Obergesellschaft Kommanditist einer Unter-
gesellschaft, ist der gesellschaftsrechtlich auf die Obergesellschaft entfallende
Anteil am Verlust der Untergesellschaft estrechtlich nur der Obergesellschaft
selbst zuzurechnen und unterliegt dem Ausschluß des Verlustausgleichs nach
§ 15a (vgl. Anm. 74).
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2. Andere Unternehmer
Durch Abs. 5 wird die Regelung des § 15a in dem Umfang, in dem sie nicht eine
Handelsregistereintragung voraussetzt, „sinngem$ß“ auf andere Unternehmer
erstreckt, „soweit deren Haftung der eines Kommanditisten vergleichbar ist“.
Die Aufz$hlung ist nicht abschließend („insbesondere“). Ein atypisch an einem
Kommanditanteil Unterbeteiligter ist Mitunternehmer iSd. § 15 Abs. 1 Nr. 2,
aber nicht Kommanditist iSd. § 15a Abs. 1. Es liegt ein besonderes Gesell-
schaftsverh$ltnis vor, das Abs. 5 Satz 1 allgemein zuzuordnen ist.

III. § 15a bei Auslandsbeziehungen

1. $berblick
Folgende Fallgruppen sind zu unterscheiden:
Ein unbeschr$nkt Stpfl. ist
– als Kommanditist an einer inl$nd. KG beteiligt, die im Ausland eine BS unter-

h$lt oder sich durch einen in einem ausl$nd. Staat t$tigen st$ndigen Vertreter
bet$tigt (Anm. 44),

– als Gesellschafter an einer ausl$nd. PersGes. mit BS im Ausland in der in
Abs. 5 Nr. 3 beschriebenen Weise beteiligt (Anm. 45).

Ein beschr$nkt Stpfl. ist
– als Kommanditist an einer inl$nd. KG beteiligt (Anm. 46),
– als Gesellschafter an einer ausl$nd. PersGes. mit BS im Inland in der in

Abs. 5 Nr. 3 beschriebenen Weise beteiligt (Anm. 46).
Bei unbeschr$nkter StPflicht ergeben sich im einzelnen unterschiedliche
Rechtsfolgen, je nachdem, ob mit dem betreffenden ausl$ndischen Staat ein
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) besteht oder nicht. § 15a beeinflußt die
Anrechnung ausl$ndischer Steuern nach § 34c und die Berechnung des Progres-
sionsvorbehalts nach § 32b Abs. 1 Nr. 3. Zus$tzlich wird § 15a durch das Aus-
gleichs- und Abzugsverbot des § 2a #berlagert.

2. Unbeschr#nkt steuerpflichtiger Gesellschafter

a) Inl#ndische Kommanditgesellschaft mit ausl#ndischer Betriebsst#tte
oder mit einem im Ausland t#tigen st#ndigen Vertreter

Ohne Doppelbesteuerungsabkommen: Besteht mit dem betreffenden aus-
l$ndischen Staat kein DBA, unterliegen die dort erzielten Eink#nfte in vollem
Umfang der deutschen Besteuerung und damit auch § 15a. Dabei ergeben sich
spezielle Probleme
– im Zusammenhang mit der Anrechnung ausl$nd. Steuer nach § 34c
– sowie hinsichtlich der Verlustausgleichs- und -abzugsbeschr$nkung des § 2a.
E Anrechnung ausl#nd. Steuern: Nach § 34c Abs. 1 Satz 2 ist die auf die ausl$nd.
Eink#nfte entfallende deutsche ESt. in der Weise zu ermitteln, daß die sich bei
der Veranlagung des zu versteuernden Einkommens – einschließlich der aus-
l$nd. Eink#nfte – nach den §§ 32a, 32b, 34 und 34b ergebende deutsche ESt. im
Verh$ltnis dieser ausl$nd. Eink#nfte zur Summe der Eink#nfte aufgeteilt wird.
Dabei ist der Gesamtbetrag der Eink#nfte unter Anwendung des § 15a zu ermit-
teln. Dieser wird dabei
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– erh&ht durch Verluste eines Kommanditisten, die nach Abs. 1 nicht ausgleich-
und abziehbar sind, ferner durch Gewinnzurechnungen nach Abs. 3;

– gemindert, wenn eine Verlustverrechnung nach Abs. 2 stattfindet.
In diesem Gesamtbetrag der Eink#nfte sind die ausl$nd. Eink#nfte enthalten,
die ebenfalls nach den Vorschriften des deutschen StR zu ermitteln sind. Auch
insoweit ist gegebenenfalls § 15a anzuwenden. Ein nicht ausgleich- und abzieh-
barer Verlustanteil des Kommanditisten aus der ausl$nd. BS f#hrt daher einer-
seits zur Erh&hung des Gesamtbetrags der Eink#nfte und so zu einer Erh&hung
der deutschen ESt.; zugleich erh&ht er aber auch den Betrag der ausl$nd. Ein-
k#nfte. Auf diese Weise werden beide Komponenten der nach § 34c Abs. 1
Satz 2 vorzunehmenden Verh$ltnisrechnung linear erh&ht, wodurch sich die Re-
lation zu Gunsten der ausl$nd. Eink#nfte verschiebt und sich damit der auf die
ausl$nd. Eink#nfte entfallende Betrag der deutschen ESt. erh&ht. Damit erwei-
tert sich die H&chstgrenze der auf die deutsche ESt. anzurechnenden ausl$nd.
Steuer. Der genau umgekehrte Effekt tritt im Fall einer Verlustverrechnung nach
Abs. 2 in der ausl$nd. BS statt. Dies kann soweit gehen, daß positive ausl$nd.
Eink#nfte aus dem betreffenden Land auf Null reduziert oder gar negativ wer-
den und damit f#r eine Anrechnung der ausl$nd. Steuer nicht in Betracht kom-
men.
E Verlustaufteilung: § 15a geht dabei von einem einheitlichen Kapitalkonto des
Kommanditisten in der Bilanz der KG unter Einschluß der auf die ausl$nd. BS
entfallenden Bilanzposten aus. Er ist anwendbar, wenn das Kapitalkonto des
Kommanditisten in der StBil. der KG unter Einschluß des auf die ausl$nd. BS
entfallenden Ergebnisanteils negativ geworden ist oder sich ein negativer Saldo
erh&ht hat. F#r Zwecke des § 34c ist keinesfalls eine Aufteilung des Kapitalkon-
tos auf einen inl$nd. und ausl$nd. Betriebsteil vorzunehmen. Um die Auswir-
kung des § 15a auf das Anrechnungsvolumen des § 34c korrekt zu berechnen,
ist lediglich zu ermitteln, wie sich der Gesamtverlust auf den inl$nd. Betriebsteil
und auf die ausl$nd. BS verteilt:
– Ist der Verlust ausschließlich in der inl$nd. BS entstanden, wirkt sich dieser

auf die Ermittlung der ausl$nd. Eink#nfte nach § 34c Abs. 1 Satz 2 nicht aus.
– Ist der Verlust ausschließlich in der ausl$nd. BS entstanden, bezieht sich § 15a

ausschließlich auf die ausl$nd. Eink#nfte.
– Ist der Verlust sowohl im Inland als auch im Ausland entstanden, ist der Be-

trag des durch den Verlust erstmals entstandenen negativen Kapitalkontos
oder seiner Erh&hung im Verh$ltnis der inl$nd. und ausl$nd. Verlustanteile
zueinander aufzuteilen.

E Aufteilung bei Einlagenminderung: Bei der Ber#cksichtigung von Einlagenminde-
rungen als Gewinnerh&hung nach Abs. 3 ist ebenfalls von einem einheitlichen
Kapitalkonto auszugehen. Auch hier ist festzustellen, ob die Gewinnerh&hung
dem inl$nd. Betriebsteil oder der ausl$nd. BS zuzurechnen ist. Wegen der Ein-
heitlichkeit des Kapitalkontos kann es daf#r nicht darauf ankommen, aus wel-
chem Bereich die Entnahme stammt. Vielmehr ist die Entnahme in dem Ver-
h$ltnis aufzuteilen, in dem das inl$nd. und das ausl$nd. Betriebsverm&gen
wertm$ßig zur Bildung des Kapitalkontos beitragen.
Hierbei kann die %berf#hrung von WG zwischen Stammhaus und BS Einfluß
darauf haben, in welchem Umfang das inl$nd. und ausl$nd. Betriebsverm&gen
zur Bildung des Kapitalkontos beitragen, da bei %berf#hrung von und in Nicht-
DBA-Staaten keine Entstrickung stiller Reserven eintritt und daher eine %ber-
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f#hrung zu Buchwerten ohne Aufdeckung stiller Reserven stattfindet (s. BMF v.
24.12.1999 [Betriebsst$ttenerlaß], BStBl. I, 1076, Tz. 2.6).
E § 2a als zus#tzliche Verlustausgleichs- und -abzugsbeschr#nkung: Mit Wirkung ab
1.1.1983 #berlagert § 2a teilweise § 15a. Nach § 2a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 d#rfen ne-
gative ausl$nd. Eink#nfte aus einer in einem ausl$nd. Staat belegenen gewerbli-
chen BS nicht mit inl$nd. Eink#nften ausgeglichen oder von diesen nach § 10d
abgezogen werden, es sei denn, die negativen Eink#nfte sind durch eine in § 2a
Abs. 2 n$her beschriebene produktive T$tigkeit entstanden. Dieses Ausgleichs-
und -abzugsverbot greift ohne R#cksicht auf die Haftung und Verlusttragungs-
pflicht des Mitunternehmers oder die H&he seines Kapitalkontos; es besteht ins-
bes. auch dann, wenn ein Ausgleich und Abzug nach § 15a Abs. 1 zul$ssig w$re.
Ferner enth$lt § 2a in Abs. 1 Satz 2 eine Regelung #ber die Verrechnung der
nicht ausgleich- und abziehbaren Verluste mit k#nftigen positiven Eink#nften,
die teilweise weiter ist als die entsprechende Bestimmung des § 15a Abs. 2, da
sie sich auf alle positiven ausl$ndischen Eink#nfte der jeweils selben Art aus
dem selben Staat erstreckt und nicht auf die Gewinne der Stpfl. aus der Beteili-
gung beschr$nkt ist.
Im gemeinsamen Anwendungsbereich des § 2a und des § 15a gilt die im Einzel-
fall engere Regelung. Die Vorschriften sind daher parallel nebeneinander anzu-
wenden. F#hren die Verluste aus der ausl$nd. BS noch nicht zu einem negativen
Kapitalkonto iSd. Abs. 1, sind sie dennoch nach § 2a nicht ausgleich- und ab-
ziehbar, wenn es sich nicht um eine produktive BS iSd. § 2a Abs. 2 handelt. Um-
gekehrt sind fr#her nicht ausgleich- und abziehbare Verluste mit positiven aus-
l$nd. Eink#nften der jeweils selben Art aus demselben Staat nicht verrechenbar,
wenn es sich dabei nicht um Eink#nfte des identischen Beteiligten aus der iden-
tischen Beteiligung iSd. § 15a Abs. 2 handelt.
Mit Doppelbesteuerungsabkommen (DBA): Besteht mit dem betreffenden
ausl$nd. Staat ein DBA, sind die gewerblichen Eink#nfte aus einer ausl$nd. BS,
zu der im allgemeinen auch die T$tigkeit eines im Ausland ans$ssigen st$ndigen
Vertreters gerechnet wird (vgl. Art. 5 Abs. 5 des OECD-MA 2003, dazu Vogel,
DBA, 4. Aufl. 2003, Art. 5 Rn. 109 ff.), von der inl$nd. Besteuerung freigestellt
(vgl. Art. 7 des OECD-MA 2003, dazu Vogel aaO Art. 7 Rn. 15 ff.), es sei denn
sie stehen im entsprechenden DBA unter Aktivit$tsvorbehalt (dazu Vogel aaO
Art. 23 Rn. 74 ff.) und sind nicht aktiv in diesem Sinne. Bei nicht erf#lltem Akti-
vit$tsvorbehalt kommt es zur Anwendung der Anrechnungsmethode und es gel-
ten die Ausf#hrungen zur Rechtslage ohne DBA. Ansonsten gilt die Freistellung
auch f#r den Gewinnanteil des Gesellschafters einer inl$nd. PersGes., soweit der
Gewinn auf die ausl$nd. BS entf$llt. In einem solchen Fall k&nnen negative
Eink#nfte aus einer solchen BS im Inland nicht steuermindernd ber#cksichtigt
werden.

Etwas anderes galt bis einschließlich 1998 nach § 2a Abs. 3 und 4, nach denen Stpfl.
auf Antrag nach DBA stbefreite Verluste aus einer in einem DBA-Staat gelegenen pro-
duktiven gewerblichen BS bei der inl$nd. Besteuerung abziehen konnten. Im Gegen-
zug waren jedoch auch die stbefreiten Eink#nfte aus gewerblicher BS so lange vollum-
f$nglich stpfl., bis die geltend gemachten Verluste der Vorjahre ausgeglichen waren.
Mit dem StEntlG v. 24.3.1999 wurden Abs. 3 und 4 ersatzlos gestrichen. F#r die Nach-
versteuerung gilt eine %bergangsfrist bis 2008.

Probleme bei der Anwendung des § 15a ergeben sich
– im Zusammenhang mit dem Progressionsvorbehalt nach § 32b Abs. 1 Nr. 3

und
– hinsichtlich der Verlustausgleichs- und -abzugsbeschr$nkung des § 2a.
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E Auswirkung des § 15a auf den Progressionsvorbehalt: Eink#nfte, die von der inl$nd.
Besteuerung durch DBA freigestellt sind, beeinflussen mittels des Progressions-
vorbehalts des § 32b Abs. 1 Nr. 3 die H&he des im Inland anzuwendenden Steu-
ersatzes. Dabei f#hren ausl$nd. negative Eink#nfte zu einer entsprechenden
Minderung des auf die inl$nd. Eink#nfte anzuwendenden Steuersatzes. Insoweit
f#hrt § 15a zu Einschr$nkungen:
– Negative ausl$nd. Eink#nfte, die nach Abs. 1 nicht ausgleichsf$hig und ab-

ziehbar sind, k&nnen auch nicht zu einer Minderung des Steuersatzes nach
§ 32b Abs. 1 Nr. 3 herangezogen werden.

– Zugleich mindern Verlustrechnungen nach Abs. 2 die in die Berechnung des
EStSatzes einzubeziehenden positiven ausl$nd. Eink#nfte.

Die Berechnung der ausl$nd. negativen Eink#nfte richtet sich nach den zu § 34c
entwickelten Regeln. Das gilt auch f#r die Kapitalkonten- und Verlustaufteilung.

Auch hier kommt es lediglich zu einer Aufteilung der Verlustanteile und nicht des Ka-
pitalkontos, da § 15a als Verlustausgleichsmaßstab vom Kapitalkonto des Kommanditi-
sten in der StBil. der KG ausgeht. Erst wenn dieses negativ wird, stellt sich die Frage,
ob dies auf aus- oder inl$nd. Verlustanteilen beruht. Damit besteht die M&glichkeit des
Imports ausl$nd. freigestellter Verluste in das Inland. Dem ist jedoch richtigerweise auf
Ebene der Feststellung bloß verrechenbarer Verluste nach Abs. 4 zu begegnen. Soweit
dabei Verluste bloß verrechenbar sind, die ausl$nd. und damit freigestellt sind, sind
diese in der Zukunft auch nur mit ausl$nd. Gewinnanteilen zu verrechnen.
Beispiel: Das Kapitalkonto des Kommanditisten A sei zu Beginn des Jahres 01 auf-
grund fr#herer Verluste 0,–. Eine #berschießende Außenhaftung besteht nicht. Danach
tritt folgende Gewinn- und Verlustsituation ein:

Jahr 01 Jahr 02

Inl$nd. Stammhaus 0,– 70000,–
Ausl$nd. BS ./. 50000,– 0,–

Im Jahr 01 wird das Kapitalkonto des A negativ. Die ausl$nd. Verluste iHv. 50000,–
sind als bloß verrechenbare iSd. Abs. 2 nach Abs. 4 festzustellen. Im Jahr 02 droht eine
Verrechnung dieser ausl$nd. Verluste mit dem inl$nd. Gewinn, sofern in der Verlust-
feststellung nach Abs. 4 nicht vermerkt ist, daß es sich bei den verrechenbaren Verlu-
sten um ausl$nd., freigestellte Betriebsst$ttenverluste handelt, die lediglich mit zuk#nf-
tigen ausl$nd. Betriebsst$ttengewinnen verrechenbar sind. Das Problem kann – sofern
es sich um eine aktive gewerblich t$tige BS im Ausland handelt – nicht auf Ebene des
§ 2a gel&st werden.

E § 2a als zus#tzliche Verlustausgleichs- und -abzugsbeschr#nkung: § 2a gilt auch im
Rahmen der Anwendung des Progressionsvorbehalts und unabh$ngig von
§ 15a. Die Vorschriften sind daher bei der Ermittlung der H&he des negativen
Progressionsvorbehalts nebeneinander anzuwenden. Es gelten die zu § 34c ent-
wickelten Grunds$tze (Anm. 44).

b) Gesellschafter einer ausl#ndischen Personengesellschaft
iSd. § 15a Abs. 5 Nr. 3

In Betracht kommende Gesellschaftsformen: Die Regelung des § 15a wird
durch Abs. 5 Nr. 3 in ihren wesentlichen Teilen „sinngem$ß“ auf solche Pers-
Ges. erstreckt, die ihren Sitz nicht im Inland haben, deren Gesellschafter aber
ganz oder teilweise der deutschen StPflicht unterliegen. Voraussetzung ist, daß
der Gesellschafter nach den Grunds$tzen des deutschen StR als Mitunterneh-
mer anzusehen ist. Daf#r sind die zivilrechtlichen Strukturen der ausl$nd. Pers-
Ges. an den Elementen des deutschen Mitunternehmerbegriffs zu messen. Ist
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der Gesellschafter der ausl$nd. Gesellschaft danach als Mitunternehmer anzuse-
hen, ist § 15a mit den in Abs. 5 genannten Teilen anzuwenden,
– wenn die Haftung des Gesellschafters f#r Schulden in Zusammenhang mit

dem Betrieb der Gesellschaft der eines Kommanditisten oder eines stillen
Gesellschafters entspricht,

– oder wenn und soweit die Inanspruchnahme des Gesellschafters f#r Schulden
in Zusammenhang mit dem Betrieb durch Vertrag ausgeschlossen oder nach
Art und Weise Gesch$ftsbetriebs unwahrscheinlich ist.

In die 1. Fallgruppe geh&ren beschr$nkt haftende Gesellschafter solcher Gesell-
schaften, die gleich der KG oder der stillen Gesellschaft unter bestimmten
Voraussetzungen oder generell einen Ausschluß der pers&nlichen Haftung des
betreffenden Gesellschafters vorsehen. Die 2. Fallgruppe stellt nicht die gesell-
schaftsrechtlichen Haftungsregeln des ausl$nd. Rechts ab, sondern darauf, ob
aus anderen Gr#nden ein Haftungsrisiko nicht besteht.
Ohne Doppelbesteuerungsabkommen: Besteht mit dem Staat, in dem die
ausl$nd. PersGes. ihren Sitz hat, kein DBA, so unterliegen die im Ausland erziel-
ten Beteiligungseink#nfte der unbeschr$nkt stpfl. Gesellschafter in vollem Um-
fang der deutschen Besteuerung, also auch der Regelung des § 15a. Dabei erge-
ben sich spezielle Probleme
– im Zusammenhang mit der Anrechnung ausl$nd. Steuern nach § 34c sowie
– hinsichtlich der Verlustausgleichs- und -abzugsbeschr$nkung des § 2a.
E Auswirkung auf die Anrechnung ausl#nd. Steuern: Nach § 34c Abs. 1 Satz 2 ist fest-
zustellen, mit welchem Betrag die ausl$nd. Eink#nfte in dem Gesamtbetrag der
Eink#nfte enthalten sind. Dabei ist sowohl f#r die Ermittlung der ausl$nd. Ein-
k#nfte als auch f#r die Ermittlung des Gesamtbetrags der Eink#nfte § 15a anzu-
wenden. Ausgenommen sind aber nach dem Einleitungssatz des Abs. 5 diejeni-
gen Bestimmungen des § 15a, die eine Handelsregistereintragung voraussetzen.
Daher kann nicht durch eine Erh&hung der Haftsumme nach ausl$nd. Recht
eine Erh&hung des Verlustausgleichs- und -abzugspotentials erreicht werden.
Einziger Ausgleichs- und Abzugsmaßstab ist daher in diesem Falle das Kapital-
konto iSd. § 15a. Vgl. im #brigen zu den Auswirkungen der Verlustausgleichs-
und -abzugsbeschr$nkung nach § 15a auf die Steueranrechnung nach § 34c
Anm. 43, wobei im Falle einer ausl$nd. PersGes. mit BS in ihrem Sitzstaat Pro-
bleme der Aufteilung des Kapitalkontos und des Verlustanteils auf die Bereiche
verschiedener Staaten nicht auftreten.
E § 2a als zus#tzliche Verlustausgleichs- und -abzugsbeschr#nkung: %berlagert wird
§ 15a teilweise durch § 2a; vgl. dazu Anm. 44.
Mit Doppelbesteuerungsabkommen: Besteht mit dem betreffenden ausl$nd.
Staat ein DBA, so sind die gewerblichen Eink#nfte aus einer Beteiligung an
einer ausl$nd. PersGes. mit BS im Ausland von der inl$nd. Besteuerung freige-
stellt (vgl. Art. 7 OECD-MA 2003), es sei denn es besteht in dem entsprechen-
den DBA ein Aktivit$tsvorbehalt und die PersGes. ist nicht aktiv iSd. Vorbe-
halts. Dann gelten die voranstehenden Ausf#hrungen. Ansonsten k&nnen nach
einem DBA freigestellte negative Eink#nfte aus einer solchen Beteiligung im In-
land nicht steuermindernd ber#cksichtigt werden. Insofern gelten die Ausf#h-
rungen zu den Auswirkungen des § 15a auf die Besteuerung inl$nd. KG mit aus-
l$nd. BS entsprechend (Anm. 44), wobei im Falle einer ausl$nd. PersGes. mit BS
in ihrem Sitzstaat Probleme der Aufteilung des Kapitalkontos bzw. des Verlust-
anteils auf die Bereiche verschiedener Staaten auch hier nicht auftreten.
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3. Beschr#nkt steuerpflichtiger Gesellschafter
Inl#ndische Kommanditgesellschaft: Auf einen beschr$nkt stpfl. Gesell-
schafter einer inl$nd. PersGes. mit gewerblichen Eink#nften ist § 15a uneinge-
schr$nkt anwendbar.
Gesellschafter einer ausl#ndischen Personengesellschaft iSd. § 15a Abs. 5
Nr. 3 mit Betriebsst#tte im Inland: Zu den in Betracht kommenden Gesell-
schaftsformen s.o. Anm. 45. Unabh$ngig davon, ob mit dem betreffenden Sitz-
staat der PersGes. ein DBA besteht oder nicht, ist der betreffende Gesellschafter
nur mit den anteilig auf ihn entfallenden gewerblichen Eink#nften aus der in-
l$nd. BS nach § 49 Abs. 1 Nr. 2a stpfl., wobei im DBA-Fall der Betriebsst$tten-
begriff des § 12 AO durch die Betriebsst$ttendefinition des jeweiligen DBA ver-
dr$ngt wird. Nach der Systematik des § 15a ist auch in diesen Konstellationen
auf das Kapitalkonto in der StBil. der PersGes. als Gesamtheit und nicht ledig-
lich auf den inl$nd. Betriebsteil abzustellen, da dieses Kapitalkonto den Verlust-
ausgleichsmaßstab darstellt. Dies f#hrt zum Erfordernis einer Gewinnermittlung
nach deutschem StR f#r die ausl$ndischen Betriebsteile und einer anschließen-
den Aufteilung der Verlustanteile in in- und ausl$ndische (entspr. der Ausf#h-
rungen zu § 34c oben Anm. 44).

Dies mag im Rahmen der beschr$nkten StPflicht unsinnig erscheinen, ist aber f#r die
Anwendung des § 15a systematisch zwingend. Dem steht auch nicht die Entscheidung
des BFH v. 17.12.1998 I R 95/96 (BStBl. II, 260) entgegen, die am Beispiel der Land-
und Forstwirtschaft als Betrieb des beschr$nkt Stpfl. lediglich das angesehen hat, was
der deutschen ESt. unterliegt, also beim beschr$nkt Stpfl. der inl$nd. Betrieb. Diese
Rspr. ist mit der Entscheidung des BFH v. 7.11.2001 I R 14/01 (BStBl. II 2002, 861)
bereits aufgeweicht, in der f#r die Frage der Gewinnerzielungsabsicht auf die weltweit
erzielten Eink#nfte abgestellt wurde. Dar#ber hinaus steht eine Beschr$nkung des Be-
griffs des Gewerbetriebs im Rahmen der beschr$nkten StPflicht auf den inl$nd. Betrieb
mit § 49 Abs. 2 nicht im Einklang, der bei einer konsequenten Anwendung dieser Auf-
fassung schlicht #berfl#ssig w$re. Eine im Inland lediglich vermietete Immobilie, die in
einem ausl$nd. Betriebsverm&gen gehalten wird, stellt bei konsequent rein inl$nd. Be-
trachtungsweise keine gewerbliche Bet$tigung und damit auch kein Gewerbetrieb dar,
so daß es § 49 Abs. 2 f#r eine Einordnung unter § 49 Abs. 1 Nr. 6 zur Begr#ndung der
beschr$nkten StPflicht nicht bed#rfte. Schließlich w#rde die Beschr$nkung des Verlust-
ausgleichsvolumens beschr$nkt Stpfl. im Anwendungsbereich des § 15a auf das Kapi-
talkonto des inl$nd. Betriebsteils bei EU-Staatsb#rgern noch die Frage der Vereinbar-
keit mit EU-Recht aufwerfen.

E. Verh#ltnis zu anderen Vorschriften

I. Verh#ltnis zum Gesellschaftsrecht

Auslegung von Tatbestandsmerkmalen: § 15a enth$lt zahlreiche Tatbe-
standsmerkmale, die dem Zivilrecht, insbes. dem Gesellschaftsrecht, entstam-
men. Mit Ausnahme des Begriffs des Kapitalkontos (dazu Anm. 82 ff.) sind
diese Tatbestandsmerkmale im Rahmen des § 15a mit dem Inhalt anzuwenden,
der sich aus ihrem zivilrechtlichen Zusammenhang ergibt. Hervorzuheben sind
aus:
E Abs. 1:
– Kommanditist, vgl. Anm. 73;
– Kommanditgesellschaft, vgl. Anm. 74;
– Haftung auf Grund des § 171 Abs. 1 HGB, vgl. Anm. 105 ff.;
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– Die im Handelsregister eingetragene Einlage des Kommanditisten, vgl.
Anm. 119 f.;

– Die geleistete Einlage des Kommanditisten, vgl. Anm. 87;
– Eintragung des Kommanditisten im Handelsregister, vgl. Anm. 118;
E Abs. 3:
– Entstehung einer Haftung auf Grund von Entnahmen, vgl. Anm. 151;
– Minderung des Haftungsbetrags, vgl. Anm. 160;
– Auf Grund der Haftung tats$chlich geleistete Betr$ge, vgl. Anm. 164;
E Abs. 5:
– Stiller Gesellschafter einer stillen Gesellschaft iSd. § 230 HGB;
– Gesellschafter einer Gesellschaft iSd. BGB;
– Gesellschafter einer ausl$nd. PersGes.
Trotz dieser engen Beziehungen zum Gesellschaftsrecht hat § 15a keine zivil-
rechtlichen Auswirkungen. Allerdings kann die Vorschrift die Wahl der Gesell-
schaftsform beeinflussen und auch Anlaß sein, im Gesellschaftsvertrag besonde-
re Vereinbarungen #ber die Ergebnisverteilung zu treffen (dazu Anm. 21).
Bedeutung der Eintragung im Handelsregister: Die Eintragung des Kom-
manditisten im Handelsregister ist in zweierlei Hinsicht f#r die Anwendung des
§ 15a von Bedeutung.
E Erwerb der Kommanditistenstellung:
p Betreibt die KG ein Handelsgewerbe iSd. § 2 HGB, so h$ngt der Erwerb der

Rechtsstellung als Kommanditist von der Eintragung der Gesellschaft in das
Handelsregister ab;

p Betreibt die KG ein Handelsgewerbe iSd. § 1 HGB, so ist die Eintragung in
das Handelsregister nur dann maßgebend f#r den Erwerb der Kommanditi-
stenstellung, wenn die Gesellschaft nicht schon vor der Eintragung ihren Ge-
sch$ftsbetrieb begonnen hat;

p Im Fall des Beitritts zu einer bestehenden OHG oder KG kommt es auf die
Eintragung des beitretenden Gesellschafters nur in dem unrealistischen Fall
an, daß die Gesellschaft in der Zeit zwischen dem Beitritt und der Eintragung
des neuen Gesellschafters ihren Gesch$ftsbetrieb nicht oder nur ohne Zu-
stimmung des Beitretenden fortsetzt.

Soweit hiernach der Gesellschafter seine Stellung als Kommanditist erst mit der
Eintragung in das Handelsregister erlangt, kann aber in der Zeit davor die Rege-
lung des § 15a nach Maßgabe des Abs. 5 anwendbar sein.
Wird die Kommanditbeteiligung nach § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 AO einem Treu-
geber-Kommanditisten zugerechnet (dazu Anm. 74), ist die Eintragung des
Treuh$nder-Kommanditisten im Handelsregister iVm. dem Abschluß des Treu-
hand-Vertrags maßgebend.
E Erweiterung des Verlustausgleichspotentials: Von gr&ßerer Bedeutung ist die Eintra-
gung in das Handelsregister f#r die Erweiterung des Verlustausgleichspotentials
#ber den Betrag des Kapitalkontos hinaus nach Abs. 1 Satz 2. Diese Erweite-
rung kommt gem. Abs. 1 Satz 3 nur in Betracht, wenn der Kommanditist im
Handelsregister eingetragen ist.

Einstweilen frei.
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II. Verh#ltnis zu den Gewinnermittlungsvorschriften

§ 15a regelt die Ausgleich- und Abziehbarkeit eines dem Kommanditisten zuzu-
rechnenden Verlustanteils. Die Vorschrift setzt daher voraus, daß ein solcher
Verlustanteil entstanden ist. Ob diese Voraussetzung erf#llt ist, richtet sich nach
den daf#r geltenden Bestimmungen; § 15a ist keine Gewinnermittlungsvor-
schrift (vgl. Schmidt/Wacker XXIII. § 15a Rn. 50, v. Beckerath in K/S/M,
§ 15a, Rn. A 57).
R"ckstellung f"r drohende Inanspruchnahme des Kommanditisten durch
Gesellschaftsgl#ubiger in der Sonderbilanz: § 15a ber#hrt nicht die von der
Verlustzurechnung zu unterscheidende Frage, wie die drohende Inanspruchnah-
me eines Gesellschafters aus der Haftung gegen#ber den Gesellschaftsgl$ubi-
gern nach § 171 Abs. 1 HGB auszuweisen ist. Hat die Gefahr der Inanspruch-
nahme eine Intensit$t erreicht, die die Bildung einer R#ckstellung rechtfertigt,
so schließt § 15a eine solche Passivierung durch den Kommanditisten nicht aus.
Das gilt gleichermaßen f#r die drohende Inanspruchnahme aus den §§ 172
Abs. 2, 167 HGB und auch aus einer B#rgschaft.
Die R#ckstellung wegen drohender Inanspruchnahme durch Gesellschafts-
gl$ubiger ist Bestandteil des negativen Sonderbetriebsverm&gens des Komman-
ditisten, da sie in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang mit seiner
Beteiligung steht. Die R#ckstellung ist daher in einer Sonderbilanz des Kom-
manditisten auszuweisen. Sie f#hrt in dieser ggf. zu einem Verlust, der nicht der
Ausgleichs- und Abzugsbeschr$nkung des § 15a unterliegt. Gleichzeitig muß der
Kommanditist aber auch den ihm nach § 110 HGB im Falle einer Inanspruch-
nahme zustehenden Ersatzanspruch gegen die Gesellschaft aktivieren, der aber
eventuell mit 0 E zu bewerten sein kann. Unter Umst$nden kommt auch eine
Aktivierung von Ausgleichsanspr#chen gegen die #brigen Gesellschafter in Be-
tracht.
Nach § 4 Abs. 4a sind Schuldzinsen nicht abziehbar, wenn %berentnahmen ge-
t$tigt worden sind. Als Gewinnermittlungsvorschrift geht § 4 Abs. 4a dem § 15a
vor. Es ist der Verlustanteil nach Anwendung der Gewinnermittlungsvorschrif-
ten unter Einbeziehung des § 4 Abs. 4a, der in § 15a ausgleich- und abziehbar
oder lediglich verrechenbar ist.
§ 5 Abs. 2a enth$lt ein Passivierungsverbot f#r sog. „haftungslose“ Verbindlich-
keiten und er#brigt § 15a Abs. 5 Nr. 4.
Tonnage-Besteuerung (§ 5a): § 5a Abs. 5 Satz 4 sieht iRd. sog. Tonnage-Be-
steuerung eine Anwendung von § 15a vor. F#r die Anwendung von § 15a soll
nach § 5a Abs. 5 Satz 4 der nach § 4 Abs. 1 oder § 5 ermittelte Gewinn zu Grun-
de gelegt werden. Die Regelung kn#pft daran an, daß die Gewinnermittlung
nach § 5a zwar als lex specialis die Gewinnermittlung durch Verm&gensvergleich
ausschließt, den Stpfl. jedoch nicht von der Bilanzierung und der Fortf#hrung
der StBil. entbindet (vgl. Bl#mich/Hofmeister, § 5a Rn. 8). Es ist daher auf
Grundlage der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 1 oder § 5 festzustellen, ob das
Kapitalkonto des Kommanditisten negativ geworden ist oder nicht. Das dabei
gefundene Ergebnis ist dann maßgebend f#r die Behandlung eines Verlustes,
der sich unter Ber#cksichtigung von § 5a ergibt. Ist in den Vorjahren ein nach
§ 15a Abs. 1 nicht ausgleichsf$higer Verlust angefallen, ist f#r dessen Verrech-
nung nach § 5a Abs. 5 Satz 4 der nach § 4 Abs. 1 oder § 5 ermittelte Gewinn
maßgeblich. Daher ist der verrechenbare Verlust aus den Vorjahren wohl nicht
uneingeschr$nkt mit einem nach § 5a ermittelten Gewinn zu verrechnen, son-

§ 15a Anm. 49 Verluste bei beschr$nkter Haftung

49



HHR Lfg. 215 Juli 2004 L"demann

dern gilt in H&he des § 4 Abs. 1 oder § 5 ermittelten Gewinns als verbraucht.
Im Ergebnis f#hrt dies dazu, daß parallel zu der Gewinnermittlung nach § 5a
eine Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 1 und § 5 durchgef#hrt wird, in deren
Rahmen § 15a komplett Anwendung findet.

Einstweilen frei.

III. Verh#ltnis zu anderen einkommensteuerlichen Vorschriften

1. Verlustzurechnung, § 15 Abs. 1 Nr. 2
Den gem. § 15 Abs. 1 Nr. 2 in zwei Stufen zu ermittelnden Gesamtgewinn
(BFH v. 14.11.1985 IV R 63/83, BStBl. II 1986, 58; v. 30.2.1993 VIII R 63/93,
BStBl. II, 706; vgl. Schmidt XXIII. § 15 Rn. 401) eines Mitunternehmers spaltet
§ 15a auf. Mit dem einem Kommanditisten zuzurechnenden Anteil am Verlust
der KG iSd. § 15a ist lediglich der in § 15 Abs. 1 Nr. 2 an erster Stelle genannte
„Gewinnanteil“ inklusive etwaiger Erg$nzungsbilanzen gemeint. Das Ergebnis
aus dem Sonderergebnisbereich des Gesellschafters bleibt dabei außer Betracht
(vgl. Anm. 75). Gleiches gilt f#r das Kapitalkonto als der zweiten das Verlustaus-
gleichsvolumen des Kommanditisten bestimmenden Bezugsgr&ße des § 15a.
Dieses bestimmt sich allein aus der StBil. der Gesellschaft unter Einbeziehung
etwaiger Erg$nzungsbilanzen des Gesellschafters und ohne Ber#cksichtigung
der Sonderbilanz (vgl. Anm. 82). Damit wird die Unterscheidung relevant, ob
Leistungen zwischen Gesellschaft und Gesellschafter auf gesellschaftsrechtlicher
oder schuldrechtlicher Grundlage erfolgen und durch Gewinnvorab oder beson-
deres gewinnunabh$ngiges Entgelt verg#tet werden; eine Unterscheidung, von
der § 15 Abs. 1 Nr. 2 das Besteuerungsergebnis gerade unabh$ngig machen will
(vgl. Groh, DB 1991, 879). § 15a muß jedoch insoweit als lex specialis zu § 15
Abs. 1 Nr. 2 angesehen werden.

Das dagegen von Theissen (DStR 1998, 1896) vorgebrachte Argument, daß § 15
Abs. 1 Nr. 2 lediglich in der Ermittlung, nicht aber in der Qualifikation eine Differen-
zierung zwischen den (schuldrechtlichen bzw. gesellschaftsrechtlichen) Grundlagen der
Zurechnungen trifft, verhindert nicht eine differenzierende Behandlung im Rahmen
des § 15a, da dieser die stl. Anerkennung von Verlusten regelt, f#r die der Kommandi-
tist nur beschr$nkt haftet – und das sind eben nur diejenigen aus dem Gesamthands-
verm&gen – und damit eine eigenes Differenzierungskriterium in das Gesetz einf#hrt.

Hinsichtlich der Zurechnungsentscheidung verh$lt sich § 15a je nach vertretener
Auffassung zum negativen Kapitalkonto des Kommanditisten vor Einf#hrung
des § 15a (s. Anm. 4) konstitutiv oder rein klarstellend. Materiell rechtlich ist
§ 15a Verlustausgleichsbeschr$nkungsvorschrift und damit Ausnahmevorschrift
zu § 15. Rechtstechnisch ber#hrt § 15a die Anwendung des § 15 nicht, da er le-
diglich die der Eink#nfteermittlung nachgeschaltete Ebene des Ausgleichs mit
anderen Eink#nften betrifft.

2. Verlustausgleich/-abzug
§ 2 Abs. 1 und 2 fassen die einzelnen Erwerbsquellen derselben Einkunftsart
zusammen. Sie ordnen den Ausgleich von positiven und negativen Eink#nften
einer Einkunftsart an, den sog. horizontalen Verlustausgleich. § 15a Abs. 1
Satz 1 bestimmt demgegen#ber, daß die Verluste aus einer Beteiligung iSd. § 15a
nicht mit anderen Eink#nften aus Gewerbebetrieb ausgeglichen werden d#rfen
und geht damit § 2 Abs. 1 und 2 vor.
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§ 2 Abs. 3 sieht den Ausgleich von positiven und negativen Eink#nften unter-
schiedlicher Einkunftsarten vor (sog. vertikaler Verlustausgleich). Zum Wegfall
der Verlustverrechnungsbeschr$nkung (S$tze 2–8 aF s. § 2 Anm. J03–3 f.). Ver-
luste aus einer Beteiligung iSv. § 15a werden schon auf der Ebene des horizonta-
len Verlustausgleichs aus der Ermittlung der Eink#nfte der einzelnen Einkunfts-
art ausgenommen.
§ 2a schließt bestimmte Auslandsverluste vom Ausgleich mit Inlandseink#nften
aus. Diese Auslandsverluste k&nnen auch im Rahmen von Beteiligung iSd. § 15a
anfallen. Die beiden Normen schließen sich jedoch nicht gegenseitig aus, son-
dern kommen kumulativ zur Anwendung. Die Rechtsfolge wird deshalb von der
jeweils weitergehenden Anordnung einer der beiden Normen bestimmt, soweit
sich die Tatbest$nde #berschneiden (s. Anm. 43).
§ 2b regelt den Ausgleich von negativen Eink#nften aus Steuersparmodellen.
Der Ausgleich wird auf die Verrechnung mit positiven Eink#nften aus der der-
artigen Einkunftsquellen desselben oder anderer Veranlagungszeitr$ume be-
schr$nkt. § 15a kommt dagegen allgemein in F$llen beschr$nkter Haftung zur
Anwendung und beschr$nkt die Verrechnung der nichtausgleichsf$higen Beteili-
gungsverluste auf Gewinne aus derselben identischen Einkunftsquelle be-
schr$nkt. Die Vorschriften kommen kumulativ zur Anwendung.
§ 10d: § 15a Abs. 1 Satz 1 schließt die M&glichkeit, Verluste nach § 10d wie Son-
derausgaben vom Gewinn abzuziehen, ausdr#cklich aus. Dies hat letztlich nur
klarstellende Funktion, da nach § 10d Abs. 1 Satz 1 ohnehin nur solche Verluste
r#ck- oder vortragsf$hig sind, die im Verlustentstehungsjahr ausgleichbar sind
und nur mangels anderer positiver Eink#nfte nicht ausgeglichen werden konn-
ten. Die Verlustverrechnung nach § 15a Abs. 2 wiederum unterliegt nicht der
Beschr$nkung des § 10d Abs. 2 idF des Korb-II-Gesetzes.
§ 15 Abs. 4: S$tze 1–5 betrifft bestimmte T$tigkeitsbereiche, innerhalb deren
ein horizontaler und interperiodischer Verlustausgleich, letzterer orientiert an
§ 10d, m&glich ist. § 15 Abs. 4 ist bei Eink#nften aus gewerblicher Tierzucht/
Termingesch$ften immer anwendbar. Ein Zusammentreffen mit § 15a ist auf
zweierlei Weise denkbar.
p Ist ein Stpfl. als Kommanditist an einer KG beteiligt, die Eink#nfte, aus ge-

werblicher Tierzucht erzielt, erg$nzen sich § 15 Abs. 4 und § 15a, da ihre Vor-
aussetzungen beide vorliegen. Insoweit gilt die Regelung mit der jeweils wei-
tergehenden Einschr$nkung (so v. Beckerath in K/S/M, § 15a Rn. A 60).

p Ist ein Stpfl. als Kommanditist an einer KG beteiligt, die sowohl Eink#nfte
aus gewerblicher Tierzucht erzielt, als auch andere gewerbliche Eink#nfte ist
f#r die Behandlung der Verluste darauf abzustellen, welchen Gesch$ftsergeb-
nisteilen sie entstammen:
– Stammen die Verluste aus anderen gewerblichen Eink#nften, gilt aus-

schließlich § 15a.
– Stammen die Verluste aus gewerblicher Tierzucht, kommen § 15a und § 15

Abs. 4 zur Anwendung.
– Liegen Verluste aus beiden T$tigkeitsbereichen vor, ist das Beteiligungser-

gebnis aufzuteilen in die anteiligen Verluste aus gewerblicher Tierzucht,
auf die § 15 Abs. 4 und § 15a anzuwenden ist, und in die anteiligen Ver-
luste aus dem Tierfutterhandel, auf die nur § 15a anzuwenden ist. § 15
Abs. 4 S$tze 6–8, eingef#gt durch Ges. v. 22.12.2003 (BGBl. I, 2840;
BStBl. I 2004, 14), flankiert die Abschaffung der Mehrm#tterorganschaft
und schließt den horizontalen und vertikalen Verlustausgleich und -abzug
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bei stillen Gesellschaften, Unterbeteiligungen oder atypisch stillen Beteili-
gungen von KapGes. an KapGes. aus und l$ßt lediglich eine Verrechnung
mit Gewinnen aus derselben Beteiligung nach Maßgabe des § 10d zu. Ist
danach die Verrechnung eines die Einlage des Beteiligten #bersteigenden
Verlustanteils mit Gewinnen aus derselben Beteiligung m&glich, schließt
Abs. 2 einen R#cktrag aus (vgl. Forster, DB 2003, 899; Ronge, FR 2004,
78).

§ 22 Nr. 2 iVm. § 23: Ein Zusammentreffen mit § 15a ist auf Grund der Subsi-
diarit$t nach § 23 Abs. 2 von vorne herein nur im Bereich der %berschußein-
k#nfte denkbar und dort wiederum allein nach § 21 Abs. 1 Satz 2 bei den Ein-
k#nften aus Vermietung und Verpachtung. Dabei ist zu unterscheiden:
p F#hren die Verluste nicht zu einem negativen Kapitalkonto iSd. § 15a bzw.

steht den Verlusten eine ausreichende Außenhaftung gegen#ber, so gilt f#r
Verluste aus privaten Ver$ußerungsgesch$ften ausschließlich § 23.

p Greift dagegen gleichzeitig die Verlustausgleichsbeschr$nkung des § 15a, so
sind die entsprechenden Verluste aus privaten Ver$ußerungsgesch$ften nur
noch nach Maßgabe des Abs. 2 iVm. § 23 Abs. 3 S$tze 8 und 9 mit zuk#nfti-
gen Gewinnen aus privaten Ver$ußerungsgesch$ften der verm&gensverwal-
tenden PersGes. verrechenbar.

Sofern ein Verlust aus privatem Ver$ußerungsgesch$ft iSd. § 23 Abs. 1 Satz 4
aus der Ver$ußerung der Beteiligung an der verm&gensverwaltenden PersGes.
selbst entsteht, ist dies kein Anwendungsfall des § 15a, da dieser sich nur auf
den laufenden Verlustanteil bezieht und nicht auf Verluste aus der Ver$ußerung
der Beteiligung selbst.
§ 22 Nr. 3: Hinsichtlich des Verh$ltnisses von § 15a zur Verlustausgleichsbe-
schr$nkung des § 22 Nr. 3 gilt auf Grund der rechtstechnisch gleichen Ausge-
staltung dieser Verlustausgleichsbeschr$nkung das zu § 22 Nr. 2 iVm. § 23 Ge-
sagte entsprechend.

Einstweilen frei.

3. Erbfall/Schenkung, § 6 Abs. 3
Geht eine Beteiligung iSd. § 15a unentgeltlich auf einen neuen oder bisherigen
Gesellschafter #ber, tritt dieser voll in die Rechtsstellung des bisherigen Beteilig-
ten (Erblasser/Schenker) ein. Soweit das negative Kapitalkonto aus lediglich
verrechenbaren Verlusten iSd. § 15a besteht, #bernimmt der Erwerber – voraus-
gesetzt, er wird oder ist bereits Mitunternehmer – das Recht zur Verlustverrech-
nung nach Abs. 2 bzw. Abs. 3 Satz 4 (Abschn. 138d Abs. 1 EStR, BFH vom
10.3.1998 VIII R 76/96, BStBl. II 1999, 269; Schmidt/Wacker XXIII. § 15a
Rn. 234; Strnad, BB 2000, 597; v. Beckerath in K/S/M, § 15a Rn. 354; Bl#-
mich/Stuhrmann, § 15a Rn. 113), da ihn die Verpflichtung trifft, sp$terer Ge-
winne zur Deckung stehen zu lassen.

4. Ver#ußerung des Betriebs, §§ 16, 34
Im Falle der Ver$ußerung einer Kommanditbeteiligung bei bestehendem negati-
vem Kapitalkonto erh&ht dieses den Ver$ußerungsgewinn iSd. § 16, wobei sich
diese Rechtsfolgen danach unterscheiden, ob der negative Saldo auf Verlustan-
teilen beruht, die nach § 15a Abs. 1 ausgleich- und abziehbar waren oder ledig-
lich nach Abs. 2 verrechenbar (s. zum ganzen Anm. 138). Bestand das negative
Kapitalkonto auf Grund bloß verrechenbarer Verluste, kommt es zu einer Ver-
rechnung der Verluste mit dem grds. nach § 34 tarifbeg#nstigten Ver$ußerungs-
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gewinn. Gegen diese Verrechnung spricht nicht, daß tarifbeg#nstigte Eink#nfte
zum Verlustausgleich erst herangezogen werden, wenn alle voll stpfl. Eink#nfte
bereits mit Verlusten ausgeglichen sind. Dies setzt aber voraus, daß der Verlust
nach den allg. Grunds$tzen des § 2 Abs. 1 und 2 ausgleichbar ist. Unterliegt der
laufende Verlust hingegen auf Grund einer besonderen Regelung einer Aus-
gleichsbeschr$nkung, so hat dies Vorrang. Er wird dann voranging zum Aus-
gleich mit den positiven Eink#nften herangezogen, mit denen der Ausgleich
noch m&glich ist (vgl. BFH vom 26.1.1995 IV R 23/93, BStBl. II, 467). Dies ist
im Fall des § 15a Abs. 2 der tarifbeg#nstigte Gewinn aus der Ver$ußerung der
Beteiligung.

5. Progressionsvorbehalt, § 32b
Soweit #ber eine Beteiligung an einer PersGes., auf die § 15a anzuwenden ist,
Eink#nfte im Rahmen einer ausl$nd. BS erzielt werden, die nach einem anzu-
wendenden DBA im Inland von der Bemessungsgrundlage freizustellen sind,
hat § 15a Einfluß auf den Progressionsvorbehalt nach § 32b. Bei der Tarifermitt-
lung nach § 32b finden die unter Progressionsvorbehalt von der deutschen Er-
tragsbesteuerung freigestellten Auslandseink#nfte in der H&he und in der zeit-
lichen Verteilung Beachtung, die sich unter anderem durch die Anwendung der
Verlustverrechungsbeschr$nkung des § 15a ergibt (s. dazu Anm. 44).

6. Anrechnung ausl#ndischer Steuern, § 34c
§ 34c sieht bei unbeschr$nkt Stpfl. die Anrechnung von ausl$nd. ESt. oder KSt.
in den F$llen vor, in denen ausl$nd. Eink#nfte in Nicht-DBA-Staaten erzielt
werden oder wenn das auf die ausl$nd. Eink#nfte anzuwendende DBA das An-
rechnungsverfahren anordnet. Unterliegen die im Ausland erzielten Eink#nfte
gleichzeitig der Verlustausgleichsbeschr$nkung des § 15a, beeinflußt dieser die
H&he der maximal anrechenbaren ausl$nd. Steuern, da in diesen F$llen immer
eine Bemessungsgrundlagenermittlung nach deutschem Ertragsteuerrecht
durchzuf#hren ist (s. zum ganzen Anm. 44).

Einstweilen frei.

IV. Verh#ltnis zum Gewerbesteuerrecht

Da § 15a keine Gewinnermittlungsvorschrift ist, sondern lediglich die Einbezie-
hung des Ergebnisses der Gesellschaft in die Ertragsteuerberechnung der Ge-
sellschafter regelt, ist ein Verlust, der f#r die Gesellschafter nach § 15a nicht aus-
gleich- und abziehbar ist, f#r den Gewerbebetrieb nach § 10a GewStG
unbeschr$nkt abziehbar. Da § 8 Nr. 8 GewStG f#r den Fall, daß der Gewerbe-
betrieb selbst beschr$nkt haftender Gesellschafter einer PersGes. ist, den auf ihn
entfallenden Verlustanteil aus dem Gewerbeertrag eliminiert, ist § 15a auch in
diesem Fall f#r die GewSt. ohne Einfluß.

V. Verh#ltnis zum Umwandlungsteuerrecht

§ 15a hat f#r die Regelungen des UmwStG unmittelbar keine Bedeutung. Bei
Umwandlungen kann sich jedoch in verschiedener Hinsicht die Frage einer An-
wendung von § 15a ergeben. Dies einmal hinsichtlich eines bei einer #berneh-
menden PersGes. entstehenden %bernahmeverlusts, zum anderen hinsichtlich
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der von den Gesellschaftern einer #bertragenen PersGes. nicht verbrauchten
verrechenbaren Verluste. § 15a ber#hrt danach
– die Umwandlung einer KapGes. in bzw. die Verschmelzung einer KapGes.

auf eine PersGes. nach § 4 UmwStG (dazu Anm. 143),
– die Einbringung einer PersGes. in bzw. die Verschmelzung einer PersGes. auf

eine KapGes. nach §§ 20 ff. UmwStG (dazu Anm. 143),
– die Einbringung einer PersGes. in bzw. deren Verschmelzung auf eine Pers-

Ges. nach § 24 UmwStG (s. dazu Anm. 142) und
– die Umwandlung einer PersGes. in eine KapGes. nach § 25 UmwStG (dazu

Anm. 143).
Alle #brigen denkbaren Umstrukturierungen einer PersGes. (Umwandlung in
OHG/GbR/Einzelunternehmen, Aufspaltung, Abspaltung und Realteilung)
werfen ebenfalls Fragen nach der Fortf#hrung der Verlustverrechnung nach
Abs. 2 auf, fallen jedoch nicht unter das UmwStG (s. dazu Anm. 142 f.).

F. Verfahrensfragen

§ 15a erfordert eine Reihe von Feststellungen, die die FinVerw. im Rahmen der
Rechtsanwendung von Amts wegen zu treffen hat. Dies betrifft die H&he:
– des nach Abs. 1 ausgleich- oder abziehbaren Verlustanteils,
– des nach Abs. 1 S$tze 2 und 3 ausgleich- oder abziehbaren Verlustanteils,
– des danach verbleibenden nach Abs. 2 verrechenbaren Verlustanteils,
– der Gewinnzurechnung nach Abs. 3 S$tze 1 und 2,
– der Gewinnzurechnung nach Abs. 3 Satz 3,
– des sich aus den Hinzurechnungen nach Abs. 3 Satz 4 ergebenden zus$tz-

lichen verrechenbaren Verlusts,
– der Gewinnminderung nach Abs. 2.
Von diesen Feststellungen hat das f#r die gesonderte Feststellung der Eink#nfte
der Gesellschafter der KG nach § 180 Abs. 1 Nr. 2a AO zust$ndige FA (§ 18
Abs. 1 Nr. 4 AO) nach Abs. 4 Satz 3 lediglich die sich aus der Anwendung der
Abs. 1 bis 3 ergebenden verrechenbaren Verluste gesondert gegen#ber dem ein-
zelnen Kommanditisten festzustellen und j$hrlich fortzuschreiben. Die Feststel-
lung des verrechenbaren Verlusts kann nach Abs. 4 Satz 5 mit der gesonderten
einheitlichen Feststellung der estpfl. und kstpfl. Eink#nfte verbunden werden.
Die gesonderte Feststellung nach Abs. 4 und die gesonderte Feststellung der
Eink#nfte der Gesellschafter nach § 180 Abs. 1 Nr. 2a AO stehen wechselseitig
zueinander im Verh$ltnis von Grundlagen- zu Folgenbescheid iSd. § 171
Abs. 10, 175 Abs. 1 Nr. 1 AO (Schmidt/Wacker XXIII. § 15a Rn. 190; BFH
vom 23.2.1993 VIII R 29/98, BStBl. II, 592). Der nach BFH v. 14.10.2003 VIII
R 32/01 (BFH/NV 2004, 279) aufgrund von zum Ausgleich eines negativen
Kapitalkontos geleisteter und im Wj. der Einlage nicht durch ausgleichsf$hige
Verluste verbrauchter Einlagen zu bildende Korrekturposten ist indirekt Be-
standteil der Feststellung des nach Abs. 2 verrechenbaren Verlustanteils, als die-
ser Korrekturposten in seiner H&he gegen den Wortlaut des Abs. 1 Satz 1 zu
ausgleichsf$higen Verlusten f#hrt und damit auch die H&he der verrechenbaren
Verluste beeinflusst.

Einstweilen frei.
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Erl#uterungen zu Abs. 1:
Beschr#nkung des Verlustausgleichs und -abzugs

A. Grundfall: Die Ausgleichs- und Abzugs-
beschr#nkung nach Abs. 1 Satz 1

Thiel, Der Verlust des Kommanditisten, handelsrechtlich, buchhalterisch und steuerrecht-
lich gesehen, DB 1964, 1166; Schweigert/Eggesieker, Zum Problem der Verlustzuwei-
sung an Kommanditisten bei negativen Kapitalkonten im Konkurs der Gesellschaft, FR
1977, 348 ff.; D!llerer, Besteuerung der Mitunternehmer nach der Gesamtbilanz der Mit-
unternehmerschaft, StbKongrRep. 1978, 147; Schulze-Osterloh, Die zivilrechtliche Zu-
l$ssigkeit eines negativen Kapitalanteils des Kommanditisten, in Raupach, Das negative
Kapitalkonto des Kommanditisten, 1978, 59; Schulze-Osterloh, Gesellschaftsrechtliche
und handelsbilanzrechtliche Bedeutung des negativen Kapitalanteils des Kommanditisten,
in Raupach, Das negative Kapitalkonto des Kommanditisten, 1978, 81; Tipke, Die Grund-
probleme der Personengesellschaft im Steuerrecht, StuW 1978, 193; Uelner, Der Mitun-
ternehmergewinn als Betriebsverm&gensmehrung des Mitunternehmers, JbFStR 1978/79,
300; Gerbig, Der Regierungsentwurf zur Einschr$nkung des negativen Kapitalkontos,
DStR 1979, 654; Kruse, Gewinnanteil und Sonderverg#tungen der Gesellschafter von
Personengesellschaften de lege lata und de lege ferenda, in Kruse (Hrsg.), Grundprobleme
der Personengesellschaft im Steuerrecht, DStJG 2 (1979), 37; Schulze-Osterloh, Bemer-
kungen zur Diskussion um das negative Kapitalkonto des Kommanditisten, FR 1979,
247; ders., Steuerliche Hauptprobleme der Abschreibungsgesellschaften und ihrer Gesell-
schafter, insbesondere das negative Kapitalkonto, in Kruse (Hrsg.), Die Grundprobleme
der Personengesellschaft im Steuerrecht, DStJG 2 (1979), 131; Uelner, Das Eigen- und
Fremdkapital der Personengesellschaft in ertragsteuerrechtlicher Sicht, JbFStR 1979/80,
338; Bordewin, Gesetz zur !nderung des EStG, des KStG und anderer Gesetze, BB
1980, 1033; Dankmeyer, K#nftige Verlustverrechnungsm&glichkeiten bei beschr$nkt haf-
tenden Unternehmern, DStR 1980, 131; Dornfeld, Einlagenfinanzierung bei gewerb-
lichen und verm&gensverwaltenden Kommanditgesellschaften, DB 1980, 2303; Gerbig/
Rautenberg, Gestaltungsfreir$ume des § 15a EStG – M&glichkeiten und Gefahren
des Gesetzes zur Einschr$nkung der Verlustzuweisung bei beschr$nkt haftenden Gesell-
schaften, DB 1980, 1959; Jagdfeld/Kurth/Schelnberger, Einschr$nkung der Ver-
lustausgleichs und Verlustabzugs beim Kommanditisten – L#cken und T#cken des
Regierungsentwurfs, FR 1980, 53; Jakob, Zur Einbeziehung von (negativem) Sonderbe-
triebsverm&gen in das Verlustausgleichspotential nach §§ 15a, 21 Abs. 1 Satz 2 EStG ins-
besondere zur Behandlung des kreditfinanzierten Anteilserwerbs, DB 1980, 2354; Knob-
be-Keuk, Die gesetzlichen Regelungen des negativen Kapitalkontos des Kommanditisten
– eine Mißgeburt, NJW 1980, 2557; Kuhlmann, Zum Entwurf von § 15a des Einkom-
mensteuergesetzes, zugleich ein Beitrag zur Typologie von Publikums-Kommanditgesell-
schaften, BB 1980, 257; S!ffing, G#nter/Wrede, Das Gesetz zur !nderung des EStG,
des KStG und anderer Gesetze (Teil I), FR 1980, 365; Uelner, Steuerliche Probleme bei
kapitalistisch verfaßten Kommanditgesellschaften, DStZ 1980, 363; John/Theisen, Ver-
lustverrechnung in Personengesellschaften – Steuerrechtliche und betriebswirtschaftliche
Konsequenzen des § 15a EStG, 1981; Biergans, Zur Neuregelung der Einkommensbe-
steuerung beschr$nkt haftender Personengesellschafter, DStR 1981, 3; D!llerer, Steuer-
bilanz der Gesellschaft und Gesamtbilanz der Mitunternehmerschaft bei Anwendung des
§ 15a EStG, DStR 1981, 19; Knobbe-Keuk, Der neue § 15a EStG – ein Beispiel f#r den
Gesetzgebungsstil unserer Zeit, StuW 1981, 97; Lempenau, Verlustzurechnung und Ver-
lustverrechnung bei Kommanditisten – handelsrechtlich und steuerrechtlich, StuW 1981,
235; Loritz, das Recht des Kommanditisten zum Ausscheiden aus der Publikumsgesell-
schaft bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, NJW 1981, 369; Mittelsteiner, Neue
Erkenntnisse zum § 15a EStG – Anmerkungen zu den bisher ergangenen Verwaltungsan-
weisungen, DStR 1981, 363; Schulze-Osterloh, Die zivilrechtlich formulierten Tatbe-
standsmerkmale des § 15a EStG und ihre steuerlichen Auswirkungen, JbFStR 1981/82,
238; Uelner, Aktuelles zu steuerbeg#nstigten Kapitalanlagen aus der Sicht der Finanzver-
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waltung, StbJb. 1981/82, 107; Uelner/Dankmeyer, Die Verrechnung von Verlusten mit
anderen positiven Eink#nften nach dem !nderungsgesetz vom 20. August 1980 (sog.
§ 15a-Gesetz), DStZ 1981, 12; Walzer, Probleme der Verlustausgleichsmaßst$be des
§ 15a des Einkommensteuergesetzes und Folgen ihrer !nderung, BB 1981, 1680; Walzer,
Verlustausgleichsbegrenzung des Kommanditisten durch § 15a EStG auf den Betrag des
handels- oder steuerrechtlichen Kapitalkontos?, Stellungnahme zum Erlaß des Bundesmi-
nisters der Finanzen v. 8.5.1981 betreffend Zweifelsfragen zur Anwendung des § 15a
EStG, GmbHR 1981, 160; Bordewin, Sinngem$ße Anwendung des § 15a EStG bei den
Eink#nfte aus Kapitalverm&gen, FR 1982, 268 ff.; Clausen, Gewinnzurechnung bei Einla-
geminderung (§ 15a Abs. 3 EStG), JbFStR 1982/83, 237; Holzschuh, Gestaltungsm&g-
lichkeiten zur Minimierung der Einkommensteuerbelastung von beschr$nkt haftenden
Gesellschaftern nach § 15a EStG, DStR 1982, 667; S!ffing, G#nter, Der erweiterte Ver-
lustausgleich nach § 15a Abs. 1 S. 2 EStG, FR 1982, 77; Bitz, § 15a EStG. Zweifelsfragen
und $nderungsbed#rftige Regelungen im Hinblick auf das Sonderbetriebsverm&gen, DB
1983, 11; D!llerer, Neues Steuerrecht der Personengesellschaft, DStZ 1983, 179; Groh,
§ 39 AO und die Gewinnermittlung f#r Mitunternehmer, JbFStR 1983/84, 255; Meilicke,
Auswirkungen der beschr$nkten Verlustverrechnungsm&glichkeiten bei Kommanditisten
vor und nach dem 1. Januar 1985, StbJb. 1983/84, 95; Schulze-Osterloh, Gute Verluste
– B&se Verluste, Ausschluß und Beschr$nkung des Verlustausgleichs und –abzugs, JbFStR
1984/85, 267; Thiel, Die Gesamtbilanz der Mitunternehmerschaft, StuW 1984, 104;
Ehmcke, § 15a EStG, 1985; Friele, Außenpr#fung bei Verlustzuweisungsgesellschaften,
StBp. 1985, 25; Hennig, Das Verh$ltnis zwischen § 15a EStG und § 2a EStG, DB 1985,
1551; Hennig, Die Anwendung des § 15a EStG auf doppelst&ckige Kommanditgesell-
schaften, DB 1985, 886; Hennig, Feststellungsverfahren gem. § 180 Abs. 1 Nr. 2a AO im
Zusammenhang mit § 15a EStG, DStZ 1985, 171; Jakob/J#ptner, Das Kapitalkonto in
§§ 15a Abs. 1, 21 Abs. 1 S. 2 EStG – zugleich %berlegungen zur „%bergangsregelung“ der
Verwaltung zu § 21 Abs. 1, 2 EStG, FR 1985, 225; Kothe, Steuerrechtliche Behandlung
des negativen Kapitalkontos des Kommanditisten, Inf. 1985, 363; Walz, Anmerkung
zu Urteil des BFH v. 25.6.1984, JZ 1985, 192; Wassermeyer, § 15a EStG: Eine Heraus-
forderung f#r den steuerlichen Berater – Gestaltungshinweise f#r das Nutzbarmachen
steuerlicher Verluste, DB 1985, 2634; Bordewin/S!ffing, G#nter/Brandenberg, Ver-
lustverrechnung bei negativem Kapitalkonto, 2. Aufl., 1986; Kothe, Verluste und B#rg-
schaftsverpflichtungen: Verrechnungen beim Kommanditisten mit negativem Kapitalkon-
to, Inf. 1986, 25; Kr!ner, Verrechnungsbeschr$nkte Verluste im Ertragsteuerrecht, 1986;
Autenrieth, Gewerbliche Pr$gung bei doppelst&ckiger GmbH & Co. KG und Verlustver-
rechnung, DStZ, 1987, 121; Autenrieth, Einbringung von Grundst#cken in das gewill-
k#rte Sonderbetriebsverm&gen im Hinblick auf die erh&hten AfA-S$tze f#r Wirtschaftsge-
b$ude (§ 7 Abs. 4 und 5 EStG), DStZ 1987, 43 ff.; Schopp, Kapitalkonten und
Gesellschafterdarlehen in den Abschl#ssen von Personenhandelsgesellschaften, BB 1987,
581; Heidner, Unterschiedliche Auffassungen des BFH und des BMF zu § 15a EStG,
DStR 1988, 279; Huber, Gesellschafterkonten in Personengesellschaften (Handels- und
Steuerrecht), JbFStR 1988/89, 301; Huber, Gesellschafterkonten in der Personengesell-
schaft, ZGR 1988, 1 ff.; Jakob, Das Verlustausgleichspotential eines Kommanditisten ge-
m$ß § 15a Abs. 1 EStG, BB 1988, 1429; Selling, Die Abschirmwirkung ausl$ndischer
Basisgesellschaften gegen#ber dem deutschen Fiskus, DB 1988, 930; Sieker, Verfassungs-
m$ßigkeit des § 15a EStG im Falle nachtr$glicher Einlageleistung des Kommanditisten,
FR 1988, 453; Autenrieth, Anmerkung zum Beschluß des GrS des BFH v. 25.2.1991, BB
1991, 893 f.; Groh, Sonderverg#tungen in der doppelst&ckigen Personengesellschaft –
Anm. zum BFH-Beschluß v. 25.2.1991 GrS 7/89, DB 1991, 879 ff.; Lang, Heinrich
Wilhelm Kruse sechzig Jahre, StuW 1991, 205 ff.; Raupach, Gewinnanteile und Sonderver-
g#tungen der Gesellschafter von Personengesellschaften, StuW 1991, 278; Schmidt, Kar-
sten, Gesellschaftsrecht, 2. Aufl. 1991; Schneider, Ist die Annahme von Gesellschafter-
darlehen ein „erlaubnisbed#rftiges Bankgesch$ft“?, DB 1991, 1867; Sieker, Eigenkapital
und Fremdkapital der Personengesellschaft, K&ln 1991; S!ffing, G#nter, Kein Durch-
griff bei einer doppelst&ckigen Personengesellschaft, FR 1991, 253 ff.; W#llenkemper,
Steuerliche Behandlung von Darlehen einer Personengesellschaft an ihre Gesellschafter,
BB 1991, 1904; Bitz, Gestaltungshinweise f#r Kommanditisten in Bezug auf die BFH-
Rechtsprechung zum Begriff des Kapitalkontos im Sinne des § 15a Abs. 1 EStG, GmbHR
1992, 285; Bordewin, Zinsprobleme bei der Besteuerung der Personengesellschaften,
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StbJb. 1992/93, 171 ff.; D!llerer, Gesellschafterdarlehen an die gewerbliche Personenge-
sellschaft, DStZ 1992, 646; Haas, Finanzierungsmodalit$ten durch Kommanditisten und
§ 15a Abs. 1 EStG, DStZ 1992, 655; Hahn, Offene und verdeckte Pr$missen im Beschluß
des BFH v. 25. Februar 1991 zur sogenannten doppelst&ckigen GmbH & Co. KG, DStZ
1992, 161 ff.; Jest"dt, Kapitalkonto im Sinne des § 15a EStG ohne Einbeziehung positi-
ven und negativen Sonderbetriebsverm&gens, DStR 1992, 413; Kohlbeck, Der Begriff
des Kapitalkontos im Sinne des § 15a EStG, DB 1992, 2056; Ley, Schwerpunkte und
Streitfragen aus dem Bilanzsteuerrecht (Teil 2), K'SDI 1992, 9152; Meilicke, Kapital-
ersetzende Darlehen als Kapitalkonto iSv. § 15a EStG, DB 1992, 1802; Mundry, Darlehen
und Einlagen im Recht der Kommanditgesellschaft, 1992; Schmidt, Ludwig, Bemerkun-
gen zur j#ngsten Rechtsprechung des BFH zu § 15a EStG und deren m&gliche Konse-
quenzen, DStZ 1992, 702; Seer, Die ertragsteuerliche Behandlung der doppelst&ckigen
Personengesellschaft unter besonderer Ber#cksichtigung des Steuer$nderungsgesetzes
1992, StuW 1992, 35; S!ffing, G#nter, Neue Rechtsprechung zu § 15a EStG und
Gewinnerzielungsabsicht bei Verlustzuweisungsgesellschaften, DStZ 1992, 129; Wasser-
meyer, Eigenkapitalersetzende Leistungen aus der Sicht des Steuerrechts – Hintergrundin-
formationen zu des BFH-Urteilen v. 5.2.1992, ZGR 1992, 639 ff.; Baumhoff, Verlustver-
wertungsstrategien bei Personengesellschaften, StbJb 1993/94, 267; Brandenberg,
Kapitalkonto im Sinne von § 15a – Verrechnung von Gewinnen und Verlusten aus dem
Gesamthandsverm&gen mit Gewinnen und Verlusten aus dem Sonderbetriebsverm&gen,
JbFStR 1993/94, 277; Brandenberg, Verrechnungsverbot f#r verrechenbare Verluste mit
Sonderbilanzgewinnen?, DB 1993, 2301; Felix, Kommanditistenoptimale Auslegung des
innerbetrieblichen Verlustvortrages im Rahmen des § 15a Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 EStG,
K'SDI 1993, 9446; Groh, Eigenkapitalersatz in der Bilanz, BB 1993, 1882 ff.;
Gschwendtner, Erg$nzungs- und Sonderbilanz II in der Rechtsprechung des Bundes-
finanzhofs, DStR 1993, 817 ff.; Knobbe-Keuk, Aktuelle Rechts- und Steuerprobleme mit-
telst$ndischer Unternehmen, StbJb. 1993/94, 165; Knobbe-Keuk, Bilanz- und Unterneh-
menssteuerrecht, 9. Aufl. 1993; Kreile, § 15a – Erkl$rungsirrtum des Gesetzgebers, in
Beisse/Lutter/N$rger (Hrsg.), FS Karl Beusch zum 68. Geburtstag, Berlin 1993, 437;
Lange/Gr#tzner/Kussmann/Moench/Reiss, Personengesellschaften im Steuerrecht,
4. Aufl., 1993; Mundry, Kommanditistendarlehen mit Eigenkapitalcharakter als Teil des
Kapitalkontos i. S.d. § 15a EStG?, DB 1993, 1741; Priester, Dienstleistungspflichten als
Eigenkapitalersatz, DB 1993, 1173 ff.; Autenrieth, Steuerfreie Entnahme von Grundst#k-
ken aus dem Betriebsverm&gen einer Personengesellschaft, DStZ 1994, 95 ff.; Bitz, Darle-
hensgew$hrung einer Personengesellschaft an ihren Gesellschafter, DStR 1994, 1221 f.;
Blanke, Steuerfreiheit des Sanierungsgewinns gem$ß § 3 Nr. 66 EStG beim Kommanditi-
sten mit negativem Kapitalkonto, BB 1994, 757; Bordewin, Gewinnabzug nach § 6b
EStG und Kapitalkonto im Sinne des § 15a EStG, DStR 1994, 852; Bordewin, Verlustaus-
gleich und Verlustabzug bei Personengesellschaften – insbesondere nach neuester Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs, DStR 1994, 673; Fick, Die Anwendung des § 15a
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 EStG im Zusammenspiel mit Kapitalkonto, Erg$nzungsbilanz
und Sonderbilanz, StBp. 1994, 269; F!rg, Feststellung von Gewinnen und Verlusten ins-
besondere in den F$llen des § 15a Abs. 1 bis 3 EStG bei Kommanditgesellschaften, FR
1994, 183; Gr!gler, Zur Anwendung von § 15a Abs. 2 EStG, DStR 1994, 680;
Gschwendtner, Die Personengesellschaft als Steuerrechtssubjekt im Einkommensteuer-
recht nach der Rechtsprechung des Großen Senats des BFH, in FS Franz Klein, 1994,
751 ff.; Haas, Steuerbilanz der Personengesellschaft – Exegese aus 45 Jahren steuerrecht-
licher Jahresarbeitstagungen – in memoriam Dr. Dr. h. c. Georg D&llerer, JbFStR 1994/
95, 11; Korn, Klaus, „Kapitalkonto“ und Anteil „am Verlust der Kommanditgesellschaft“
nach § 15a EStG – Beratungshinweise zur ver$nderten Rechtslage, K'SDI 1994, 9907;
Ley, Gesellschafterkonten der OHG und KG: gesellschaftsrechtliche und steuerrechtliche
Charakterisierung und Bedeutung, K'SDI 1994, 9972; van Lishaut, § 15a EStG nach der
Ausgliederung des Sonderbetriebsverm&gens, FR 1994, 273; M#cke, Verrechnungsverbot
f#r verrechenbare Verluste mit Sonderbilanzgewinnen, DStZ 1994, 211; Prinz/Thiel,
§ 15a EStG und Sonderbetriebsverm&gen, DStR 1994, 341; Reiß/Kretschmer, Steuer-
freie Sanierungsgewinne, Investitionszulagen und § 15a EStG, DB 1994, 1846; Ruban,
Zum Begriff der Einlagenminderung in § 15a Abs. 3 EStG, in FS Franz Klein, 1994,
781 ff.; Sch!n, Gewinn#bertragungen nach § 6b EStG zwischen Kapital- und Personen-
gesellschaft in Handels- und Steuerbilanz, FR 1994, 658; S!ffing, G#nter, Mittelbare Be-
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teiligung bei Personengesellschaften, in FS Franz Klein, Hrsg. von: Kirchhof/Offer-
haus/Sch!berle, K&ln 1994, 737; Sundermeier, Die mehrst&ckige Personengesellschaft
im Lichte des § 15a EStG; DStR 1994, 1477; V!lschau, Steuerrechtliche Behandlung der
vom Gesellschafter gezahlten Darlehenszinsen bei einer Personengesellschaft, DStR 1994,
189; Weber, Auswirkungen eines steuerfreien Sanierungsgewinns bei Kommanditisten mit
negativem Kapitalkonto, DStZ 1994, 129; Breuninger/Prinz, Fachliteratur-Auswertung:
Besteuerung von Personengesellschaften, DStR 1995, 927; Groh, Die Bilanzen der Mitun-
ternehmerschaft, StuW 1995, 383; Autenrieth, Verrechnungsbeschr$nkte Verluste bei
Umwandlungen, FS Haas, 1996, 7; Breuninger/Prinz, DStR-Fachliteratur-Auswertung:
Besteuerung von Personengesellschaften, DStR 1996, 1761; Gebhardt, Verzinsung von
negativen Kapitalkonten in der Bilanz der Personengesellschaften, DStR 1996, 1398; Kem-
permann, § 15a EStG im Spiegel der neueren Rechtsprechung, StbJb. 1996/97, 317;
Kempf/Hillringhaus, § 15a EStG als Hemmschuh bei Unternehmensreorganisationen
und Unternehmensverk$ufen?, DB 1996, 12; Kuhsel, Ertragsteuerliche Gef$hrdung des
Kommanditisten in der Krise der GmbH und Co. KG, DB 1996, 180; Ley, Besteuerungs-
fragen bei „doppelst&ckigen“ Personengesellschaften, K'SDI 12/1996, 10923; Meyer-
Scharenberg, § 15a EStG im Falle bei der Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in eine
Kommanditgesellschaft, DStR 1996, 1318; Patt/Rasche, Einbringung von Betriebsver-
m&gen in eine Personengesellschaft gem$ß § 24 UmwStG mit steuerlicher R#ckwirkung,
FR 1996, 365; Schulze-Osterloh, Rangr#cktritt, Besserungsschein, eigenkapitalersetzen-
de Darlehen – Voraussetzungen, Rechtsfolgen, Bilanzierung, WPg. 1996, 97; Bitz, Auswir-
kungen von kapitalersetzenden Darlehen und von Eventualverbindlichkeiten bei vorzeiti-
ger Aufl&sung des negativen Kapitalkontos, DStR 1997, 729; Bolk, Beschr$nkung des
Verlustausgleichs (§ 15a EStG), FS zum 20j$hrigen Bestehen der Fachhochschule f#r Fi-
nanzen in NRW in Nordkirchen, 1997, 47; Hey, Negative Kapitalkonten im Sinne des
§ 15a EStG, DB 1997, 2251; Kuhsel, Replik zu Wittlinger – Ertragsteuerliche Auswirkun-
gen der Konkurser&ffnung einer GmbH & Co. KG auf den Kommanditisten, DB 1997,
650; Pyszka, Ernstliche Zweifel am Saldierungsverbot des § 15a EStG, BB 1997, 2153;
Siepmann, Die Aufteilung eines Sanierungsgewinns bei der KG, FR 1997, 471; Stuhr-
mann, Die Anwendungen der Verlustverrechnungsbeschr$nkungen des § 15a EStG bei
Treuhandverh$ltnissen; DStR 1997, 1716; Walter, Verlustnutzung beim atypisch stillen
Gesellschafter trotz ausstehender Einlage, GmbHR 1997, 823; Wittlinger, Ertragsteuer-
liche Auswirkungen der Konkurser&ffnung einer GmbH & Co. KG auf den Kommanditi-
sten, DB 1997, 649; Farnschl"der/Kahl, Die Entscheidung des Großen Senats des BFH
zum Forderungsverzicht – Anwendbarkeit unter Ber#cksichtigung der Rechtsprechung
zum Sonderbetriebsverm&gen und § 15a EStG auch auf Personengesellschaften?, DB
1998, 793; Kempermann, Unterbeteiligte als „andere Unternehmer“ iSd. § 15a Abs. 5
EStG, FR 1998, 248; L#demann, Verluste bei beschr$nkter Haftung, 1998; Pyszka, Forde-
rungsverzichte des Gesellschafters gegen#ber seiner Personengesellschaft, BB 1998, 1557;
Rodewald, Zivil- und steuerrechtliche Bedeutung der Gestaltung von Gesellschafterkon-
ten, GmbHR 1998, 521; R!dder/Schumacher, Verschmelzung von Kommanditgesell-
schaften und § 15a EStG, DB 1998, 99; Roser, Gesellschaftereinlagen im Lichte des Be-
schlusses des Großen Senats des BFH v. 9.6.1997 – 1 GrS 1/94, GmbHR 1998, 301;
Seibold, Zur Anwendung des § 15a EStG bei doppelst&ckigen Personengesellschaften,
DStR 1998, 438; Weber-Grellet, Die verdeckte Einlage, DB 1998, 1532; Fleischer, Der
Finanzplankredit im Gesamtgef#ge der einlagegleichen Gesellschafterleistungen, DStR
1999, 1774; Fr#h, Eigenkapitalersetzende Gesellschafterkredite – Eine kurze Bestandsauf-
nahme nach Inkrafttreten des KapAEG, den KonTraG und der InsO –, GmbHR 1999,
842 ff.; Gebhardt, Teilwert gleich Nennwert? – Replik zu Hoffmann, Steuergestaltungen
bei bilanziellen St#tzungsmaßnahmen von Kapitalgesellschaften (GmbHR 1999, 848),
GmbHR 1999, 1280 ff.; Gschwendtner, Darlehensverluste eines wesentlich an einer Ka-
pitalgesellschaft beteiligten Gesellschafters in der Rechtsprechung des BFH, DStR 1999
Beilage 32 mwN; Hoffmann, %bertragung von Wirtschaftsg#tern im Rahmen des neuen
§ 6 Abs. 6 EStG – Gewollte und ungewollte (?) Besteuerungseffekte –, GmbHR 1999,
452 ff.; Mack/Schwedhelm/Olgem!ller/Spatschek, Gestaltungs#berlegungen zum Jah-
reswechsel 1999/2000 rund um die GmbH, GmbHR 1999, 1221 ff.; Pyszka, Finanzplan-
kredite und § 15a EStG, BB 1999, 665; Reiß, Grundprobleme der Besteuerung von Per-
sonengesellschaften, Teil II, Stbg. 1999, 417; Siewert, K&nnen eigenkapitalersetzende
Maßnahmen eines Gesellschafter-Gesch$ftsf#hrers einer GmbH zu Werbungskosten im
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Rahmen seiner Eink#nfte aus unselbst$ndiger Arbeit f#hren?, DB 1999, 2231; S!hn, Ein-
heitliche und gesonderte Feststellungen bei „doppelst&ckigen Personengesellschaften“,
StuW 1999, 328; Wacker, Anmerkung zum BFH Urteil v. 13.10.1998 – VIII R 78/97, BB
1999, 33; Buciek, Das kapitalersetzende Darlehen im Steuerrecht, Stbg. 2000, 109; Buciek,
Eigenkapitalersetzende Darlehen f#hren nicht zu erweitertem Verlustausgleich nach § 15a
EStG, DStZ 2000, 569; D!tsch/Pung, Steuerbereinigungsgesetz 1999; Die !nderungen
des KStG, des UmwStG und des GewStG, DB 2000, 61; Haritz/Wisniewski, !nderun-
gen des Umwandlungssteuergesetzes durch das Steuerbereinigungsgesetz 1999, DStR
2000, 221; Kurth/Delhaes, Die Entsperrung kapitalersetzender Darlehen, DB 2000,
2577; M#ller, Spaltung nach dem Unwandlungsgesetz und %bergang von Vertr$gen mit
Abtretungsbeschr$nkungen, BB 2000, 365; Sieger/Aleth, Finanzplankredite: Stand der
Rechtsprechung und offene Fragen, GmbHR 2000, 462; Heißenberg, Verluste bei be-
schr$nkter Haftung, K'SDI 2001, 12948; Hoffmann, Verlustverrechnung nach § 15a
EStG, GmbH-StB 2001, 210; Carl$, Dieter/Bauschatz, Die durch Kapitalkonten abge-
bildete Beteiligung an einer Personengesellschaft im Gesellschafts- und Steuerrecht, FR
2002, 1153; Ley, Zur steuerlichen Behandlung der Gesellschafterkapitalkonten sowie For-
derungen und Verbindlichkeiten zwischen einer gewerblichen Personengesellschaft und
ihren Gesellschaftern, K'SDI 2002, 13459; Zimmermann/Reyher/Hottmann, Die Per-
sonengesellschaft im Steuerrecht, 8. Aufl. 2003.
Verwaltungsanweisungen: EStR 138d; BMF v. 15.12.1993, BStBl. I 1993, 976: Saldie-
rungsverbot; BMF v. 30.5.1997, BStBl. I, 627: Umfang des Kapitalkontos; OFD N#rnberg
v. 13.11.1997, BB 1998, 44: doppelst&ckige PersGes.; OFD Rostock v. 22.10.2001, DStR
2001, 2115: tats$chliche Einlage = Buchungstag; OFD Berlin v. 29.11.2001, FR 2002, 594
(stfreie Einnahmen).

I. Der einem Kommanditisten zuzurechnende
Anteil am Verlust der KG

1. Kommanditist

a) Kommanditistenstellung iSd. Handelsrechts
Handelsrechtliche Legaldefinition und § 167 Abs. 3 HGB: § 15a Abs. 1 bis
4 sind unmittelbar nur auf Kommanditisten anzuwenden. Abs. 1 kn#pft dabei
an die handelsrechtliche Begriffsbestimmung an, ohne die Gesellschafterstellung
auf ihren materiellen Gehalt zu #berpr#fen (v. Beckerath in K/S/M, § 15a
Rn. B 212). Nach § 161 Abs. 1 HGB ist Kommanditist der Gesellschafter einer
PersGes., dessen Haftung gegen#ber den Gesellschaftsgl$ubigern auf den Betrag
einer bestimmten Verm&genseinlage beschr$nkt ist. Vorrangig hat § 15a aller-
dings die beschr$nkte Verlustteilnahme des Kommanditisten nach § 167 Abs. 3
HGB im Blick. Die Beschr$nkung der stl. Anerkennung von Verlusten findet
nach der Vorstellung des Gesetzgebers ihre Rechtfertigung in der Tatsache, daß
der Kommanditist ein negatives Kapitalkonto lediglich mit zuk#nftigen Gewin-
nen ausgleichen muß.
Nachschußverpflichtung im Innenverh#ltnis: Aus der formalen Ankn#p-
fung des Abs. 1 an die handelsrechtliche Stellung als Kommanditist folgt, daß
§ 15a auch auf Kommanditisten anwendbar ist, die sich im Innenverh$ltnis ver-
pflichtet haben, f#r Verbindlichkeiten der KG im Liquidationsfalle unbeschr$nkt
nach Maßgabe ihres Verlustanteils einzustehen und damit § 167 Abs. 3 HGB ab-
gedungen haben. Nach v. Beckerath (in K/S/M, § 15a Rn. B 239) folgt dies im
Umkehrschluß aus Abs. 1 Satz 2, der auf die geleistete Einlage abstellt und weitere
Verpflichtungen im Innenverh$ltnis unber#cksichtigt l$ßt. Dies ist jedoch eine
Frage der H&he des Kapitalkontos des Kommanditisten und nicht der Anwend-
barkeit von § 15a. F#r diese ist allein die formale Rechtsstellung ausschlagge-
bend, da Abs. 1 f#r alle Kommanditisten abschließend regelt, wann und in
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welcher H&he Verluste stl. wirksam sind. Aus diesem Grund sind auch die
„Kommanditisten“ einer in das Handelsregister eingetragenen, nur kleingewerb-
lich t$tigen GbR (nach §§ 161 Abs. 2, 105 Abs. 2 HGB idF des Handelsreform-
gesetzes ab 1.7.1998 echte KG, vorher sog. Schein-KG) f#r die Dauer der Ein-
tragung Kommanditisten iSv. Abs. 1 (Schmidt/Wacker XXIII. § 15a Rn. 60;
zur str. Rechtslage vor dem 1.7.1998 s. Schmidt XVII. § 15a Rn. 60). Eine ande-
re Frage ist, ob die im Innenverh$ltnis unbeschr$nkte Verlusttragung Einfluß
auf das Verlustausgleichsvolumen iSv. § 15a hat (s. dazu Anm. 110).
$berschießende Außenhaftung: Aus der formalen Ankn#pfung des Abs. 1
an die handelsrechtliche Stellung als Kommanditist folgt des weiteren, daß § 15a
auf s$mtliche Kommanditisten anwendbar ist, bei denen eine Außenhaftung aus
anderen Gr#nden als dem in Abs. 1 Satz 2 genannten Fall des § 171 Abs. 1
HGB besteht. Ansonsten w#rde der Zweck des Abs. 1, die Verlustanerkennung
auf die genannten F$lle dem Grunde und der H&he nach zu beschr$nken, #ber
die Auslegung des Begriffs des Kommanditisten ausgehebelt.
E Außenhaftung nach § 176 HGB: So ist § 15a auf vor Eintragung entstehende
Verluste eines Kommanditisten anwendbar, der vor der Eintragung der Gesell-
schaft dem Beginn der Gesellschaft zugestimmt hat oder einer KG beigetreten
ist, aber als solcher noch nicht eingetragen ist, und deshalb nach § 176 HGB
„gleich einem pers&nlich haftenden Gesellschafter“ haftet (v. Beckerath in
K/S/M, § 15a Rn. B 228; Bordewin/S!ffing/Brandenburg, Verlustverrech-
nung bei negativem Kapitalkonto, 2. Aufl. 1986, 44; Schmidt/Wacker XXIII.
§ 15a Rn. 63; aA Biergans, DStR 1981, 3 ff. [13]; FG M#nster v. 23.6.1997,
EFG 1998, 291, rkr.; R 138d Abs. 3 Satz 5 EStR). Der Unterschied zur Nach-
schußverpflichtung im Innenverh$ltnis ist lediglich, daß sich in diesem Fall die
unbeschr$nkte Verlusttragungspflicht nicht aus vertraglichen Abreden, sondern
aus der Außenhaftung nach § 176 HGB ergibt. Auch hier ist dies jedoch ein
Problem des Verlustausgleichvolumens in Abs. 1 und nicht eine Frage der An-
wendbarkeit der Norm: § 176 HGB bezeichnet den Gesellschafter trotz seiner
(noch) unbeschr$nkten Haftung als Kommanditist. Wann bei einem solchen
eine Außenhaftung zu einer Anerkennung der Verluste f#hrt, regeln Abs. 1
S$tze 2 und 3 abschließend (BFH v. 19.5.1987, BStBl. II 1988, 5 [9]). Dar#ber
hinaus haftet er nur f#r bis zur Eintragung begr#ndete Verbindlichkeiten und
kann diese Haftung im Unterschied zum pers&nlich haftenden Gesellschafter
durch Mitteilung der Kommanditistenstellung an die Gl$ubiger begrenzen (vgl.
§ 176 Abs. 1 Satz 1 Halbs. 2 HGB).
E Außenhaftung nach § 172 Abs. 2 HGB: Entsprechend erfaßt Abs. 1 den nach
§ 172 Abs. 2 HGB haftenden Kommanditisten, dessen Erh&hung seiner Haft-
summe ohne Eintragung in das Handelsregister in handels#blicher Weise kund-
gemacht oder den Gl$ubigern in anderer Weise von der Gesellschaft mitgeteilt
worden ist (BFH v. 28.5.1993 VIII B 11/92, BStBl. II, 665).
E Außenhaftung aufgrund B"rgschaft: Schließlich gilt Abs. 1 auch f#r Kommanditi-
sten, die gegen#ber einzelnen Gesellschaftsgl$ubigern eine B#rgschaft f#r Ver-
bindlichkeiten der Gesellschaft #bernommen haben und daher in dieser H&he
pers&nlich im Außenverh$ltnis haften (BFH v. 13.11.1997 IV B 119/96,
BStBl. II 1998, 109).
Umwandlung in die Stellung eines pers%nlich haftenden Gesellschafters:
Wird die Rechtsstellung des Kommanditisten durch Gesellschaftsvertrag oder
durch Erbfolge in die eines pers&nlich haftenden Gesellschafters umgewandelt,
so gilt f#r ihn mit Wirkung ab dem Wj. der Umwandlung § 15a nur noch nach
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Maßgabe des Abs. 5. In den Normalf$llen ist § 15a daher nicht mehr anwendbar
(s. zur Wirksamkeit des Wechsels der Gesellschafterstellung – Gesellschafterbe-
schluß ausreichend oder Eintragung erforderlich – BFH v. 12.2.2004 IV R 70/
02, BFH/NV 2004, 714). Die bis dahin eingetretenen Wirkungen der Abs. 1–4
werden jedoch nicht beseitigt. Ein nach Abs. 2 verrechenbarer Verlust bleibt als
solcher verrechenbar; er wird nicht durch die Umwandlung der Rechtsstellung
zu einem ausgleich- und abziehbaren Verlust (BFH v. 14.10.2003 VIII R 38/02,
BFH/NV 2003, 916); Bl#mich/Stuhrmann, § 15a Rn. 116; OFD M#nster v.
27.8.1982, DStR 1982, 653; Biergans, DStR 1981, 11; S!ffing, FR 1980, 373;
Kempf/Hillringhaus, DB 1996, 13). Diese Auffassung ist dadurch gerechtfer-
tigt, daß auch eine Haftungserh&hung im Falle eines Kommanditisten die Ver-
lustausgleich- und -abziehbarkeit nur f#r die Verlustanteile des Wj. der Haf-
tungserh&hung und der folgenden Wj. vergr&ßert (s. Anm. 146).

Zum umgekehrten Fall, der Umwandlung der Stellung eines pers&nlich haftenden Ge-
sellschafters in die Stellung eines Kommanditisten, vgl. BFH v. 10.6.1999, IV B 126/
98, BFH/NV 1999, 1461. Zum Problem der Behandlung der Verluste des Wechseljah-
res R 138d Abs. 1 EStR; BFH v. 14.10.2003 VIII R 81/02, BStBl. I 2004, 118.

b) Mitunternehmerstellung
Abs. 1 kn#pft an den dem Kommanditisten zuzurechnenden Anteil am Verlust
der KG an und damit an § 15 Abs. 1 Nr. 2. Daher setzt Abs. 1 voraus, daß der
Kommanditist zugleich Mitunternehmer iSd. § 15 Abs. 1 Nr. 2 ist (zum Begriff
s. § 15 Anm. 302 ff.), da ihm ansonsten schon kein Anteil am Verlust der KG zu-
gerechnet wird. Abs. 1 weicht damit nur insoweit vom handelsrechtlichen Be-
griff des Kommanditisten ab, als dies aus Gr#nden der stl. Zurechnung der Ein-
k#nfte geboten ist.
Treugeberkommanditist: Treugeber sind im Rahmen des § 15a in der Regel
wie Kommanditisten zu behandeln. Zivilrechtlich ist zwar allein der Treuh$nder
Kommanditist. Mitunternehmer und damit estrechtliches Zuordnungsobjekt f#r
die Eink#nfte aus der Mitunternehmerschaft (vgl. § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 AO)
ist jedoch der Treugeber, da der Treuh$nder als Gesellschafter und alleiniger
Tr$ger der Rechte und Pflichten aus dem Gesellschaftsverh$ltnis zwar nach au-
ßen im eigenen Namen auftritt, aber im Innenverh$ltnis auf Rechnung des Treu-
gebers handelt und ihm in der Regel aufgrund des Treuhandvertrags nach § 675
BGB weisungsunterworfen ist. Mitunternehmerrisiko und -initiative tr$gt damit
der Treugeber (vgl. BFH v. 25.6.1984 GrS 4/82, BStBl. II, 751 [768]; v.
25.2.1991 GrS 7/89, BStBl. II, 691; v. 1.10.1992 IV R 130/90, BStBl. II 1993,
574 und v. 16.5.1995 VIII R 13/93, BStBl. II, 714). Dies gilt auch f#r treuh$nde-
rische Beteiligungen an einer Publikums- bzw. Verlustzuweisungsgesellschaft,
sofern die Treugeber #ber ein Weisungs- und Kontrollrecht gegen#ber dem
Treuh$nder Mitunternehmerinitiative entfalten (BFH v. 10.12.1992 XI R 45/88,
BStBl. II 1993, 538; zur Einlagenerbringung des Treugebers BFH v. 3.12.2002
IX R 24/00, BFH/NV 2003, 894).
Unterbeteiligte: Ein atypisch Unterbeteiligter ist Mitunternehmer iSd. § 15
Abs. 1 Nr. 2, aber nicht Kommanditist iSd. § 15a Abs. 1 (BFH v. 29.10.1991
VIII R 51/84, BStBl. II 1992, 512 [517]). Ergibt sich aus der Ausgestaltung des
Rechtsverh$ltnisses zwischen Unterbeteiligtem und Kommanditist, daß der Un-
terbeteiligte die Stellung eines Mitunternehmers hat, ist dies als besonderes Ge-
sellschaftsverh$ltnis einzuordnen, das Abs. 5 Satz 1 allgemein (so wohl richtiger-
weise Bitz in L/B/P, § 15a Rn. 10), Abs. 5 Nr. 1 (stille Gesellschaft, vgl.
Helmreich, Verluste bei beschr$nkter Haftung, 1998, 220) oder Nr. 2 (GbR mit
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beschr$nkter Haftung, vgl. Kempermann, FR 1998, 248) zuzuordnen ist. Einer
Behandlung als Treuhandverh$ltnis (so Schmidt, StuW 1988, 245, vgl. auch R
138d Abs. 3 Satz 4 EStR 1999) steht entgegen, daß der Treuh$nder im Rahmen
des Gesch$ftsbesorgungsverh$ltnisses ausschließlich f#r Rechnung eines Dritten
t$tig wird, wohingegen das Unterbeteiligungsverh$ltnis ein Gesellschaftsverh$lt-
nis darstellt, bei dem die Rechtsposition des Hauptbeteiligten einen eigenen
wirtschaftlichen Gehalt hat. Damit ist dem Unterbeteiligten auch nicht die
Rechtsstellung des Hauptbeteiligten zuzurechnen. Dies w#rde im Fall der Unter-
beteiligung an einem OHG-Anteil zu einem unbeschr$nkten Verlustausgleich
f#hren, obwohl den Unterbeteiligte idR. #ber seine Einlage hinaus keine Nach-
schußverpflichtung trifft und er auch nicht im Außenverh$ltnis haftet.
Personengesellschaft: Ist eine PersGes. als „Obergesellschaft“ Kommanditi-
stin einer „Untergesellschaft“ (sog. doppelst&ckige PersGes.) ist der gesell-
schaftsrechtlich auf die Obergesellschaft entfallende Anteil am Verlust der Un-
tergesellschaft estrechtlich nur der Obergesellschaft selbst zuzurechnen und
unterliegt dem Ausschluß des Verlustausgleichs nach § 15a, auch wenn die Ge-
sellschafter der Obergesellschaft ihrerseits f#r Verbindlichkeiten der Obergesell-
schaft unbeschr$nkt haften (Hennig, DB 1985, 1551 ff.) So hat der BFH vor
Einf#hrung des § 15 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 durch das St!ndG 1992 (BGBl. I 1992,
297; s. dazu auch BTDrucks. 12/1108, 58; 12/1506) entschieden, daß ein eige-
ner Beteiligungsertrag der PersGes. (= Obergesellschaft) existiert, da § 15 Abs. 1
Nr. 2 Satz 1 aF nur die unmittelbare Beteiligung erfaßt und damit nur die Ober-
gesellschaft Mitunternehmerin der Untergesellschaft ist (BFH v. 25.2.1991 GrS
7/89, BStBl. II, 691; zust. Autenrieth, BB 1991, 893 f.; S!ffing, FR 1991,
253 ff.; Groh, DB 1991, 879 ff.; Lang, StuW 1991, 205 ff. [208]; Raupach, StuW
1991, 278 ff.; Hahn, DStZ 1992, 161 ff.; Seer, StuW 1992, 35 ff.).
Die Einf#gung des § 15 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2, wonach der mittelbar beteiligte
Gesellschafter dem unmittelbar Beteiligten gleichsteht, $ndert nichts an der Zu-
rechnung des stl. Ergebnisses der Untergesellschaft. Dieses ist allein den zivil-
rechtlichen Gesellschaftern der Untergesellschaft, nicht auch den Gesellschaf-
tern der Obergesellschaft zuzurechnen (BFH vom 26.1.1995 IV R 23/93,
BStBl. II, 467 [469]). Der Gewinn oder Verlust der Untergesellschaft geht damit
in den Gewinn oder Verlust der Obergesellschaft ein und ist von den Gesell-
schaftern der Obergesellschaft als Teil ihres Anteils am Gesamtgewinn der
Obergesellschaft zu versteuern.

2. Anteil am Verlust der KG

a) Verlustanteil nach Steuerbilanz der Gesellschaft
Verlustanteil nach Steuerbilanz: Aus dem Regelungszweck des § 15a im
Zusammenspiel mit dem Umfang der gewerblichen Eink#nfte eines Mitunter-
nehmers und der bei diesen feststellbaren Trennung der Verm&gensbereiche
zwischen Gesamthandsverm&gen einerseits und Sonderbetriebsverm&gen ande-
rerseits ergibt sich, daß der „Anteil am Verlust“, der potentiell der Ausgleichs-
und Abzugsbeschr$nkung des § 15a unterf$llt, immer nur der sich aus der StBil.
der Gesellschaft – gegebenenfalls unter Ber#cksichtigung von Erg$nzungsbilan-
zen – ergebende Verlustanteil des Kommanditisten ist, w$hrend sich aus Son-
derbilanzen des Gesellschafters ergebende Verluste nie dem § 15a unterfallen
und damit immer unbeschr$nkt ausgleich- und abziehbar sind. Abs. 1 Satz 1
stellt seinem Wortlaut nach auf den „Anteil am Verlust der Kommanditgesell-
schaft“ ab. Damit meint er den in § 15 Abs. 1 Nr. 2 an erster Stelle genannten
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(negativen) „Gewinnanteil“ inklusive etwaiger Erg$nzungsbilanzen, bei dessen
Ermittlung das Sonderbetriebsverm&gen des Gesellschafters außer Betracht
bleibt (hM, vgl Schmidt/Wacker XXIII. § 15a Rn. 71, v. Beckerath in K/S/M,
§ 15a Rn. B 71, Bitz in L/B/P, § 15a Rn. 12, Biergans, DStR 1981, 3,4; Uelner,
StbJb. 1981/82, 107 [112]; Knobbe-Keuk, StbJb. 1993/94, 165 ff. [169 f.]; L#de-
mann, Verluste bei beschr$nkter Haftung, 1998, 103 ff.; BFH v. 14.5.1991 VIII
R 31/88; BStBl. II 1992, 167, in %bereinstimmung mit der Regierungsbegr.,
BTDrucks 8/3648, 16).
Nichtber"cksichtigung der Sonderbilanz: Daß die Verlustverrechnungsbe-
schr$nkung des Abs. 1 Satz 1 nur auf Verluste im Gesamthandsverm&gensbe-
reich bezogen ist, findet seine Begr#ndung nicht allein im Wortlaut, sondern
auch im Regelungszweck des Paragraphen. Nach dem gesetzgeberischen Grund-
gedanken regelt die Vorschrift den Ausgleich und Abzug von Verlusten be-
schr$nkt haftender Gesellschafter. Aus der Entstehungsgeschichte und der
Rechtslage vor Erlaß der Norm ergibt sich, daß zwar nicht in die Ermittlung der
Eink#nfte nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 eingegriffen werden soll, jedoch Verluste sich
erst stl. auswirken sollen, wenn sie auch wirtschaftlich vom beschr$nkt haften-
den Gesellschafter zu tragen sind (s. Anm. 7 ff.). Verluste im Bereich seines Son-
derbetriebsverm&gens tr$gt ein Mitunternehmer und daher auch ein Komman-
ditist jedoch alleine und wirtschaftlich immer bereits im Verlustentstehungsjahr.
Eine Diskrepanz zwischen Zurechnung und wirtschaftlicher Verlusttragung
kann sich f#r einen beschr$nkt haftenden Gesellschafter (Kommanditisten) da-
her nur bei Verlusten im Gesamthandsverm&gen der Gesellschaft aus der nach
§ 171 HGB fehlenden Nachschußverpflichtung ergeben.
Ber"cksichtigung der Erg#nzungsbilanz: Die Ber#cksichtigung der handels-
rechtlich unbekannten Erg$nzungsbilanz im Rahmen des § 15a folgt systema-
tisch aus dem Umstand, daß Abs. 1 Satz 1 mit dem Begriff „Anteil am Verlust“
keinen handelsrechtlichen, sondern einen strechtlichen Bilanzbegriff verwendet,
der an § 15 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 Halbs. 1 ankn#pft. Da Mehrertr$ge oder Mehr-
aufwendungen, die sich aus #ber den Buchwert hinausgehenden Anschaffungs-
kosten auf die WG der PersGes. ergeben, bei der Bestimmung des Gewinnan-
teils des Mitunternehmers aus der StBil. der Gesellschaft zu Zwecken der
Besteuerung ber#cksichtigt werden m#ssen, ist die Maßgeblichkeit der HBil. in-
soweit durchbrochen. Die Erg$nzungsbilanz ist ein aus endogenen stl. Gr#nden
ausgelagerter Werteteil der Handels- bzw. StBil. der Gesellschaft, weshalb die in
ihr ausgewiesenen Aufwendungen zu dem Gesamthandverm&gensbereich der
PersGes. und nicht zu dem Sonderbetriebsverm&gensbereich des Gesellschaf-
ters geh&ren. Auch bei diesen Verlusten ist deshalb ihre Zurechnung nicht unbe-
dingt gleichbedeutend mit einer tats$chlichen wirtschaftlichen Belastung.

b) Gesamtverlustanteil
Die Gr&ße, welche bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der Eink#nfte des
Kommanditisten nach § 2 Abs. 3 mit anderen Eink#nften aus Gewerbebetrieb
oder anderen Eink#nften aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen wird, ist
ohne Ber#cksichtigung des § 15a nicht der Anteil des Kommanditisten am Ver-
lust der KG, sondern sein Gesamtergebnis aus der Mitunternehmerschaft. Die
Ber#cksichtigung dieses Saldos verhindert § 15a im Falle nicht ausgleichbarer
Anteile am Verlust der KG iSd. Abs. 1, so daß Ertr$ge im Sonderbetriebsverm&-
gen voll zu versteuern sind, w$hrend der Anteil am Verlust der KG nur be-
schr$nkt ausgeglichen und abgezogen werden kann (so F!rg, FR 1994, 183;
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M#cke, DStZ 1994, 211 ff.; van Lishaut, FR 1994, 280; Gr!gler, DStR 1994,
680; BMF v. 15.12.1993, BStBl. I, 976).
Abzulehnen ist daher die Ansicht, nach der prim$r der Saldo aus der Einkunfts-
quelle KG nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 zu bilden ist und die sich dann noch ergeben-
den Verluste, soweit sie auf Verlusten aus der StBil. der Gesellschaft beruhen,
dem § 15a zu unterwerfen sind (so zum Beispiel Prinz/Thiel, DStR 1994, 341,
D!llerer, DStR 1981, 19 f.; S!ffing, DStZ 1992, 130; Brandenberg, DB 1993,
2301; Bordewin, DStR 1994, 678). Dies ergibt sich nicht aus dem insoweit nicht
eindeutigen Wortlaut (§ 15a spricht nicht von einem Ausgleichsverbot mit Ein-
k#nften aus anderen Gewerbebetrieben, sondern neutral mit solchen aus Gewerbebe-
trieb, andererseits unterbindet ein Ausgleichsverbot im EStG grds. nur den hori-
zontalen oder vertikalen Verlustausgleich, w$hrend der Saldo aus § 15 Abs. 1
Nr. 2 als Saldo einer Einkunftsquelle noch vor dem horizontalen Verlustaus-
gleich liegt), sondern aus dem Normzweck, Verluste eines Kommanditisten erst
dann stl. wirksam werden zu lassen, wenn er sie auch wirtschaftlich zu tragen
hat. Diesem Normzweck wird jedoch eine Verrechnung von Verlustanteilen mit
Gewinnen aus dem Bereich des Sonderbetriebsverm&gens nicht gerecht, da
durch sie die stl. Wirksamkeit der Verluste zeitlich gegen#ber der wirtschaftlich
tats$chlich bestehenden Belastung vorverlagert wird. Diese tats$chliche wirt-
schaftliche Belastung wird in der handelsrechtlichen Behandlung des Vorgangs
deutlich, bei dem eine Saldierung mit dem (dem Handelsrecht unbekannten)
Sonderbetriebsbereich des Gesellschafters ebenfalls nicht stattfindet. Somit wird
allein eine mit dem Handelsrecht synchron laufende Behandlung der Vorg$nge
in § 15a Abs. 1 Satz 1 den wirtschaftlichen Gegebenheiten gerecht.

Beispiel: Kommanditist A ist an der KG B beteiligt. Seine Einlage hat er geleistet. Sein
Kapitalkonto ist durch Verluste vorangegangener Wj. 0 E. Eine Außenhaftung besteht
nicht. Im laufenden Jahr entf$llt auf ihn ein Anteil am Verlust der KG von
./. 60000 E. Zugleich erh$lt er Verg#tungen nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 f#r seine Ge-
sch$ftsf#hrert$tigkeit iHv. 30000 E.
Folgt man der hier vertretenen Ansicht, daß § 15a vor dem Saldo aus § 15 Abs. 1 Nr. 2
greift, diesen im Falle nicht ausgleichbarer Verluste also quasi verhindert, ergibt sich
folgendes:
Anteil am Verlust der KG ./. 60000 E
(gem. § 15a Abs. 2 lediglich mit zuk#nftigen Beteiligungsgewinnen verrechenbar)
Verg#tungen nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 +30000 E
(Voll stbar, eine Saldierung mit dem Anteil am Verlust der KG findet nicht statt).
Das handelsrechtliche Kapitalkonto des A weist am Ende des Jahres einen Stand von
./. 60000 E aus. Eine Verrechnung mit den Sonderbilanzgewinnen erfolgt im Handels-
recht nicht. A ist lediglich verpflichtet, zuk#nftige Gewinnanteile stehen zu lassen, bis
sein handelsrechtliches Kapitalkonto wieder seine Einlage ausweist. Entf$llt nun im
Folgejahr ein positiver Gewinnanteil iHv. 50000 E auf A, f#hrt dieser in der HBil. f#r
A zu einem Kapitalkonto von ./. 10000 E. Die Verluste des Vorjahrs wirken sich f#r
ihn jetzt wirtschaftlich insoweit aus, als der Gewinn dieses Jahres vollst$ndig zu ihrem
Ausgleich aufgewandt wird, die fr#heren Verluste also mit den jetzigen Gewinnen „ver-
rechnet“ werden.

Folgt man dagegen der Auffassung, daß § 15a zwar nur Verluste aus dem Anteil
am Verlust der KG erfaßt, aber erst nach der Bildung des Gesamtergebnisses
des § 15 Abs. 1 Nr. 2 greift, kommt es zu einer den wirtschaftlichen Gegeben-
heiten nicht entsprechenden vorzeitigen Ber#cksichtigung von Verlusten im Ge-
samthandbereich:

Beispiel: Verh$ltnisse wie im vorangegangenen Beispiel, aber Anwendung des § 15a
auf das Gesamtergebnis aus der Beteiligung:
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Anteil am Verlust der KG ./. 60000 E
Verg#tungen nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 +30000 E
Gesamtverlustanteil ./. 30000 E
Da die ./. 30000 E auf Verlusten aus dem Anteil am Verlust der KG beruhen, k&nnen
sie nur nach § 15a Abs. 2 mit Gewinnen zuk#nftiger Jahre verrechnet werden, weil das
Kapitalkonto 0 ist und keine Außenhaftung besteht. Entf$llt nun im Folgejahr ein posi-
tiver Gewinnanteil iHv. 50000 E auf A, wird dieser lediglich iHv. 30000 E gem. § 15a
Abs. 2 mit fr#heren Verlusten verrechnet. Es verbleibt ein stbarer Gewinn von
20000 E. In dieser H&he wird jetzt quasi die Besteuerung der Sonderbetriebseinnah-
men des Vorjahres nachgeholt. Immer noch haben sich jedoch 10000 E Verluste aus
dem Vorjahr bereits stl. ausgewirkt (durch Nichtversteuerung der Sonderbetriebsein-
nahmen in dieser H&he), obwohl sie handelsrechtlich (Kapitalkonto ./. 10000 E) noch
nicht zur Verrechnung mit angefallenen Gewinnen verwendet wurden.

c) Abgrenzung zwischen Verlustanteil und Ergebnis aus dem
Sonderbetriebsverm%gen

Leistung auf gesellschaftsrechtlicher oder schuldrechtlicher Grundlage:
Mit der strikten Trennung des in der StBil. der Gesellschaft und etwaigen Erg$n-
zungsbilanzen des Gesellschafters ausgewiesenen Gesamthandsverm&gen vom
Sonderbetriebsverm&gen des Gesellschafters zur Bestimmung des von Abs. 1
Satz 1 erfaßten Anteils am Verlust der KG wird die Unterscheidung relevant, ob
Leistungen zwischen Gesellschaft und Gesellschafter den StBilGewinn der Ge-
sellschaft mindern und erst in der Sonderbilanz des Gesellschafters zu erfassen
sind oder nicht, ob diese also auf gesellschaftsrechtlicher oder schuldrechtlicher
Grundlage erfolgen und durch Gewinnvorab oder besonderes gewinnunabh$n-
giges Entgelt verg#tet werden; eine Unterscheidung, von der § 15 Abs. 1 Nr. 2
das Besteuerungsergebnis gerade unabh$ngig machen will (Schmidt XXIII. § 15
Rn. 561; Groh, DB 1991, 879 ff.; BFH v. 11.12.1986 IV R 222/84, BStBl. II
1987, 553). § 15a muß jedoch auch insoweit als lex specialis zu § 15 Abs. 1 Nr. 2
angesehen werden. Er ver$ndert weder die Entscheidung #ber die Einkunftsart
des § 15 Abs. 1 Nr. 2 noch die grunds$tzliche Ermittlung der Eink#nfte, regelt
jedoch speziell, wem der ermittelte Verlust zuzurechnen ist und wann sich wel-
che der so festgestellten gewerblichen Eink#nfte des Mitunternehmers stl. aus-
wirken.
Zur Abgrenzung zwischen Leistungen auf gesellschafts- und schuldrechtlicher
Grundlage s. § 15 Anm. 500 ff.
T#tigkeitsverg"tungen: s. § 15 Anm. 511 ff.
Zinsen: s. § 15 Anm. 520 ff.
Nutzungsentgelte: s. § 15 Anm. 530 ff.
Verg"tung f"r Fremdleistungen sind regelm$ßig keine Sonderverg#tungen
iSv. § 15 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1, vgl. § 15 Anm. 503.

d) Ver#ußerungsverluste
Ein Verlust, den der Kommanditist bei der Ver$ußerung oder Teilver$ußerung
seines Gesch$ftsanteils (§ 16 Abs. 1 Nr. 2) oder bei der Aufl&sung der Gesell-
schaft (§ 16 Abs. 3) erf$hrt, unterliegt nicht der Ausgleichs- und Abzugsbe-
schr$nkung des Abs. 1 Satz 1. Dies folgt daraus, daß die Haftungsbeschr$nkung
des Kommanditisten und die Einschr$nkung seiner Verlusttragungspflicht nach
§ 167 Abs. 3 HGB, von denen § 15a ausgeht, f#r die wirtschaftliche Bedeutung
eines Ver$ußerungsverlusts ohne Bedeutung sind. Der Ver$ußerungsverlust ist
Ausdruck einer – an stl. Maßst$ben gemessen – echten Verm&genseinbuße des
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Kommanditisten. Er ist ohnehin nur denkbar bei positivem Kapitalkonto und
Ver$ußerung des Mitunternehmeranteils unter Buchwert. Denn bei Vorliegen
eines negativen Kapitalkontos, also bei negativem Buchwert der Beteiligung,
f#hrt die endg#ltig eintretende Beschr$nkung der Verlusttragungspflicht nach
§ 167 Abs. 3 HGB im Falle der Ver$ußerung, sprich dem Wegfall des negativen
Kapitalkontos, zwingend zu einem entsprechendem Ver$ußerungsgewinn des
Kommanditisten, so daß die Entstehung eines Ver$ußerungsverlusts ausge-
schlossen ist (Anm. 138). Schließlich spricht gegen die Anwendbarkeit des § 15a
auf einen Ver$ußerungsverlust der systematische Standort der Vorschrift. Abs. 1
Satz 1 bezieht sich unmittelbar auf § 15 Abs. 1 Nr. 2, nicht dagegen auf die
nachfolgende Regelung des § 16.

3. Begriff der Zurechnung

a) Zurechnung nach Maßgabe der Vereinbarung "ber die Ergebnis-
verteilung

Ankn"pfung an Handelsrecht: Der GrS des BFH hat in seiner Entscheidung
v. 10.11.1980 GrS 1/79 (BStBl. II 1981, 164) die handelsrechtliche Anerkennung
des negativen Kapitalkontos eines Kommanditisten stl. nachvollzogen und da-
mit den handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustverteilungsmaßstab, der dem
gesellschaftsvertraglichen Gewinnverteilungsschl#ssel folgt, auch stl. anerkannt
(s. Anm. 4). In der Verlusthaftung des Kommanditisten mit zuk#nftigen Ge-
winnanteilen komme ein Unternehmerrisiko zum Ausdruck, das auch stl. anzu-
erkennen sei. § 15a hat dies #bernommen. Indem Abs. 1 Satz 1 sich auf den
dem Kommanditisten „zuzurechnenden“ Anteil am Verlust bezieht und diesem
lediglich die sofortige stl. Anerkennung im Falle des Entstehens oder der Erh&-
hung eines negativen Kapitalkontos versagt, verlangt § 15a gerade keine vom
Handelsrecht abweichende Zurechnung im Falle eines negativen Kapitalkontos.
Die Zurechnung folgt somit den allg. Grunds$tzen. Der StBilVerlust ist dem
Mitunternehmer daher idR am Ende des Wj. (zum Eintritt und Austritt von Ge-
sellschaftern und zur !nderung von Gewinnverteilungsabreden w$hrend des
Wj. vgl. § 15 Anm. 485) unabh$ngig vom tats$chlichen Zufluß (BFH v.
24.2.1988 I R 95/84, BStBl. II, 663 mwN.) nach dem gesellschaftsvertraglichen
Gewinnverteilungsschl#ssel (BFH GrS v. 25.2.1991 GrS 7/89, BStBl. II, 691)
zuzurechnen.
Handelsrechtliche Zurechnung von Verlusten: Das Entstehen eines negati-
ven Kapitalkontos ist abh$ngig von einer entsprechenden gesellschaftsvertrag-
lich vereinbarten Verlustteilnahme des Kommanditisten. Ergibt sich aus dem
Gesellschaftsvertrag, daß durch Verlustanteile kein negatives Kapitalkonto ent-
stehen kann, sind derartige Verluste estl. den #brigen Gesellschaftern zuzurech-
nen. § 15a greift nicht ein, da es bereits an einem dem Kommanditisten zure-
chenbaren Verlustanteil fehlt (BFH v. 26.3.1987 IV R 249/84, BFH/NV 1988,
699). Gleiches gilt, soweit vereinbart ist, daß ein Kommanditist trotz negativem
Kapitalkonto abweichend von § 169 Abs. 1 HGB seine Gewinnanteile ohne
R#ckzahlungspflicht entnehmen darf (Schmidt/Wacker XXIII. § 15a Rn. 27).
Problematisch ist die Zurechnung der sp$teren Gewinnanteile, wenn eine aus-
dr#ckliche Abrede fehlt. Konsequenterweise ist dann eine Zurechnung in H&he
des #bernommenen Verlusts zu den #brigen Gesellschaftern vorzunehmen
(Schmidt/Wacker XXIII. § 15a Rn. 27; aA allerdings BFH v. 8.9.1992 IX R
335/87, BStBl. II 1993, 281 zu Vermietung und Verpachtung).
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b) Verlustzurechnung, wenn Ausgleich mit zuk"nftigen Gewinnen nicht
mehr in Betracht kommt

Mit Urteil v. 10.11.1980 GrS 1/79 (BStBl. II 1981, 164) hat der GrS des BFH
dem negativen Kapitalkonto des Kommanditisten in dem Fall die stl. Anerken-
nung versagt (mit der Konsequenz der Zurechnung der Verluste zum Komple-
ment$r und den #brigen Kommanditisten mit positivem Kapitalkonto), soweit
bei Aufstellung der Bilanz nach den Verh$ltnissen am Bilanzstichtag feststeht,
daß ein Ausgleich mit k#nftigen Gewinnen nicht mehr in Betracht kommt. Sein
rechtlicher und wirtschaftlicher Gehalt sinke dann zur Bedeutungslosigkeit her-
ab, was zugleich zu einer Nachversteuerung des („weggefallenen“) negativen
Kapitalkontos f#hre. Es fehle an dem die Anerkennung des negativen Kapital-
kontos rechtfertigenden Unternehmerrisiko in Form der Verlusthaftung mit zu-
k#nftigen Gewinnanteilen.
Anwendung auf § 15a: Die Entscheidung des BFH erging vor Inkrafttreten
des § 15a. Dieser #bernimmt das Zurechnungskriterium der zuk#nftigen
Verlusthaftung, l$ßt aber eine Ber#cksichtigung der Verluste erst zu, wenn zu
verrechnende Gewinne angefallen sind. Die Ausnahme des BFH hat daher vor
allem Bedeutung im Falle eines negativen Kapitalkontos aus ausgleich- und ab-
ziehbaren Verlusten und wenn man richtigerweise auch im Falle eines negativen
Kapitalkontos aus verrechenbaren Verlusten in dem Wegfall des Kapitalkontos
aufgrund der nicht mehr zum Tragen kommenden Verlusthaftung einen stpfl.
Gewinn sieht, mit dem die Verluste zu verrechnen sind (s. dazu Anm. 138). In
beiden F$llen zieht eine Anwendung des Urteils des BFH die stl. Folgen einer
Liquidation oder anderweitigen %bernahme des negativen Kapitalkontos durch
den Komplement$r, die Kommanditisten mit positivem Kapitalkonto oder son-
stige Dritte zeitlich vor (s. Anm. 140). Dies ist auch im Rahmen des § 15a konse-
quent (v. Beckerath in K/S/M, § 15a Rn. B 29 f.; Bitz in L/B/P, § 15a Rn. 10;
Schmidt/Wacker XXIII. § 15a Rn. 52, BFH v. 11.5.1995 IV R 44/93, FR 1995,
614; OFD Frankfurt v. 1.8.1996, BB 1996, 1982).
Zurechnung bei den "brigen Gesellschaftern: Kommt daher ein Ausgleich
des negativen Kapitalkontos mit k#nftigen Gewinnanteilen des Kommanditisten
nicht mehr in Betracht, ist dem Kommanditisten der vertragliche Anteil am Ver-
lust der KG, soweit er zu einem negativen Kapitalkonto f#hrt oder dieses er-
h&ht, ab dem letzten Bilanzstichtag nicht mehr zuzurechnen. Beim Kommandi-
tisten entsteht ein beg#nstigter oder laufender Gewinn in H&he des negativen
Kapitalkontos. Dem pers&nlich haftenden Gesellschafter oder den #brigen
Kommanditisten mit positivem Kapitalkonto sind die Verlustanteile in einer H&-
he zuzurechnen, in der sie dem Kommanditisten nicht mehr zugerechnet wer-
den d#rfen oder in der bei diesem durch Wegfall eines negativen Kapitalkontos
ein Gewinn entsteht (BFH v. 10.12.1991 VIII R 17/87, BStBl. II 1992, 650;
v. 11.5.1995 IV R 44/93, FR 1995, 614; OFD Frankfurt v. 1.8.1996, BB 1996,
1982).
Kriterium der Verlustzurechnung: F#r die Frage, wann und bis zu welchem
Betrag feststeht, daß ein Ausgleich des negativen Kapitalkontos mit k#nftigen
Gewinnanteilen des Kommanditisten nicht mehr in Betracht kommt, sind die
Verh$ltnisse am Bilanzstichtag maßgeblich (BFH 9.2.1993, VIII R 29/91
BStBl. II, 747), und zwar zuz#glich Wert erhellender Umst$nde bis zur Aufstel-
lung der Bilanz (BFH 26.9.1996 IV R 105/94, BStBl. II 1997, 277 mwN), zB
Betriebseinstellung, Ablehnung der Er&ffnung des Insolvenzverfahrens mangels
Masse (§ 26 InsO; OFD Frankfurt v. 1.8.1996, BB 1996, 1982; BFH 12.10.1993
VIII R 86/90, BStBl. II 1994, 174). Die Feststellungslast tr$gt das FA (FG M#n-
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ster v. 17.5.1988, EFG 1988, 635, rkr.). Auf Grund der bloßen Er&ffnung des
Insolvenzverfahrens steht noch nicht mit hinreichender Sicherheit fest, daß zu-
k#nftige Gewinnanteile nicht mehr anfallen, sofern im Rahmen des Verfahrens
noch Gewinne zB aus der Ver$ußerung der Masse zu erwarten sind oder Aus-
sicht auf Sanierung mit Unternehmensfortf#hrung besteht.

BFH v. 26.1.1995 IV R 54/93, BStBl. II, 473; v. 21.10.1997 VIII R 65/96, BStBl. II
1998, 437; OFD Frankfurt v. 1.8.1996, BB 1996, 1982; Kuhsel, DB 1996, 180; ders.,
DB 1997, 650; aAWittlinger, DB 1997, 649.

Auch bei einer KG, die gesellschaftsrechtlich noch nicht aufgel&st ist, kann fest-
stehen, daß hinreichende k#nftige Gewinnanteile nicht mehr entstehen werden,
zB weil die KG ihren Betrieb eingestellt hat und das Gesellschaftsverm&gen
keine stillen Reserven enth$lt oder ein Antrag auf Er&ffnung des Insolvenzver-
fahrens mangels Masse abgelehnt worden ist (BFH 11.8.1994 IV R 124/92,
BStBl. II 1995, 253).

Soweit feststeht, daß ein Ausgleich mit k#nftigen Gewinnanteilen ausscheidet, sind
Verlustanteile einem Kommanditisten selbst dann nicht mehr zuzurechnen, wenn die-
ser sich f#r Schulden der KG verb#rgt hat. Auch eine Minderung des laufenden Weg-
fall-Gewinns auf Grund der #ber eine B#rgschaft bestehenden Außenhaftung des
Kommanditisten ist bei vorzeitigem Wegfall des negativen Kapitalkontos – anders als
bei Wegfall durch Betriebsaufgabe und %bertragung des KG-Anteils (s. Anm. 138) –
nach hM unzul$ssig (BFH v. 26.9.1996 IV R 105/94, BStBl. II 1997, 277; OFD M#n-
ster v. 21.7.1995, DStR 1995, 1577; BB 1996, 1982; Bitz, DStR 1997, 729; Schmidt/
Wacker XXIII. § 15a Rn. 20).

II. Negatives Kapitalkonto des Kommanditisten

1. Bedeutung des Kapitalkontos f"r das Verlustausgleichsvolumen
Das Kapitalkonto des Kommanditisten bestimmt die Grenze, bis zu der die ihm
zuzurechnenden Anteile am Verlust der KG nach den allg. Vorschriften aus-
gleich- und abziehbar sind. Ihm kommt daher im Tatbestand des § 15a eine
Schl#sselfunktion zu. Es ist folglich f#r die H&he des Verlustausgleichsvolumens
des Kommanditisten von entscheidender Bedeutung, ob man in sein Kapital-
konto das positive und/oder negative Sonderbetriebsverm&gen einbezieht bzw.
– wenn man das Sonderbetriebsverm&gen nicht einbezieht – nach welchem Kri-
terium man welche Gesellschafterkonten dem Gesamthandsbereich (und damit
dem Kapitalkonto iSd. § 15a zuordnet) und welche dem Sonderbetriebsverm&-
gen. Diese Frage ist vergleichbar, aber nicht identisch mit der Frage nach der
Einbeziehung des Sonderbetriebsverm&gens in den Verlustanteil des Komman-
ditisten aus seiner Beteiligung (s. Anm. 75)

2. Der Begriff des Kapitalkontos

a) $berblick
Nach stRspr. und hM sowie Auffassung der FinVerw. setzt sich das Kapitalkon-
to iSv. § 15a aus dem Kapitalkonto des Gesellschafters in der StBil. der Gesell-
schaft und dem Mehr- oder Minderkapitalkonto des Gesellschafters in der Er-
g$nzungsbilanz zusammen, w$hrend das Sonderbetriebsverm&gen in das
Kapitalkonto iSv. § 15a nicht einzubeziehen ist.

BFH v. 1.6.1989 IV R 19/88, BStBl. II, 1018; v. 14.5.1991 VIII R 31/88, BStBl. II
1992, 167; v. 30.3.1993 VIII R 63/91, BStBl. II, 706; v. 18.10.1998 VIII R 78/97,
BStBl. II 1999, 163; v. 28.3.2000 VIII R 28/98, BStBl. II, 347; Schmidt/Wacker
XXIII. § 15a Rn. 83; v. Beckerath in K/S/M, § 15a Rn. B 118; Korn/Heissenberg,
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§ 15a Rn. 26; Bitz in L/B/P; § 15a Rn. 19a; Knobbe-Keuk, StbJb. 1993/94, 165; van
Lishaut, FR 1994, 273; Ruban, Zum Begriff der Einlagenminderung in § 15a, in: FS
Franz Klein, 1994, 783; krit Bl#mich/Stuhrmann, § 15a Rn. 39; Bordewin, DStR
1994, 676 mwN in Fn. 24; BMF v. 20.2.1992, BStBl. I, 123; s. auch R 138d Abs. 1
EStR.

Rechtsentwicklung: Diese Auffassung ist Ergebnis einer l$ngeren Rechtsent-
wicklung, bei der von Anfang an umstritten war, wie der zentrale Begriff „nega-
tives Kapitalkonto“ des Abs. 1 zu verstehen ist. Als maßgebliche Bezugsgr&ße
wurden angesehen:
– das Kapitalkonto des Kommanditisten in der HBil. (Walzer, BB 1981, 1681;

ders., GmbHR 1981, 160 ff.);
– das Kapitalkonto des Kommanditisten in der StBil. der KG und der Erg$n-

zungsbilanz (Mittelsteiner, DStR 1985, 749; Wassermeyer, DB 1985,
2634 ff.; Groh, DB 1990, 13 ff.);

– das Kapitalkonto in der StBil. der KG und der Erg$nzungsbilanz einschließ-
lich dem Kapital aus dem aktiven Sonderbetriebsverm&gen (Jakob, BB 1988,
1429 ff.; Jakob/J#ptner, FR 1985, 225);

– das Kapitalkonto in der StBil. der KG einschließlich der Erg$nzungs- und
Sonderbilanz (D!llerer, DStR 1981, 19 ff.; Schmidt XVII. § 15a Rn. 83).

Die letztere der vorgenannten Auffassungen wurde zun$chst zur hM in der Lite-
ratur, der sich auch die FinVerw. in R 138d Abs. 2 EStR anschloß (vgl. BMF v.
8.5.1981; BStBl. I, 308; v. 14.9.1981, BStBl. I, 620; v. 22.12.1989, BStBl. I 1990,
19). Sie st#tzte sich im wesentlichen auf die Gesetzesbegr#ndung zu § 15a. Da-
nach sollte das Kapitalkonto die Einlage des Kommanditisten in das Gesell-
schaftsverm&gen und diejenigen WG erfassen, die in den stl. Betriebsverm&-
gensvergleich als Sonderbetriebsverm&gen mit einzubeziehen sind. Hiervon
waren auch Darlehen erfaßt, die der Kommanditist der Gesellschaft gew$hrt
hatte (BTDrucks. 8/4157, 2).

Dies f#hrte dazu, daß bei fremdfinanzierten, geleisteten Einlagen Verluste des Kom-
manditisten aufgrund des dann entstehenden negativen Kapitalkontos von Anfang an
lediglich verrechenbar waren. Diese „groteske“ (Knobbe-Keuk, StuW 1981, 100) Ausle-
gung der FinVerw. ist in der Literatur fr#h zu Recht der Rechts- und Verfassungswid-
rigkeit bezichtigt worden; vgl. Jakob, DB 1980, 2357; Jakob/J#ptner, FR 1985, 226.
Knobbe-Keuk schrieb schon 1980 (NJW 1980, 2557), daß das Ergebnis, „daß ein Kom-
manditist, der eine ordentliche Beteiligung mit Kredit finanziert hat, nicht einmal den
Verlust seiner Einlage soll geltend machen k&nnen ... niemand – der nicht im Kampf
gegen die Abschreibungsbranche blind geworden ist – #berzeugen“ wird.

b) Die Rechtsprechung des BFH
Der BFH hatte 1989 (BFH v. 1.6.1989 IV R 19/88, BStBl II, 1018) erstmals Ge-
legenheit, zum Begriff des Kapitalkontos des Kommanditisten iSv. § 15a Stel-
lung zu nehmen. Dem folgten zwei weitere grunds$tzliche Entscheidungen
(BFH v. 14.5.1991 VIII R 31/88, BStBl. II 1992, 167; v. 30.3.1993 VIII R 63/
91, BStBl. II, 706), in denen der BFH – sozusagen „schrittweise“ – die Wer-
tungswiderspr#che der bis dahin hM in der Literatur und die Verwaltungsauffas-
sung aufzeigte und sich zugleich #ber die ausdr#ckliche Gesetzesbegr#ndung zu
§ 15a hinwegsetzte.

Die Urteile des BFH ergingen in F$llen der fremdfinanzierten Kommanditeinlage. Die
Ausgleichsf$higkeit der Verluste in H&he der geleisteten, fremdfinanzierten Einlage sah
der BFH darin begr#ndet, daß es f#r die H&he der Verm&genseinbuße keinen Unter-
schied mache, ob die Einlage noch ausstehe, aus Eigen- oder Fremdmitteln geleistet
sei. Hat ein Kommanditist zum Bilanzstichtag seine Einlage noch nicht geleistet, haftet
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er den Gl$ubigern nach § 171 HGB bis zur H&he der vereinbarten und nach § 162
Abs. 1 HGB in das Handelsregister einzutragenden Einlage. Sein Verlustanteil ist gem.
§ 15a Abs. 1 Satz 2 ausgleichbar. Daran $ndert sich nichts, wenn der Kommanditist im
Folgejahr die Hafteinlage aus eigenen Mitteln leistet. Die Verm&genseinbuße bleibt
auch bestehen, wenn der Kommanditist seine Hafteinlage nachtr$glich aus Kreditmit-
teln erbringt, da dabei nur die Haftung gegen#ber den Gl$ubigern der Gesellschaft ab-
gel&st wird durch die Haftung gegen#ber dem Kreditgeber. Dann gilt aber nichts ande-
res, wenn zuerst die Einlage aus Kreditmitteln erbracht wird und dann der Verlust im
Gesellschaftsverm&gen eintritt.

Der BFH f#hrt mit diesen Urteilen eine getrennte Betrachtung der Verm&gens-
bereiche des Mitunternehmer-Anteils am Gesellschaftsverm&gen gegen#ber
Sonderbetriebsverm&gen in die Auslegung des § 15a ein und begr#ndet dies mit
dem Regelungszweck:

„Gegen die Einbeziehung des Sonderbetriebsverm&gens bei der Feststellung der H&he
des Kapitalkontos iSv. § 15a EStG spricht insbesondere der Zweck dieser Vorschrift,
mit der der Verlustausgleich des Kommanditisten seinem Haftungsumfang angeglichen
werden soll. Mit diesem Gesetzeszweck ist eine Einbeziehung des positiven oder nega-
tiven Sonderbetriebsverm&gens in das Verlustausgleichspotential des Kommanditisten
unvereinbar. Denn mit seinem positiven Sonderbetriebsverm&gen haftet der Komman-
ditist f#r die Verluste der KG #berhaupt nicht; es wird durch Verluste der Gesellschaft
nicht ber#hrt.“ (BFH v. 14.5.1991 VIII R 31/88, BStBl. II 1992, 167 [171 f.]).

Der aus politischen Erw$gungen m&glicherweise andere Wille des historischen
Gesetzgebers kann nach Auffassung des BFH dagegen nur dann ber#cksichtigt
werden, wenn er im Gesetz selbst einen hinreichend bestimmten Ausdruck ge-
funden hat. Im Wortlaut des § 15a finden sich jedoch keine Anhaltspunkte da-
f#r, daß der Gesetzgeber das Kapitalkonto des Kommanditisten unter Einbezie-
hung des positiven und negativen Sonderbetriebsverm&gens ermittelt sehen
wollte. Vielmehr sprechen Wortlaut, Zweck und Sinnzusammenhang des § 15a
#bereinstimmend gegen eine Ber#cksichtigung des Sonderbetriebsverm&gens
(BFH v. 14.5.1991 VIII R 31/88, BStBl. II 1992, 167 8172 re. Sp.]).
Die Einbeziehung der f#r einen Gesellschafter gef#hrten Erg$nzungsbilanz in
das Kapitalkonto des § 15a bejaht der BFH spiegelbildlich mit demselben Argu-
ment, mit dem er die Einbeziehung des Sonderbetriebsverm&gens abgelehnt:
Da in der Erg$nzungsbilanz Kapital des Gesellschafters ausgewiesen ist, mit
dem er f#r die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet, ist dieses f#r das
Verlustausgleichsvolumen des § 15a mitbestimmend (BFH v. 30.3.1993 VIII R
63/91, BStBl. II, 706 [709]).

c) $bergangsregelung der Finanzverwaltung
Der BMF gab mit Schr. v. 20.2.1992, BStBl. I, 123 seine vorherige Auffassung
zum Begriff des Kapitalkontos auf (s. auch R 138d Abs. 1 EStR.) und wendete
die Grunds$tze des Urteils des BFH v. 14.5.1991 VIII R 31/88 (BStBl. II 1992,
167) auf alle F$lle mit negativem Sonderbetriebsverm&gen an, in denen noch
kein bestandskr$ftiger Feststellungsbescheid vorlag. Zugleich wurde eine %ber-
gangsregelung erlassen, nach der positives Sonderbetriebsverm&gen noch bis
Ende 1993 ber#cksichtigt wurde, jedoch begrenzt auf die H&he des am
31.12.1991 vorhandenen positiven Sonderbetriebsverm&gens (s. dazu Branden-
berg, JbFfSt. 1993/94, 291).

d) Eigene Ansicht
Entgegen der fr#her hM ist das Sonderbetriebsverm&gen nicht in das Kapital-
konto des Kommanditisten iSd. § 15a einzubeziehen (so wohl noch Bl#mich/

E 61

Verluste bei beschr$nkter Haftung Anm. 83–85 § 15a

84

85



E 62 L"demann

Stuhrmann, § 15a Rn. 39; bordewin, DStR 1994, 675 f., Kreile, § 15a EStG –
Erkl$rungsirrtum des Gesetzgebers, in FS f#r Karl Beusch, 1993, 437), sondern
in %bereinstimmung mit der Rspr. des BFH und der heute hM lediglich das Ka-
pitalkonto in der StBil. – eventuell korrigiert um das Ergebnis einer etwaigen Er-
g$nzungsbilanz – als maßgeblich anzusehen (zB Knobbe-Keuk, StbJb. 1993/94,
169 f.; van Lishaut, FR 1994, 274 f.; Ruban, Zum Begriff der Einlagenminde-
rung in § 15a, in FS Franz Klein, 1994, 783; L#demann, Verluste bei beschr$nk-
ter Haftung, 1998, 120 ff.). Der abweichende Wille des historischen Gesetzge-
bers, in das Kapitalkonto des Kommanditisten nach § 15a auch das
Sonderbetriebsverm&gen einzubeziehen, ist in dem Wortlaut der Vorschrift
nicht hinreichend zum Ausdruck gekommen. Die sonstigen in der Literatur ver-
tretenen Auffassungen zum Kapitalkonto des Kommanditisten iSd. Abs. 1
Satz 1 sind abzulehnen, weil sie entweder mit dem Wortlaut oder dem Rege-
lungszweck der Vorschrift nicht vereinbar sind.
Historische Auslegung: Die vom Gesetzgeber gewollte Einbeziehung des
Sonderbetriebsverm&gens in das Kapitalkonto iSd. § 15a beruht auf Erw$gun-
gen, die vor allem das Gesellschafter-Darlehen betreffen (vgl. amtl. Begr. des
Regierungsentwurfs, BTDrucks. 8/3648, 18; Bericht des FinAussch., BTDrucks.
8/4157, 2). KG typischer mittelst$ndischer Pr$gung werden h$ufig #ber Darle-
hen finanziert, die von den Gesellschaftern mehr oder weniger als Eigenkapital
angesehen werden. In der Krise erweist sich die Besonderheit dieser Darlehen
anhand der Sondervorschriften in den §§ 129a, 177a HGB iVm. den §§ 32a, 32b
GmbHG. Dennoch sind sie in der StBil. der Gesellschaft Fremdkapital (BFH
vom 5.2.1992 I R 127/90, BStBl. II, 532) und mindern demnach das Betriebs-
verm&gen der PersGes., w$hrend sie in der Sonderbilanz des das Darlehen
gew$hrenden Gesellschafters als Aktivposten ausgewiesen sind. Zu Recht res#-
miert Jakob (BB 1988, 1436) deshalb, daß die Einbeziehung des Gesellschafter-
darlehens in das Verlustausgleichsvolumen gewissermaßen die „Zugabe“ an
Nicht-Verlustzuweisungsgesellschaften war, mit der steuerpolitische Skrupel ab-
gemildert werden sollten.

Damit steht jedoch fest, daß § 15a entgegen der Ansicht von Walzer (BB 1981, 1681;
ders., GmbHR 1981, 160 ff.) jedenfalls nicht von einem einheitlichen, am handels-
rechtlichen Haftungsumfang des beschr$nkt haftenden Gesellschafters orientierten
Wertungsgrundsatz beherrscht wird. § 15a bezieht sich damit nicht auf das Kapitalkon-
to des Gesellschafters in der HBil. Doch auch die Ansicht von Jakob (BB 1988, 1429;
s. auch Jakob/J#ptner, FR 1985, 225 und Jakob, BB 1987, 1469), nach der lediglich das
positive Sonderbetriebsverm&gen in das Kapitalkonto einzubeziehen sei, findet in der
historischen Auslegung keine St#tze. Nach dem Sprachgebrauch zum Zeitpunkt des
Normerlasses ist mit dem Begriff des Sonderbetriebsverm&gens immer das positive
wie negative Sonderbetriebsverm&gen I und II gemeint (BFH vom 24.9.1976 I R
149/74, BStBl. II 1977, 69; v. 7.12.1984 III R 91/81, BStBl. II 1985, 241; v. 6.7.1989
IV R 62/86, BStBl. II, 890; Schulze-Osterloh, JbFfSt. 1981/82, 248). Den !ußerun-
gen im Gesetzgebungsverfahren ist an keiner Stelle zu entnehmen, daß der Gesetzge-
ber von diesem Sprachgebrauch abweichen wollte.

Sprachlich-grammatikalische Auslegung: In der Kontroverse um die stl.
Anerkennung des negativen Kapitalkontos des Kommanditisten, die schließlich
zur Einf#hrung des § 15a f#hrte, ist darunter immer das Kapitalkonto des Kom-
manditisten in der StBil. der Gesellschaft verstanden worden (s. Anm. 3 ff.). Dies
gilt f#r die Rspr., die Literatur und die sich mit dieser Frage besch$ftigenden
staatlichen Gremien gleichermaßen.

Maßgeblich BFH v. 13.3.1964 VI R 343/61, BStBl. III, 359; beibehalten in BFH v.
19.11.1964 IV R 455/61, BStBl. III 1965, 111; v. 25.8.1966 IV R 307/65, BStBl. III
1967, 69; v. 8.3.1973 IV R 77/72, BStBl. II, 398 und schließlich BFH v. 10.11.1980
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GrS 1/79, BStBl. II 1981, 164. Ebenso die Steuerreformkommission in ihrem 1971
ver&ffentlichtem Gutachten, Schriftenreihe des BMF, Heft 17, 523 und die Entschlie-
ßung des BRats vom 3.6.1977, BRDrucks. 511/79 zur Abschaffung des negativen Ka-
pitalkontos; schließlich Thiel, DB 1979, 664.

An diesen Sprachgebrauch kn#pft § 15a zun$chst an. Ein anderes Verst$ndnis
des Begriffs erschließt sich aus seinem Wortlaut nicht. Dieser spricht f#r die
Nichtber#cksichtigung des Sonderbetriebsverm&gens im Verlustausgleichsvolu-
men des § 15a.
Logisch-systematische Auslegung: Allerdings kn#pft § 15a an die Ermittlung
der gewerblichen Eink#nfte eines Mitunternehmers nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 an,
der im Wege der eine Gesamtbilanz der Mitunternehmerschaft vorsieht, in der
sich der Gewinn des Mitunternehmers aus seinem Anteil am Gewinn der Pers-
Ges. nach StBil. zuz#glich seiner Gewinne aus Erg$nzungs- und Sonderbilanzen
sowie den sonstigen Sonderbetriebseinnahmen und -ausgaben ergibt. Daraus
l$ßt sich die Einbeziehung des Sonderbetriebsverm&gens in das Kapitalkonto
des Kommanditisten nach § 15a allerdings nicht ableiten, da § 15 Abs. 1 Nr. 2
eine einheitliche Behandlung des ermittelten und dem Mitunternehmer zuge-
rechneten Gewinns oder Verlusts nicht verlangt (s. die – insoweit unstreitige –
Auslegung des Abs. 1 Satz 1, bei der nach allg. Verst$ndnis unter „Anteil am
Verlust“ nur der Anteil am Verlust der KG nach StBil. verstanden wird,
Anm. 75; str. ist insoweit nur, ob vor Anwendung des § 15a die Verrechnung
mit Gewinnen aus dem Sonderbetriebsverm&gen zul$ssig ist). Wie dargestellt
kn#pft § 15a mit seiner Verlustverrechnungsbeschr$nkung bereits auf der Ebene
der Ermittlung der gewerblichen Eink#nfte des Mitunternehmers an und diffe-
renziert nach Verm&gensbereichen (Anm. 76). Da § 15a weder die Entscheidung
#ber die Einkunftsart noch die Zurechnung dieser Eink#nfte ber#hrt, ist dies
mit dem Regelungszweck des § 15 Abs. 1 Nr. 2 vereinbar. Dann l$ßt sich aller-
dings kein systematisches Argument finden, warum § 15 Abs. 1 Nr. 2 f#r die Be-
stimmung des Verlustausgleichsvolumens anhand des Kapitalkontos in § 15a be-
stimmend sein sollte.
Teleologische Auslegung: Nach dem Regelungszweck des § 15a (Anm. 7 ff.)
sollen sich Verluste eines beschr$nkt haftenden Gesellschafters erst auswirken,
wenn er sie auch wirtschaftlich zu tragen hat. Mit diesem Regelungszweck ist die
Ber#cksichtigung von positivem Sonderbetriebsverm&gen f#r die H&he der aus-
gleich- und abziehbaren Verluste nicht vereinbar. Denn mit diesem Verm&gen
haftet der Kommanditist f#r Verlustanteile nicht einmal k#nftig, sondern #ber-
haupt nicht, da das in seinem Alleineigentum stehende Sonderbetriebsverm&gen
gerade nicht der gesamth$nderischen Bindung unterliegt. Eine Einbeziehung
des positiven Sonderbetriebsverm&gens in das Kapitalkonto und damit in das
Verlustausgleichsvolumen verlagert die stl. Wirksamkeit der Verluste entgegen
der tats$chlich eingetretenen wirtschaftlichen Belastung zeitlich nach vorne, eine
Einbeziehung des negativen Sonderbetriebsverm&gens zeitlich nach hinten.

Beispiel: Das Kapitalkonto des Kommanditisten in der StBil. der KG ist durch Verlu-
ste vorangegangener Wj. 0 E. Eine Außenhaftung besteht nicht. Der Kommanditist
hat zugleich ein Grundst#ck an die Gesellschaft vermietet, das mit 500000 E in seiner
Sonderbilanz steht. F#r die %berlassung des Grundst#cks erh$lt er eine j$hrliche Ver-
g#tung nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 iHv. 30000 E. Sein Anteil am Verlust der Gesellschaft
betr$gt im Jahr 01 ./. 100000 E.
Bezieht man das positive Sonderbetriebsverm&gen in das Kapitalkonto des § 15a mit
ein, ist der Anteil am Verlust der KG iHv. ./. 100000 E gem. § 15a Abs. 1 Satz 1 voll
ausgleichbar, da das Kapitalkonto am Ende des Jahres 500000 E ausweist. Es findet
demnach iHv. 30000 E ein Ausgleich mit den Gewinnen aus dem Sonderbetriebsver-
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m&gen statt. Die restlichen 70000 E stehen zum Ausgleich mit anderen Eink#nften
oder zum Verlustvortrag oder -r#cktrag zur Verf#gung, obwohl der Kommanditist we-
der mit den Gewinnen aus dem Sonderbetriebsverm&gen, noch mit diesem selbst f#r
den Verlust im Gesamthandsverm&gen haftet.
Richtigerweise lautet das Ergebnis bei der Anwendung des Abs. 1: Mangels bestehen-
der Außenhaftung iSv. Abs. 1 Satz 2 EStG, § 171 Abs. 1 HGB und mangels positiven
Kapitalkontos iSv. Abs. 1 Satz 1 ist der Verlustanteil des Kommanditisten nicht aus-
gleich- oder abziehbar, sondern bloß mit zuk#nftigen Gewinnen aus der Beteiligung
verrechenbar. Die Sonderbetriebseinnahmen iHv. 30000 E sind dagegen zu versteuern.
Hinsichtlich der Ber#cksichtigung des negativen Sonderbetriebsverm&gens hat der
BFH in seiner Entscheidung v. 1.6.1989 IV R 19/88 (BStBl. II, 1018) eindrucksvoll
dargelegt, warum es nicht einsichtig ist, daß die Ausgleichbarkeit eines Verlustanteils
wegen eines zus$tzlichen Verlusts im Sonderbetriebsverm&gen gemindert werden soll,
zumal wenn dies von der zeitlichen Folge abh$ngt, in der die Verluste eintreten
(Anm. 83).

Die vom BFH vorgenommene Einbeziehung der Erg$nzungsbilanz eines Kom-
manditisten in das Kapitalkonto iSd. § 15a ergibt sich ebenfalls zwingend aus
dem Regelungszweck. Dies zwar nicht schon aus der Tatsache, daß der Kom-
manditist mit den in der Erg$nzungsbilanz #ber die erh&hten AK ausgewiesenen
stillen Reserven f#r Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet, aber daraus, daß
diese AK den tats$chlichen Kapitaleinsatz des Kommanditisten auf seinen Ge-
sellschaftsanteil widerspiegeln. Dieser Kapitaleinsatz bestimmt den Umfang sei-
nes unternehmerischen Risikos in diesem Verm&gensbereich und damit sein
Verlustausgleichspotential iSv. Abs. 1 Satz 1.

3. Umfang des Kapitalkontos

a) $berblick
F#r die H&he des Kapitalkontos iSd. Abs. 1 Satz 1 ist nach dem eindeutigen
Wortlaut der Norm auf die tats$chlich geleistete und nicht die vertraglich bedun-
gene Pflichteinlage abzustellen. Diese kann durch einen Forderungsverzicht
oder – bei der sogenannten gesplitteten Einlage – auch durch Darlehen geleistet
werden. Eigenkapitalersetzende Darlehen erh&hen hingegen das Kapitalkonto
iSd. Abs. 1 Satz 1 nicht. Bei diesen, wie bei allen anderen Konten des Gesell-
schafters, ist das entscheidende Kriterium der Zuordnung zum Gesellschafts-
oder Sonderbetriebsverm&gen die Verlustverrechnung. Nur soweit diese stattfin-
det, „verliert“ der Gesellschafter die ausgewiesenen Betr$ge im Verlustentste-
hungsjahr. Alle anderen ausgewiesenen Guthaben nehmen nicht am vollen Ei-
genkapitalrisiko teil, sondern verk&rpern unentziehbare Forderungen des
Gesellschafters, die zu seinem Sonderbetriebsverm&gen geh&ren. Aus diesem
Grund erh&hen auch Gewinnr#cklagen nicht das Kapitalkonto des Kommandi-
tisten, wenn sie – wie im Vier-Konten-Modell – nicht mit anfallenden Verlusten
verrechnet werden. Hier, wie beim eigenkapitalersetzenden Darlehen oder dem
Darlehen mit Rangr#cktritt, ist lediglich die F$lligkeit aufgeschoben, aber nicht
der Forderungscharakter aufgegeben. Aktivische Darlehenskonten mindern das
Kapitalkonto des Kommanditisten nicht, wenn die Darlehensgew$hrung be-
trieblich veranlaßt ist.

b) Maßgeblichkeit der geleisteten Pflichteinlage
Das Kapitalkonto des Kommanditisten als pagatorische Gr&ße wird bestimmt
durch seine geleistete Einlage, anfallende Verluste, stehen gelassene Gewinne
und Entnahmen. Daß Abs. 1 Satz 1 das Kapitalkonto ebenfalls idS versteht, er-
gibt sich eindeutig aus Abs. 1 Satz 2, der eine Außenhaftung nur ber#cksichtigt,
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soweit sie die geleistete Einlage #bersteigt. Auch der BFH geht in seiner Rspr.
teils ausdr#cklich (BFH v. 19.5.1987 VIII B 104/85, BStBl. II 1988, 5, 9), teils
konkludent (BFH v. 14.5.1991 VIII R 111/86, BStBl. II 1992, 164; v. 11.12.1990
VIII R 8/87, BStBl. II 1992, 232.) davon aus, daß die am Bilanzstichtag tats$ch-
lich geleistete Einlage entscheidend ist (zustimmend Bordewin, DStR 1994,
674; zur Frage, wann eine Einlage als erbracht gilt BFH v. 3.12.2002 IX R
24/00, BFH/NV 2003, 894; v. 18.12.2002, IV B 201/03, BStBl. II 2004, 231).
Abgrenzung zur noch ausstehenden Pflichteinlage: Der Wortlaut l$ßt hier
einer abweichenden Auslegung keinen Spielraum, zumal er sich mit dem an die-
ser Stelle eindeutig zum Ausdruck gekommenen Willen des Gesetzgebers deckt
(BTDrucks. 8/3648; 16), auch wenn f#r die in der Literatur teilweise vertretenen
Gegenansicht, nach der auf die vertraglich bedungene und nicht die geleistete
Einlage f#r die Bestimmung des Kapitalkontos abzustellen sein soll (vgl. Knob-
be-Keuk, StuW 1981, 101; dies., Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, 9. Aufl.
1993, 490; Jakob, BB 1988, 1431) manches spricht. Nach Abs. 1 Satz 2 ist f#r
das Verlustausgleichsvolumen die in das Handelsregister eingetragene Haftsum-
me maßgeblich, wenn sie die geleistete Pflichteinlage #bersteigt. Der Gesetzge-
ber stellt damit auf dem Umfang ab, in dem der Gesellschafter im Außenverh$lt-
nis Gl$ubigern der Gesellschaft f#r Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet.
Die vertraglich bedungene Pflichteinlage stellt dagegen eine Verpflichtung des
Gesellschafters gegen#ber der Gesellschaft dar, diese zu erbringen. Im Gesell-
schaftsverm&gen besteht somit eine innerbetriebliche Einlageforderung, die, wie
das #brige Gesellschaftsverm&gen auch, zur Befriedigung der Gl$ubiger – etwa
mittels Abtretung (vgl. BGHZ 63, 338) oder Pf$ndung – zur Verf#gung steht
(Jakob, BB 1988, 1431). Dann allerdings ist schwer verst$ndlich, warum die blo-
ße M&glichkeit der Inanspruchnahme aufgrund der Außenhaftung das Ver-
lustausgleichsvolumen in Abs. 1 erh&ht, w$hrend die gesellschaftsvertragliche
Verpflichtung im Innenverh$ltnis unber#cksichtigt bleibt (Knobbe-Keuk, StuW
1981, 101).
Abgrenzung zur "berschießenden Innenhaftung: !hnlich gelagert ist die
Situation beim Kommanditisten, der im Außenverh$ltnis weiterhin nur nach
Maßgabe der eingetragenen Haftsumme haftet, im Innenverh$ltnis jedoch die
Verpflichtung #bernommen hat, f#r die Verpflichtungen der Gesellschaft unbe-
schr$nkt nach Maßgabe seines Verlustanteils zu haften (f#r den also § 167
Abs. 3 HGB abgedungen ist); ferner beim Gesellschafter einer in das Handels-
register eingetragenen lediglich kleingewerblich t$tigen GbR, der ebenfalls im
Innenverh$ltnis unbeschr$nkt am Verlust teilnimmt. Auf beide ist § 15a anwend-
bar, da er an die formale Stellung als Kommanditist und nicht an deren materiel-
len Gehalt ankn#pft (Anm. 73). Auch hier f#hrt die bloße Verpflichtung im In-
nenverh$ltnis nicht zu einem erh&hten Verlustausgleichsvolumen (ganz hM; vgl.
Schmidt/Wacker XXIII. § 15a Rn. 62; Bitz in L/B/P, § 15a Rn. 10, 21, 28; an-
ders im Fall der Abtretung des Anspruchs an Gesellschaftsgl$ubiger und dro-
hender Inanspruchnahme. BFH v. 18.12.2003 IV B 201/03, BStBl. II 2004,
231). Zwar liegt der wirtschaftliche Ankn#pfungspunkt des § 15a, die sich aus
§ 167 Abs. 3 HGB ergebende Verlusttragung nur mit zuk#nftigen Gewinnen,
gerade nicht vor (vgl. zu diesem Wertungswiderspruch auch v. Beckerath in:
K/S/M, § 15a, Rn. B 239). Eine L&sung de lege lata erscheint gleichwohl nicht
m&glich.

Korn, K'SDI 1994, 9916 will deshalb solche Kommanditisten wie pers&nlich haften-
de Gesellschafter behandeln und § 15a nicht anwenden. Die Bildung einer R#ckstel-
lung im Sonderbetriebsverm&gen des Gesellschafters (so noch Schulze-Osterloh in
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der Vorauflage § 15a Anm. 202, 266, 147 [HHR-Archiv unter www.hhr.otto-schmidt.
de]) hat der BFH ausdr#cklich abgelehnt (BFH v. 14.12.1995 IV R 106/94, BStBl. II
1996, 226); s. auch OFD M#nster v. 21.7.1995, DStR 1995, 1577 und BFH v. 21.6.1989
X R 14/88, BStBl. II, 881 (888) zu B#rgschaftsverpflichtungen des Kommanditisten.

c) Die handelsrechtliche Zuordnung der Gesellschafterkonten
Zieht man mit der hier vertretenen Auffassung und hM das Sonderbetriebsver-
m&gen des Kommanditisten nicht in das Kapitalkonto mit ein, ist eine Trennung
des Sonderbetriebs- vom Gesamthandsverm&gensbereich erforderlich. Dazu
m#ssen die bei der Gesellschaft gef#hrten Gesellschafterkonten jeweils einem
dieser Verm&gensbereiche zugeordnet werden – eine Zuordnungsentscheidung,
die in § 15 Abs. 1 Nr. 2 weitestgehend vernachl$ssigt werden kann, da diese Vor-
schrift Leistungsbeziehungen zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaf-
tern in das Gesamtergebnis der Mitunternehmerschaft einbezieht.
Gesellschafterkonten nach dem HGB: Ausgangspunkt f#r die Trennung der
Verm&gensbereiche ist die handelsrechtliche Zuordnung der Konten (s. dazu
ausf#hrlich Huber, ZGR 1988, 1 ff.).
E Das Kapitalkonto des Kommanditisten nach der gesetzlichen Regelung: F#r Kommandi-
tisten sieht das Gesetz zwei Gesellschafterkonten vor. Er hat gem. § 120 Abs. 2
HGB ein bewegliches Kapitalkonto. Sein Kapitalanteil ist durch § 167 Abs. 2
HGB aber auf den Betrag der vertraglich festgesetzten Einlage (Haft- bzw. h&-
here Pflichteinlage) der H&he nach begrenzt. Wenn der Kommanditist daher
seine Einlage durch Einzahlung oder Stehen lassen von Gewinnen erbracht hat,
werden weitere Gewinnanteile einem zweiten Konto zugef#hrt. Dem zweiten
Konto sind Entnahmen zu belasten. Ein Guthaben auf diesem Konto kann je-
derzeit entnommen werden (auch in Folgejahren; die f#r den OHG-Gesellschaf-
ter und Komplement$r vorgesehene Entnahmebeschr$nkung des § 122 Abs. 1
HGB gilt gem. § 169 Abs. 1 Satz 1 HGB f#r den Kommanditisten nicht). Ver-
lustanteile des Kommanditisten mindern wegen der fehlenden Nachschußpflicht
nicht das zweite Konto, sondern nur das Kapitalkonto. Dieses kann dabei nega-
tiv werden. Ist der Habensaldo des Kapitalkontos unter den Bestand der Einlage
abgesunken, sind Gewinnanteile gem. § 120 Abs. 2 HGB dem Kapitalkonto gut-
zuschreiben, bis der Stand der Einlage wieder erreicht ist. Bis dahin ist der Kom-
manditist zur Entnahme von laufendem Gewinn nicht berechtigt, § 169 Abs. 1
Satz 2 Halbs. 2, 1. Alt HGB (sehr wohl aber zur Entnahme fr#herer Gewinne
vom zweiten Konto; eine derartige Entnahme f#hrt auch nicht zu einem Wie-
deraufleben der Außenhaftung; vgl. Huber, aaO, 35).
W$hrend das erste Konto des Kommanditisten handelsrechtlich Kapitalkonten-
charakter hat, weist das zweite Konto eine jederzeit f$llige, unentziehbare Forde-
rung des Kommanditisten gegen#ber der Gesellschaft aus. Dies gilt auch, soweit
vertraglich die Entnahme beschr$nkt ist, denn eine solche Beschr$nkung $ndert
nichts am Forderungscharakter des Guthabens auf diesem Konto, sondern hebt
lediglich die F$lligkeit des Anspruchs auf Auszahlung auf (Ley, K'SDI 1992,
9973; s. auch BFH 3.12.1980 II R 66/77, BStBl. II 1981, 280 und v. 3.11.1982 II
R 94/80, BStBl. II 1983, 240). Der dem Kapitalkonto gutgebrachte Kapitalanteil
ist gem. § 121 Abs. 1 HGB mit vier vH zu verzinsen (im Umkehrschluß aus
§ 167 Abs. 2 HGB); ein Guthaben auf dem Forderungskonto ist dagegen unver-
zinslich.
E Abweichende Handhabung durch die Gesellschafter : Nach dem Gesetz kann ein De-
bet des Kommanditisten auf dem zweiten Konto nicht entstehen: Der Kom-
manditist hat nach § 169 Abs. 1 Satz 2 HGB nur Anspruch auf Auszahlung der
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auf dem zweiten Konto gutgeschriebenen Gewinne; er darf das Konto nicht
#berziehen. Werden dem Kommanditisten trotzdem Vorsch#sse gew$hrt – etwa
aufgrund gesellschaftsrechtlicher Treuepflicht (zB soweit sie erforderlich sind,
um den Kommanditisten in den Stand zu setzen, die auf die Beteiligung entfal-
lenden Steuern und Steuervorauszahlungen zu entrichten, vgl. Martens in
Schlegelberger, § 169 HGB Rn. 19) oder ausdr#cklicher Vereinbarung –, stellt
der entstehende Sollsaldo keine Forderung der Gesellschaft gegen den Gesell-
schafter dar, sondern vermerkt lediglich die Tatsache, daß eine Vorauszahlung
auf zuk#nftige Guthaben erfolgt ist. Der Saldo ist mit k#nftigen Gewinnen aus-
zugleichen. Damit stellt dieser Vorschuß eine Zur#ckzahlung der Einlage iSd.
§ 172 Abs. 4 HGB dar, der das Kapitalkonto angreift und eigentlich auf diesem
verbucht werden m#ßte. Wird er auf dem zweiten Konto verbucht und wird die-
ses damit aktivisch, erlangt es handelsrechtlich Kapitalkontencharakter (von Fal-
kenhausen in M#nchner Handbuch des Gesellschaftsrechts, Band 2, KG, stille
Gesellschaft, 1991, Anm. 82 zu KG § 19). Unbefugte (%ber-)Entnahmen sind
dagegen in der Bilanz der Gesellschaft als Forderungen auszuweisen und min-
dern das Kapitalkonto nicht.
Abweichende vertragliche Regelungen: Die nach dem HGB f#r KG-Gesell-
schafter zu f#hrenden Konten werden den praktischen Bed#rfnissen h$ufig
nicht gerecht. Dies betrifft zum einen den Wunsch, die Rechte der Gesellschaf-
ter – vor allem Gewinn- und Verlustbeteiligung und das Stimmrecht – nach
Maßstab ihrer unterschiedlichen Kapitalbeteiligung festzusetzen, zum anderen
den Fall, daß der Gesellschaftsvertrag Entnahmebeschr$nkungen zur Bildung
von R#cklagen vorsieht, die das Eigenkapital st$rken sollen, woraus das Bed#rf-
nis entsteht, bei der Kontenf#hrung zwischen entnahmef$higen und nicht ent-
nahmef$higen Guthaben unterscheiden zu k&nnen. Aus diesen Gr#nden hat
sich in der Praxis eine je nach konkreter Bed#rfnislage abweichende Kontenf#h-
rung herausgebildet.
E Zwei-Konten-Modell: So ist zum einen eine Aufteilung des Kapitalkontos des
Kommanditisten in ein festes und ein variables Kapitalkonto anzutreffen (sog.
Zwei-Konten-Modell). Auf dem festen Kapitalkonto wird die im Gesellschafts-
vertrag vereinbarte Einlage verbucht, auf dem variablen Kapitalkonto dagegen
die Gewinn- und Verlustanteile sowie die Entnahmen. Erreicht wird mit dieser
Zweiteilung, daß aus den festen Kapitalkonten der Gesellschafter im Verh$ltnis
zur Gesamtsumme dieser Konten die Beteiligungsquote des einzelnen Gesell-
schafters am Gesellschaftsverm&gen hervorgeht. Aus diesem Grund wird auch
die noch nicht erbrachte Einlage auf dem festen Kapitalkonto gebucht und auf
dem variablen Kapitalkonto gegengebucht. Wird sie geleistet, wird das Debet
auf dem zweiten Konto beseitigt. Die vorgesehene Verbuchung von Verlusten
auf dem variablen Kapitalkonto bewirkt f#r Kommanditisten allerdings, daß fak-
tisch entgegen § 167 Abs. 2, § 169 Abs. 2 HGB Verluste des laufenden Jahres
mit nicht entnommenen Gewinnen aus Vorjahren verrechnet werden und der
Kommanditist demzufolge #ber seine Einlage hinaus mit diesen Gewinnen haf-
tet.
E Drei-Konten-Modell: Wollen die Gesellschafter diese umfassende Haftung mit
Gewinnen fr#herer Jahre vermeiden bzw. den Umfang dieser Haftung selbst be-
stimmen, k&nnen sie zwischen entnahmef$higen und nicht-entnahmef$higen
Gewinnen differenzieren, indem sie auf dem variablen Kapitalkonto lediglich
die nicht entnahmef$higen Gewinne sowie die Verlustanteile buchen, w$hrend
auf einem dritten Konto die entnahmef$higen Gewinnanteile und die Entnah-
men verbucht werden, aber auch sonstige zwischen der Gesellschaft und dem
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Gesellschafter bestehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus T$tigkeits-
verg#tungen, Zinsen, etc. (sog. Drei-Konten-Modell).
E Vier-Konten-Modell: Wollen die Gesellschafter schließlich einen Teil der Ge-
winne zur Kapitalst$rkung in der Gesellschaft belassen, aber eine automatische
Verrechnung dieser fr#heren Gewinne mit laufenden Verlusten ganz vermeiden,
wird das variable Kapitalkonto ein weiteres Mal aufgeteilt in ein Konto, auf dem
die nicht entnahmef$higen Gewinne ausgewiesen werden, und in ein Verlustvor-
tragskonto, auf dem die Verluste verbucht werden. Die Folge ist, daß diese Ver-
luste lediglich mit zuk#nftigen Gewinnen vorrangig auszugleichen sind (sog.
Vier-Konten-Modell).

Gelegentlich findet man in Gesellschaftsvertr$gen die Bestimmung, daß nicht entnah-
mef$hige Gewinne nicht den variablen Kapitalkonten der einzelnen Gesellschafter
gutgeschrieben werden sollen, sondern einer in der Bilanz zu bildenden gemeinschaft-
lichen R#cklage. Daraus ergibt sich allerdings kein Unterschied, da an der gemein-
schaftlichen R#cklage jeder Gesellschafter wiederum nach Maßgabe seines Gewinnver-
teilungsschl#ssels beteiligt ist; vgl. Huber, aaO, 91; BGH NJW 1979, 104.

Zuordnungskriterium f#r die handelsrechtliche Einordnung eines Gesellschaf-
terkontos als Kapitalkonto ist die auf diesem Konto stattfindende Verlustver-
rechnung, aus der sich ergibt, daß auf diesem Konto befindliche Guthaben nach
dem Willen der Gesellschafter als Eigenkapital behandelt werden sollen. Dies
sind im Zwei- und Drei-Konten-Modell jeweils das feste und variable Kapital-
konto (unstr.; vgl. Ley, K'SDI 1992, 9974 mwN), im Vier-Konten-Modell das
feste Kapitalkonto und das Verlustvortragskonto. Guthaben auf diesen Konten
stellen keinen f$lligen unentziehbaren Anspruch des Gesellschafters dar, Sollsal-
den auf diesen Konten keine Forderung der Gesellschaft. Ein bestehender Saldo
ist lediglich mit zuk#nftigen Gewinnen zu verrechnen. Auszahlungen an den
Kommanditisten bei vorhandenem oder entstehendem negativen variablen Ka-
pitalkonto lassen demgem$ß seine Haftung nach § 172 Abs. 4 HGB wiederauf-
leben, da sie mangels Deckung des variablen Kapitalkontos das feste Kapital-
konto angreifen. Bei Ausscheiden ist der Kommanditist lediglich zur Erstattung
offenstehender Gewinnvorsch#sse verpflichtet (Huber, aaO, 41, 59).

Alle anderen Konten weisen unentziehbare Forderungen des Gesellschafters gegen die
Gesellschaft aus. Das gilt auch f#r das variable Kapitalkonto des Vier-Konten-Modells,
auf dem die nichtentnahmef$higen Gewinne verbucht werden. Durch die Entnahme-
beschr$nkung wird lediglich die F$lligkeit verlagert, nicht jedoch der Forderungscha-
rakter aufgehoben, denn bei Ausscheiden des Kommanditisten wird ein vorgetragener
Verlust lediglich mit dem festen Kapitalkonto verrechnet (vgl. Huber, aaO, 88). Auf-
grund von Vorsch#ssen auf zuk#nftige Gewinne aktivische Forderungskonten des Ge-
sellschafters mindern dagegen sein Kapitalkonto, da er einen solchen Saldo lediglich
mit zuk#nftigen Gewinnen bzw. bei Ausscheiden ausgleichen muß und der Vorschuß
auf zuk#nftige Gewinne damit letztlich eine R#ckzahlung der geleisteten Einlage ist
(vgl. dazu schon die vorangegangenen Ausf#hrungen zum aktivischen Darlehenskonto
bei den gesetzlich vorgesehenen Gesellschafterkonten). Das Wiederaufleben der Haf-
tung nach § 172 Abs. 4 HGB h$ngt in dieser Situation davon ab, ob der Saldo des Dar-
lehenskontos nach der Verrechnung mit dem variablen Kapitalkonto das feste Kapital-
konto angreift (vgl. Huber, aaO, 75).

d) Kapitalkonto nach § 15a
Verlustverrechnung als Zuordnungskriterium: Die Qualifizierung eines Ge-
sellschafterkontos als Kapital-/Beteiligungskonto bzw. als Forderungs-/Ver-
bindlichkeitskonto hat Einfluß auf das Verlustausgleichsvolumen des Abs. 1
Satz 1, wenn man mit der hM und hier vertretenen Auffassung in das Kapital-
konto des § 15a das Sonderbetriebsverm&gen des Gesellschafters nicht einbe-
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zieht. Denn Gesellschafterkonten, die eine Forderung oder Verbindlichkeit des
Gesellschafters gegen#ber der Gesellschaft ausweisen, sind allenfalls positives
oder negatives Sonderbetriebsverm&gen. Da § 15a den einem Kommanditisten
zuzurechnenden Anteil am Verlust der KG nur in dem Umfang stl. anerkennen
will, in dem dieser Verlust eine wirtschaftliche Belastung darstellt, ist entschei-
dendes Kriterium f#r eine Zuordnung eines Gesellschafterkontos zum Kapital-
konto iSd. § 15a ebenfalls die Verlustverrechnung. Nur wenn und soweit der Ha-
bensaldo eines Gesellschafterkontos mit eintretenden Verlusten der Gesellschaft
verrechnet wird, „verliert“ der Kommanditist eingesetztes Kapital, tr$gt also
eine wirtschaftliche Belastung. Damit entspricht die Qualifizierung eines passivi-
schen Gesellschafterkontos als Kapitalkonto iSd. § 15a anhand des Kriteriums
der Verlustverrechnung der handelsrechtlichen Qualifizierung.

Kapitalverkehrstl. war allg. anerkannt, daß f#r die strechtliche Natur eines Gesellschaf-
terkontos die gesellschaftsrechtliche Beurteilung maßgebend ist; vgl. BFH v. 22.8.1990
I R 119/86, BStBl. II 1991, 415; v. 31.7.1991 I R 34/89, BFH/NV 1992, 486. Da auch
die ESt. an das Personengesellschaftsrecht ankn#pft, gilt f#r sie zun$chst nichts ande-
res, s. dazu im Zusammenhang mit der Einheitswertaufteilung auch BFH v. 3.11.1993
II R 96/91, BStBl. II 1994, 88 ff.. Maßgeblich sind damit auch stl. die gesellschaftsver-
traglichen Vereinbarungen und die tats$chliche Handhabung. Die Kontenbezeichnung
hat dabei lediglich Indizwirkung.

Soweit sich Rspr. (BFH v. 17.12.1980 II R 36/79, BStBl. II 1981, 325; v.
3.2.1988 I R 394/83, BStBl. II, 551) und Verwaltung (BMF v. 23.11.1993,
BStBl. I, 934) mit der Zuordnung von Gesellschafterkonten zu den verschiede-
nen Verm&gensbereichen auseinandergesetzt haben, sind sie diesem Ansatz im
wesentlichen gefolgt und haben ebenfalls in der Verlustverrechnung das ent-
scheidende Indiz f#r die Qualifizierung eines Gesellschafterkontos als Kapital-
konto gesehen. Die FinVerw. bezieht allerdings die in der Bilanz ausgewiesenen
Kapital- und Gewinnr#cklagen generell in das Kapitalkonto mit ein. Dies ist
dann fragw#rdig, wenn auf diesen R#cklagenkonten (wie im Vier-Konten-Mo-
dell) keine Verlustverrechnung erfolgt. Daß der Gesellschafter auf diesem Konto
Gewinne aufgrund einer gesellschaftsvertraglichen Entnahmebeschr$nkung ste-
hen l$ßt, gen#gt nicht, sie als gesamth$nderisch gebundenes, eingelegtes Kapital
anzusehen.

Dagegen spricht bereits die Tatsache, daß dieses Guthaben keinen eigenkapitalerset-
zenden Charakter iSd. § 172a HGB iVm. § 32a GmbHG haben kann, da wegen der
Entnahmebeschr$nkung kein Stehen lassen in der Krise vorliegt; vgl. K. Schmidt in
Schlegelberger, § 172a HGB Rn. 30. Wenn es schon am eigenkapitalersetzenden Cha-
rakter fehlt, ist nicht begr#ndbar, warum f#r Zwecke des § 15a Eigenkapital vorliegen
soll.

Der Verzinsung wollen Rspr. und Verwaltung bei einer fehlenden Regelung zur
Verlustverrechnung uE unzutreffend Indizwirkung zuerkennen. Danach soll
eine gewinnabh$ngige Vorabverzinsung in Anlehnung an § 121 Abs. 1 und 2
HGB f#r das Vorliegen eines Kapitalkontos sprechen (BFH v. 5.3.1991 VIII R
93/84, BStBl. II, 516), w$hrend eine Verzinsung außerhalb der Gewinnvertei-
lung, die f#r die Gesellschaft Aufwand darstellt, auf den Schuldcharakter des
Gesellschafterkontos hinweise (BFH v. 31.7.1991 I R 34/89, BFH/NV 1992,
486). F#r § 15a ist dieses Zuordnungskriterium irrelevant, da es immer erst zur
Anwendung kommt, wenn Verluste eingetreten und auf den Konten der Gesell-
schafter gebucht worden sind. Die tats$chliche Handhabung der Verlustverrech-
nung ist damit ausschlaggebend. Dabei gen#gt eine ein- bzw. erstmalige Verlust-
verrechnung, um ein Konto als Kapitalkonto zu qualifizieren (BFH v. 3.11.1993
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II R 96/91, BStBl. II 1994, 88). F#r eine vorab erfolgende Qualifizierung be-
steht kein Bedarf.

e) Das aktivische Darlehenskonto
Wird die Summe der Kapitalkonten des Kommanditisten negativ, ist das Verlust-
ausgleichsvolumen des Abs. 1 Satz 1 aufgebraucht und weitere Verluste sind nur
noch nach Abs. 2 verrechenbar. Ein Forderungskonto des Gesellschafters (also
im Drei- und Vier-Konten-Modell das Konto auf dem die entnahmef$higen Ge-
winnanteile verbucht werden) kann bei der Gesellschaft dagegen nur negativ
und damit aktivisch werden, wenn diese dem Gesellschafter einen h&heren Be-
trag auszahlt, als auf dem Konto ausgewiesen ist, ihm letztlich also ein Darlehen
gew$hrt.
Steuerrechtliche Einordnung: Strechtlich ist die Einordnung des aktivischen
Darlehenskontos str. Teilweise wird es als Verbindlichkeitskonto (W#llenkem-
per, BB 1991, 1908; Bordewin, StbJb. 1992/93, 177) angesehen, meistens im
R#ckschluß aus dem Forderungscharakter des passivischen Darlehenskontos.
Differenzierend und uE zutreffend hat sich die OFD M#nster zu aktivischen
Gesellschafterforderungskonten ge$ußert (OFD M#nster, DB 1994, 658; zu-
stimmend Ley, K'SDI 1994, 9979; ablehnend Bitz, DStR 1994, 1222). Danach
soll die stl. Behandlung davon abh$ngen, ob das Darlehen an den Gesellschafter
betrieblich oder außerbetrieblich veranlaßt ist. Bei betrieblicher Veranlassung
– etwa bei %berlassung zu markt#blichen Zinsen oder bei besonderem Interesse
der Gesellschaft an dem Verwendungszweck (Anschaffung von Sonderbetriebs-
verm&gen) – soll das aktivische Darlehenskonto ein Forderungskonto sein. Bei
außerbetrieblicher Veranlassung – etwa, wenn der Gesellschafter sich eine An-
schaffung im Privatverm&gen finanziert (s. dazu BFH v. 5.3.1991 VIII R 93/84,
BStBl. II, 516), nicht markt#blich verzinst wird oder eine schriftliche Darlehens-
vereinbarung #berhaupt fehlt – wird es zum Kapitalkonto.

Letztlich, weil damit nur ein Vorschuß auf zuk#nftige Gewinne geleistet wird. Unver-
st$ndlich nur die Auffassung der OFD M#nster, daß dies eine anteilige Entnahme und
bei Tilgung und Zinszahlung eine anteilige Einlage f#r alle Gesellschafter nach Maßga-
be ihrer Beteiligungsquote sein soll. Da der Gesellschafter den Vorschuß sp$testens bei
Liquidation oder Ausscheiden zur#ckzahlen muß, liegt in dem Vorschuß eine Einlagen-
r#ckgew$hr (Entnahme) iSv. § 172 Abs. 4 HGB, und in der Tilgung und den Zinsen
(str., s. sogleich) eine entsprechende Einlage des Gesellschafters. Teilweise will die Lite-
ratur dabei noch differenzieren, ob bereits die Darlehensgew$hrung oder nur der g#n-
stige Zins außerbetrieblich veranlaßt ist; vgl. Schmidt XXIII. § 15 Rn. 630; dies h$tte
zur Folge, daß statt der Forderung nur die Kapitalnutzung entnommen wird und nur
die Zinsen als Einlage des das Darlehen nutzenden Gesellschafters anzusehen sind.

Bedeutung f"r § 15a: Die Unterscheidung anhand der betrieblichen Veranlas-
sung greift auch f#r § 15a.
E Fehlt eine betrieblichen Veranlassung der Darlehensgew$hrung, kann darin nur eine
das Kapitalkonto mindernde Einlagenr#ckgew$hr gesehen werden.

Im Rahmen des § 15a kann die str. Frage offengelassen werden, wie in diesem Fall die
auf das aktivische Darlehenskonto gezahlten Zinsen des Gesellschafters einzuordnen
sind. Handelsrechtlich sind diese Ertrag der Gesellschaft. Strechtlich kann man sie als
Einlage des Gesellschafters (so Bordewin, StbJb. 1992/93, 178) oder als Gewinnvertei-
lungsabrede ansehen (soW#llenkemper, BB 1991, 1908). Materiell laufen beide Aussa-
gen aber auf das gleiche hinaus: Der Gewinnanteil des Gesellschafters wird um den
Zins f#r das aktivische Gesellschafterkapitalkonto gemindert, sein Kapitalkonto iSd.
Abs. 1 Satz 1 erh&ht sich entsprechend (entweder durch die direkte Einlageleistung
oder im Wege der Verwendung des vorab zugerechneten Gewinns zur Minderung des
Sollsaldos auf dem aktivischen Darlehenskonto); vgl. Ley, K'SDI 1994, 9979; anders

§ 15a Anm. 89–90 Verluste bei beschr$nkter Haftung

90



HHR Lfg. 215 Juli 2004 L"demann

Korn, K'SDI 1994, 9911 und OFD M#nster, DB 1994, 658, die anteilige Entnahmen
und Einlagen bei allen Gesellschaftern annehmen.

E Ist die Darlehensgew#hrung dagegen betrieblich veranlaßt, weist das aktivische Darle-
henskonto des Gesellschafters eine echte Forderung der Gesellschaft aus. Dies
gilt auch f#r den Fall der unbefugten %berentnahme durch den Gesellschafter,
denn in diesem Fall besteht eine Forderung der Gesellschaft auf R#ckf#hrung
des zuviel entnommenen Betrags. Dieser muß nicht lediglich zuk#nftige Ge-
winne stehen lassen; vgl. Martens in Schlegelberger, § 122 HGB Rn. 22; aA
Korn, K'SDI 1994, 9911.

Beispiel: Kommanditist B ist mit 100000 E an der X-KG beteiligt. Als Haftsumme
sind f#r den B im Handelsregister 50000 E eingetragen. Die KG f#hrt f#r jeden Kom-
manditisten drei Konten. Die von B geleistete Einlage ist seinem festen Kapitalkonto
gutgeschrieben. Von seinem Gewinnanteil von 40000 E im Jahre 01 werden vereinba-
rungsgem$ß 20000 E als nicht entnahmef$higer Gewinn auf seinem variablen Kapital-
konto gebucht. Die restlichen 20000 E werden seinem Forderungskonto gutgeschrie-
ben. Das Kapitalkonto des B iSv. Abs. 1 Satz 1 betr$gt damit Ende 01 120000 E
(100000 festes Kapitalkonto/20000 variables Kapitalkonto).
Die KG will im Jahr 02 ihre Computeranlage erneuern und kommt mit B #berein, daß
dieser die Computeranlage auf eigene Kosten erwirbt und an die KG vermietet. Dazu
gew$hrt sie ihm mit schriftlichem Darlehensvertrag zum markt#blichen Zins ein Darle-
hen iHv. 60000 E. Da B sich gleichzeitig einen neuen Privat-PKW zulegen will, ge-
w$hrt die KG ihm dazu ein weiteres Darlehen in H&he von 50000 E. Die Darlehen
werden beide auf dem Forderungskonto gebucht. Auf B entf$llt im Jahr 02 ein Verlust-
anteil iHv. ./. 100000 E.
Die Darlehen mindern das Forderungskonto des B auf ./. 90000 E. Dieses ist damit
aktivisch. Der Kredit f#r die Computeranlage ist aus eigenbetrieblichem Interesse der
KG an B zu markt#blichen Konditionen gew$hrt worden. Insoweit besteht eine echte
Forderung der Gesellschaft gegen#ber B. Der Kredit f#r den Privat-PKW stellt dage-
gen iHv. 20000 E die Auszahlung des entnahmef$higen Gewinns des Vorjahres dar,
iHv. 30000 E liegt hingegen eine R#ckzahlung der bisher erbrachten Einlage vor (die
demnach eigentlich auf dem variablen Kapitalkonto zu buchen gewesen w$re). In H&-
he von 30000 E mindert daher das aktivische Forderungskonto des B sein Kapitalkon-
to iSv. Abs. 1 Satz 1. Dieses betr$gt folglich vor der Verlustverbuchung 90000 E
(100000 festes Kapitalkonto + 20000 variables Kapitalkonto ./. 30000 aktivisches
Forderungskonto). Von dem Verlustanteil des B von ./. 100000 E sind demnach
90000 E gem. Abs. 1 Satz 1 ausgleich- und abziehbar. Da durch die R#ckzahlung der
Einlage wegen der geringeren Haftsumme keine Außenhaftung nach Abs. 1 Satz 2,
§ 171 Abs. 1 HGB entstanden ist, sind die restlichen 10000 E lediglich mit zuk#nftigen
Gewinnen aus der Beteiligung verrechenbar. Das variable Kapitalkonto des B betr$gt
nach der Verlustverbuchung ./. 80000 E.

f) Eigenkapitalersetzendes Darlehen, Gesellschafterdarlehen
mit Rangr"cktritt

Bilanzierung als Fremdkapital: Guthaben auf Gesellschafterkonten mit For-
derungscharakter k&nnen bei einer GmbH & Co. KG gem. § 172a HGB iVm.
§ 32a GmbHG eigenkapitalersetzenden Charakter haben. Die Folge ist, daß es
bei Insolvenz der GmbH & Co KG nicht angemeldet werden kann (§ 32a
Abs. 1 GmbHG) sowie der Insolvenzanfechtung unterliegt (§ 135 InsO, zu Ein-
zelheiten K. Schmidt in Schlegelberger, § 172a HGB Rn. 51 mwN.; grundle-
gend BGHZ 67, 171 und 90, 370) und damit seinen Forderungscharakter ver-
liert. Voraussetzung ist, daß der Kommanditist sein aus Gewinnen entstandenes
Guthaben zu einem Zeitpunkt stehen l$ßt, in dem er sonst der Gesellschaft Ei-
genkapital zugef#hrt h$tte. Dies wird angenommen, wenn die Gesellschaft kre-
ditunf$hig ist, also von dritter Seite zu markt#blichen Bedingungen keinen Kre-
dit mehr erhalten w#rde (K. Schmidt in Schlegelberger, § 172a HGB Rn. 20
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mwN.; ein Stehenlassen in der Krise ist allerdings zu verneinen, wenn der Kom-
manditist aufgrund eines gesellschaftsvertraglichen Entnahmeverbots gar nicht
in der Lage ist, sein Guthaben abzuziehen; vgl. K. Schmidt in Schlegelberger,
§ 172a HGB Rn. 30; Huber, ZGR 1988, 39). Dennoch sind solche kapitalerset-
zenden Forderungen nach der herrschenden Lehre in der Handels- und Steuer-
bilanz (der Gesellschaft) auf der Passivseite ungeachtet ihrer Funktion als Eigen-
kapital grds. als echtes Fremdkapital auszuweisen (Priester, DB 1991, 1917
mwN. und BGH v. 11.5.1987, NJW 1988, 139; BFH v. 5.2.1992 I R 127/90,
BStBl. II, 532; v. 5.2.1992 I R 79/89, BFH/NV 1992, 629; v. 30.3.1993 IV R
57/91, BStBl. II, 502). Demnach wird ein in der Krise stehen gelassenes Darle-
henskonto bilanziell und materiell nicht zu einem Kapitalkonto des Gesellschaf-
ters (Wacker, BB 1999, 33; krit. Kurth/Delhaes, DB 2000, 2577).

Dagegen will Wassermeyer, ZGR 1992, 654 einen Sachhaftungsanspruch (= Duldung
des Gesellschafters der vorrangigen Verwertung der eigenkapitalersetzenden Leistung
zu Zwecken der Gl$ubigerbefriedigung) der Gesellschaft in H&he des Teilwerts der
Gesellschafterforderung zum Einlagezeitpunkt aktivieren, dem eine entsprechende
Verbindlichkeit des Gesellschafters als (kapitalkontenerh&hende) Einlage gegen#ber-
steht; zu Recht abl. Knobbe-Keuk, StbJb. 1991/92, 370 ff. sowie BFH v. 26.9.1996 IV
R 105/94, BStBl. II 1997, 277.

Keine Erh%hung des Kapitalkontos iSd. § 15a: Nach uE zutreffender Auf-
fassung des BFH (v. 28.3.2000 VIII 28/98, BStBl. II, 347) und der FinVerw. er-
h&ht ein eigenkapitalersetzendes Darlehen des Kommanditisten an die Gesell-
schaft nicht dessen Kapitalkonto iSd. § 15a (BMF v. 30.5.1997, BStBl. I, 627
Tz. 6). Dem ist entgegengehalten worden, dies sei mit dem Regelungszweck des
§ 15a nicht vereinbar (Schmidt XIX. § 15a Rn. 89; f#r Behandlung als Eigenka-
pital auch Schneider, DB 1991, 1867; offen Ley, K'SDI 1992, 9155). Deshalb
wurde vorgeschlagen, den Grundsatz, daß positives Sonderbetriebsverm&gen
nicht in das Kapitalkonto iSv. § 15a einzubeziehen ist, f#r eigenkapitalersetzende
Darlehen zu durchbrechen (Meilicke, DB 1992, 1802; Kolbeck, DB 1992,
2058; Prinz/Thiel, DStR 1994, 345; Bordewin, DStR 1994, 676; Korn, K'SDI
1994, 9910). Dies ist nicht zul$ssig. Auch hier kommt es darauf an, ob der Ge-
sellschafter im Verlustentstehungsjahr mit seiner stehen gelassenen Darlehens-
forderung eine wirtschaftliche Belastung erf$hrt, und in welchem Verm&gensbe-
reich diese eintritt. Die aus dem Regelungszweck zu fordernde Trennung der
Verm&gensbereiche des Gesellschafters im Rahmen des § 15a ist hier ebenfalls
beizubehalten.
Im Fall des eigenkapitalersetzenden Darlehens entsteht dem Kommanditisten
jedoch allenfalls ein Verlust im Sonderbetriebsverm&gen und nicht im Gesell-
schaftsverm&gen. Der Kommanditist beh$lt – auch wenn er ein Guthaben auf
einem passivischen Darlehenskonto in der Krise stehen l$ßt – seine unentzieh-
bare Forderung gegen die Gesellschaft, die bei ihm positives Sonderbetriebsver-
m&gen darstellt. Eine Verlustverrechnung findet auf diesem Konto nicht statt.
Die Qualifizierung als eigenkapitalersetzend f#hrt nur dazu, daß er die vorrangi-
ge Befriedigung der Gl$ubiger der Gesellschaft dulden muß. Damit wird ledig-
lich die F$lligkeit der Forderung verschoben.

Dasselbe gilt f#r Gesellschafterdarlehen mit Rangr#cktritt. Wie das eigenkapitalerset-
zende Darlehen sind auch diese in der Handels- und StBil. als Fremdkapital auszuwei-
sen; vgl. BFH v. 30.3.1993 IV R 57/91, BStBl. II, 502. Sie stellen ebenfalls eine unent-
ziehbare Forderung dar. Eine Verlustverrechnung findet nicht statt. Erst wenn
feststeht, daß die Mittel der Gesellschaft nicht mehr ausreichen, auch das Gesellschaf-
terdarlehen zur#ckzuzahlen, kommt es zum Verlust desselben im Sonderbetriebsver-
m&gen; aA Knobbe-Keuk, StbJb. 1991/92, 376.
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Kommt die Gesellschaft aus der Krise, verliert das Darlehen seine eigenkapital-
ersetzende Funktion und der Gesellschafter kann sofortige Auszahlung verlan-
gen. Kommt es aufgrund der Krise zu einer Vollbeendigung oder Aufgabe der
PersGes., wirkt sich der Darlehensverlust als Verlust im Sonderbetriebsverm&-
gen des Gesellschafters in voller H&he aus. Das entspricht der tats$chlichen
wirtschaftlichen Belastung (zu den – am Begriff des Kapitalkontos als bilanzielle
Gr&ße orientierten – Einw$nden gegen eine Einbeziehung des eigenkapitalerset-
zenden Darlehens in das Kapitalkonto des § 15a s. Ruban, Zum Begriff der Ein-
lagenminderung in § 15a Abs. 3 EStG in FS f#r Franz Klein, 1994, 789).

g) Forderungsverzicht, gesplittete Einlage
Verzichtet der Kommanditist auf eine Forderung gegen die KG, die bei dieser
passiviert ist, liegt eine Einlageleistung des Kommanditisten vor, durch die das
Verm&gen der Gesellschaft endg#ltig vermehrt wird. In H&he des passivierten
Nennwerts der weggefallenen Verbindlichkeit erh&hen sich das Gesellschafts-
verm&gen der KG und damit auch das Kapitalkonto des Kommanditisten
(Mundry, DB 1993, 1745; Pyszka, BB 1998, 1557; aA wohl van Lishaut, FR
1994, 279, Farnschl"der/Kahl, DB 1998, 793; Heissenberg, K'SDI 2001,
12948). Auch die sogenannte gesplittete Einlage, bei der ein Darlehen als Teil
der gesellschaftsrechtlichen Einlage geleistet wird, ist in ihren Auswirkungen auf
das Kapitalkonto iSv. § 15a anhand der gesellschaftsvertraglichen Vereinbarung
und der daraus folgenden bilanziellen Behandlung zu beurteilen. Ergibt sich aus
dem Gesellschaftsvertrag, daß das Darlehen dem vollen Eigenkapitalrisiko un-
terworfen wird, f#r die Dauer der Mitgliedschaft zu #berlassen ist und eine
R#ckforderung grds. nur als Abfindungs- oder Liquidationsguthaben zul$ssig
ist, kann es in der Handels- und StBil. nicht als Verbindlichkeit passiviert wer-
den, sondern ist als Eigenkapital auszuweisen und erh&ht das Kapitalkonto iSd.
Abs. 1 Satz 1 (vgl. BGH v. 28.6.1999 II Z R 272/98, DStR 1999, 1198; Mundry,
Darlehen und Einlagen im Recht der Kommanditgesellschaft, 1992, 128; Sie-
ger/Aleth, GmbHR 2000, 462; offen Schmidt/Wacker XXIII. § 15a Rn. 91).

Beispiel: Kommanditistin A ist mit einer Einlage von 200000 E an der X-GmbH &
Co. KG beteiligt. Eine Außenhaftung nach § 171 Abs. 1 HGB besteht nicht. Wegen
eingetretener Verluste betr$gt das Kapitalkonto Ende 01 50000 E. Da der Gesellschaft
im Laufe des Jahres 02 hohe Verluste entstehen und ein Liquidationsengpaß auftritt,
#berweist die A gegen Ende 02 an die Gesellschaft weitere 250000 E an die KG. Diese
werden zun$chst dem Konto der A gutgeschrieben, auf dem laut Gesellschaftsvertrag
auch Gewinne und Verluste zu verbuchen sind, unmittelbar danach jedoch umgebucht
auf ein Forderungskonto der A. Laut Vermerk in den Buchungsunterlagen ist der Ab-
schluß eines Darlehensvertrags beabsichtigt. Die Bank verweigert zu diesem Zeitpunkt
der KG die Gew$hrung weiterer Kredite. Ende 02 betr$gt das Kapitalkonto der A we-
gen der anteilig auf sie entfallenden Verluste ./. 100000 E. Anfang 03 vereinbart die A
mit der KG, die 250000 E als Eigenkapital zur Verf#gung zu stellen. Es erfolgt Umbu-
chung auf ihr Kapitalkonto. Im Jahr 03 entfallen auf die A weitere ./. 100000 E Ver-
lust.
Die von der A im Jahr 02 eingezahlten 250000 E werden im Jahresabschluß der Gesell-
schaft als Gesellschafterdarlehen behandelt. Dieses hat zwar am Jahresende eigenkapi-
talersetzenden Charakter, ist jedoch dennoch nicht dem Kapitalkonto der A iSv. Abs. 1
Satz 1 zuzurechnen, da es nach wie vor eine unentziehbare Forderung der A gegen die
Gesellschaft darstellt. Von den Ende 02 auf die A entfallenden Verlusten iHv.
./. 150000 E sind daher lediglich 50000 E gem. Abs. 1 Satz 1 ausgleich- und abziehbar;
iHv. 100000 E bestehen nach Abs. 4 festzustellende bloß verrechenbare Verluste iSv.
Abs. 2.
Im Jahr 03 verzichtet die A auf ihre Forderung gegen#ber der Gesellschaft. Sie leistet
damit eine nachtr$gliche Einlage in H&he des Nominalwerts der Forderung. Ihr Kapi-

E 73

Verluste bei beschr$nkter Haftung Anm. 91–92 § 15a

92



E 74 L"demann

talkonto erh&ht sich um 250000 E auf zun$chst 150000 E; Ende des Jahres betr$gt es
wegen des Verlustanteils der A 50000 E. Die bisher verrechenbaren Verluste werden
durch die Einlageleistung der A nicht in ausgleich- und abziehbare umgewandelt, da
Abs. 3 die Einlageerh&hung nicht ber#cksichtigt. Es bestehen daher Ende 03 immer
noch bloß verrechenbare Verluste iHv. 100000 E, die sich erst auswirken, wenn die A
wieder Gewinne aus der Beteiligung erzielt. Die Einlageleistung der A kommt ihr je-
doch f#r die laufenden Verluste des Jahres 03 zugute, so daß diese in voller H&he nach
Abs. 1 Satz 1 ausgleichbar sind.

Einstweilen frei.

III. Entstehung oder Erh%hung eines negativen Kapitalkontos

1. Begriff der Entstehung und Erh%hung
Die Verlustausgleichs- und -abzugsbeschr$nkung des Abs. 1 Satz 1 tritt nach
dessen Wortlaut nur ein, soweit ein negatives Kapitalkonto entsteht oder sich er-
h&ht. Nicht schon das Vorhandensein eines negativen Kapitalkontos #berhaupt
schließt den Verlustausgleich und -abzug aus, sondern nur dessen erstmalige
Entstehung oder weitere Erh&hung. Ein negatives Kapitalkonto entsteht, wenn
das Kapitalkonto am Ende eines Wj. negativ wird, nachdem am Ende des voran-
gegangenen Wj. ein positives Kapitalkonto oder ein Kapitalkonto von Null aus-
gewiesen worden ist. Auf den Stand des Kapitalkontos des Gesellschafters wir-
ken sich neben dem Verlustanteil auch Einlagen und Entnahmen aus. Es
entsteht damit ein $hnliches Kausalit$tsproblem wie im Rahmen des Abs. 3
(Anm. 150), wenn in einem Jahr, in dem ein negatives Kapitalkonto des Gesell-
schafters entstanden ist, Einlagen und Verlustanteile oder Entnahmen und Ver-
lustanteile aufeinandertreffen (n$her hierzu Anm. 96 ff.).

2. Maßgebender Zeitpunkt
Maßgebender Zeitpunkt f#r die Bestimmung des Kapitalkontos ist der Bilanz-
stichtag des Wj., in welchem dem Kommanditisten der Verlustanteil zuzurech-
nen ist (BFH v. 18.4.2000 VIII R 11/98, BStBl. 2001, 166; BMF v. 8.5.1981,
BStBl. I, 308). Das ergibt sich aus der Ankn#pfung des § 15a an die allg. Grund-
s$tze der Gewinnermittlung und aus Abs. 1 Satz 2, nach dem es f#r die Erweite-
rung des Verlustausgleichs- und -abzugspotentials auf Grund der Haftung des
Kommanditisten ausdr#cklich auf den Bilanzstichtag ankommt (Anm. 112).
Hieraus folgt, daß ein positiver Stand des Kapitalkontos, der sich w$hrend des
Jahres aus einer Zwischenbilanz ergibt, die Verlustausgleich- und -abziehbarkeit
nicht beeinflußt, wenn am Ende des Wj. ein negatives Kapitalkonto ausgewiesen
wird. Aus dem Stichtagsprinzip in Verbindung mit dem Umstand, daß Abs. 1
Satz 1 nur die Entstehung oder Erh&hung eines negativen Kapitalkontos behan-
delt, ergibt sich zugleich, daß eine Erh&hung des Kapitalkontos (insbes. durch
Einlagen) zum Ende des Wj. sich nur auf die Ausgleich- und Abziehbarkeit der
in diesem und in k#nftigen Wj. entstehenden Verlustanteile auswirkt (zum Zeit-
punkt der Einlageleistung bei %berweisung BFH v. 11.12.1990 VIII R 8/87,
BStBl. II 1992, 232).

3. Entstehung eines negativen Kapitalkontos

a) Zusammentreffen von Verlustanteilen und Einlagen
Aufgrund des Stichtagsprinzips des § 15a (Anm. 95, 112, 119) sind in diesem
Fall das Kapitalkonto am Schluß des Vorjahres mit dem Kapitalkonto am
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Schluß des Wj. nach Verbuchen von Einlage und Verlustanteil zu vergleichen
und daher f#r die Anwendung des Abs. 1 Satz 1 zu saldieren (vgl. Begr. des
RegE, BTDrucks 8/3648, 16). Es entspricht dem Regelungszweck des Abs. 1
Satz 1, den Verlustausgleich zuzulassen, soweit er durch Kapital gedeckt ist. Dies
ist f#r die laufenden Verluste des Wj. in H&he der erbrachten Einlage gerade der
Fall. Dar#ber hinaus dient Abs. 3 abschließend der Vermeidung von Manipula-
tionen durch vor#bergehende Einlagenerbringung und verweigert dieser – ent-
gegen der Entnahme – die R#ckbeziehung auf fr#here Verluste. Dann aber muß
die Einlage zur Saldierung mit laufenden und zuk#nftigen (gegen den Wortlaut
des Abs. 1 Satz 1, s. BFH v. 14.10.2003 VIII R 32/01, BStBl. II 2004, 115) Ver-
lusten zur Verf#gung stehen. Eine Erstverbuchung der Verluste zw$nge dagegen
zur Bildung eines weder dem § 15a noch den allg. Gewinnermittlungsvorschrif-
ten zu entnehmenden Zwischenkapitalkontos, auf dem f#r Zwecke des § 15a
vor Verbuchung der Einlage zun$chst nur der Verlustanteil zu verbuchen w$re
(v. Beckerath in K/S/M, § 15a Rn. B178).

b) Zusammentreffen von Verlustanteilen und Entnahmen
Im Falle des Zusammentreffens von Entnahmen und Verlustanteilen in einem
Wj. sind die Entnahmen zuerst zu verrechnen, so daß das negative Kapitalkonto
zuf&rderst durch den Verlustanteil verursacht wird. Auch dies entspricht dem
Regelungszweck des Abs. 1 Satz 1, den Verlustausgleich zuzulassen, soweit er
durch Kapital gedeckt ist. Dies ist f#r die laufenden Verluste des Wj. in H&he
der get$tigten Entnahme gerade nicht mehr der Fall. Dar#ber hinaus macht es
wenig Sinn, zun$chst einen Ausgleich nach Abs. 1 Satz 1 zuzulassen, um diesen
dann nach Abs. 3 aufgrund der get$tigten Entnahme zu revidieren.

Daher ist es m&glich, durch Entnahmen vor dem Bilanzstichtag ein negatives Kapital-
konto zu begr#nden und damit den ausgleich- und abziehbaren Verlustanteil in einen
nach Abs. 2 verrechenbaren zu verwandeln, sofern sich nicht trotz des negativen Kapi-
talkontos aufgrund der Entnahme die Ausgleich- und Abziehbarkeit aus Abs. 1 Satz 2
und 3 ergibt. Diese Verlustverlagerung in die Zukunft kann im Hinblick auf eine unter-
schiedliche Steuerprogression sinnvoll sein.

4. Erh%hung eines negativen Kapitalkontos
Ein negatives Kapitalkonto hat sich erh&ht, wenn es am Ende des Wj. h&her ist,
als zu dessen Beginn. Wie im Falle der erstmaligen Entstehung des negativen
Kapitalkontos sind im Falle des Aufeinandertreffens von Einlagen und Verlust-
anteilen aufgrund des Stichtagsprinzips des § 15a (Anm. 95, 112, 119) das Kapi-
talkonto am Schluß des Vorjahres mit dem Kapitalkonto am Schluß des Wj.
nach Verbuchen von Einlage und Verlustanteil zu vergleichen und diese daher
f#r die Anwendung des Abs. 1 Satz 1 zu saldieren. Im Falle des Zusammentref-
fens von Entnahmen und Verlustanteil kommt es bei einem bereits zu Beginn
des Wj. bestehenden und sich lediglich erh&henden negativen Kapitalkonto auf
die Reihenfolge der Verbuchung nicht mehr an, da damit der Verlustanteil in je-
dem Fall zu einer Erh&hung des negativen Kapitalkontos gef#hrt hat.

Einstweilen frei.

IV. Rechtsfolge: Beschr#nkung des Verlustausgleichs und -abzugs

1. Ausgleichsbeschr#nkung (Halbs. 1)
Die wesentliche Rechtsfolge des Abs. 1 Satz 1 besteht darin, daß ein Verlustan-
teil des Kommanditisten, der zur Entstehung oder Erh&hung eines negativen
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Kapitalkontos f#hrt, im Wj. seiner Zurechnung nicht mit anderen Eink#nften
aus Gewerbebetrieb und mit Eink#nften aus anderen Einkunftsarten ausgegli-
chen werden darf, sondern nur nach Abs. 2 in sp$teren Wj. mit Gewinnen des
Kommanditisten aus seiner Beteiligung an der KG zu verrechnen ist. Dies vor-
behaltlich der Erweiterung des Verlustausgleichspotentials nach Abs. 1 Satz 2
(dazu Anm. 105 ff.). Abs. 1 Satz 1 enth$lt damit eine umfassende Beschr$nkung
des horizontalen und vertikalen Verlustausgleichs.
Andere Eink"nfte aus Gewerbetrieb sind gewerbliche Eink#nfte des Kom-
manditisten, die sich nicht aus seiner Beteiligung ergeben, also seine Eink#nfte
als Einzelgewerbetreibender (§ 15 Abs. 1 Nr. 1), Mitunternehmer einer anderen
Mitunternehmerschaft (§ 15 Abs. 1 Nr. 2), sowie als pers&nlich haftender Ge-
sellschafter einer KGaA (§ 15 Abs. 1 Nr. 3). Ferner seine Eink#nfte aus Gewer-
betrieb in Gestalt von Ver$ußerungs- und Aufgabegewinnen nach den §§ 16, 17.
E Positive Eink"nfte des Kommanditisten aus seinem Sonderbetriebsverm%gensbereich geh&-
ren ebenfalls zu den anderen Eink#nften aus Gewerbetrieb iSd. Abs. 1 Satz 1
(BFH v. 13.10.1998 VIII R 78/97, BStBl. II 1999, 163; v. 23.2.1999 VIII R 29/
98, BStBl. II, 592; BMF v. 15.12.1993, BStBl. I, 976). Dies ergibt sich schon dar-
aus, daß unter dem Begriff „Anteil am Verlust“ in Abs. 1 Satz 1 lediglich der An-
teil an den Verlusten aus dem Gesamthandsverm&gensbereich zu verstehen ist
und nicht der Gesamtverlustanteil unter Einbeziehung des Ergebnisses aus dem
Sonderbetriebsverm&gen (s. Anm. 76). Nur so erreicht die Vorschrift das Ziel,
die Verluste entsprechend ihrer tats$chlichen wirtschaftlichen Belastung stl.
wirksam werden zu lassen, dh. Verluste aus dem Sonderbetriebsverm&gen sofort
und unbegrenzt, Verluste aus dem Gesamthandsverm&gen dagegen nach Maß-
gabe der geleisteten Einlage oder bestehenden Haftung. Dann sind jedoch auch
positive Eink#nfte des Kommanditisten aus seinem Sonderbetriebsverm&gen
andere Eink#nfte aus Gewerbetrieb iSd. Abs. 1 Satz 1, die ggf. zu versteuern
sind und nicht zum Ausgleich mit Verlusten aus dem Gesamthandsverm&gen
zur Verf#gung stehen.
E Ver#ußerungsgewinne des Kommanditisten, die ihm im Jahr der Zurechnung des
Verlustanteils aus der Ver$ußerung seiner Beteiligung entstehen, sind dagegen
keine anderen Eink#nfte aus Gewerbebetrieb, soweit dieser Gewinn auf der Ver-
$ußerung von Gesellschaftsverm&gen beruht. Abs. 1 Satz 1 bezieht sich auf das
Gesamthandsverm&gen der KG. Gewinne aus dem Gesamthandsverm&gen
werden jedoch auch realisiert, wenn der Kommanditist seine Beteiligung ver$u-
ßert. Diese stehen daher zur Verlustverrechnung nach Abs. 2 (s. Anm. 137)
ebenso zur Verf#gung wie zum Ausgleich nach Abs. 1 Satz 1.
Die Eink"nfte aus anderen Einkunftsarten sind die in § 2 Abs. 1 Nr. 1, 3–7
aufgef#hrten.

2. Beschr#nkung des Verlustabzugs nach § 10d (Halbs. 2)
Abs. 1 Satz 1 Halbs. 2 schließt den Abzug des nicht ausgleichf$higen Verlustan-
teils nach § 10d aus. Diese Regelung hat nur klarstellende Funktion, da der Ver-
lustabzug nach § 10d nur eingreift, wenn im VZ der Verlustentstehung nicht
ausreichende positive Eink#nfte f#r den Verlustausgleich nach § 2 Abs. 3 zur
Verf#gung stehen. Damit setzt § 10d jedoch die Ausgleichsf$higkeit der Verluste
voraus.

3. Keine !nderung der Zurechnung des Verlustanteils
Die Beschr$nkung der Ausgleich- und Abziehbarkeit bewirkt keine !nderung
der Zurechnung des Verlustanteils, sondern die Umwandlung des Verlustanteils
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in einen verrechenbaren Verlust nach Abs. 2. § 15a ist negative Zurechnungs-
norm, die eine Zurechnung der verrechenbaren Verluste auch oder ausschließ-
lich zum pers&nlich haftenden Gesellschafter oder zu Kommanditisten mit posi-
tiven Kapitalkonto ausschließt. Dies gilt auch dann, wenn der pers&nlich
haftende Gesellschafter ernstlich damit rechnen muß, den Verlustanteil des
Kommanditisten nach § 167 Abs. 3 HGB endg#ltig tragen zu m#ssen oder f#r
die Verbindlichkeiten der KG in einer H&he in Anspruch genommen zu werden,
die #ber sein vertragliche Beteiligung am Verlust hinausgeht. Auch die Bildung
einer R#ckstellung ist in diesen F$llen ausgeschlossen (BFH v. 12.7.1990 IV R
37/89, BStBl. II 1991, 64; v. 9.2.1993 VII R 29/91, BStBl. II, 747; v. 14.12.1995
IV R 106/94, BStBl. II 1996, 226; Schmidt/Wacker XXIII. § 15a Rn. 101). Zur
stl. Wirksamkeit vertraglicher Vereinbarungen der Gesellschafter #ber die Zu-
rechnung des nicht ausgleich- und abziehbaren Verlustanteils s. Anm. 21, 79.
Zum Ausschluß der Verlustzurechnung, soweit ein Ausgleich mit k#nftigen Ge-
winnanteilen nicht mehr in Betracht kommt s. Anm. 80.

Einstweilen frei.

B. Erweiterung der Ausgleich- und Abziehbarkeit (Abs. 1 Satz 2)
Wiedemann, Beschr$nkte und unbeschr$nkte Kommanditistenhaftung, in FS Johannes
B$rmann, 1975, 1037 ff.; Schmidt, Karsten, Einlage und Haftung des Kommanditisten,
1977; Jagdfeld/Kurth/Schelnberger, Einschr$nkungen des Verlustausgleichs und Ver-
lustabzugs beim Kommanditisten – L#cken und T#cken des Regierungsentwurfs, FR
1980, 53; M#ßigbrodt, Die haftungsbefreiende Aufrechnung des Kommanditisten, 1980;
S!ffing, G#nter/Wrede, Das Gesetz zur !nderung des EStG, des KStG und anderer
Gesetze (Teil I), FR 1980, 365; Biergans, Zur Neuregelung der Einkommensbesteuerung
beschr$nkt haftender Personengesellschafter, DStR 1981, 3; Biergans, Stellungnahme zur
Versagung des erweiterten Verlustausgleichs von Kommanditisten bei einer #ber die tat-
s$chlich geleistete Einlage hinausgehenden Haftung durch den BdF-Erlaß v. 8.5.1981,
DStR 1981, 435; G!rlich, Negatives Kapitalkonto der Kommanditisten: „Unwahrschein-
lichkeit der Inanspruchnahme“, DB 1981, 1533; Kreile, Verlustverrechnung nach § 15a,
in FS Ritter, K&ln 1997, 167; Lempenau, Verlustzurechnung und Verlustverrechnung bei
Kommanditisten – handelsrechtlich und steuerrechtlich, StuW 1981, 235; L#demann, Ver-
luste bei beschr$nkter Haftung, 1998; Mittelsteiner, Neue Erkenntnisse zu § 15a EStG?,
DStR 1981, 364; Schulze-Osterloh, Die Unwahrscheinlichkeit einer Verm&gensminde-
rung nach § 15a Abs. 1 S. 3 EStG, FR 1981, 450; Schulze-Osterloh, Die zivilrechtlich
formulierten Tatbestandsmerkmale des § 15a EStG und ihre steuerlichen Auswirkungen,
JbFStR 1981/82, 238; S!ffing, G#nter, Der Zur Auslegung des § 15a EStG: „Nach Art
und Weise des Gesch$ftsbetriebs unwahrscheinlich“, DB 1981, 1635; Uelner, Aktuelles
zu steuerbeg#nstigten Kapitalanlagen aus der Sicht der Finanzverwaltung, StbJb. 1981/82,
107 ff.; Walzer, Probleme der Verlustausgleichsmaßst$be des § 15a des Einkommensteu-
ergesetzes und Folgen ihrer !nderung, BB 1981, 1680; Dopfer, Das Unwahrscheinliche,
hier wird’s Ereignis, DB 1982, 1027; S!ffing, G#nter, Der erweiterte Verlustausgleich
nach § 15a Abs. 1 S. 2 EStG, FR 1982, 77; Helmreich, Verluste bei beschr$nkter Haftung
und § 15a EStG, 1998; Heschke, Rechtsnachfolgevermerk im Handelsregister bei der
%bertragung von Mitgliedschaftsrechten an Kommanditgesellschaften, DB 1983, 541;
Biergans, Einkommensteuer und Steuerbilanz, 3. Aufl., 1985; Bordewin/S!ffing, G#n-
ter/Brandenberg, Verlustverrechnung bei negativem Kapitalkonto, 2. Aufl., 1986; Schle-
gelberger, HGB, 5. Aufl., Band III 2. Halbband 1986; Heidner, Unterschiedliche Auf-
fassungen des BFH und des BMF zu § 15a EStG, DStR 1988, 279; Grewe/R#ber,
Erweiterte Außenhaftung des Kommanditisten nach § 15a EStG, DB 1989, 1157; Jakob,
Gesellschafterb#rgschaften und Nachschußverpflichtungen als Gr&ßen des Verlustaus-
gleichspotentials bei Kommanditisten einer verm&gensverwaltenden Kommanditgesell-
schaft, BB 1989, 597; Carl, Kommanditistenhaftung f#r Steuerschulden trotz Dienstlei-
stungserbringung f#r die KG, DB 1990, 17; Fleischmann, Anmerkung zum BFH Urteil v.
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15.4.1991 – VIII R 31/88, BB 1991, 2051; Mundry, Darlehen und stille Einlagen im
Recht der Kommanditgesellschaften, 1992; Ehmcke, § 15a EStG, 1985; Fleischmann,
BFH-Entscheidungen zur Anwendung des § 15a EStG auf BGB-Gesellschaften, DStR
1993, 907; Knobbe-Keuk, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, 9. Aufl. 1993; Kreile,
§ 15a – Erkl$rungsirrtum des Gesetzgebers, in Beisse/Lutter/N$rger (Hrsg.), FS Karl
Beusch zum 68. Geburtstag, Berlin 1993, 437; S!ffing, G#nter, Die neue Rechtspre-
chung des BFH zu § 15a EStG, DStR 1993, 1541; Bordewin, Verlustausgleich und Ver-
lustabzug bei Personengesellschaften – insbesondere nach neuester Rechtsprechung des
Bundesfinanzhofs, DStR 1994, 673 ff.; Ruban, Zum Begriff der Einlagenminderung in
§ 15a Abs. 3 EStG, in FS Franz Klein, 1994, 781 ff.; Baumbach/Hopt, Handelsgesetzbuch,
29. Aufl., 1995; Kirsch, Einlageleistung und Einlagenr#ckgew$hr im System der Kom-
manditistenhaftung, 1995; Wagner, Schwierigkeiten bei der Konzeption von Leasing-
Fonds, DStR 1995, 1153; Schmidt, Karsten, Gesellschaftsrecht, 3. Aufl., 1997; Weimar,
Haftung und Verlustbeteiligung des Kommanditisten, DStR 1997, 1730; Kempermann,
Unterbeteiligte als „andere Unternehmer“ iSd. § 15a Abs. 5 EStG, FR 1998, 248; Cebulla,
Einlager#ckgew$hr, Haftung und Bilanzierung beim Ausscheiden eines Kommanditisten,
DStR 2000, 1917.
Verwaltungsanweisungen: EStR 138d III; OFD Berlin BB 1996, 636 (Unwahrschein-
liche Verm&gensminderung); OFD M#nster DStR 1995, 1577 (B#rgschaft).

I. Haftung des Kommanditisten nach § 171 Abs. 1 HGB

1. Haftung f"r Gesellschaftsschulden gem. § 171 Abs. 1 HGB

a) Haftungssystem nach HGB
Das Haftungssystem der KG bez#glich eines Kommanditisten ist zweispurig
ausgestaltet. Der Kommanditist haftet zun$chst als Gesellschafter pers&nlich f#r
Gesellschaftsschulden gegen#ber Dritten beschr$nkt auf seine Haftsumme. Al-
ternativ stellt das HGB eine „mittelbare“ (Kirsch, Einlageleistung und Einlagen-
r#ckgew$hr im System der Kommanditistenhaftung, 1995, 188) Haftung f#r den
Kommanditisten zur Verf#gung. Diese besteht darin, der KG haftendes Kapital
in Form einer Einlage zur Verf#gung zu stellen, die die Haftungsbasis der Ge-
sellschaft erh&ht und durch Inanspruchnahme des Gesellschaftsverm&gens
durch Gesellschaftsgl$ubiger aufgebraucht werden kann.
F#r die Anwendung des Abs. 1 Satz 2 ist allein entscheidend, ob eine Außenhaf-
tung im Einzelfall handelsrechtlich gegeben ist oder nicht. Es sind daher keine
eigenst$ndigen strechtlichen Maßst$be an den Begriff der Außenhaftung iSv.
§ 171 HGB anzulegen. Insbes. kommt es f#r die Frage der Außenhaftung nicht
darauf an, wie sich der Kapitalkontenstand des betreffenden Kommanditisten in
der StBil. darstellt.

Diskutiert wurde allerdings die Frage, ob Entnahmen eines Gewinnanteils trotz § 172
Abs. 4 Satz 2 HGB nicht zum Wiederaufleben der Haftung f#hren, wenn der Kapital-
anteil bei Auszahlung aufgrund von Verlusten unter die Haftsumme herabgemindert
ist, die auf der Ausnutzung stl. Sonderabschreibungen beruhen. Zustimmend Schulze-
Osterloh in der Vorauflage § 15a Anm. 265 [HHR-Archiv unter www.hhr.otto-
schmidt.de]; Schmidt, Einlage und Haftung des Kommanditisten, 1977, 94; aA Bier-
gans, DStR 1981, 3 (12). Damit wird jedoch versucht, die wirtschaftliche Betrachtungs-
weise des StR in die Frage der Außenhaftung nach § 171 Abs. 1 HGB einzuf#hren. Da
den Verlusten keine tats$chliche wirtschaftliche Einbuße gegen#bersteht, vielmehr ent-
sprechende stille Reserven vorhanden sind, soll die Gewinnentnahme haftungsun-
sch$dlich sein. Dies ist uE unzul$ssig, da f#r die zivilrechtliche Frage, ob bei der Aus-
zahlung des Gewinnanteils eine Außenhaftung entsteht, weil das Kapitalkonto unter
die Haftsumme herabgemindert ist, allein auf das Kapitalkonto in der HBil. abzustellen
ist und in dieser allein die Buchwerte maßgebend sind.
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Danach besteht bei der Anwendung des Abs. 1 Satz 2 eine zum erweiterten Ver-
lustausgleich f#hrende Außenhaftung des Kommanditisten nach § 171 Abs. 1
HGB, wenn:
– die im Handelsregister eingetragene Haftsumme tats$chlich nie in vollst$ndi-

ger H&he als Einlage in das Gesellschaftsverm&gen erbracht wurde
(Anm. 106 f.);

– die Einlage dem Kommanditisten zur#ckgezahlt oder auf anderem Wege zu-
r#ckgew$hrt wird (Anm. 109);

– durch Entnahmen der Kapitalanteil des Kommanditisten in der HBil. der Ge-
sellschaft unter den Betrag der Haftsumme herabgemindert wird (Anm. 109);

– Gewinnanteile entnommen werden, obwohl der Kapitalanteil des Komman-
ditisten in der HBil. der Gesellschaft durch Verluste unter den Betrag der
Haftsumme herabgemindert ist oder durch die Auszahlung herabgemindert
wird (Anm. 109).

Umgekehrt kann der Kommanditist die Außenhaftung ausschließen, wenn er
– die im Handelsregister eingetragene Haftsumme erbringt (Anm. 107),
– Verbindlichkeiten der KG gegen#ber Gesellschaftsgl$ubigern in H&he seiner

Haftsumme erf#llt (Anm. 108).

b) Haftung in H%he der Einlage gem. § 171 Abs. 1 Satz 1 Halbs. 1 HGB
Nach § 171 Abs. 1 HGB haftet der Kommanditist den Gl$ubigern der Gesell-
schaft bis zur H&he seiner Einlage unmittelbar. Die Einlage des Kommanditi-
sten, die hiernach die H&he der Haftung gegen#ber Gesellschaftsgl$ubigern be-
stimmt, ist nach § 172 Abs. 1 HGB die im Handelsregister eingetragene Einlage,
die sogenannte Haftsumme. Die vertraglich bedungene Pflichteinlage kann von
der im Handelsregister eingetragenen Haftsumme abweichen. Die H&he der
Haftung eines Kommanditisten im Außenverh$ltnis ist aus diesem Grund unab-
h$ngig von der H&he seiner Verpflichtung zur Erbringung einer Einlage im In-
nenverh$ltnis. Die einzige tats$chliche Verkn#pfung stellt lediglich § 171 Abs. 1
Halbs. 2 HGB her, der die Folgen der Einlageerbringung f#r die Außenhaftung
regelt.

c) Haftungsausschluß nach Einlageerbringung
(§ 171 Abs. 1 Satz 1 Halbs. 2 HGB)

Im Gegensatz zu den Einlagen der Komplement$re, der Gesellschafter einer
oHG oder einer GbR, bei denen die Einlage ausschließlich die Funktion hat,
Gesellschaftsverm&gen zu bilden, und die pers&nliche Haftung der Gesellschaf-
ter unber#hrt l$ßt, bewirkt die Erbringung einer Kommanditeinlage f#r den
Kommanditisten zus$tzlich eine Befreiung von seiner Außenhaftung nach § 171
Abs. 1 Halbs. 2 HGB. Der Kommanditist hat seiner Haftung in H&he der Haft-
summe gen#gt, wenn er der Gesellschaft haftendes Eigenkapital iHd. Haftsum-
me zur Verf#gung gestellt hat. Aus diesem Grund ist Voraussetzung f#r eine
haftungsbefreiende Einlageleistung eine Leistung „auf die Einlage“, dh. auf-
grund der gesellschaftsvertraglichen Einlageverbindlichkeit, und eine objektive
Verm&gensdeckung, dh. tats$chliche Wertzuf#hrung.
Nur als Eigenkapital gebundene Verm%genswerte k&nnen zur Haftungsbe-
freiung f#hren. Keine Leistung auf die Einlage liegt vor, wenn der Kommandi-
tist aufgrund einer anderen als der gesellschaftsvertraglichen Gesch$ftsbezie-
hung – etwa aufgrund eines Kaufvertrags oder einer Darlehensvereinbarung –
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an die Gesellschaft leistet (vgl. zum Begriff der Einlage im Handelsrecht
Schmidt in Schlegelberger, §§ 171, 172, Rn. 5; BGH v. 17.5.1982 II ZR 16/81,
NJW 1982, 2253; Mundry, Darlehen und stille Einlagen im Recht der Komman-
ditgesellschaften, 1992, 19). Zwar vermehrt sich dadurch das Gesellschaftsver-
m&gen, causa f#r den Verm&genszufluß ist jedoch nicht die Einlageverbindlich-
keit, sondern eine sonstige Verpflichtung. Eine Sonderstellung nehmen dabei
allerdings eigenkapitalersetzende Darlehen und stille Einlagen als Teil einer ge-
splitteten Kommanditeinlage ein (s. hierzu Anm. 92).
Verm%gensdeckung: Die zweite Voraussetzung des § 171 Abs. 1 Halbs. 2
HGB, die objektive Verm&gensdeckung, enth$lt eine Kapitalaufbringungsgaran-
tie.

Bezeichnung nach Schmidt, Einlage und Haftung des Kommanditisten, 1977; ders.,
ZHR 140 (1976), 475 ff., ankn#pfend an Wiedemann, Beschr$nkte und unbeschr$nkte
Kommanditistenhaftung in FS Johannes B$rmann, 1975, 1037 ff.; BGHZ 95, 188;
Baumbach//Hopt, § 171 Rn. 2A; aA M#ssigbrodt, Die haftungsbefreiende Aufrech-
nung des Kommanditisten, 1980, 69 ff.

Zwar fehlt es am gesetzlichen Zwang, Einlagekapital zu erbringen, jedoch ist Be-
freiung von der pers&nlichen Haftung nur in H&he der mit der Einlageleistung
verbundenen tats$chlichen Vergr&ßerung der Haftungsbasis (des Gesellschafts-
verm&gens) erreichbar. Dies spielt in der Praxis am h$ufigsten bei Sacheinlage-
grunds$tzen eine Rolle, die f#r die Einlageerbringung durch %bereignung von
Sachen, die Abtretung von Forderungen, aber auch durch Aufrechnung anzu-
wenden sind (s. BGHZ 95, 188).
Einlageleistung h%her als Pflichteinlage: %berschreitet der Kommanditist
mit seiner Leistung auf die Haftsumme seine Pflichteinlage, so mindert sich in
H&he der dadurch eintretenden Haftungsbefreiung die erweiterte Abzugs- und
Ausgleichsm&glichkeit nach Abs. 1 Satz 2. Der Kommanditist erlangt durch
diese die Pflichteinlage #bersteigende Leistung aber einen R#ckzahlungsan-
spruch gegen die Gesellschaft, weil diese einen h&heren Betrag als die bedunge-
ne Pflichteinlage von dem Kommanditisten nicht verlangen kann. Dieser R#ck-
zahlungsanspruch ist – wie eine Darlehensforderung des Kommanditisten
gegen die Gesellschaft – Bestandteil seines Sonderbetriebsverm&gens und er-
h&ht daher nach hM (Anm. 82) das Kapitalkonto des Kommanditisten und da-
mit das Abzugs- und Ausgleichspotential nach Abs. 1 Satz 1 nicht. Er ist viel-
mehr erst mit Ausfall bei Beendigung der KG als Einlage bzw.
Sonderbetriebsausgabe anzusetzen (vgl. BFH v. 28.3.2000 VIII R 28/98,
BStBl. II, 347; Schmidt/Wacker XXIII. § 15a Rn. 127).
Pflichteinlage h%her als Haftsumme: Die Haftungsbefreiung durch Einlage-
leistungen in H&he der Haftsumme tritt auch in den F$llen ein, in denen die
Pflichteinlage h&her als die Haftsumme ist. In diesem Fall erh&ht sich das Kapi-
talkonto des Kommanditisten nach Abs. 1 Satz 1 ohne weiteres.

d) Haftungsausschluß nach Befriedigung von Gesellschaftergl#ubigern
Die Haftung nach § 171 Abs. 1 HGB erlischt außer durch Einlageerbringung
auch, soweit der Kommanditist Gesellschaftsgl$ubiger befriedigt. Dabei haftet
der Kommanditist Gesellschaftsgl$ubigern insgesamt nur bis zur H&he seiner
im Handelsregister eingetragenen Haftsumme. Insoweit wird durch Leistungen
des Kommanditisten an Gesellschaftsgl$ubiger die erweiterte Verlustausgleichs-
und -abzugsm&glichkeit nach Abs. 1 Satz 2 gemindert oder beseitigt. Gleichzei-
tig erh&ht sich aber das Verlustausgleichs- und -abzugspotential nach Abs. 1
Satz 1. Zwar liegt in der Leistung an Gesellschaftsgl$ubiger keine Erbringung
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der Pflichteinlage an die Gesellschaft, es sei denn der Kommanditist hatte als
Sacheinlage die Leistung an Gesellschaftsgl$ubiger versprochen. Jedoch f#hrt
die Befriedigung eines Gesellschaftsgl$ubigers verbunden mit der Ersch&pfung
der Außenhaftung dazu, daß der Kommanditist eine Inanspruchnahme durch
die KG auf Leistung der Einlage abwenden kann, indem er seinen Ersatzan-
spruch aus § 161 Abs. 2, § 110 HGB wegen Gl$ubigerbefriedigung gegen die
Einlageforderung aufrechnet. Die Gesellschafter k&nnen auch die Verrechnung
mit der Einlageverpflichtung vereinbaren.

e) Erh%hung der Haftung durch R"ckgew#hr der Kommanditeinlage
Gl#ubigerschutz: Die in § 174 Abs. 4 Satz 1 HGB genannte Einlagenr#ckge-
w$hr ist der umgekehrte Vorgang zur haftungsbefreienden Einlageleistung nach
§ 172 Abs. 1 Halbs. 2 HGB: Soweit die Einlage dem Kommanditisten zur#ckge-
zahlt wird, gilt sie den Gl$ubigern gegen#ber als nicht geleistet. Damit regelt
§ 172 Abs. 4 Satz 1 HGB wie § 171 Abs. 1 Halbs. 2 HGB das Verh$ltnis des
Kommanditisten zu den Gesellschaftsgl$ubigern, indem er den Umfang der Au-
ßenhaftung festlegt (Schmidt in Schlegelberger, § 171, 172 HGB, Rn. 62).
§ 172 Abs. 4 HGB dient damit wie § 171 HGB dem Gl$ubigerschutz, indem er
den Entzug von Mitteln aus dem haftenden Gesellschaftsverm&gen durch eine
entsprechende Kommanditistenhaftung kompensiert (so schon BGHZ 47, 149,
155 f.). Damit wird Gl$ubigerschutz bei der KG anders als bei KapGes. nicht
durch Auszahlungsverbote verwirklicht (vgl. § 30 GmbHG, § 57 AktG); viel-
mehr ist jede Zahlung aus dem Gesellschaftsverm&gen an den Kommanditisten
erlaubt und wirksam (Schmidt in Schlegelberger, §§ 171, 172, Rn. 62). Die Ka-
pitalaufbringungsgarantie des § 171 Abs. 1 Halbs. 2 HGB wird jedoch durch
eine Kapitalerhaltungsgarantie des § 172 Abs. 4 HGB erg$nzt (BGHZ 39, 319;
47, 149).
Einlagenr"ckgew#hr: Seinem Wortlaut nach setzt § 172 Abs. 4 Satz 1 HGB
ein „Zur#ckbezahlen“ der Einlage voraus. Es ist jedoch allg. anerkannt, daß die
Vorschrift insoweit zu eng gefaßt ist, da nicht nur ein Zahlungsvorgang die
Rechtsfolge des § 172 Abs. 4 Satz 1 HGB ausl&sen kann, sondern jede Verm&-
genszuwendung aus dem Gesellschaftsverm&gen an den Kommanditisten. Es
ist daher besser von Einlagenr#ckgew$hr zu sprechen (vgl. Kirsch, Einlagelei-
stung und Einlagenr#ckgew$hr im System der Kommanditistenhaftung, 1995,
88). Anders als bei § 171 Abs. 1 Halbs. 2 HGB kommt es dabei auf den Rechts-
grund der Verm&gensbewegung nicht an. Ausschlaggebend – vor allem bei so-
genannten Drittgesch$ften (Kauf-, Arbeits-, Darlehensvertr$ge zwischen Gesell-
schaft und Kommanditist) – ist lediglich, ob bei einer Saldierung der
Leistungsbeziehung zwischen Kommanditist und Gesellschaft eine tats$chliche
Minderung des Gesellschaftsverm&gens eintritt, weil keine gleichwertige Gegen-
leistung fließt oder kein gleichwertiger Gegenanspruch entsteht (BGHZ 39, 319,
329 und 47, 149, 156). Aus diesem Grund fallen auch Entnahmen des Kom-
manditisten in den Anwendungsbereich des § 172 Abs. 4 Satz 1 HGB.
Gewinnentnahmen: Einer speziellen gesetzlichen Regelung unterliegen die
Gewinne der Gesellschaft. Nach § 172 Abs. 4 Satz 2 HGB k&nnen diese nur so-
lange ohne Haftungssanktion ausbezahlt werden, wie der Kapitalanteil des
Kommanditisten nicht durch Verluste unter den Betrag der Haftsumme herab-
gemindert ist oder durch die Auszahlung unter den Betrag der Haftsumme ge-
mindert wird. § 172 Abs. 4 Satz 2 HGB kn#pft damit an § 169 Abs. 1 Satz 2
Halbs. 2 HGB an. Danach kann ein Kommanditist die Auszahlung eines auf ihn
entfallenden Gewinnanteils nicht fordern, solange sein Kapitalanteil durch Ver-
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luste unter den auf die bedungene Pflichteinlage geleisteten Betrag herabgemin-
dert ist, oder durch die Auszahlung herabgemindert wird. Dieser Gewinn soll
erst zur Auff#llung des Kapitalanteils verwandt werden. Es handelt sich hierbei
um die Kapitalbindung im Innenverh$ltnis.
Eine damit korrespondierende Kapitalbindung will § 172 Abs. 4 Satz 2 HGB im
Außenverh$ltnis unter Bezugnahme auf die dort maßgebliche im Handelsregi-
ster eingetragene Haftsumme bewirken. Wer sich Gewinne auszahlen l$ßt, ob-
wohl sein Kapitalkonto unter die Haftsumme herabgemindert ist oder durch die
Auszahlung herabgemindert wird, entzieht der Gesellschaft und damit den
Gl$ubigern der Gesellschaft haftendes Gesellschaftsverm&gen. Diese Auszah-
lung kann nach dem Grundgedanken des § 171 Abs. 1 und § 172 Abs. 4 HGB
nicht haftungsunsch$dlich sein.
Entnahmen bei h%herer Pflichteinlage: Die Haftung lebt auch dann wieder
auf, wenn der Kommanditist eine #ber die Haftsumme hinausgehende Pflicht-
einlage geleistet hat und den die Haftsumme #bersteigenden Teil der Pflichtein-
lage entnimmt, w$hrend sein Kapitalkonto durch Verluste unter die Haftsumme
herabgemindert ist. Haftlage der einzelnen Kommanditisten und Verm&genslage
der Gesellschaft d#rfen nach dem Zweck des § 172 Abs. 4 HGB, der Gesell-
schaft das Haftkapital zu erhalten, nicht getrennt betrachtet werden (iE so auch
Bitz in L/B/P, § 15a Rn. 35; Baumbach/Hopt, § 172 HGB, Rn. 8).

2. Nicht erfaßte F#lle der Haftung des Kommanditisten

a) Kommanditistenhaftung im Innenverh#ltnis
Eine Haftung des Kommanditisten im Innenverh$ltnis ist in mehreren Varian-
ten denkbar (s. Anm. 73, 87). All diesen F$llen ist gemeinsam, daß sie lediglich
einen Anspruch der Gesellschaft gegen den Kommanditisten beinhalten, nicht
jedoch eine Außenhaftung (= Anspruch der Gesellschaftsgl$ubiger gegen den
Kommanditisten), wie Abs. 1 Satz 2 es voraussetzt. Da solche im Innenverh$lt-
nis bestehenden Anspr#che auch nicht bei dem Umfang des Verlustausgleichs-
volumens nach Abs. 1 Satz 1 ber#cksichtigt werden (Anm. 87), wird das Verlust-
ausgleichs- und -abzugspotential auch nicht dadurch erweitert, daß die
Gesellschaft ihren Anspruch gegen den Kommanditisten auf Erbringung der
Pflichteinlage an einen Dritten abtritt (es sei denn, aufgrund der Abtretung muß
der Kommanditist ernsthaft mit der Inanspruchnahme rechnen [BFH v.
18.12.2003 IV B 201/03, BStBl. II 2004, 231]).

b) $ber § 171 Abs. 1 HGB hinausgehende Außenhaftung
des Kommanditisten

%ber § 171 Abs. 1 HGB hinaus kann eine Außenhaftung aufgrund einer B#rg-
schaft des Kommanditisten f#r Schulden der KG bestehen, wenn eine Erh&-
hung der Haftsumme des Kommanditisten ohne Eintragung in das Handelsregi-
ster in handels#blicher Weise kundgemacht oder den Gl$ubigern in anderer
Weise von der Gesellschaft mitgeteilt worden ist (BFH v. 28.5.1993 VIII B
11/92, BStBl. II, 665 mwN.), oder vor der Eintragung des Kommanditisten in
das Handelsregister nach § 176 HGB gegeben sein. Dar#ber hinaus kommt eine
Inanspruchnahme des Kommanditisten nach der BGH-Rspr. zur sogenannten
Durchgriffshaftung in Betracht; vgl. BGHZ 1995, 330 und Meier, DStR 1994,
755. In all diesen F$llen kann der Kommanditist unmittelbar von Gesellschafts-
gl$ubigern wegen Verbindlichkeiten der Gesellschaft in Anspruch genommen
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werden. Dennoch werden diese F$lle seinem Wortlaut nach nicht von Abs. 1
Satz 2 erfaßt, da sie keine Außenhaftung nach § 171 Abs. 1 HGB begr#nden.

III. Maßgebender Zeitpunkt: Bilanzstichtag

Maßgebender Zeitpunkt f#r die Feststellung, ob der Kommanditist auf Grund
des § 171 Abs. 1 HGB, gegebenenfalls iVm. § 172 Abs. 4 HGB, den Gl$ubigern
der Gesellschaft pers&nlich haftet, ist nach dem Wortlaut des Abs. 1 Satz 2 der
Bilanzstichtag. Wie f#r die Ermittlung des Kapitalkontos des Kommanditisten
bei der Anwendung des Abs. 1 Satz 1 (Anm. 94), kommt es auch f#r Abs. 1
Satz 2 auf das Ende des Wj. an, in welchem dem Kommanditisten der Verlustan-
teil zuzurechnen ist (Schmidt/Wacker XXIII. § 15a Rn. 124). Der Bilanzstich-
tag ist auch insoweit maßgebend, als sich eine Erh&hung der im Handelsregister
eingetragenen Haftsumme w$hrend eines Wj. nur auf die Ausgleich- und Ab-
ziehbarkeit der in diesem und zuk#nftigen Wj. entstandenen Verlustanteile aus-
wirkt. Die in den Vorjahren entstandenen nicht ausgleichsf$higen, sondern le-
diglich nach Abs. 2 verrechenbaren Verluste werden durch eine solche
Erh&hung nicht nachtr$glich ausgleich- und abziehbar. Eine solche M&glichkeit
sieht das Gesetz nicht vor. Zur Umwandlung der Rechtsstellung eines Komman-
ditisten in die eines pers&nlich haftenden Gesellschafters s. Anm. 73.

IV. Rechtsfolge: Erweiterung der Ausgleich-
und Abziehbarkeit von Verlusten

1. Umfang der erweiterten Ausgleich- und Abziehbarkeit

a) Grunds#tze
Die Haftung des Kommanditisten nach § 171 Abs. 1 HGB, ggf. iVm. § 172
Abs. 4 HGB, f#hrt nach Abs. 1 Satz 2, vorbehaltlich der Regelung des Abs. 1
Satz 3 (dazu Anm. 117 ff.), zu einer Erweiterung der durch Abs. 1 Satz 1 be-
schr$nkten Ausgleich- und Abziehbarkeit des dem Kommanditisten zuzurech-
nenden Verlustanteils in H&he der Differenz zwischen der im Handelsregister
eingetragenen Einlage (Haftsumme) und der geleisteten Einlage. Dabei deckt
sich der Erweiterungsbetrag mit dem Umfang der pers&nlichen Haftung nach
§ 171 Abs. 1 HGB unter Ber#cksichtigung des § 172 Abs. 4 HGB (vgl. Formu-
lierung des Regierungsentwurfs BTDrucks. 8/3648, 4 und Bericht des Fin-
Aussch., BTDrucks. 8/4157, 4 f.). Soweit der dem Kommanditisten zuzurech-
nende Verlustanteil unter Begr#ndung oder Erh&hung eines negativen
Kapitalkontos die Differenz zwischen Haftsumme und geleisteter Einlage #ber-
steigt, ist er nicht ausgleich- und abziehbar, sondern lediglich nach Maßgabe des
Abs. 2 mit k#nftigen Gewinnen aus der Beteiligung verrechenbar.
Sp#tere Verlustanteile: Ist die Differenz zwischen Haftsumme und geleisteter
Einlage durch Verwirklichung der Ausgleich- und Abziehbarkeit eines Verlustan-
teils zu einem Bilanzstichtag ausgesch&pft worden, k&nnen weitere Verlustantei-
le in sp$teren Wj. auch dann nicht ausgeglichen oder abgezogen werden, wenn
die Differenz zwischen Haftsumme und geleisteter Einlage weiterhin besteht.
Der erweiterte Verlustausgleich und -abzug kann bei fortbestehendem negati-
vem Kapitalkonto nur einmal geltend gemacht werden. Etwas anderes ist aber
anzunehmen, soweit zwischenzeitlich zu einem sp$teren Bilanzstichtag der nega-
tive Saldo des Kapitalkontos unter den Betrag des nach Abs. 1 Satz 2 zul$ssigen
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erweiterten Verlustausgleichs und -abzugs – etwa durch dem Kommanditisten
gutgeschriebene Gewinnanteile – gesunken ist. In diesem Fall realisiert sich die
Verpflichtung des Kommanditisten, die Verluste, die zu einem negativen Kapi-
talkonto f#hren, mit zuk#nftigen Gewinnen zu tragen, womit er sie im Innen-
verh$ltnis auch wirtschaftlich endg#ltig getragen hat. Dies $ndert jedoch nichts
an seiner bestehenden Haftung im Außenverh$ltnis. Bei neuen Verlustanteilen
f#hrt dieses nach Abs. 1 Satz 2 zu ber#cksichtigende Haftungsrisiko daher ein
weiteres Mal zu Ausgleich- und Abziehbarkeit der Verluste iHd. Differenz zwi-
schen Außenhaftung und geleisteter Einlage.

Beispiel: Kommanditist A hat eine Pflichteinlage von 50000 E geleistet. Im Handels-
register ist f#r ihn eine Haftsumme von 100000 E eingetragen. Im Jahr 01 entf$llt auf
ihn ein Verlustanteil von 100000 E, im Jahr 02 ein Gewinnanteil von 25000 E, im Jahr
03 ein weiterer Verlustanteil von 50000 E.
Der Verlustanteil im Jahr 01 ist f#r A in voller H&he ausgleich- und abziehbar. In H&he
von 50000 E auf Grund der geleisteten Einlage, iHv. weiteren 50000 E auf Grund der
dar#ber hinaus bestehenden Außenhaftung nach Abs. 1 Satz 2 iVm. § 171 Abs. 1
HGB. Das Kapitalkonto ist Ende 01 negativ iHv. 50000 E. In Folge des stehen gelasse-
nen Gewinnanteils ist das Kapitalkonto des A Ende 02 nur noch negativ iHv. 25000 E.
Von dem Verlustanteil des Jahres 03 sind daher 25000 E erneut ausgleich- und abzieh-
bar, weitere 25000 E lediglich mit zuk#nftigen Gewinnanteilen aus der Beteiligung ver-
rechenbar nach Abs. 2. Das Kapitalkonto des A betr$gt Ende 03 ./. 75000 E.

b) Eingetragene Einlage "bersteigt die geleistete Einlage bzw. nicht
oder nicht vollst#ndig geleistete Einlage

Der Umfang der erweiterten Ausgleich- und Abziehbarkeit ergibt sich aus der
Differenz zwischen der eingetragenen Einlage (Hafteinlage, § 171 Abs. 1 HGB)
einerseits und der geleisteten Einlage andererseits. Eine erweiterte Ausgleich-
und Abziehbarkeit nach Abs. 1 Satz 2 kann sich nur ergeben, wenn die eingetra-
gene Einlage die geleistete Einlage #bersteigt oder aber die gesellschaftsvertrag-
lich geschuldete Pflichteinlage nicht oder nicht vollst$ndig geleistet wurde und
daher hinter der Haftsumme zur#ck bleibt. In welcher H&he diese Einlage tat-
s$chlich geleistet ist, bestimmt sich nach den Einlageleistungen des Kommandi-
tisten und seinen Entnahmen (s. Anm. 96).

2. Ausgleich und Abzug trotz Entstehung oder Erh%hung eines negati-
ven Kapitalkontos

a) Entstehung oder Erh%hung eines negativen Kapitalkontos
Abgesehen von dem Bestehen einer Außenhaftung nach § 171 Abs. 1 HGB sind
die #brigen Voraussetzungen des Abs. 1 Satz 2 rein strechtlich zu beurteilen.
Der Begriff des Kapitalkontos entspricht damit dem des Abs. 1 Satz 1
(Anm. 82 f.). Nur soweit durch den dem Kommanditisten zuzurechnenden Ver-
lustanteil ein negatives Kapitalkonto entsteht oder sich erh&ht, greift – vorbe-
haltlich des Abs. 1 Satz 3 (dazu Anm. 117 ff.) – die zus$tzliche Ausgleich- und
Abziehbarkeit nach Abs. 1 Satz 2. Ob diese Voraussetzung erf#llt ist, richtet sich
nach den zu Abs. 1 Satz 1 entwickelten Grunds$tzen (Anm. 96 ff.). Ist zum Bi-
lanzstichtag ein negatives Kapitalkonto iSv. Abs. 1 Satz 1 nicht entstanden, oder
hat es sich nicht erh&ht, besteht f#r den erweiterten Verlustausgleich nach
Abs. 1 Satz 2 kein Bed#rfnis. In den Grenzen des Abs. 1 S$tze 2 und 3 ist damit
die stl. Wirksamkeit eines negativen Kapitalkontos des Kommanditisten im Wj.
der Verlustzurechnung gesetzlich anerkannt (vgl. GrS BFH v. 10.11.1980,
BStBl. II 1981, 164).
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b) Ausgleich- und Abzugsrecht
Der Stpfl. hat kein Wahlrecht, ob er von dem Verlustausgleich nach Abs. 1
S$tze 2 und 3 Gebrauch macht oder nicht, da nach Abs. 2 eine Verrechnung mit
zuk#nftigen Gewinnen nur erfolgt, soweit der Verlust nicht nach Abs. 1 abgezo-
gen werden darf. Vom Wortlaut des Abs. 2 ist somit eine sp$tere Verlustverrech-
nung ausgeschlossen, wenn der Stpfl. auf einen Verlustausgleich nach Abs. 1
S$tze 2 und 3 verzichtet.

L#demann, Verluste bei beschr$nkter Haftung, 1998, 177 f.; v. Beckerath in K/S/M,
§ 15a Rn. C 230 ff.; aA Schmidt/Wacker XXIII. § 15a Rn. 123; Bitz in L/B/P, § 15a
Rn. 29.

C. Zus#tzliche Voraussetzungen des erweiterten Ausgleichs
und Abzugs (Abs. 1 Satz 3)

I. $berblick

Die erweiterte Ausgleich- und Abziehbarkeit hinsichtlich des dem Kommanditi-
sten zugerechneten Verlustanteils bei Bildung oder Erh&hung eines negativen
Kapitalkontos nach Abs. 1 Satz 2 ist an drei zus$tzliche Voraussetzungen ge-
kn#pft, die in Abs. 1 Satz 3 aufgef#hrt sind. Danach muß derjenige, dem der
Anteil am Verlust zuzurechnen ist:
– im Handelsregister eingetragen sein (Anm. 118),
– das Bestehen der Haftung nachweisen (Anm. 120) und
– eine Verm&gensminderung auf Grund der Haftung darf nicht durch Vertrag

ausgeschlossen oder nach Art und Weise des Gesch$ftsbetriebs unwahr-
scheinlich sein (Anm. 121).

II. Eintragung in das Handelsregister

1. Eintragung des Anteilseigners
Nach § 15a Abs. 1 Satz 3 tritt die Erweiterung des Verlustausgleichs nur ein,
wenn derjenige, dem der Anteil zuzurechnen ist, im Handelsregister eingetragen
ist.
Zurechnung abweichend von Eintragung: Abweichend von der Eintragung
in das Handelsregister kann der Kommanditanteil jedoch nach § 39 AO einem
anderen zuzurechnen sein. Daher kommt der erweiterte Verlustausgleich und
-abzug in folgenden F$llen nicht in Betracht:
E Treuhandverh#ltnis: Bei diesem ist die Kommanditbeteiligung nach § 39 Abs. 2
Nr. 1 Satz 2 AO nicht dem im Handelsregister als Kommanditist eingetragenen
Treuh$nder, sondern dem Treugeber zuzurechnen (Anm. 74.). Dem gem$ß ist
auch der auf die Kommanditbeteiligung entfallende Anteil am Verlust allein dem
Treugeber zuzurechnen, der dabei der Ausgleichs- und Abzugsbeschr$nkung
des Abs. 1 Satz 1 unterliegt. Der erweiterte Verlustausgleich und -abzug nach
Abs. 1 Satz 2 steht ihm dagegen nicht zu, da er nicht im Handelsregister einge-
tragen ist. Diese Rechtsfolge ergibt sich unmittelbar aus Abs. 1 Satz 2, da der
Treugeber nie nach § 171 Abs. 1 HGB nach außen f#r Verbindlichkeiten der
Gesellschaft haftet. Seine im Innenverh$ltnis bestehende Verpflichtung, den
Treuh$nder nach § 670 BGB von der Haftung nach § 171 Abs. 1 HGB freizu-
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stellen oder ihm entsprechende Aufwendungen zu ersetzen, ist ein Haftungs-
grund, der im Rahmen des Abs. 1 Satz 2 unber#cksichtigt bleibt (Anm. 110, v.
Beckerath in: K/S/M, § 15a Rn. C 102).
E Unterbeteiligung: Bei einer Unterbeteiligung kann – je nach der Ausgestaltung
des Rechtsverh$ltnisses – der Unterbeteiligte die Stellung eines Mitunternehmers
haben. Unabh$ngig davon, ob man in der Unterbeteiligung in diesem Fall ein
Treuhandverh$ltnis oder ein Gesellschaftsverh$ltnis eigener Art sieht (Anm. 74),
ist dem Unterbeteiligten entsprechend dem Umfang seiner Unterbeteiligung
nach § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 AO die Kommanditbeteiligung unmittelbar zuzu-
rechnen und damit auch der darauf entfallende Anteil am Verlust. Dieser unter-
liegt der Ausgleichs- und Abzugsbeschr$nkung des Abs. 1 Satz 1. Der erweiterte
Verlustausgleich und -abzug nach Abs. 1 Satz 2 steht ihm dagegen nicht zu, da
er nicht im Handelsregister eingetragen ist. Diese Rechtsfolge ergibt sich auch
beim Unterbeteiligten unmittelbar aus Abs. 1 Satz 2, da der Unterbeteiligte nie
nach § 171 Abs. 1 HGB nach außen f#r Verbindlichkeiten der Gesellschaft haf-
tet.

2. Am Bilanzstichtag vorliegende Eintragung in das Handelsregister
Gem. § 162 Abs. 2 iVm. § 106 Abs. 2 HGB wird bei einer KG neben dem Kom-
plement$r auch der Kommanditist mit Name, Vorname, Stand, Wohnort und
seiner Einlage (= Haftsumme) eingetragen. Eine unvollst$ndige Eintragung ge-
n#gt, solange die Person des Kommanditisten eindeutig bestimmbar, er als
Kommanditist bezeichnet und die H&he der Haftsumme eingetragen ist. Die
Eintragung muß am Bilanzstichtag vorliegen. Auf diese Voraussetzung kann
nicht verzichtet werden, weil ohne die Eintragung auch nicht die in Abs. 1 Satz 2
vorausgesetzte Haftung aus § 171 Abs. 1 HGB am Bilanzstichtag begr#ndet
wird. Die bloße Anmeldung zum Handelsregister reicht daher nicht aus.

BFH v. 28.5.1993 VIII B 11/92, BStBl. II, 665; EStR 138d Abs. 3 Satz 1–3, Schmidt/
Wacker XXIII. § 15a Rn. 132; aA Bitz in L/B/P, § 15a Rn. 26.

Entgeltliche $bertragung des Anteils: Geht ein Kommanditanteil entgeltlich
auf einen Erwerber #ber, ist diesem – vorbehaltlich abweichender vertraglicher
Regelungen – vom Zeitpunkt der %bertragung an der Kommanditanteil und da-
mit der anteilig darauf entfallende Verlustanteil zuzurechnen. Findet die %ber-
tragung nicht auf den Bilanzstichtag statt, kann dies dazu f#hren, daß der Erwer-
ber zwar schon Kommanditist, aber noch nicht im Handelsregister eingetragen
ist. Dem Erwerber bleibt damit der erweiterte Verlustausgleich und -abzug nach
Abs. 1 Satz 2 verwehrt, obwohl er bereits f#r Verbindlichkeiten der Gesellschaft
nach außen haftet. Wegen des eindeutigen Wortlauts der Vorschrift hilft hier al-
lenfalls eine Ber#cksichtigung wegen Unbilligkeit nach § 163 AO.
Unentgeltliche $bertragung des Anteils: Bei der Gesamtrechtsnachfolge
aufgrund eines Erwerbs von Todes wegen gen#gt die Eintragung des Rechtsvor-
g$ngers, da der Erbe voll umfassend in dessen Rechtsposition eintritt. Anders
dagegen bei der unentgeltlichen %bertragung durch Schenkung. Wie beim ent-
geltlichen Erwerb kann auch hier der Zeitpunkt der Zurechnung des Komman-
ditanteils und des darauf entfallenden Anteils am Verlust und der Zeitpunkt der
Eintragung in das Handelsregister dergestalt auseinanderfallen, daß dem Kom-
manditisten trotz bestehender Außenhaftung und eventuell bereits erfolgter An-
meldung zur Eintragung der erweiterte Verlustausgleich und -abzug nach Abs. 1
Satz 2 verwehrt bleibt, so daß allenfalls eine Ber#cksichtigung nach § 163 AO in
Betracht kommt.
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III. Nachweis des Bestehens der Haftung

Nachweispflicht: Der erweiterte Verlustausgleich und -abzug nach Abs. 1
Satz 2 wird zus$tzlich davon abh$ngig gemacht, daß das Bestehen der Haftung
des Kommanditisten nachgewiesen wird. Nachzuweisen ist, daß und in welchem
Umfang die Haftung des Kommanditisten nach § 171 Abs. 1 HGB am Bilanz-
stichtag besteht (Schmidt/Wacker XXIII. § 15a Rn. 133). Diese Regelung wird
damit begr#ndet, daß die FinVerw. im Einzelfall nicht von sich aus feststellen
k&nne, „ob und ggf. in welchem Umfang beim Vorhandensein eines negativen
Kapitalkontos eine Haftung des Stpfl. gegen#ber den Gl$ubigern der Gesell-
schaft wegen Nichteinzahlung der Einlage oder wegen Entnahmen unter den
Voraussetzungen des § 174 Abs. 4 HGB besteht“ (Begr. RegE, BTDrucks.
8/3648, 16).
Gegenstand des Nachweises: Im Gegensatz zum Wortlaut des Gesetzes kann
der Gegenstand des Nachweises nicht die Haftung des Kommanditisten sein,
denn diese ergibt sich unmittelbar aus dem Gesetz. Der Nachweis hat sich viel-
mehr auf die Elemente zu erstrecken, aus denen sich die Haftung nach § 171
Abs. 1 HGB ergibt.
E Nachzuweisen sind:
– die Eintragung der Haftsumme im Handelsregister und
– die vom Kommanditisten am Bilanzstichtag erbrachte Einlage unter Ber#ck-

sichtigung der nach § 172 Abs. 4 HGB die Haftung erh&henden Entnahmen
(Bitz in L/B/P, § 15a Rn. 27, v. Beckerath in K/S/M, § 15a Rn. C 118).

E Nicht nachzuweisen sind:
– der Umstand, daß der Kommanditist im Handelsregister eingetragen ist; da-

bei handelt es sich um ein Merkmal, das selbst$ndig in Abs. 1 Satz 3 als Vor-
aussetzung f#r die Ausgleichs- und Abzugserweiterung aufgef#hrt wird und
ohne weiteres von Amts wegen ermittelt werden kann;

– der Umstand, daß am Bilanzstichtag Verbindlichkeiten der Gesellschaft be-
standen; diese Frage betrifft nicht die aus § 171 Abs. 1 HGB folgende Haf-
tung, sondern die weitere in Abs. 1 Satz 3 genannte Voraussetzung, daß die
Verm&gensminderung auf Grund der Haftung nicht unwahrscheinlich ist
(vgl. dazu BFH v. 14.5.1992 VIII R 111/86, BStBl. II, 164; Anm. 121 ff.).

Nachweis als materielles Besteuerungsmerkmal: Wird der Nachweis in
dem beschriebenen Umfang nicht erbracht, so ist nach dem Wortlaut des Abs. 1
Satz 3 der erweiterte Verlustausgleich und -abzug ausgeschlossen. Der Nachweis
nach Abs. 1 Satz 3 ist somit materielles Besteuerungsmerkmal. Die Regelung der
Nachweispflicht geht damit #ber die allg. Vorschrift des § 162 Abs. 2 AO hinaus,
der der FinBeh. bei Verletzung von Mitwirkungspflichten des Stpfl. die Sch$t-
zung der Besteuerungsgrundlagen auferlegt.

IV. Verm%gensminderung auf Grund der Haftung nicht
ausgeschlossen oder unwahrscheinlich

1. Vorbemerkung
Der erweiterte Verlustausgleich und -abzug nach Abs. 1 Satz 2 wird versagt,
wenn eine Verm&gensminderung auf Grund der Haftung durch Vertrag ausge-
schlossen (Anm. 123 ff.) oder nach Art und Weise des Gesch$ftsbetriebs un-
wahrscheinlich ist (Anm. 128 f.). Mit dieser Regelung sollen Verlustzuweisungs-
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modelle bek$mpft werden, „deren Attraktivit$t insbesondere auf einer durch
Handelsregistereintragung begr#ndeten Haftung“ beruht, die „nicht mit einem
wirtschaftlich ins Gewicht fallenden Risiko verbunden“ ist (Begr. RegE,
BTDrucks. 8/3648, 16). Satz 3 ist als Ausnahmetatbestand eng auszulegen.
Grds. ist von der Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme auszugehen, da die
Eintragung in das Handelsregister regelm$ßig mit einem wirtschaftlichen und
nicht bloß formaljuristischen Risiko verbunden ist. Dies entspricht dem syste-
matischen Aufbau des Abs. 1, der die Haftung nach § 171 Abs. 1 HGB als Para-
meter des stl. ber#cksichtigungsf$higen Verlustausgleichsvolumens nur f#r den
Ausnahmefall wieder einschr$nkt. Daf#r spricht auch, daß der Gesetzgeber die
Prognose der Unwahrscheinlichkeit der Verm&gensminderung f#r den Aus-
schluß des Verlustausgleichs trotz formal bestehender Haftung verlangt und
nicht die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme zur Begr#ndung des erwei-
terten Verlustausgleichs nach Abs. 1 Satz 2.

Einstweilen frei.

2. Kein vertraglicher Ausschluß der Verm%gensminderung

a) Vertr#ge mit Gl#ubigern
Vertr$ge mit Gl$ubigern k&nnen die Verm&gensminderung auf Grund der Haf-
tung nicht in dem f#r Abs. 1 Satz 3 erforderlichen Maß ausschließen. Unzurei-
chend ist von vorneherein ein vertraglicher Ausschluß mit einem oder einzelnen
Gl$ubigern, weil dabei die Haftung den #brigen Gl$ubigern gegen#ber bestehen
bleibt. Aber auch ein vertraglicher Haftungsausschluß mit allen Gl$ubigern der
Gesellschaft beseitigt nicht eine Haftung gegen#ber Delikts- und Bereicherungs-
gl$ubigern sowie Gl$ubigern der KG aus gesetzlichen Schuldverh$ltnissen, wie
etwa hinsichtlich der USt. oder Sozialversicherungsbeitr$gen (zutreffend
v. Beckerath in K/S/M, § 15a Rn. C324, Schmidt/Wacker XXIII. § 15a
Rn. 134; Bitz in L/B/P, § 15a Rn. 31; aA Bl#mich/Stuhrmann, § 15a Rn. 64).
Gleiches gilt f#r Vereinbarungen mit Gl$ubigern der Gesellschaft, nach denen
Verbindlichkeiten nur aus zuk#nftigen Erl&sen oder Gewinnen zu tilgen sind.

b) Vertr#ge mit Dritten
Vertr$ge mit Dritten erm&glichen den Ausschluß einer Verm&gensminderung
aufgrund der Haftung.
Versicherungsvertr#ge: Durch einen Versicherungsvertrag kann zwar nicht die
Haftung, wohl aber eine Verm&gensminderung aufgrund der Haftung ausge-
schlossen werden. Mehr verlangt Abs. 1 Satz 3 nicht (vgl. Begr. RegE,
BTDrucks. 8/3648, 16; Bitz in L/B/P, § 15a Rn. 31; v. Beckerath in K/S/M,
Rn. C 322; aA noch Lempenau, StuW 1981, 235).
Haftungsfreistellung: Eine Verm&gensminderung aufgrund der Haftung kann
durch Vertr$ge ausgeschlossen sein, in denen Dritte oder außerhalb des Gesell-
schaftsvertrags einzelne Gesellschafter sich verpflichten, den Kommanditisten
von seiner Haftung freizustellen (Bl#mich/Stuhrmann, § 15a Rn. 64). Dieser
vertragliche Haftungsausschluß ist allerdings nur zu ber#cksichtigen, wenn die
Durchsetzbarkeit des Freistellungsanspruchs gesichert ist; ggf. setzt dies das
Vorliegen einer Bankb#rgschaft oder anderen Sicherheit voraus. Hierzu geh&rt
auch die Vereinbarung einer Bankb#rgschaft f#r den dem Kommanditisten zu-
stehenden gesetzlichen Regreßanspruch (Uelner, StbJb 1981/82, 107;
Schmidt/Wacker XXIII. § 15a Rn. 134).
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c) Gesellschaftsvertrag
Der Gesellschaftsvertrag kann die Verm&gensminderung auf Grund der Haf-
tung nicht in der f#r Abs. 1 Satz 3 erforderlichen Art und Weise ausschließen.
Ist die im Handelsregister eingetragene Haftsumme gr&ßer als die vertraglich
vereinbarte Pflichteinlage des Kommanditisten und wird der Kommanditist der-
gestalt aufgrund der Außenhaftung in Anspruch genommen, daß er dabei seine
gesellschaftsvertraglich geschuldete Pflichteinlage #berschreitet, hat er nach
§ 110 HGB einen Anspruch auf Ersatz aus dem Gesellschaftsverm&gen und
– falls eine Befriedigung aus diesem nicht m&glich ist – einen Anspruch auf Er-
stattung durch die #brigen Gesellschafter. Hierbei handelt es sich allerdings um
einen gesetzlichen und nicht um einen vertraglichen R#ckgriffsanspruch, so daß
dadurch Abs. 1 Satz 3 nicht erf#llt ist. Daran $ndert sich auch nichts, wenn auf-
grund des Gesellschaftsvertrags dem Kommanditisten derselbe R#ckgriffsan-
spruch noch einmal vertraglich einger$umt wird, da dies am Charakter des R#ck-
griffsanspruchs als gesetzlicher Anspruch nichts $ndert (S!ffing, FR 1982, 77;
Bitz in L/B/P, § 15a Rn. 31).

Einstweilen frei.

3. Keine Unwahrscheinlichkeit der Verm%gensminderung nach Art und
Weise des Gesch#ftsbetriebs

a) Unwahrscheinlichkeit der Verm%gensminderung
Der Begriff der Unwahrscheinlichkeit verlangt eine Prognose #ber die zuk#nfti-
ge Entwicklung. Mit dem BFH ist dies dahingehend zu verstehen, daß es dabei
nicht nur auf die Verh$ltnisse am Bilanzstichtag ankommt, sondern auf die vor-
aussichtliche zuk#nftige Entwicklung abzustellen ist, so daß das im Regelfall zu
vermutende Risiko der Verm&gensminderung nur dann zu verneinen ist, wenn
die finanzielle Ausstattung der Gesellschaft und deren gegenw$rtige und zu er-
wartende Liquidit$t im Verh$ltnis zum nach dem Gesellschaftsvertrag festgeleg-
ten Gesellschaftszweck und dessen Umfang so außergew&hnlich g#nstig sind,
daß die finanzielle Inanspruchnahme des einzelnen zu beurteilenden Komman-
ditisten nicht zu erwarten ist (BFH v. 14.5.1991, VIII R 111/86, BStBl. II 1992,
164). Insbes. ist eine Verm&gensminderung aufgrund der Haftung nicht deshalb
unwahrscheinlich, weil weitere Einlagen des Kommanditisten (wegen F$lligkeit
der Pflichteinlage) zu erwarten sind und diese dazu f#hren, daß die Außenhaf-
tung des Kommanditisten erlischt. Auch wenn sicher ist, daß der Kommanditist
nicht vorzeitig an Gl$ubiger leisten muß, bleibt es bei dem erh&hten Verlustaus-
gleich aufgrund der Außenhaftung (BFH aaO).

Dies f#hrt allerdings nicht zu einem erh&hten Ausgleichvolumen (vgl. EStR 138d III
8). Dies k&nnte man annehmen, da bei sp$terer Einlageleistung und gleichzeitiger Ver-
lustzuweisung in gleicher H&he ein negatives Kapitalkonto weder entsteht noch sich
erh&ht. Gleichzeitig ist eine Leistung auf die Einlage kein Fall der Haftungsminderung
nach Abs. 3. Dies jedoch nur unter der Pr$misse, daß die beiden das Verlustausgleichs-
volumen bestimmenden Parameter, das Kapitalkonto und die Außenhaftung, in einem
Alternativverh$ltnis zueinander stehen und deshalb nicht kumulativ geltend gemacht
werden k&nnen.
Beispiel: Kommanditist A mit eingetragener Haftsumme von 50000 werden im Jahr
01 Verluste in H&he von 50000 zugewiesen. Im Jahr 02 leistet er seine f$llige Pflicht-
einlage von 50000 bei gleichzeitiger Zuweisung eines weiteren Verlustanteils von
50000.
Im Jahr 01 ist der Verlust aufgrund Abs. 1 Satz 2 und 3 voll ausgleichsf$hig trotz der
absehbaren Leistung der Einlage, auch wenn bis dahin eine Vorauszahlung an Gl$ubi-
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ger unwahrscheinlich ist, da die Leistung der Einlage das wirtschaftliche Risiko des
Kommanditisten nicht schm$lert. Das Kapitalkonto des A betr$gt Ende 01 ./. 50000.
Im Jahr 02 ist der Verlust dagegen bloß verrechenbar, obwohl durch ihn weder ein ne-
gatives Kapitalkonto entsteht (dieses bestand in gleicher H&he schon vorher), noch
sich erh&ht. Dies ergibt sich zwingend, wenn man die Situation vergleicht mit dem Fall,
daß der A seine Einlage von vornherein erbracht h$tte, so daß der Ausgleich im Jahr
01 auf Abs. 1 Satz 1 beruht h$tte. Dann st#nde dem A die Einlage im Jahr 02 nicht
mehr zum Verlustausgleich zur Verf#gung. Gleiches gilt, wenn die Einlage einen fr#he-
ren Verlustausgleich nach Abs. 1 Satz 2 substituiert.

Die FinVerw. hatte sich bereits mit BMF-Schr. v. 20.2.1992 (BStBl. I, 123) den
Ausf#hrungen des VIII. Senats vollinhaltlich angeschlossen und ihre fr#here ex-
tensive Auslegung aufgegeben.

Vgl. Dazu BMF v. 8.5.1981, BStBl. I, 308, Tz. 7 f.; abl. einstimmig die Lit.: Biergans,
DStR 1981, 436; S!ffing, DB 1981, 1635; Mittelsteiner, DStR 1981, 364; Schulze-
Osterloh, FR 1981, 452; ders., JbFStR 1981/82, 261; aA Uelner, StbJb 1981/82,
117.

Zur Frage der Unwahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme nach Art und Weise
des Gesch$ftsbetriebs bei verm&gensverwaltenden BGB-Gesellschaften (Fall
des Abs. 5 Nr. 2, 2. Alt.) s. BFH v. 17.12.1992 IX R 150/89 (BStBl. II 1994,
490); v. 17.12.1992 IX R 7/91 (BStBl. II 1994, 492) und BMF v. 30.6.1994
(BStBl. I, 355), wonach bei geschlossenen Immobilienfonds mit einer sehr weit-
gehenden Absicherung des Haftungsrisikos durch Vorliegen von Garantien und
B#rgschaften ein ins Gewicht fallendes Haftungsrisiko in der Regel nicht mehr
verbleibt (best. duch BFH v. 30.11.1993 IX R 60/91, BStBl. II 1994, 496; s. in
Abgrenzung davon aber FG Berlin v. 27.6.2002, EFG 2003, rkr.).

b) Nach Art und Weise des Gesch#ftsbetriebs
Gesch#ftsbetrieb: Abs. 1 Satz 3 stellt darauf ab, daß die Unwahrscheinlichkeit
der Verm&gensminderung in der Art und Weise des Gesch$ftsbetriebs begr#n-
det ist. Nur dann wird das erweiterte Verlustausgleichsvolumen nach Abs. 1
Satz 2 ausgeschlossen. Diesen Umstand ber#cksichtigt die Rspr. des BFH (v.
14.5.1991 VIII R 111/86, BStBl. II 1992, 164) nicht ausreichend, wenn sie ver-
langt, daß bei der Feststellung der Unwahrscheinlichkeit der Art und Weise des
Gesch$ftsbetriebs „in besonderem Umfang Rechnung zu tragen“ sei. Zudem ist
entscheidend auf den Gesch$ftsbetrieb und damit die tats$chlich ausge#bte Ge-
sch$ftst$tigkeit und nicht auf den Gesellschaftszweck abzustellen. Im Unter-
schied zur ersten Alternative, dem Ausschluß durch Vertrag, wird damit im Rah-
men der zweiten Alternative auf die tats$chlichen Verh$ltnisse abgestellt. Die
zweite Alternative ist damit Auffangtatbestand zum vertraglichen Ausschluß der
Verm&gensminderung aufgrund der Haftung und erfaßt auch die F$lle des teil-
weisen vertraglichen Ausschlusses (Vertr$ge mit Gl$ubigern oder im Gesell-
schaftsvertrag, s. Anm. 123, 125). Ist die Verm&gensminderung nicht unwahr-
scheinlich, kommt es auf die H&he des Risikos grds. nicht mehr an (BFH v.
30.11.1993 IX R 60/91, BStBl. II 1994, 496).
Verfolgung eines beschr#nkten Gesch#ftszwecks: Bei Verfolgung eines be-
schr$nkten Gesellschaftszwecks l$ßt sich daraus nicht automatisch auf die Un-
wahrscheinlichkeit der Verm&gensminderung schließen, allenfalls legt sie diese
als (widerlegbare) Vermutung bei Gesellschaften nahe, die von gewerblich t$ti-
gen Initiatoren nach einheitlichem Muster und mit einer finanziellen Gesamt-
konzeption gegr#ndet wurden (BFH v. 17.12.1992 IX R 7/91, BStBl. II 1994,
492 im Falle der Beschr$nkung auf den Erwerb, die Bebauung und die Vermie-
tung eines oder mehrerer Grundst#cke). Allerdings beseitigt dies in der Regel
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nicht die Risiken hinsichtlich der Insolvenz der Vertragspartner, des Untergangs
des Anlageverm&gens oder dessen Verwertbarkeit im Falle fr#hzeitiger Vertrags-
aufl&sung (daher keine Unwahrscheinlichkeit bei Bewirtschaftung eines Hotel-
restaurants, BFH v. 14.5.1991, VIII R 111/86, BStBl. II 1992, 164, oder bei ei-
ner Bauunternehmung mit Gew$hrleistungs- und Garantieverpflichtungen,
BFH v. 26.8.1993, IV R 112/91, BStBl. II 1994, 627).
Begrenzung der Leistungsverpflichtung: Vereinbarungen mit Gl$ubigern
der Gesellschaft, nach der Verbindlichkeiten nur aus zuk#nftigen Erl&sen oder
Gewinnen zu tilgen sind, k&nnen einen vertraglichen Ausschluß der Verm&gens-
minderung aufgrund der Haftung nicht begr#nden (s. Anm. 123). Sie f#hren je-
doch auch nicht dazu, daß die Verm&gensminderung nach Art und Weise des
Gesch$ftsbetriebs unwahrscheinlich ist, da gesetzliche Anspr#che gegen die Ge-
sellschaft von Delikts- und Bereicherungsgl$ubigern sowie Gl$ubigern der KG
aus gesetzlichen Schuldverh$ltnissen von ihnen nicht ber#hrt werden.
Kein Handeln im Außenverh#ltnis: !hnlich ist der Fall zu beurteilen, in dem
s$mtliche Gesch$fte der KG im Außenverh$ltnis durch eine GmbH besorgt
werden, die f#r nicht vorgesehene Verluste allein einstehen muß (Biergans,
DStR 1981, 436). Auch hier begr#ndet dies nicht an sich bereits eine Unwahr-
scheinlichkeit, da im Einzelfall die Abschirmung durch die GmbH nach den
Grunds$tzen der Durchgriffshaftung entfallen kann (v. Beckerath, in K/S/M,
§ 15a, Rn. C 346).

4. Nachtr#glicher Wegfall des Haftungsausschlusses oder der Unwahr-
scheinlichkeit der Verm%gensminderung

Ist die Verm&gensminderung aufgrund der Haftung am Bilanzstichtag ausge-
schlossen oder iSd. Abs. 1 Satz 3 unwahrscheinlich, so sind die Verluste unter
den Voraussetzungen des Abs. 1 Satz 1 nicht ausgleich- oder abziehbar, sondern
lediglich nach Maßgabe des Abs. 2 verrechenbar. Wird nachtr$glich zu einem
sp$teren Bilanzstichtag der Vertrag #ber den Ausschluß der Verm&gensminde-
rung zu Lasten des Kommanditisten ge$ndert oder wird die Unwahrscheinlich-
keit beseitigt, so werden – wie bei der nachtr$glichen Haftungserweiterung
(Anm. 112) – die verrechenbaren Verluste nicht in ausgleich- und abziehbare
umgewandelt. Die Ver$nderungen f#hren nur zu einer Erweiterung des Verlust-
ausgleichspotentials im laufenden und in zuk#nftigen Wj.

Erl#uterungen zu Abs. 2:
Verlustverrechnung mit Gewinnen sp#terer Wirtschaftsjahre

Schrifttum: Finken, Kritik an der Behandlung von Verlusten, die den Kapitalanteil des
Kommanditisten #bersteigen, in: Raupach (Hrsg.), Das negative Kapitalkonto des Kom-
manditisten, 1978, 67 ff.; Wartner, Steuerpflichtiger Ver$ußerungsgewinn bei Ausschei-
den eines Kommanditisten mit negativem Kapitalkonto, in: Raupach (Hrsg.), Das negative
Kapitalkonto des Kommanditisten, 1978, 51 ff.; Biergans, Zur Neuregelung der Einkom-
mensbesteuerung beschr$nkt haftender Personengesellschafter, DStR 1981, 3; D!llerer,
Steuerbilanz der Gesellschaft und Gesamtbilanz der Mitunternehmerschaft bei Anwen-
dung des § 15a EStG, DStR 1981, 19; Knobbe-Keuk, Der neue § 15a EStG – ein Beispiel
f#r den Gesetzgebungsstil unserer Zeit, StuW 1981, 97; S!ffing, G#nter, Das negative
Kapitalkonto eines Kommanditisten bei Gesellschafterwechsel und Gesellschaftsaufl&-
sung, BB 1982, 629; Holzschuh, Probleme des § 15a EStG beim Ausscheiden des Kom-
manditisten aus der KG oder ihrer Aufl&sung, DB 1983, 629; Bitz, Ausscheiden von
Kommanditisten mit negativem Kapitalkonto, DB 1985, 1042; Bordewin/S!ffing, G#n-
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ter/Brandenberg, Verlustverrechnung bei negativem Kapitalkonto, 2. Aufl., 1986; Ku-
drass, Verlustzurechnung beim Ausscheiden eines Kommanditisten mit negativem Kapi-
talkonto im %bergangsbereich zum § 15a EStG, BB 1986, 637; J!st, Schenkweise %ber-
tragung eines Kommanditanteils mit negativen Kapitalkonto bei der Einkommensteuer,
DB 1988, 825 f.; Brandenberg/Crezelius/Woerner, Entwicklungen zu Kernfragen der
Gestaltungspraxis bei Personengesellschaften, JbFStR 1990/91, 225; Siegel, Stille Reser-
ven beim Unternehmens- und Anteilsverkauf, Gesch$ftswert und Teilwert, DStR 1991,
1477 ff.; S!ffing, G#nter, Neue Rechtsprechung zu § 15a EStG und Gewinnerzielungs-
absicht bei Verlustzuweisungsgesellschaften, DStZ 1992, 129; Baumhoff, Verlustverwer-
tungsstrategien bei Personengesellschaften, StbJb. 1993/94, 267 ff.; Brandenberg, Ver-
rechnungsverbot f#r verrechenbare Verluste mit Sonderbilanzgewinnen?, DB 1993, 2301;
Knobbe-Keuk, Aktuelle Rechts- und Steuerprobleme mittelst$ndischer Unternehmen,
StbJb. 1993/94, 165; Haarmann/Hommelhoff/Schild, Der Verlust – Handels- und Steu-
errecht, JbFStR 1993/1994, 561; Fick, Die Anwendung des § 15a Abs. 1 Satz 1 und
Abs. 2 EStG im Zusammenspiel mit Kapitalkonto, Erg$nzungsbilanz und Sonderbilanz,
StBp. 1994, 269; F!rg, Feststellung von Gewinnen und Verlusten insbesondere in den F$l-
len des § 15a Abs. 1 bis 3 EStG bei Kommanditgesellschaften, FR 1994, 183; Gr!gler,
Zur Anwendung von § 15a Abs. 2 EStG, DStR 1994, 679; Hoffmann, Zur ertragsteuer-
lichen Behandlung eines negativen Kaufpreises bzw. Gesch$ftswertes – Besprechung des
BFH-Urteils v. 21.4.1994, IV R 70/92, DStR 1994, 1762 ff.; Korn, „Kapitalkonto“ und
Anteil „am Verlust der Kommanditgesellschaft“ nach § 15a EStG – Beratungshinweise
zur ver$nderten Rechtslage, K'SDI 1994, 9907; van Lishaut, § 15a EStG nach der Aus-
gliederung des Sonderbetriebsverm&gens, FR 1994, 272 ff.; M#cke, Verrechnungsverbot
f#r verrechenbare Verluste mit Sonderbilanzgewinnen, DStZ 1994, 211; Prinz/Thiel, Zur
Anwendung von § 15a Abs. 2 EStG – Replik zu Gr&gler, DStR 1994, 682; Sudermeier,
Die mehrst&ckige Personengesellschaft im Licht des § 15a EStG, DStR 1994, 1477;
Gschwendtner, Ver$ußerung eines Kommanditanteils und negatives Kapitalkonto in der
Gesamtbilanz der Mitunternehmerschaft, DStR 1995, 914; Authenrieth, Verrechnungs-
beschr$nkte Verluste bei Umwandlungen, FS Haas, 1996, 7; Breuninger/Prinz, DStR-
Fachliteratur-Auswertung: Besteuerung von Personengesellschaften, DStR 1996, 1761;
Gerling, Verlust nach § 15a EStG bei Umwandlung eines Kommanditisten in der Rechts-
form der GmbH, DStR 1996, 1715; Kempermann, § 15a EStG im Spiegel der neueren
Rechtsprechung, StbJb. 1996/97, 317; Kempf/Hillringhaus, § 15a EStG als Hemmschuh
bei Unternehmensreorganisationen und Unternehmensverk$ufen?, DB 1996, 12; Ley, Be-
steuerungsfragen bei „doppelst&ckigen“ Personengesellschaften, K'SDI 1996, 10934;
Bitz, Auswirkungen von kapitalersetzenden Darlehen und von Eventualverbindlichkeiten
bei vorzeitiger Aufl&sung des negativen Kapitalkontos, DStR 1997, 729; Natschke, Ent-
stehung und Wegfall des negativen Kapitalkontos bei Kommanditisten, StBp. 1997, 85;
Pyszka, Ernstliche Zweifel am Saldierungsverbot des § 15a EStG, BB 1997, 2153; Helm-
reich, Verluste bei beschr$nkter Haftung und § 15a EStG, 1998; L#demann, Verluste bei
beschr$nkte Haftung, 1998; R!dder/Schumacher, Verschmelzung von KGen und § 15a
EStG, DB 1998, 99; Seibold, Zur Anwendung des § 15a EStG bei doppelst&ckigen Perso-
nengesellschaften, DStR 1998, 438; Theissen, Gewinne der dritten Art? – Anmerkungen
zum „Saldierungsverbot“ nach § 15a Abs. 2 EStG, DStR 1998, 1896; B#chele, Die ver-
deckte Einlage im Brennpunkt von Bilanz- und Gesellschaftsrecht, DB 1999, 2336/8;
Gerl, Der Wegfall des negativen Kapitalkontos, StuB 1999, 233; Paus, Anmerkung zu
BFH v. 13.10.1998 – VIII R 78/97, FR 1999, 266; Wacker, Anm. zum BFH Urteil v.
13.10.1998 – VIII R 78/97, BB 1999, 33; Hierstetter/Schwarz, %bertragung einer ver-
lustbehafteten KG-Beteiligung zwischen Kapitalgesellschaften durch Verschmelzung oder
Spaltung, DB 2002, 1963/5.
Verwaltungsanweisungen: EStR 138d IV, OFD Frankfurt. v. 1.8.1996, BB 1996, 1982
(Nachversteuerung); BMF v. 25.3.1998, BStBl. I 1998, 268 (UmwSt-Erlaß) Tz 04.38 ff.

A. Bedeutung des Abs. 2

Regelungszweck: Abs. 2 verfolgt in logischer Fortsetzung des Abs. 1 den
Zweck, Verluste eines Kommanditisten aus seiner Beteiligung stl. nur in der H&-
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he anzuerkennen, in der er diese auch wirtschaftlich tr$gt. %bersteigen die dem
Kommanditisten zuzurechnenden Verluste jedoch seine Einlage (Abs. 1 Satz 1)
bzw. seine Haftsumme (Abs. 1 S$tze 2 und 3), tr$gt er diese nur noch mit zu-
k#nftigen Gewinnen (vgl. §§ 120 Abs. 2, 169 Abs. 1 Satz 2 HGB).
Regelungsgegenstand: Abs. 2 bestimmt den Umfang, in dem sich nicht aus-
gleich- und abziehbare Verluste aus fr#heren Jahren im Wege der Verrechnung
stl. auswirken. Die Verlustverrechnung ist dabei begrenzt auf die Gewinne, die
dem Kommanditisten in sp$teren Wj. aus seiner Beteiligung an der KG zuzu-
rechnen sind. Abs. 2 qualifiziert damit die nach Abs. 1 nicht ausgleich- und ab-
ziehbaren Verluste in verrechenbare Verluste um. F#r diese wird so die M&glich-
keit eines zeitlich unbegrenzten aber auf den Beteiligten und seine Beteiligung
beschr$nkten Verlustvortrags geschaffen.

B. Tatbestand und Rechtsfolge des Abs. 2

I. Tatbestand: Nach Abs. 1 nicht auszugleichende oder
abziehbare Verluste

Verluste iSd. Abs. 1: Zu verrechenbaren Verlusten iSd. des Abs. 2 werden nur
Verluste umqualifiziert, die von Abs. 1 Satz 1 erfaßt werden, weil durch sie ein
negatives Kapitalkonto entsteht oder sich erh&ht und die Voraussetzungen des
§ 15a Abs. 1 S$tze 2 und 3 nicht vorliegen. Eine Saldierung des so verstandenen
Verlustanteils mit Sonderbilanzgewinnen findet nicht statt, das Sonderbetriebs-
verm&gen des Gesellschafters wird bei der H&he des Kapitalkontos nicht be-
r#cksichtigt (s. Anm. 75, 82). Konten des Gesellschafters bei der Gesellschaft,
die Forderungscharakter haben, bleiben bei der Bildung des Kapitalkontos iSd.
§ 15a außer Ansatz, wobei logisches Abgrenzungskriterium zwischen Kapital-
konto und Forderungskonto die vorgesehene oder tats$chlich durchgef#hrte
Verlustverrechnung auf dem fraglichen Konto ist, denn diese zeigt, ob das dort
ausgewiesene Kapital als Eigen- oder als Fremdkapital behandelt wird (s.
Anm. 89).
Unberechtigter Verlustausgleich: Zu Unrecht nach Abs. 1 zum Ausgleich
oder Abzug gebrachte Verluste sind verrechenbare Verluste iSd. Abs. 2 und min-
dern sp$tere Gewinne des Kommanditisten, da Abs. 2 nicht auf den tats$chlich
erfolgten Ausgleich oder Abzug abstellt, sondern darauf, ob dieser nach Abs. 1
erfolgen durfte. Da es dadurch zu einer Doppelber#cksichtigung der Verluste
kommt, ist der Steuerbescheid, in dem der unberechtigte Verlustausgleich oder
-abzug vorgenommen wurde, gem. § 174 Abs. 2 AO zu $ndern.

II. Rechtsfolge: Minderung von dem Kommanditisten
in sp#teren Wirtschaftsjahren zuzurechnenden Gewinnen

aus seiner Beteiligung

1. Minderung k"nftiger Gewinne
Rechtsfolge des Abs. 2 ist die Verrechnung der nach Abs. 1 nicht ausgleich- oder
abziehbaren Verluste mit dem Kommanditisten in sp$teren Wj. zuzurechnenden
Gewinnen aus derselben Beteiligung.
Kein Wahlrecht: Es besteht kein Wahlrecht zwischen einem m&glichen Verlust-
ausgleich und einer Verrechnung mit k#nftigen Gewinnen nach Abs. 2. Nach
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Abs. 1 ausgleichbare Verluste, die mangels anderer positiver Eink#nfte tats$ch-
lich nicht ausgeglichen werden k&nnen, werden nicht zu verrechenbaren Verlu-
sten iSv. Abs. 2, sondern sind nach § 10d r#ck- und vortragsf$hig (s. auch
Anm. 116).

2. Laufende Gewinne

a) Gewinnanteil aus der Steuerbilanz der Gesellschaft einschließlich
Erg#nzungsbilanzen

Korrespondierend zum „Anteil am Verlust“ iSd. Abs. 1, der immer nur der sich
aus der StBil. der Gesellschaft unter Ber#cksichtigung von Erg$nzungsbilanzen
ergebende Verlustanteil des Kommanditisten unter Ausklammerung des Ergeb-
nisses aus der Sonderbilanz ist (s. Anm. 75), wird auch im Rahmen der Verlust-
verrechnung als Beteiligungsgewinn nur der Gewinnanteil aus der StBil. der Ge-
sellschaft herangezogen unter Einbeziehung der sich gegen#ber der StBil. der
Gesellschaft f#r den einzelnen Kommanditisten aus seiner Erg$nzungsbilanz er-
gebenden Ver$nderungen, w$hrend ein sich im Sonderbetriebsverm&gen erge-
bender Gewinn unber#cksichtigt bleibt (BFH v. 26.1.1995 IV R 23/93,
BStBl. II, 467).
Gewinnanteil aus Gesellschaftsbilanz: Zur Ermittlung des in § 15 Abs. 1
Nr. 2 an erster Stelle genannten Gewinn- oder Verlustanteils ist der Gewinn
oder Verlust der Gesellschaft durch Betriebsverm&gensvergleich zu bestimmen
(BFH v. 10.11.1980 GrS 1/79, BStBl. II 1981, 164) und den Mitunternehmern
anteilig zuzurechnen. Grundlage ist die aus der HBil. abzuleitende StBil. der Ge-
sellschaft (BFH v. 19.7.1984 IV R 207/83, BStBl. II 1985, 6). Mit dem daraus
abgeleiteten Gewinnanteil haftet der Kommanditist nach §§ 120 Abs. 2, 167
Abs. 2, 169 Abs. 1 Satz 2 HGB f#r fr#here Verluste, die seinen Kapitalanteil un-
ter den auf die bedungene Einlage geleisteten Betrag herabgemindert haben.
Dieser ist damit zugleich der Gewinnanteil, mit dem die Verlustverrechnung
nach Abs. 2 erfolgt.
Einbeziehung der Erg#nzungsbilanz: In den zur Verrechnung nach Abs. 2
heranzuziehenden Gewinnanteil des Kommanditisten sind die sich gegen#ber
der StBil. der Gesellschaft f#r den einzelnen Kommanditisten aus seiner Erg$n-
zungsbilanz ergebenden Ver$nderungen einzubeziehen. Die Erg$nzungsbilan-
zen der Gesellschafter ber#cksichtigen zu Zwecken der Besteuerung bei der Be-
stimmung des Gewinnanteils des Mitunternehmers aus der StBil. der
Gesellschaft Mehrertr$ge oder Mehraufwendungen, die sich aus #ber den Buch-
wert hinausgehenden AK auf die WG der PersGes. ergeben. Diese Ver$nderun-
gen beziehen sich auf den Gewinnanteil, mit dem der Kommanditist f#r fr#here
Verluste haftet.

Einstweilen frei.

b) Nichtber"cksichtigung der Gewinne aus dem Sonderbetriebsverm%gen
Saldierungsverbot: Gewinne aus dem Sonderbetriebsverm&gensbereich geh&-
ren nach uE zutreffender Auffassung der Rspr. (BFH v. 13.10.1998 VIII R 87/
97, BStBl. II 1999, 163) und Verwaltung (BMF v. 15.12.1993, BStBl. I, 976) nicht
zu den Gewinnen, die dem Kommanditisten nach Abs. 2 aus seiner Beteiligung
an der Gesellschaft zuzurechnen sind (sog. Saldierungsverbot). Dies entspricht
dem Regelungszweck der Vorschrift, den strechtlichen Verlustausgleich eines
Kommanditisten mit der wirtschaftlichen Verlusttragung zu synchronisieren
(L#demann, Verluste bei beschr$nkter Haftung, 1998, 146). Das Sonderbetriebs-
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verm&gen des Gesellschafters ist weder durch Verluste im Gesamthandsbereich
belastet (s. Anm. 76) noch muß der Gesellschafter Gewinne aus dem Sonderbe-
triebsverm&gensbereich nach § 169 Abs. 1 Satz 2 HGB zur Deckung seines ne-
gativen Kapitalkontos verwenden. Abs. 2 will jedoch gerade die handelsrecht-
liche Verpflichtung des Kommanditisten, Gewinnanteile zur Deckung seines
negativen Kapitalkontos zu verwenden, in das Regelungsgef#ge des § 15a ein-
binden (BFH v. 13.10.1998 VIII R 87/97, BStBl. II 1999, 163 [166]).
Abweichende Literaturmeinungen: Dies wird nicht durchgehend so gesehen.
So wird in der Literatur – insoweit #bereinstimmend mit der Begr. des Gesetzes-
entwurfs der BReg., BTDrucks. 8/3648, 17 – vertreten, Abs. 2 lasse eine Ver-
rechnung von Verlusten mit Gewinnen auch aus dem Sonderbetriebsverm&gen
zu, und diese Auffassung vermischt mit der $hnlich zu diskutierenden Frage, ob
Abs. 1 Satz 1 auf den Gesamtsaldo nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 aus der Einkunfts-
quelle „Gewerbebetrieb“ anzuwenden ist oder ob § 15a diesen Saldo verhindert
und damit Ertr$ge im Sonderbetriebsverm&gen voll zu versteuern sind, w$hrend
Verlustanteile aus der KG nur beschr$nkt ausgeglichen und abgezogen werden
k&nnen (s. Anm. 76).

Brandenberg, DB 1993, 2301; S!ffing, DStZ 1992, 129; Haarmann ua., JbFfSt 1993/
1994, 561, JbFfSt 1993/1994, 561, 613; Bordewin, DStR 1994, 673, 678; Korn, K'S-
DI 1994, 9907, 9914; Pyszka, BB1997, 2153; Prinz/Thiel, DStR 94, 341; D!llerer,
DStR 81, 19; Theissen, DStR 1998, 1896.

Die Begr#ndung st#tzt sich zumeist auf den Wortlaut. W$hrend es in Abs. 1
Satz 1 „Anteil am Verlust der Kommanditgesellschaft“ heiße, werde in Abs. 2
von „Gewinnen aus der Beteiligung an der Kommanditgesellschaft“ gespro-
chen. Dies sei ein eindeutig weiter zu verstehender Begriff, der sich auf das Ge-
samtergebnis des § 15 Abs. 1 Abs. 1 Nr. 2 beziehe und damit gerade auch auf
Gewinne aus dem Sonderbetriebsverm&gen. F#r diese Beurteilung spreche zu-
dem auch der Zweck des § 15 Abs. 1 Nr. 2, der das Besteuerungsergebnis der
Mitunternehmerschaft von der Frage l&sen wolle, ob die Verg#tung des Gesell-
schafters auf schuldrechtlicher oder auf gesellschaftsrechtlicher Grundlage beru-
he und in Form eines Gewinnvoraus oder eines besonderen Entgelts gew$hrt
werde (B#chele, DB 1999, 1236; Brandenberg, JbFfSt. 1998/99, 305). Schließ-
lich gew$hrleiste § 15a auch in anderen F$llen (insbes. nachtr$gliche Einlagen
iRd. Abs. 3 oder stille Reserven im Gesamthandsverm&gen) keine Kongruenz
von Verlustausgleich und wirtschaftlicher Verlusttragung.
Stellungnahme: Dem l$ßt sich schon aus dem Wortlaut entgegenhalten, daß
Gewinne aus der Beteiligung nicht notwendigerweise deckungsgleich sind mit
dem Anteil am Gesamtergebnis der Mitunternehmerschaft: Das Ergebnis des
Sonderbetriebsverm&gens ist durchaus nicht ein Gewinn aus der Beteiligung,
sondern allenfalls ein Gewinn, der mit der Beteiligung zusammenh$ngt (Knob-
be-Keuk, StuW 1981, 97 [99]). Auch § 15 Abs. 1 Nr. 2 unterscheidet im Rahmen
der zweistufigen Gewinnermittlung zwischen dem Anteil des Gesellschafters am
StBilGewinn der Gesellschaft sowie den im Sonderbetriebsverm&gen zu erfas-
senden Verg#tungen des Gesellschafters. Damit kommt auch der Begr. des Ge-
setzesentwurfs der BReg. keine ausschlaggebende Bedeutung zu, da diese bei
der Auslegung nur Ber#cksichtigung finden kann, wenn sie im Gesetz selbst
einen hinreichend bestimmten Ausdruck gefunden hat (so schon BFH v.
14.5.1991 VIII R 31/88, BStBl. II 1992, 167 zur Frage der Einbeziehung des
Sonderbetriebsverm&gens in das Kapitalkonto nach Abs. 1 – s. dazu auch
Anm. 82 ff. –, best$tigt durch BFH v. 13.10.1998 VIII R 87/97, BStBl. II 1999,
163, 166). Ausschlaggebend ist auch hier wieder die sich in § 15a aus dem Rege-
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lungszweck ergebende Trennung der Verm&gensbereiche. Ein negatives Kapital-
konto iSd. Abs. 1 signalisiert eine Haftung des Kommanditisten mit zuk#nftigen
Gewinnanteilen. In dem Umfang, in dem sich diese Haftung realisiert, in dem
also zuk#nftige Gewinnanteile zur Wiederauff#llung des Kapitalkontos verwen-
det werden und dem Kommanditisten nicht zur Gewinnentnahme zur Verf#-
gung stehen, sieht Abs. 2 ihre Verrechnung mit fr#heren Verlusten vor. Soll er-
neut tats$chliche wirtschaftliche Belastung und stl. Wirksamkeit der Verluste
Hand in Hand gehen, wird dies nur erreicht, wenn unter Gewinn aus der Beteili-
gung iSd. Abs. 2 spiegelbildlich zum Anteil am Verlust iSd. Abs. 1 Satz 1 ledig-
lich der Anteil am Gewinn der KG verstanden wird. Denn nur der Anteil am
Gewinn der KG wird vom Kommanditisten zur Begleichung seines negativen
Kapitalkontos verwendet. Da der Kommanditist mit Gewinnen aus seinem Son-
derbetriebsverm&gensbereich nicht f#r fr#here Verluste haftet, m#ssen diese bei
der Verlustverrechnung nach Abs. 2 außer Ansatz bleiben.

L#demann, Verluste bei beschr$nkter Haftung, 1998, 147; Lishaut, FR 1994, 273
(280); M#cke, DStZ 1994, 211; F!rg, FR 1994, 181; Gr!gler, DStR 1994, 679; Knob-
be-Keuk, StbJb 1993/94, 165 (177); Schmidt/Wacker XXIII. § 15a Rn. 104.

2. Ver#ußerungsgewinne

a) Der Ver#ußerungsgewinn als „Gewinn aus der Beteiligung“
Abs. 2 sieht eine Verrechnung nur mit Gewinnen aus der Beteiligung vor, also
im oben ausgef#hrten Begriffsverst$ndnis (s. Anm. 133 f.) mit Gewinnen aus
dem Gesellschaftsverm&gen der PersGes. einschließlich etwaiger Erg$nzungsbi-
lanzen. Ein solcher Gewinn aus dem Gesellschaftsverm&gen wird jedoch auch
realisiert, wenn der Kommanditist seinen Anteil an der PersGes. ver$ußert. Es
kommt dann zur Aufdeckung und Besteuerung der anteiligen stillen Reserven in
den WG des Gesellschaftsverm&gens. Mit der Ver$ußerung wird also insoweit
ein Gewinn aus der Beteiligung an der KG erzielt, der mit verrechenbaren Ver-
lusten der Vorjahre zu saldieren ist (BFH v. 26.1.1995 IV R 23/93, BStBl. II,
467).

b) Der Wegfall des negativen Kapitalkontos als Bestandteil des Ver#uße-
rungsgewinns

F#r die stl. Folgen des Wegfalls eines negativen Kapitalkontos kommt es nicht
darauf an, ob dieses aus ausgleich- und abziehbaren oder nur verrechenbaren
Verlusten besteht: Jedes mal entsteht ein Ver$ußerungsgewinn in H&he des ne-
gativen Kapitalkontos.
Negatives Kapitalkonto aus ausgleich- und abziehbaren Verlusten: Verlu-
ste, die zu einem negativen Kapitalkonto des Kommanditisten f#hren, k&nnen
nur dann ausgleich- und abziehbar gewesen sein, wenn im Verlustentstehungs-
jahr die Voraussetzungen f#r einen erweiterten Verlustausgleich nach Abs. 1
S$tze 2 und 3 vorlagen. %bernimmt der Erwerber das negative Kapitalkonto des
ausscheidenden Kommanditisten, entsteht bei diesem ein Ver$ußerungsgewinn
iSv. § 16 Abs. 1 Nr. 2 in H&he des negativen Kapitalkontos, soweit es aus aus-
gleich- und abziehbaren Verlustanteilen besteht, da sich diese Verlustanteile
beim Ver$ußerer bereits stl. ausgewirkt haben (vgl. auch § 52 Abs. 33 Satz 3).
Wird zus$tzlich ein Entgelt gezahlt, weil die stillen Reserven in der Gesellschaft
h&her sind als das negative Kapitalkonto, besteht der Ver$ußerungsgewinn in
der Differenz zwischen dem negativen Kapitalkonto, soweit es aus ausgleich-
und abziehbaren Verlusten besteht, und dem zus$tzlichen Entgelt (vgl.
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Schmidt/Wacker XXIII. § 15a Rn. 215 und BFH v. 28.7.1994 IV R 53/91,
BStBl. II 1995, 112 mwN). W#rde der Kommanditist in der Gesellschaft ver-
bleiben, w$re er verpflichtet, zuk#nftige Gewinne aus der Beteiligung zur Auf-
f#llung des negativen Kapitalkontos zu verwenden. Gleichzeitig m#ßte er diese
Gewinne versteuern, da ja gerade keine verrechenbaren Verluste vorliegen. Die
Befreiung von dieser Verlustausgleichsverpflichtung stellt dementsprechend eine
zu besteuernde Verm&gensmehrung und damit einen Teil des Ver$ußerungsge-
winns iSv. § 16 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 dar. Dieser Ver$ußerungsgewinn ist nach
§§ 16, 34 beg#nstigt (BFH v. 28.7.1994 IV R 53/91, BStBl. II 1995, 112).

In H&he des Ver$ußerungspreises hat der (die) Erwerber AK f#r die anteiligen stillen
Reserven und einen Anteil am Gesch$ftswert. Diese sind in einer Erg$nzungsbilanz zu
aktivieren (vgl. BFH v. 21.4.1994 IV R 70/92, BStBl. II, 745; Gschwendtner, DStR
1995, 914 [917]; aA Knobbe-Keuk, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, 9. Aufl.
1993, 505: keine AK sondern aktiver Ausgleichsposten zur Neutralisierung k#nftiger
Gewinnanteile). Soweit der Anteil des ausscheidenden Gesellschafters allen #brigen
Gesellschaftern anw$chst, sind diese AK in der StBil. der KG zu aktivieren; vgl.
Schmidt/Wacker § 15a Rn. 218. § 52 Abs. 33 Satz 4 ist auf diese Fallgestaltungen nicht
anwendbar, BFH v. 21.4.1994 IV R 70/92, BStBl. II, 745 (748), EStR 138d VI 3, da die
Bilanzierung erworbener stiller Reserven nicht davon abh$ngen kann, ob das Kapital-
konto des Ver$ußerers positiv oder negativ war und daher der Preis nur in einem Bar-
entgelt oder auch aus einem Verzicht auf k#nftige Gewinnanteile besteht.

Negatives Kapitalkonto aus nur verrechenbaren Verlusten: Auch bei einem
aufgrund nur verrechenbarer Verluste negativen Kapitalkonto hat der BFH im-
mer an einer Nachversteuerung bei Wegfall des negativen Kapitalkontos festge-
halten (BFH v. 10.11.1980 GrS 1/79, BStBl. II 1981, 164 und v. 26.1.1995 IV R
32/93, BFH/NV 1995, 872). Nach seiner Auffassung geht die Belastung eines
Kommanditanteils mit einem durch Zurechnung von Verlusten negativ gewor-
denen Kapitalkonto, die in der Verlusthaftung mit zuk#nftigen Gewinnen be-
steht, als Eigenschaft der Beteiligung auf den Erwerber #ber, was bei diesem
(ggf. unter Aktivierung eines Ausgleichspostens) zu AK und beim Ver$ußerer
als notwendige Folge zu einem entsprechendem Ver$ußerungsgewinn f#hrt.
Haftet der Kommanditist f#r Schulden der KG aus B#rgschaft oder nach
§§ 171, 172 HGB, entsteht insoweit kein Gewinn bei Betriebsver$ußerung oder
-aufgabe, als die B#rgschaft bestehen bleibt und der Kommanditist mit einer In-
anspruchnahme ohne realisierbare R#ckgriffsm&glichkeit ernsthaft rechnen
muß. Der Kommanditist steht insoweit einem ausgeschiedenen pers&nlich haf-
tenden Gesellschafter gleich, der im Innenverh$ltnis Freistellung verlangen
kann, aber nach außen weiter haftet (BFH v. 12.7.1990 IV R 37/89, BStBl. II
1991, 64; FinVerw DStR 1995, 1577; BB 1996, 1982). Dies gilt auch dann, wenn
der Kommanditist zahlungsunf$hig ist (BFH v. 9.2.1993 VIII R 29/91, BStBl. II,
747). Wird er tats$chlich nicht in Anspruch genommen oder mit einem geringe-
ren oder h&heren Betrag oder ist ein R#ckgriff gegen die KG erfolgreich, $ndert
sich der Ver$ußerungsgewinn r#ckwirkend (BFH v. 1.8.1996 VIII R 36/95,
BFH/NV 1997, 216). Verfahrensrechtlich ist dies nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
AO zu ber#cksichtigen (BFH v. 19.7.1993 GrS 1/92, BStBl. II, 894; FinVerw
DStR 1995, 1577).
Die Annahme eines Ver$ußerungsgewinns iSv. § 16 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 ist in
diesem Fall insoweit nicht selbstverst$ndlich, als die bloß verrechenbaren Verlu-
ste bis zum Ausscheiden des Kommanditisten f#r diesen gerade keine stl. zu be-
r#cksichtigende Verm&gensminderung darstellen, so daß sich die Frage stellt,
warum dann die Befreiung von dieser Verpflichtung eine zu besteuernde Ver-
m&gensmehrung darstellen soll (Ablehnend deshalb v. Beckerath in K/S/M,
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§ 15a, Rn. B 332). Dies h$tte zur Konsequenz, daß auch keine AK f#r den Er-
werber vorl$gen, womit die verrechenbaren Verluste f#r den Erwerber verloren
gingen, obwohl er das negative Kapitalkonto in der Gesellschaftsbilanz fortf#hrt
und insoweit in die Verlusthaftung eintritt, da Abs. 2 f#r die Verlustverrechnung
die Identit$t des Beteiligten voraussetzt. Dieses Ergebnis erscheint unbillig, da
damit Verluste, die tats$chlich in der Gesellschaft angefallen sind, stl. wegen des
Beteiligtenwechsels nie zum Tragen k$men. Dar#ber hinaus wird die %bernah-
me des negativen Kapitalkontos durch den Erwerber auf das Entgelt angerech-
net, da f#r ihn ein Kommanditanteil, bei dem er zuk#nftige Gewinne zwar ver-
steuern muß, aber nicht entnehmen kann, weniger wert ist. Da der
ausscheidende Gesellschafter damit die Verluste wirtschaftlich tr$gt, m#ssen sich
die bisher bloß verrechenbaren Verluste nun auch stl. auswirken, in dem sie nach
Abs. 2 zur Verrechnung mit dem – unter Einbeziehung des negativen Kapital-
kontos ermittelten – Ver$ußerungsgewinn herangezogen werden.
Umfang der Verrechnung bei Teilver#ußerung: Auch bei der Teilver$uße-
rung steht der Gewinn aus der Anteilsver$ußerung zur Verlustverrechnung un-
eingeschr$nkt zur Verf#gung, obwohl dem Ver$ußerer eine Beteiligung zur zu-
k#nftigen Verlustverrechnung verbleibt und er das #berschießende Entgelt nicht
dem Gesellschaftsverm&gen zuf#hren muß. Eine endg#ltige wirtschaftliche Ver-
lusttragung ist hier daher – anders als bei der vollst$ndigen Anteilsver$ußerung
– nicht gegeben. Die Verrechenbarkeit ergibt sich jedoch aus dem Wortlaut des
Abs. 2, der eine Verrechnung mit „Gewinnen aus seiner Beteiligung“ uneinge-
schr$nkt vorsieht.

Soweit die verrechenbaren Verluste durch den (Teil-)Ver$ußerungsgewinn nicht ver-
braucht sind, k&nnen sie mit zuk#nftigen Gewinnanteilen verrechnet werden (s.
Anm. 143). Die Teilver$ußerung stellt keine Einlagenminderung iSv. Abs. 3 dar (s.
Anm. 149).

Anschaffungskosten des eintretenden Gesellschafters: Die Verrechnung
mit Ver$ußerungsgewinnen im Rahmen des Abs. 2 f#hrt nicht zu einer stl. Dop-
pelber#cksichtigung der Verluste. Beim Ver$ußerer handelt es sich um die erst-
und einmalige Auswirkung von Verlusten, die in der Gesellschaft entstanden
sind und sich bis zur Ver$ußerung wegen Abs. 1 noch nicht steuermindernd aus-
gewirkt haben. Beim Erwerber wirken sich dagegen nicht die Verluste des aus-
scheidenden Gesellschafters aus, sondern seine in H&he der stillen Reserven
entstandenen AK (vgl. Schmidt/Wacker XXIII. § 15a Rn. 225).
Durch Einlagen teilweise wieder ausgeglichenes negatives Kapitalkonto:
Ein besonderes Problem ergibt sich, wenn der Kommanditist im Anschluß an
Verlustjahre Einlagen geleistet hat und das negative Kapitalkonto deshalb im
Zeitpunkt der Ver$ußerung des Anteils kleiner ist als die verrechenbaren Verlu-
ste.

W#rde der Kommanditist nicht ver$ußern, sondern fortf#hren, w#rde ihn dies nicht
ber#hren, da die verrechenbaren Verluste nach Abs. 4 gesondert festgestellt werden
und ihm daher Abs. 2 f#r zuk#nftige Gewinne nicht verloren geht. Anders der Erwer-
ber: da er nicht der identische Beteiligte ist, helfen ihm Abs. 2 und 4 nicht weiter. Ihm
n#tzen nur seine erh&hten AK und Ausgleichsposten in der Erg$nzungsbilanz, die je-
doch nach dem bisher Gesagten von der H&he des negativen Kapitalkontos und nicht
von der H&he der verrechenbaren Verluste abh$ngen.

Zum einen verringert sich dadurch der Ver$ußerungsgewinn. Da der Erwerber
nur in H&he des negativen Kapitalkontos in die Verlusthaftung des Ver$ußerers
eintritt, liegen – neben einem zus$tzlich gezahlten Entgelt – nur insoweit ein
Gewinn des Ver$ußerers und AK des Erwerbers vor. Zum anderen bestehen
jetzt allerdings verrechenbare Verluste #ber den Betrag des negativen Kapital-
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kontos hinaus, da Abs. 3 den Fall der nachtr$glichen Einlage nicht erfaßt (s. dazu
Anm. 146). Diese sind allenfalls mit einem zus$tzlich gezahlten Entgelt verre-
chenbar (vgl. FG K&ln v. 22.8.1995, EFG 1995, 1054, rkr.). Sind die verrechen-
baren Verluste h&her als der insgesamt erzielte Ver$ußerungsgewinn, gehen sie
dem Ver$ußerer im Rahmen des § 15a verloren, obwohl er sie durch die nach-
tr$gliche Einlage wirtschaftlich bereits getragen hat. Da die Einlage in solchen
F$llen f#r den Kommanditisten zu einem endg#ltigen Verm&gensaufwand f#hrt,
ist sie im Rahmen des § 16 Abs. 1 Nr. 2 als ausgleichsf$higer Ver$ußerungsver-
lust zu behandeln (f#r den vergleichbaren Fall des stfreien Ausgleichs des negati-
ven Kapitalkontos aufgrund eines Sanierungsgewinns nach § 3 Nr. 66 aF s.
BFH v. 16.5.2002 IV R 58/00, BStBl. II, 748; v. Beckerath in K/S/M, § 15a
Rn. B 335 und Schmidt/Wacker XXIII. § 15a Rn. 243). Das gilt jedoch nur, so-
weit nicht nach der j#ngsten Rspr. des BFH zur nachtr$glichen Einlage (BFH v.
14.10.2003 VIII R 32/01, BStBl. II 2004, 359) ein Korrekturposten gebildet und
bereits verrechnet worden ist.
Geringere stille Reserven als "bernommenes negatives Kapitalkonto: Sind
die stillen Reserven nachweislich geringer als das #bernommene negative Kapi-
talkonto, liegt ein Erwerb zu einem #berh&hten Preis vor. Der Erwerber hat in
diesem Fall AK in H&he der #bernommenen stillen Reserven zu aktivieren
(BFH v. 21.4.1994 IV R 70/92, BStBl. II, 745 [748]). Wendet man § 52 Abs. 33
Satz 4 zutreffend nicht auf die entgeltliche Ver$ußerung eines Mitunternehmer-
anteils an, hat der Erwerber in H&he des nicht durch anteilige stillen Reserven
gedeckten negativen Kapitalkontos einen Ausgleichsposten zu aktivieren, der
mit k#nftigen auf den Kommanditanteil entfallenden Gewinnen verrechenbar
ist (BFH v. 21.4.1994 IV R 70/92, BStBl. II, 745 [748], v. 14.6.1994 VIII R 37/
93, BStBl. II 1995, 246; v. 19.2.1998 IV R 59/96, BStBl. II 1999, 266; zustim-
mend Schmidt/Wacker XXIII. § 15a Rn. 222; kritisch Hoffmann, DStR 1994,
1762). Die Annahme eines Erwerbsverlusts ist bei der Hinzurechnung eines ne-
gativen Kapitalkontos zum Kaufpreis ausgeschlossen, da der Erwerber durch
die %bernahme des negativen Kapitalkontos nichts aus seinem Verm&gen aufge-
wendet hat, sondern lediglich zugestimmt hat, daß zuk#nftige auf ihn entfal-
lende Gewinnanteile zum Ausgleich des negativen Kapitalkontos verwendet
werden. § 52 Abs. 33 Satz 4 mit der Folge eines Erwerbsverlusts greift aber ein,
wenn ein Gesellschafter ohne %bernahme seines Kapitalkontos ausscheidet
oder die Gesellschaft liquidiert wird, da dann feststeht, daß die #brigen bisheri-
gen Gesellschafter den Verlust endg#ltig tragen; BFH v. 14.6.1994 VIII R
37/93, BStBl. II 1995, 246.

c) Unentgeltliche $bertragung des Kommanditanteils mit negativem
Kapitalkonto

Eine unentgeltliche %bertragung der Beteiligung von Todes wegen und unter
Lebenden f#hrt wegen des Buchwertprivilegs nach § 6 Abs. 3 grds. nicht zu ei-
nem Gewinn. Zur Frage, ob bestehende verrechenbare Verluste vom %bertra-
gungsempf$nger verwertet werden k&nnen s. Anm. 143. Im Fall einer Schen-
kung erzielt der %bertragende jedoch dann einen Gewinn, wenn ein negatives
Kapitalkonto besteht, das nicht von stillen Reserven gedeckt ist.
Ausreichende stille Reserven: In diesem Fall entstehen beim %bertragenden
kein Gewinn und f#r den Erwerber keine AK (vgl. J!st, DB 1988, 825; Bitz in
L/B/P, § 15a, Rn. 54; Schmidt/Wacker XXIII. § 15a Rn. 230; aA S!ffing, BB
1982, 630 f.). Da der Anteil wegen der ausreichenden stillen Reserven einen po-
sitiven Wert verk&rpert, erh$lt der Erwerber aus dem Verm&gen des bisherigen
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Gesellschafters eine unentgeltliche Zuwendung (vgl. § 516 Abs. 1 BGB). Eine
Gewinnrealisierung auf seiten des Schenkers findet nicht statt, da der Befreiung
von der Verlusthaftung in H&he des negativen Kapitalkontos eine diese #berwie-
gende %bertragung stiller Reserven gegen#bersteht, die sich bei einer entgelt-
lichen %bertragung in einem entsprechenden Entgelt niedergeschlagen h$tte.
Der Beschenkte f#hrt nach § 6 Abs. 3 die Buchwerte des Schenkers fort. Dies
gilt wiederum uneingeschr$nkt bei dem unentgeltlichen %bergang eines Kom-
manditanteils mit negativem Kapitalkonto aufgrund ausgleich- und abziehbarer
Verluste. Zur %bertragbarkeit der Verlustverrechnung nach Abs. 2 s. Anm. 143.
Nicht ausreichende stille Reserven: Anders dagegen, wenn das negative Ka-
pitalkonto h&her ist als die anteiligen stillen Reserven. Hier ist der Bereicherte
bei diesem Vorgang der vorgebliche Schenker. Von einer unentgeltlichen Zu-
wendung aus dem Verm&gen des bisherigen Gesellschafters an den Erwerber
kann deshalb allenfalls in H&he der #bergehenden stillen Reserven die Rede
sein, wenn die Beteiligten erkennbar von einer Unentgeltlichkeit ausgehen. An-
sonsten liegt ein entgeltlicher Vorgang vor, da das zugewendete WG einen nega-
tiven Wert verk&rpert. Dieser ist nicht anders als jede andere entgeltliche %ber-
tragung zu beurteilen. Es entsteht f#r den ver$ußernden Kommanditisten ein
Ver$ußerungsgewinn iHd. negativen Kapitalkontos (abz#glich der #bertragen-
den stillen Reserven) unabh$ngig davon, aufgrund welcher Verluste (ausgleich-
und abziehbare oder bloß verrechenbare) das negative Kapitalkonto entstanden
ist. Der Erwerber hat einen Merkposten außerhalb der Bilanz zu f#hren, der bei
anfallenden Gewinnen erfolgswirksam aufzul&sen ist (Anm. 138; Schmidt/
Wacker XXIII. § 15a Rn. 232, Bitz in L/B/P, § 15a Rn. 57, BFH v. 21.4.1994
IV R 70/92, BStBl. II, 745; v. 14.6.1994 VIII R 37/93, BStBl. II 1995, 246).

Will der bisherige Gesellschafter den Anteil trotz nicht ausreichender stiller Reserven
im Ganzen verschenken, muß er zumindest die Differenz zwischen negativem Kapital-
konto und stillen Reserven im Wege einer vorab erfolgenden Einlage in entsprechen-
der H&he ausgleichen.

d) Liquidation, Aufl%sung oder Beendigung der Gesellschaft
Die Liquidation, Aufl&sung und Vollbeendigung einer KG kann im Rahmen des
§ 16 eine beg#nstigte Betriebsaufgabe oder eine Betriebseinstellung iVm. der all-
m$hlichen Abwicklung des Gewerbetriebs sein (zur Abgrenzung s. § 16
Anm. 432; Schmidt/Wacker XXIII. § 16 Rn. 184). Daneben kann der Gewer-
bebetrieb einer KG beendet werden, ohne daß die KG gesellschaftsrechtlich
aufgel&st und abgewickelt wird. Bei einem verbleibenden negativen Kapital-
konto f#hrt dessen Wegfall in dieser H&he zu einem stpfl. Gewinn des Kom-
manditisten.
Tarifbeg"nstigter Gewinn des Kommanditisten: Dieser Gewinn ist nach
dem eindeutigen Wortlaut des § 52 Abs. 33 S$tze 3 und 4 auch dann nach den
§§ 16, 34 beg#nstigt, wenn keine Betriebsver$ußerung oder -aufgabe, sondern
eine allm$hliche Abwicklung vorliegt (BFH v. 11.8.1994 IV R 124/92, BStBl. II
1995, 253). Ein solche Privilegierung des aus dem Wegfall des negativen Kapital-
kontos entstehenden Gewinns gegen#ber den aus der Abwicklung im #brigen
entstehenden laufenden Gewinnen ist sachlich nicht gerechtfertigt (Schmidt/
Wacker XXIII. § 15a Rn. 241). Bei dem aufgrund des Wegfalls des negativen
Kapitalkontos und der Aufdeckung der stillen Reserven erzielten Gewinn des
Kommanditisten handelt es sich um „Gewinne aus der Beteiligung“ (BFH v.
30.3.1999 VIII R 86/96, BFH/NV 2000, 16), so daß diese um etwaige verre-
chenbare Verluste iSv. Abs. 2 und Abs. 3 Satz 4 zu mindern sind (BFH v.
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9.5.1996 IV R 75/93, BStBl. II 1996, 474 zu 3 aE). Ein Gewinn entsteht nicht,
soweit der Kommanditist von vornherein aus der Inanspruchnahme aus einer
von ihm #bernommenen B#rgschaft rechnen muß (BFH v. 12.7.1990 IV R 37/
89, BStBl. II 1991, 64). Mangels Wegfalls des negativen Kapitalkontos entsteht
trotz Betriebsaufgabe ebenfalls kein Gewinn bei einer gewerblich gepr$gten
PersGes. aufgrund Preisgabe eines der Tatbestandsmerkmale des § 15 Abs. 3
Nr. 2, wenn auf diese danach gem. § 21 Abs. 1 Satz 2 weiterhin § 15a sinngem$ß
anzuwenden ist.
Verlust der anderen Gesellschafter: In H&he des wegfallenden negativen Ka-
pitalkontos entsteht ein Verlust, der anteilig den pers&nlich haftenden Gesell-
schaftern und den Kommanditisten mit positiven Kapitalkonten zuzurechnen
ist (BFH v. 10.11.1980 GrS 1/79, BStBl. II 81, 164; v. 10.12.1991 VIII R 17/87,
BStBl. 1992, 650; Kudrass, BB 86, 367), da diese die Verluste endg#ltig tragen.
$berschießende verrechenbare Verluste: War das negative Kapitalkonto
niedriger als der verbleibende verrechenbare Verlust (zB weil der Kommanditist
nach Verlustentstehung weitere Einlagen geleistet hat), entsteht bis zur H&he
der #berschießenden verrechenbaren Verluste bzw. der weiteren Einlagen ein
nachtr$glich ausgleich- und abziehbarer Verlust des Kommanditisten, weil dieser
und nicht die #brigen Gesellschafter insoweit den Verlust der Gesellschaft tat-
s$chlich tr$gt (BFH v. 14.12.1995 IV R 106/94, BStBl. II 1996, 226).
Zeitpunkt: Das Kapitalkonto f$llt – mit der Konsequenz des Eintritts der daran
gekn#pften Folgen – zu dem Zeitpunkt weg, zu dem feststeht, daß ein Ausgleich
des negativen Kapitalkontos mit zuk#nftigen Gewinnanteilen nicht mehr in Be-
tracht kommt (BFH v. 10.11.1980 GrS 1/79, BStBl. II 1981, 164; v. 11.8.1994
IV R 124/92, BStBl. II 1995, 253), sp$testens im Moment der Betriebsver$uße-
rung oder -aufgabe. Ob und in welcher H&he ein Ausgleich des negativen Kapi-
talkontos nicht mehr in Betracht kommt, muß mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit feststehen, etwa aufgrund Betriebseinstellung bei fehlenden
stillen Reserven im Gesellschaftsverm&gen oder Ablehnung der Er&ffnung des
Insolvenzverfahrens mangels Masse (BFH v. 11.8.1994 IV R 124/92, BStBl. II
1995, 253). Maßgeblich sind die Verh$ltnisse am Bilanzstichtag (BFH v. 9.2.1993
VIII R 29/91, BStBl. II, 747) unter Ber#cksichtigung werterhellender Umst$nde
bis zur Aufstellung der Bilanz (BFH v. 26.9.1996 IV R 105/94, BStBl. II 1997,
277). Die Feststellungslast tr$gt das FA (FG M#nster v. 17.5.1988, EFG 1988,
635, rkr.) Die Er&ffnung des Insolvenzverfahrens gen#gt dazu nicht, sofern im
Rahmen des Verfahrens noch Gewinne aus der Ver$ußerung der Masse oder
Aussicht auf Sanierung mit Unternehmensfortf#hrung besteht (BFH v.
26.1.1995 IV 54/93, BStBl. II, 473).

e) Ausscheiden des Kommanditisten (§ 52 Abs. 33 S#tze 3 und 4)
§ 52 Abs. 33 Satz 3 ordnet f#r das Ausscheiden eines Kommanditisten oder ei-
nes anderen Mitunternehmers, dessen Haftung der eines Kommanditisten ver-
gleichbar ist, bzw. f#r die Aufl&sung der Gesellschaft an, daß im Falle eines ne-
gativen Kapitalkontos in der StBil. der Gesellschaft auf Grund von ausgleich-
oder abziehbaren Verlusten der Betrag, den der Mitunternehmer nicht ausglei-
chen muß, als Ver$ußerungsgewinn iSd. § 16 gilt. Satz 4 erg$nzt diese Regelung
dahingehend, daß die nach Satz 3 als Gewinn zuzurechnenden Betr$ge bei den
anderen Mitunternehmern unter Ber#cksichtigung der f#r die Zurechnung von
Verlusten geltenden Grunds$tze als Verlustanteile anzusetzen sind. Mit dem Be-
trag, den der Mitunternehmer nicht ausgleichen muß, bezieht sich Satz 3 auf die
Regelung des § 167 Abs. 3 HGB. Danach braucht der Kommanditist bei seinem
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Ausscheiden aus der Gesellschaft Verluste, die den Betrag seiner Pflichteinlage
#bersteigen, nicht auszugleichen.
Aufl%sung stiller Reserven: Werden aus Anlaß des Ausscheidens des Kom-
manditisten anteilige stille Reserven oder in Folge der Aufl&sung der Gesell-
schaft die stillen Reserven insgesamt aufgel&st, so wird zun$chst der das Kapital-
konto und die ausstehende Einlage #bersteigende Verlust des Kommanditisten
entsprechend gemindert und unter Umst$nden sogar beseitigt. In diesem Fall
beruht die Befreiung von der Ausgleichspflicht nicht auf § 167 Abs. 3 HGB,
sondern auf der Aufl&sung der stillen Reserven. Insoweit entsteht bei dem
Kommanditisten ein Ver$ußerungsgewinn nach den allg. Regeln; die %bergangs-
vorschrift des Satz 4 ist dann von vornherein nicht anwendbar.
Ver#ußerungsgewinn iSd. § 16: § 52 Abs. 33 Satz 3 bestimmt, daß der Betrag,
den der Mitunternehmer nicht ausgleichen muß, als Ver$ußerungsgewinn iSd.
§ 16 gilt. Damit ist zum einen angeordnet, daß der Wegfall des negativen Kapi-
talkontos #berhaupt zu einem Ver$ußerungsgewinn des ausscheidenden Kom-
manditisten f#hrt; zum anderen gelten f#r ihn die Freibetragsregelungen des
§ 16 Abs. 4 und nach § 34 ein erm$ßigter StSatz. Braucht der Gesellschafter
beim Ausscheiden aus der Gesellschaft oder bei ihrer Aufl&sung nicht nur das
negative Kapitalkonto nicht auszugleichen, sondern wird ihm dar#ber hinaus
ein Auseinandersetzungsguthaben gezahlt, so erh&ht dieses den Ver$ußerungs-
gewinn iSd. § 16.
Verlustverteilung: Satz 4 gilt im Falle des Ausscheidens des Kommanditisten
f#r alle verbleibenden Gesellschafter, soweit sie als Mitunternehmer anzusehen
sind, ohne R#cksicht auf den Stand ihres Kapitalkontos. F#r den Ansatz der
Verlustanteile sind die f#r die Zurechnung von Verlusten geltenden Grunds$tze
zu ber#cksichtigen. Damit wird auf die gesellschaftsvertragliche oder auf die ge-
setzliche Verlustverteilungsregelung verwiesen, die hinsichtlich der verbleiben-
den Gesellschafter anzuwenden ist.

3. Identit#t des Anteils und des Beteiligten („seiner“ Beteiligung)

a) Identit#t des Anteils
Steuerrechtliche Identit#t: Eine Verlustverrechnung nach Abs. 2 ist nur zul$s-
sig mit Gewinnen des Kommanditisten aus „seiner“ Beteiligung. Entscheidend
ist dabei nicht die zivilrechtliche Identit$t des Anteils an einer KG, sondern die
estl. Identit$t des Mitunternehmeranteils. § 15a normiert eine auf die Einkunfts-
quelle bezogene Verlustausgleichsbeschr$nkung: Verluste d#rfen nicht mit Ge-
winnen bzw. %bersch#ssen aus anderen Einkunftsquellen verrechnet werden.
Eine Aussage #ber die Identit$t der Einkunftsquelle kann jedoch nur das StR,
nicht das Zivilrecht treffen.
Entscheidend ist also, ob sp$ter angefallene Gewinne, mit denen der Stpfl. fr#-
here Verluste verrechnen will, noch aus derselben Einkunftsquelle stammen.
Damit ist von vornherein die Verrechnung von Verlusten mit Gewinnanteilen
des Stpfl. aus der Beteiligung an einer anderen KG ausgeschlossen. Dieselbe
Einkunftsquelle liegt wohl auch dann nicht vor, wenn eine KG – ohne sich ge-
sellschaftsrechtlich aufzul&sen – ihr Bet$tigungsfeld wechselt, da zwar die zivil-
rechtliche H#lle dieselbe geblieben ist, mit der neuen Bet$tigung jedoch eine
neue Einkunftsquelle begr#ndet worden ist. Dies muß zumindest f#r den Fall
gelten, daß der Gesellschaftszweck vollst$ndig wechselt.
Wechsel der Rechtsstellung des Gesellschafters: Dagegen betrifft die form-
wechselnde Umwandlung einer KG etwa in eine OHG oder in eine GbR den
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genau entgegengesetzten Fall: Die $ußere (zivirechtliche) H#lle wird zwar ge-
wechselt, die Einkunftsquelle bleibt jedoch dieselbe, die Verrechnung ist also
m&glich (Schmidt/Wacker XXIII. § 15a Rn. 107). Der Wechsel der Gesell-
schafterstellung von der eines beschr$nkt haftenden Gesellschafters in die eines
unbeschr$nkt haftenden Gesellschafters (bei Formwechsel wie bei bloßer Um-
wandlung der Rechtsstellung des einzelnen Gesellschafters) f#hrt nicht dazu,
daß aus den bisher bloß verrechenbaren Verlusten nun ausgleich- und abziehba-
re werden, da Abs. 3 den Fall der Haftungserweiterung nicht erfaßt (vgl. EStR
138d; Biergans, DStR 1981, 3; aA Kempf/Hillringhaus, DB 1996, 12). Auf die
dem dann dem pers&nlich haftenden Gesellschafter zuzurechnenden Verlust-
anteile ist § 15a nicht mehr anwendbar. Dies gilt bei Umwandlung w$hrend des
Wj. f#r das gesamte Wj. (EStR 138d).
Einbringung in eine Personengesellschaft: Nicht anders ist die Einbringung
eines Kommanditanteils gem. § 24 UmwStG zu Buchwerten in eine andere
PersGes. zu beurteilen mit der Folge, daß damit eine doppelst&ckige PersGes.
entsteht: Die Beteiligung des urspr#nglich direkt beteiligten Gesellschafters
wechselt zwar in eine mittelbare Beteiligung, die jedoch wirtschaftlich denselben
Gehalt hat. Die Einkunftsquelle bleibt auch hier dieselbe. Entsprechend bleibt
das Recht des Einbringenden zur Verlustverrechnung nach Abs. 2 in der Weise
erhalten, daß der Einbringende seinen Gewinnanteil bei der Obergesellschaft in-
soweit mindern kann als dieser aus dem Gewinnanteil der Obergesellschaft bei
der Untergesellschaft herr#hrt.

Mittelbare Anteilsidentit$t, v. Beckerath in K/S/M, § 15a Rn. B 497; Autenrieth, FS
Haas, 1996, 7, 14; Helmreich, Verluste bei beschr$nkter Haftung und § 15a EStG,
1998; 281.

Verschmelzung: Werden PersGes. verschmolzen, bleibt das Recht zur Verlust-
verrechnung bei der aufnehmenden KG ohnehin unber#hrt. F#r die Gesell-
schafter der aufnehmenden Gesellschaft $ndert sich nicht die Identit$t des An-
teils. Auch ein bei den Kommanditisten der untergehenden KG bestehendes
Recht zur Verlustverrechnung bleibt jedoch bei diesen in ihrer Eigenschaft als
Neugesellschafter der aufnehmenden PersGes. erhalten. F#r diese kommt es wie
bei der formwechselnden Umwandlung einer KG in eine OHG oder in eine
GbR lediglich zu einem Wechsel der $ußeren zivilrechtlichen H#lle. Die Ein-
kunftsquelle, aus der die verrechenbaren Verluste stammen, bleibt jedoch die
selbe, die Verrechnung muß daher m&glich sein.

Schmidt/Wacker XXIII. § 15a Rn. 238, $hnlich Kempf/Hillringhaus, DB 1996, 12;
R!dder/Schumacher, DB 1998, 99 [102]; aA Helmreich, aaO, 276; v. Beckerath in
K/S/M, § 15a Rn. B 489, der die verrechenbare Verluste nach Verschmelzung als aus-
gleichsf$hig behandeln will.

Realteilung/Umwandlung in ein Einzelunternehmen: Die Realteilung einer
KG f#hrt zu ihrer Beendigung. Es besteht im Anschluß keine Beteiligung mehr
an einer KG. Nach dem Wortlaut des § 15a Abs. 2 ist daher eine Verrechnung
fr#herer Verluste mit sp$teren Gewinnen aus dieser Beteiligung nicht mehr
denkbar (Helmreich, aaO, 289). Dagegen spricht, daß R 138d Abs. 1 Satz 1
EStR f#r den Fall der Umwandlung einer KG in ein Einzelunternehmen durch
Ausscheiden des pers&nlich haftenden Gesellschafters die Verrechnung von Ver-
lusten #ber den Wortlaut des § 15a Abs. 2 hinaus mit sp$teren Gewinnen aus
dem in neuer Rechtsform fortgef#hrten Unternehmen zul$ßt. Nichts anderes
muß dann f#r den Fall einer Realteilung gelten.

v. Beckerath in K/S/M, § 15a Rn. B 502; Schmidt/Wacker XXIII. § 15a Rn. 239,
107 mwN.
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b) Identit#t des Beteiligten
Ver#ußerung: Nach Abs. 2 sind die Gewinne zu mindern, die „dem Komman-
ditisten“ in sp$teren Wj. zuzurechnen sind. Letztlich sollen damit allein Verluste
des Mitunternehmers ber#cksichtigt werden, die er wirtschaftlich getragen hat.
Daraus folgt, daß es bei einer entgeltlichen %bertragung des Mitunternehmeran-
teils an der Identit$t des Beteiligten fehlt. Der ausscheidende Gesellschafter
kann die Verluste mit seinem Ver$ußerungsgewinn verrechnen, der Erwerber je-
doch nicht mit zuk#nftigen ihm zugerechneten Gewinnen, auch wenn er das ne-
gative Kapitalkonto fortf#hrt und insoweit gerade in die Verlusthaftung des aus-
scheidenden Gesellschafters eintritt. F#r ihn wirkt sich allerdings diese
%bernahme durch h&here AK auf die anteiligen WG aus, die in seiner Erg$n-
zungsbilanz zu erfassen und ggf. abzuschreiben sind.

Eine Ausnahme besteht nur bei Treuhandverh$ltnissen. Da dem Treugeber estrechtlich
die Verlust- und Gewinnanteile zugerechnet werden, er also der eigentlich an der KG
Beteiligte iSd. Abs. 2 ist, schadet ein Wechsel des Treuh$nders f#r diese Zurechnung
nicht.

Teilver#ußerung: Bei einer Teilver$ußerung ist dagegen die Identit$t des Betei-
ligten wie auch des Anteils gegeben, so daß ggf. fortbestehende verrechenbare
Verluste #ber den Zeitpunkt der Teilver$ußerung hinaus mit zuk#nftigen Ge-
winnanteilen verrechnet werden k&nnen (zum Umfang der Verrechnung mit
dem (Teil-)Ver$ußerungsgewinn s. Anm. 138; zur Frage der Einlageminderung
durch Teilver$ußerung s. Anm. 149).
Umwandlung in eine Kapitalgesellschaft/Einbringung eines Komman-
ditanteils: Ein entgeltlicher Beteiligungswechsel ist ebenfalls bei der Umwand-
lung einer KG in eine KapGes. (§ 25 iVm. §§ 20 ff. UmwStG) oder der Einbrin-
gung einer KG in eine KapGes. (§§ 20 ff. UmwStG) gegeben. Anders als bei der
Umwandlung in eine OHG oder KG wechselt nicht nur die zivilrechtliche
H#lle, sondern es $ndert sich auch die Beteiligung an der Einkunftsquelle. Den
Gewerbebetrieb betreibt nach der Umwandlung die KapGes., w$hrend der vor-
herige Mitunternehmer und Gewerbetreibende nun Eink#nfte aus Kapitalver-
m&gen nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 bezieht. Auch bei einer Einbringung/Umwand-
lung zu Buchwerten behandelt das UmwStR den Vorgang gem. § 20 Abs. 4
UmwStG als entgeltlich. In diesem Fall wird lediglich eine Aufdeckung der stil-
len Reserven vermieden, ihre Besteuerung jedoch #ber § 21 Abs. 1 UmwStG bei
einer sp$teren Ver$ußerung der Anteile an der KapGes. nachgeholt. Die M&g-
lichkeit der Verlustverrechnung nach § 15a Abs. 2 EStG geht damit nicht auf die
KapGes. #ber (vgl. Schmidt/Wacker XXIII. § 15a Rn. 236; Widmann/Mayer,
Rn. 7570.1). Es findet vielmehr eine Verlustverrechnung nach den oben geschil-
derten Grunds$tzen (s. Anm. 138) durch den ver$ußernden Gesellschafter mit
seinem Ver$ußerungsgewinn nach § 20 Abs. 4 UmwStG statt.
Bei einer Einbringung zu Buchwerten wird – mangels aufgedeckter stiller Reser-
ven – ein solcher Ver$ußerungsgewinn regelm$ßig nicht vorliegen, so daß dem
Kommanditisten ein verrechenbarer Verlust verbleibt. Da § 21 Abs. 1 UmwStG
f#r die Nachversteuerung dieser stillen Reserven den sp$teren Gewinn aus einer
Ver$ußerung der Anteile an der KapGes. als Ver$ußerungsgewinn iSd. § 16
EStG fingiert, fingiert er damit uE auch einen Ver$ußerungsgewinn aus der Be-
teiligung iSv. Abs. 2, so daß dann die Verrechnung ebenfalls nachgeholt werden
kann (aA Schmidt/Wacker XXIII. § 15a Rn. 236). Eine Einlagenerh&hung vor
Umwandlung zum Ausgleich eines negativen Kapitalkontos f#hrt zu ausgleichs-
f$higen Verlusten (138d IV EStR).
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Aufspaltung: Bei der Aufspaltung teilt die #bertragende KG unter Aufl&sung
ohne Abwicklung ihr gesamtes Verm&gen auf und #bertr$gt die Verm&gensteile
auf mindestens zwei andere Rechtstr$ger gegen Gew$hrung von Anteilen an
den #bernehmenden Rechtstr$gern an die Gesellschafter der #bertragenden
KG. Es handelt sich wie bei der Umwandlung in eine KapGes. bzw. Einbrin-
gung eines Kommanditanteils in eine KapGes. um einen entgeltlichen Vorgang.
Die verrechenbaren Verluste sind daher bei der #bertragenden Gesellschaft mit
einem %bertragungsgewinn zu verrechnen. Entsteht kein %bertragungsgewinn
oder verbleiben nach einer Verrechnung mit einem %bertragungsgewinn noch
weitere verrechenbare Verluste, so k&nnen diese nach R 138d Abs. 4 EStR als
ausgleichsf$hig behandelt werden, wenn nachtr$glich Einlagen erbracht worden
sind, die noch nicht durch Verluste verbraucht wurden (Anm. 138). Es kann da-
her im Einzelfall empfehlenswert sein, vor der Aufspaltung noch Einlagen zu er-
bringen. Liegt dieser Fall nicht vor, gehen die verrechenbaren Verluste gegebe-
nenfalls endg#ltig unter.
Abspaltung: Bei der Abspaltung bleibt die #bertragende KG bestehen und
#bertr$gt nur einen Teil ihres Verm&gens auf einen oder mehrere Rechtstr$ger
gegen Gew$hrung von Anteilen an dem #bernehmenden Rechtstr$ger auf die
Gesellschafter der #bertragenden KG. Dementsprechend kann der Kommandi-
tist der #bertragenden KG verrechenbare Verluste auch nach der Abspaltung
iRd. verbleibenden, nicht der abgespaltenen Gesellschaft geltend machen (v.
Beckerath in K/S/M, § 15a Rn. B 491, Helmreich, Verluste bei beschr$nkter
Haftung und § 15a EStG, 278). Ggf. liegt in dem mit der Abspaltung verbunde-
nen Verm&gensverlust eine Einlagenminderung iSd. Abs. 3. Dies kann eine Ge-
winnzurechnung ausl&sen.
Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft/Ver-
schmelzung auf eine Personengesellschaft: Ist eine KapGes. Kommanditist
einer KG und wird in eine PersGes. umgewandelt, tritt die neu entstehende
PersGes. nach § 4 Abs. 1 Satz 1 UmwStG in die stl. Rechtsstellung der #bertra-
genden K&rperschaft ein.
E Verlustverrechnung nach Abs. 2: Nach § 4 Abs. 1 Satz 2 UmwStG geht ein verre-
chenbarer Verlust aus dem KG-Anteil dennoch nicht auf die PersGes. #ber (vgl.
Umwandlungssteuererlaß, BMF v. 25.3.1998, BStBl. I, 268 Tz. 04.38; Widmann/
Meyer, § 4 UmwStG Rn. 1057; Schmidt/Wacker XXIII. § 15a Rn. 249; v.
Beckerath in K/S/M, § 15a Rn. B 476, zur fr#heren Rechtslage Geerling,
DStR 1996, 1715). Es bleibt somit nur der Weg der Einlagenerbringung vor
Umwandlung, da nach R 138d Abs. 4 EStR noch bestehende verrechenbare Ver-
luste in H&he noch nicht durch Verluste verbrauchter Einlagen bei Umwand-
lung als ausgleichsf$hig behandelt werden k&nnen.
E $bernahmeverlust: Entstand bei der Verschmelzung/formwechselnden Um-
wandlung nach Anrechnung der KSt. (vgl. Meyer-Scharenberg, DStR 1996,
1318; Breuninger/Prinz, DStR 1996, 1761; BFH v. 22.11.1995 I R 114/94,
BStBl. II 1996, 531; Umwandlungsteuererlaß, BMF aaO Tz. 40.13) nach § 4
Abs. 6 UmwStG ein %bernahmeverlust, waren nach Rechtslage bis zum
31.12.2000 die Wertans$tze der #bernommenen WG bei der PersGes. aufzustok-
ken (§ 4 Abs. 6 Satz 1 UmwStG), ein verbleibender %bernahmeverlust zu aktivie-
ren und auf 15 Jahre abzuschreiben (§ 4 Abs. 6 Satz 2 UmwStG). Ein aus der Ab-
schreibung resultierender Verlust unterlag als laufender Verlust § 15a. Seit dem
1.1.2001 bleibt ein %bernahmeverlust außer Ansatz (§ 4 Abs. 6 UmwStG idF des
StSenkG). Ein step-up mit anschließender Abschreibung scheidet daher aus.
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Unentgeltlicher $bergang: Bei einem unentgeltlichen %bergang des Anteils
an der KG unter Lebenden oder von Todes wegen ist dagegen nach dem
Rechtsgedanken des § 6 Abs. 3 die von Abs. 2 geforderte Beteiligtenidentit$t ge-
wahrt. Eine unentgeltliche %bertragung liegt unter Lebenden nur vor, wenn die
anteiligen stillen Reserven h&her sind als das negative Kapitalkonto, da nur dann
der Empf$nger tats$chlich bereichert ist. Beim %bertragenden entsteht kein Ge-
winn, der Rechtsnachfolger f#hrt die Buchwerte und das ihnen entsprechende
negative Kapitalkonto fort und tritt in das Recht zur Verlustverrechnung ein,
das damit sowohl vererblich als auch schenkweise #bertragbar ist (s. Anm. 139;
R 138d I EStR, BFH v. 10.3.1998, BStBl. II 1999, 269).
Die Rspr. vertrat bislang, daß der verrechenbare Verlust (ebenso wie der Verlust-
abzug nach § 10d, vgl. BFH v. 16.5.2001 I R 76/99, BFH/NV 2001, 1326; aA
aber Anfragebeschl. BFH v. 10.4.2003 XI R 54/99, FR 2003, 1142) mit dem
Anteil nach § 6 Abs. 3 (bisher § 7 Abs. 1 EStDV aF) auf den Rechtsnachfolger
#bergehe (BFH v. 10.3.1998 VIII R 76/96, BStBl. II 1999, 269). Dem wurde in
der Literatur #berwiegend gefolgt (v. Beckerath in K/S/M, § 15a Rn. B 354;
Bitz in L/B/P, § 15a Rn. 51; Bl#mich/Stuhrmann, § 15a Rn. 113; Schmidt/
Wacker XXIII. § 15a Rn. 234, aA Strnad, FR 1998, 935; s. aber ders., BB 2000,
597). Dem ist zuzustimmen, da Kennzeichen der verrechenbaren Verluste nach
Abs. 2 gerade ist, daß diese stl. noch nicht zu einem Verlust des Erblassers/
Schenkers gef#hrt haben. Grund ihrer Verrechenbarkeit nach Abs. 2 ist die Wer-
tung des Abs. 1, wonach diese Verluste mangels Einlage oder Haftung noch
nicht zu einer wirtschaftlichen Belastung gef#hrt haben. Damit handelt es sich
um Verluste, die gerade noch nicht zu einer Schm$lerung der Leistungsf$higkeit
des Erblassers/Schenkers gef#hrt haben und nur mangels ausreichender sonsti-
ger positiver Eink#nfte noch nicht stl. ber#cksichtigt wurden. Vielmehr f#hren
sie stl. erst zu einem Verlust, wenn sie im Wege der Verrechnung nach Abs. 2
mit zuk#nftigen Gewinnen wirtschaftlich getragen werden. Diese Gewinne er-
zielt jedoch bereits der Rechtsnachfolger, der insoweit in die Verlusthaftung ein-
tritt. Bei den verrechenbaren Verlusten des Abs. 2 handelt es sich damit nicht
um ein h&chstpers&nliches und nicht #bertragbares Besteuerungsmerkmal des
Erblassers/Schenkers, sondern um ein der Einkunftsquelle anhaftendes Be-
steuerungsmerkmal, in das der unentgeltliche Erwerber aufgrund der Buchwert-
verkn#pfung nach § 6 Abs. 3 eintritt.

Einstweilen frei.

Erl#uterungen zu Abs 3:
Gewinnzurechnung bei Einlage- oder Haftungsminderung

Schrifttum: Bordewin, Gesetz zur !nderung des EStG, des KStG und anderer Gesetze,
BB 1980, 1033; Mittelsteiner, Das negative Kapitalkonto nach § 15a EStG, DStR 1980,
579; S!ffing, G#nter/Wrede, Das Gesetz zur !nderung des EStG, des KStG und ande-
rer Gesetze, FR 1980, 374; Biergans, Enno, Zur Neuregelung der Einkommensbesteue-
rung beschr$nkt haftender Personengesellschafter, DStR 1981, 3; Eggesiecker/Eisenach/
Sch#rner, %berraschende Effekte des Verlustbegrenzungsgesetzes – Einlageminderung
und Einlageerh&hung, FR 1981, 13; Lempenau, Gerhard, Verlustzurechnung und Verlust-
verrechnung bei Kommanditisten – handelsrechtlich und steuerrechtlich, StuW 1981, 235;
Schulze-Osterloh, Die zivilrechtlich formulierten Tatbestandsmerkmale des § 15a EStG
und ihre steuerlichen Auswirkungen, JbFStR 1981/82, 238; Uelner/Dankmeyer, Die Ver-
rechnung von Verlusten mit anderen positiven Eink#nften nach dem !nderungsgesetz
vom 20. August 1980 (sog. § 15a-Gesetz), DStZ 1981, 12; Clausen, Gewinnzurechnung
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bei Einlageminderung (§ 15a III EStG), JbFStR 1982/83, 237; Koch, Gewinnerh&hende
Entnahmen nach § 15a Abs. 3 EStG, DStR 1984, 543; Wassermeyer, § 15a EStG: Eine
Herausforderung f#r den steuerlichen Berater – Gestaltungshinweise f#r das Nutzbarma-
chen steuerlicher Verluste, DB 1985, 2634; Bordewin/S!ffing, G#nter/Brandenberg,
Verlustverrechnung bei negativem Kapitalkonto, 2. Aufl., 1986; Kr!ner, Verrechnungsbe-
schr$nkte Verluste im Ertragsteuerrecht, 1986; Eisenach/Weiske, Gewinnzurechnung aus
Einlageminderung gem$ß § 15a Abs. 3 EStG bei Beteiligung an einer ausl$ndischen KG,
DB 1987, 1655; Jakob, Das Verlustausgleichspotential eines Kommanditisten gem. § 15a
Abs. 1 EStG, BB 1988, 1429; Naumann, Zur Gewinnzurechnung aus Einlageminderung
gem. § 15a Abs. 3 EStG bei Beteiligung an ausl$ndischen Kommanditgesellschaften als
Kommanditist, DB 1988, 80; D!llerer, Die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zum
Steuerrecht der Unternehmen, ZGR 1989, 518; Groh, § 15a EStG und die Kunst der Ge-
setzesanwendung, DB 1990, 13; Tischer, Vollst$ndige und zeitnahe Verlustverrechnung
bei Kommanditgesellschaften, FR 1990, 625; Kolbeck, Der Begriff des Kapitalkontos im
Sinne des § 15a EStG, DB 1992, 2056; Mundry, Darlehen und stille Einlagen im Recht
der Kommanditgesellschaft, 1992; Ruban, Zum Begriff der Einlageminderung in § 15a
Abs. 3 EStG, in: Steuerrecht-Verfassungsrecht-Finanzpolitik, FS Franz Klein, hrsg. von
Kirchhof/Offerhaus/Sch!berle, 1994, 781; Kirsch, Einlageleistung und Einlager#ckge-
w$hr im System der Kommanditistenhaftung, 1995; Kempermann, § 15a im Spiegel der
neueren Rechtsprechung, StbJb. 1996/97, 317; Kempf/Hillringhaus, § 15a EStG als
Hemmschuh bei Unternehmensreorganisation und Unternehmensverk$ufen?, DB 1996,
12 ff.; Lempenau, Besteuerung von Personengesellschaften, StbJb. 1996/67, 358; L#de-
mann, Verluste bei beschr$nkte Haftung, 1998; Heißenberg, Verluste bei beschr$nkter
Haftung, K'SDI 2001, 12948.

A. Bedeutung des Abs. 3

Regelungszweck des Abs. 3: Abs. 3 bezweckt, eine Umgehung des Abs. 1 zu
verhindern, und versucht dies durch eine Nachversteuerung im Falle einer sp$te-
ren Verringerung des wirtschaftlichen Risikos zu erreichen.
E Verhinderung der Umgehung: Da der Verlustausgleich nach Abs. 1 Satz 1 durch
den Stand des Kapitalkontos und nach Abs. 1 S$tze 2 und 3 durch die H&he der
Außenhaftung gerade am Bilanzstichtag des Verlustjahres begrenzt ist, enth$lt
Abs. 3 eine Regelung, die verhindern soll, daß die Beschr$nkung des Verlustaus-
gleichs umgangen wird durch nur vor#bergehende h&here Einlagen in das Ge-
sellschaftsverm&gen oder eine nur vor#bergehende Haftungserweiterung.

„Die Regelung ist erforderlich, weil anderenfalls durch kurzfristige Einlagen oder Ein-
tragung von Haftsummen in beliebiger H&he Verlustverrechnungsm&glichkeiten ge-
schaffen werden k&nnten. (Begr. des Gesetzesentwurfs der BReg., BTDrucks. 8/3648,
17)“.

E Verringerung des wirtschaftlichen Risikos: Da Zweck des Abs. 1 die Koinzidenz stl.
Verlustgeltendmachung und wirtschaftlichen Risikos ist, reagiert Abs. 3 auf eine
sp$tere Verringerung des wirtschaftlichen Risikos.

Anschaulich ist dies im Fall der sp$teren Entnahme: Durch die Entnahme zeigt sich,
daß der dem Kommanditisten zugerechnete Anteil am Verlust der KG f#r ihn offen-
sichtlich nicht zu einem Verlust des eingesetzten Kapitals gef#hrt hat (v. Beckerath in
K/S/M, § 15a Rn D 29).

E Nachversteuerung: Dabei wird der Verlustausgleich im Jahr der Verlustentste-
hung nach Maßgabe des zum Bilanzstichtag bestehenden Kapitalkontos bzw.
der bestehenden Außenhaftung zugelassen, sp$ter bei Einlage- oder Haftungs-
minderung in H&he derselben aber nachversteuert.

Koch, DStR 1984, 543, hat zu Recht darauf hingewiesen, daß sich Abs. 3 umgehen
l$ßt, wenn der Kommanditist die nach dem Bilanzstichtag abgezogene Einlage zum
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Ende des n$chsten VZ wieder f#r wenige Tage erbringt. Bei gr&ßeren KG eine wohl
$hnlich unrealistische Vorgehensweise wie die von Abs. 3 aufgegriffene Umgehung.

E Korrekturzeitraum: Die Dauer des Korrekturzeitraums von 11 Jahren l$ßt dabei
den Schluß zu, daß es dem Gesetzgeber weniger um kurzfristige Mißbrauchsbe-
k$mpfung ging (dann h$tte ein Korrekturzeitraum von 2 bis 3 Jahre gen#gt, vgl.
v. Beckerath in K/S/M, § 15a Rn. D 11), als vielmehr um eine Anpassung des
Verlustausgleichs an den langfristigen Kapitaleinsatz bzw. das langfristige Haf-
tungsrisiko.
Rechtstechnische Umsetzung des Regelungszwecks: Rechtstechnisch ge-
schieht die Nachversteuerung nicht durch eine r#ckwirkende !nderung der Be-
scheide des Jahres der Verlustentstehung, sondern durch eine im Ergebnis in et-
wa gleichwertige Konsequenz: Entnahmen des folgenden Wj., die zu einem
negativen Kapitalkonto f#hren oder dieses erh&hen (Einlagenminderung, Abs. 3
Satz 1), und Betr$ge, um die in den folgenden Jahren die Haftung herabgesetzt
wird (Haftungsminderung, Abs. 3 Satz 3), sind in H&he der im Wj. der Einlage-
bzw. Haftungsminderung und in den zehn vorangegangenen Wj. ausgleich- und
abziehbaren Verluste (Abs. 3 S$tze 2 und 3) vom Kommanditisten als fiktiver
laufender Gewinn des Jahres der Einlage- oder Haftungsminderung zu versteu-
ern. Die zugerechneten Betr$ge mindern laufende und zuk#nftige Gewinne des
Kommanditisten aus seiner Beteiligung (Abs. 3 Satz 4).
Rechtsfolge: Im Ergebnis werden so fr#her ausgleich- und abziehbare Verluste
in einen bloß verrechenbaren Verlust umgepolt, so als ob von vornherein eine
geringere Einlage geleistet worden w$re oder eine geringere Haftung bestanden
h$tte und der Verlust bereits im Entstehungsjahr nur verrechenbar gewesen w$-
re. Damit wird der Umfang der ausgleich- und abziehbaren Verluste auf das von
Abs. 1 bezweckte Maß zur#ckgef#hrt. Die beiden Varianten des Abs. 3 (Einla-
gen- bzw. Haftungsminderung) korrespondieren dabei mit den beiden Gr&ßen,
von denen der Umfang des Verlustausgleichs nach Abs. 1 abh$ngt, dem Kapital-
konto und der Außenhaftung.
Keine Regelung f"r Einlagenerh%hung und Haftungserweiterung: Abs. 3
behandelt seinem Wortlaut nach weder die Einlagenerh&hung noch die Haf-
tungserweiterung als spiegelbildlichen Vorgang zur Einlagen- bzw. Haftungs-
minderung. Im Bericht des FinAussch. (BTDrucks. 8/4157, 3) wird dies damit
begr#ndet, daß die systematische Grundlage des § 15a verlassen w#rde, wenn
man beschr$nkt haftenden Gesellschaftern die M&glichkeit er&ffnen w#rde, Ver-
luste, die #ber den Haftungsbetrag am Bilanzstichtag hinausgingen und die den
Stpfl. im Regelfall weder rechtlich noch wirtschaftlich belasteten, stmindernd
geltend zu machen. Eine bei Einf#hrung des § 15a vereinzelt bef#rwortete ana-
loge Anwendung des Abs. 3 zumindest auf die Einlagenerh&hung (Eggesieker/
Eisenach/Sch#rner, FR 1981, 13 ff; Lempenau, StuW 1981, 235 ff., 244; Groh,
DB 1990, 13 ff.) scheitert daher an dem eindeutigen Wortlaut des Abs. 3 und
dem entgegenstehenden Willen des Gesetzgebers. Die f#r eine analoge Anwen-
dung erforderliche planwidrige Regelungsl#cke ist erkennbar nicht gegeben (zu
den diesbez#glichen verfassungsrechtlichen Bedenken s. Anm. 31). Der BFH
sieht in seiner Entscheidung v. 14.10.2003 VIII R 32/01 (FR 2004, 150) eine
planwidrige Regelungsl#cke nur insoweit, als die geleistete Einlage in den Folge-
jahren keinen Verlustausgleich erm&glicht, da durch die Verluste der Folgejahre
ein negatives Kapitalkonto erneut entsteht oder sich erh&ht, so daß der geleiste-
te Einlagebetrag verlorengeht. Dieses Ergebnis vermeidet er durch Bildung ei-
nes Korrekturpostens, in dessen H&he in den Folgejahren gegen den Wortlaut
des Abs. 1 Satz 1 ein Verlustausgleich m&glich sein soll. Letztlich ein technisch
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unvollkommener Versuch, die konzeptionellen Fehler des § 15a im Wege der
Auslegung zu heilen.

B. Einlagenminderung (Abs. 3 Satz 1)

I. Entnahmebedingtes Entstehen oder Erh%hen eines negativen Kapital-
kontos (Einlagenminderung)

1. $berblick "ber die Tatbestandsmerkmale
Tatbestandvoraussetzung der Einlagenminderung ist, daß durch Entnahmen
(Anm. 149) ein negatives Kapitalkonto (Anm. 148) entsteht oder sich erh&ht
(zur Kausalit$t Anm. 150) und aufgrund der Entnahme keine nach Abs. 1 Satz 2
zu ber#cksichtigende Haftung be- oder entsteht (Anm. 151).

2. Entstehung oder Erh%hung eines negativen Kapitalkontos durch Ent-
nahmen

a) Kapitalkonto
Wenn Abs. 3 von der Entstehung oder Erh&hung eines negativen Kapitalkontos
spricht, ist damit – ebenso wie in Abs. 1 Satz 1 – das Kapitalkonto gemeint, wie
es sich aus der StBil. der Gesellschaft plus etwaiger Erg$nzungsbilanzen des
Kommanditisten ergibt (vgl. Anm. 82 ff.). Allein mit einer identischen Ausle-
gung des Begriffs in Abs. 1 Satz 1 und in Abs. 3 l$ßt sich der Regelungszweck
des Abs. 3 umsetzen, einen Verlustausgleich nach Abs. 1 dann r#ckg$ngig zu
machen, wenn der tats$chliche langfristige Kapitaleinsatz niedriger ist als zum
Bilanzstichtag des VZ der Verlustentstehung.

b) Begriff der Entnahme
Ankn"pfung an § 4 Abs. 1: Mit der Verwendung des Begriffs der Entnahme
(ausf. Ruban in FS Franz Klein, 1994, 749) kn#pft Abs. 3 an den allg. Begriff
der Entnahme iSd. § 4 Abs. 1 Satz 2 an. Als Entnahmen kommen deshalb grds.
alle WG in Betracht, die der Stpfl. offen oder verdeckt f#r betriebsfremde
Zwecke entnommen hat. Nutzungen oder Leistungen, die nicht in einem WG
verk&rpert sind, k&nnen dagegen nicht Gegenstand einer gewinnrealisierenden
Entnahme sein (BFH v. 26.10.1987 GrS 2/86, BStBl. II 1988, 348). Eine ver-
deckte Entnahme liegt vor, wenn ein WG aus dem Gesamthandsverm&gen einer
PersGes. gegen unangemessen niedriges Entgelt in das Privatverm&gen eines
Gesellschafters #bertragen wird, ohne daß f#r die verbilligte %bertragung eine
betriebliche Veranlassung besteht (BFH v. 6.8.1985 VIII R 280/81, BStBl. II
1986, 17 mwN).
E Entnahmen aus dem Sonderbetriebsverm%gen begr#nden keine Einlagenminderun-
gen iSd. Abs. 3 Satz 1. Das Erfordernis eines durch die Entnahme entstehenden
oder sich erh&henden Kapitalkontos bei gleichzeitiger Ankn#pfung an das Kapi-
talkonto iSd. Abs. 1 bedingt einen besonderen Betriebsbegriff in Abs. 3. Die
Rechtsfolgen des Abs. 3 k&nnen nur solche Entnahmen ausl&sen, die sich auf
das in der StBil. (und ggf. in einer Erg$nzungsbilanz) ausgewiesene Gesell-
schaftsverm&gen auswirken (Kolbeck, DB 1992, 2056).
E $berf"hrung aus dem Gesamthands- in das Sonderbetriebsverm%gen: Da jeder Vorgang
erfaßt werden muß, mit dem der Gesellschafter der Gesellschaft Kapital ent-
zieht, das den Verlustausgleich erm&glicht und den als ausgleichbar qualifizierten
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Verlust abgedeckt hat (v. Beckerath in K/S/M, § 15a Rn. D 41), ist die %ber-
f#hrung eines WG des Gesamthandsverm&gens in das Sonderbetriebsverm&gen
oder in ein anderes Betriebsverm&gen des Kommanditisten Entnahme iSd.
Abs. 3, auch soweit die Voraussetzungen des § 6 Abs. 5 f#r eine Buchwertver-
kn#pfung vorliegen (vgl. Schmidt/Wacker XXIII. § 15a Rn. 154; Ruban aaO; v.
Beckerath in K/S/M, § 15a Rn. D 41). Aus dem Bezug des Entnahmebegriffs
des Abs. 3 auf das Gesamthandsverm&gen folgt zugleich, daß die Rechtsbezie-
hungen iSd. § 15 Abs. 1 Nr. 2 zwischen Gesellschaft und Gesellschafter zu be-
achten sind.
E Teilver#ußerung: Bei Ver$ußerung eines Teils der Beteiligung mindert sich zwar
teilweise die Gesellschaftereinlage, es liegt jedoch keine Entnahme iSd. § 4
Abs. 1 Satz 1 vor, da durch die Ver$ußerung weder das Betriebsverm&gen der
KG gemindert wird noch eine Nutzung betrieblicher WG zu betriebsfremden
Zwecken erfolgt. Die Annahme einer Einlagenminderung iSd. Abs. 3 scheitert
auch daran, daß durch die Anteilsver$ußerung kein negatives Kapitalkonto ent-
steht oder sich erh&ht (vgl. FG K&ln v. 5.4.2001, EFG 2001, 1142, rkr.; zur Ver-
lustverrechnung mit dem Ver$ußerungsgewinn s. Anm. 138; zur Verrechnung
mit zuk#nftigen Gewinnanteilen Anm. 143)
Einzelf#lle: Es lassen sich folgende Einzelf$lle unterscheiden (Ruban, aaO,
795 f.):
E Entnahmen sind:
p Herabsetzung der Pflichteinlage mit R#ckzahlung des Minderungsbetrags, so-

weit dabei ein negatives Kapitalkonto entsteht oder sich erh&ht.
p Auszahlung des Gewinnanteils, wenn der Kapitalanteil des Kommanditisten

durch Verluste unter die Haftsumme gemindert ist oder durch die Auszah-
lung unter diesen Betrag gemindert wird (vgl. § 169 Abs. 1, § 172 Abs. 4
Satz 2 HGB).

p Unentgeltliche %bertragung von WG des Gesellschaftsverm&gens in ein an-
deres (Sonder-)Betriebsverm&gen oder in das Privatverm&gen des Komman-
ditisten.

p %berh&hte Verg#tungen f#r eine T$tigkeit des Kommanditisten im Dienst
der KG, da in H&he des die angemessene Gegenleistung #bersteigenden Be-
trags eine verdeckte Entnahme vorliegt, wenn die #berh&hte Verg#tung ihre
Ursache nicht in betrieblichen Erw$gungen sondern im Gesellschaftsverh$lt-
nis hat.

p Dauerhafte unentgeltliche Nutzung eines WG des Gesellschaftsverm&gens
durch den Kommanditisten, da dadurch das WG aus dem Betriebsverm&gen
der Gesellschaft ausscheidet (BFH v. 30.6.1987 VIII R 352/82, BStBl. II
1988, 418).
Handelsrechtlich bleibt das WG im Gesellschaftsverm&gen. Eine Kapitalr#ckzahlung
ist nur anzunehmen, wenn das WG f#r die Gesellschaft noch einen Nutzungswert hat,
der dann dem Gesellschaftsverm&gen entzogen wird (D!llerer, ZGR 1989, 518).

E Keine Entnahmen sind:
p Angemessene Sonderverg#tungen, da sie zwar das Eigenkapital der Gesell-

schaft und damit das Kapitalkonto des Kommanditisten mindern, aber ange-
messenen betrieblichen Aufwand darstellen.

p R#ckzahlung eines Gesellschafterdarlehens, da der Minderung der Aktiva eine
gleich hohe Minderung der Passive gegen#bersteht.
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In der Gesamtbilanz der Mitunternehmerschaft wird die R#ckzahlung dagegen als Ent-
nahme behandelt (BFH v. 18.12.1991 XI R 42/43/88 BStBl. II 1992, 585).

p Unentgeltliche %bertragung nicht aktivierbarer WG (zB selbst geschaffene
Patente, unentgeltlich erworbene Nutzungsrechte), die zwar Gegenstand ei-
ner gewinnrealisierenden Entnahme sein k&nnen, mangels Auswirkung auf
das bilanzierte Gesellschaftsverm&gen jedoch nicht das Kapitalkonto des
Kommanditisten mindern.

p Ver$ußerung von WG zum Buchwert, die erneut zur einer gewinnrealisieren-
den Entnahme f#hrt, wenn der Teilwert des WG seinen Buchwert #bersteigt,
jedoch das bilanzierte Gesellschaftsverm&gen als Aktiv-/Aktiv-Tausch unbe-
r#hrt l$ßt.

p Unverzinsliche oder niedrig verzinsliche Darlehen der Gesellschaft an den
Gesellschafter f#r deren Hingabe der Gesellschaft keine Aufwendungen ent-
stehen. Dem Abfluß der liquiden Mittel steht eine Forderung in gleicher H&-
he gegen#ber. Die niedrig- oder unverzinsliche Darlehenshingabe als ver-
deckte Nutzungsentnahme ist zwar grds. mit den der KG entstehenden
Aufwendungen (zB Refinanzierungsaufwendungen) zu bewerten. Fallen sol-
che Aufwendungen aber nicht an, liegt keine Entnahme iSv. Abs. 3 vor.
Anders als bei der verdeckten Gewinnaussch#ttung (D!llerer, Verdeckte Gewinnaus-
sch#ttungen und verdeckte Einlagen bei Kapitalgesellschaften, 2. Aufl. 1990, 34), ist es
nicht m&glich, den Nutzungswert des Kapitals in H&he der angemessenen Darlehens-
zinsen als verdeckte Entnahme zu erfassen.

c) Kausalit#t der Entnahme f"r das negative Kapitalkonto
Saldo von Entnahmen und Einlagen: Abs. 3 Satz 1 setzt voraus, daß ein ne-
gatives Kapitalkonto durch Entnahmen entsteht oder sich erh&ht. Außer durch
Entnahmen wird das Kapitalkonto jedoch auch durch die Abbuchung von Ver-
lustanteilen, die Zubuchung von Gewinnanteilen und durch Einlagen bestimmt.
Relativ problemlos l$ßt sich das Aufeinandertreffen von Entnahmen und Einla-
gen innerhalb eines Wj. behandeln: Da die Frage, ob ein negatives Kapitalkonto
entstanden ist oder sich erh&ht hat, immer nur bezogen auf den Bilanzstichtag
zu beantworten ist (v. Beckerath in K/S/M, § 15a Rn. D 43; Schmidt/Wacker
XXIII. § 15a Rn. 155; Wassermeyer, DB 1985, 2634), kommt es f#r Abs. 3 nur
auf den Saldo der im Laufe eines Wj. get$tigten Einlagen und Entnahmen an.
Nur in dieser H&he ist der Gesellschaft – bezogen auf den Bilanzstichtag – Ka-
pital durch den Kommanditisten entzogen worden.
Bedeutung der Reihenfolge der Verbuchung: Sind in demselben Wj. Ent-
nahmen und Gewinn- bzw. Verlustanteile zu verbuchen, ist die Reihenfolge der
Verbuchung f#r das stl. Ergebnis nur relevant im Fall des Aufeinandertreffens
von Entnahmen und Gewinnanteilen (vgl. L#demann, Verluste bei beschr$nkter
Haftung, 1998, 188).
E Zusammentreffen von Entnahmen und Verlustanteilen: War das Kapitalkonto im
Vorjahr noch positiv und wird es nunmehr infolge einer Entnahme und des
Verlustanteils negativ, stellt sich die Frage, ob man das negative Kapitalkonto
vorrangig durch den Verlustanteil oder eben durch die Entnahme verursacht
sieht. Die Reihenfolge ist uE allerdings ohne Bedeutung auf das stl. Ergebnis,
weshalb es sich er#brigt, im Wege der Auslegung der Norm dem Stpfl. eine Rei-
henfolge vorzuschreiben.

Wenn #berhaupt, spricht Abs. 3 Satz 2 f#r eine Erstverbuchung der Verlustanteile, da
die Einbeziehung der ausgleichbaren Verluste des Wj. der Einlagenminderung in die
Begrenzung der Gewinnzurechnung sonst keinen Anwendungsfall mehr hat.
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Damit greifen von vorneherein die Ans$tze von Clausen (JbFfStR 1982/83,
237), der die Erstverbuchung der Entnahmen generell f#r g#nstiger h$lt, und
von Biergans (DStR 1981, 3), der die Erstverbuchung des Verlustanteils generell
f#r vorteilhafter h$lt, zu kurz. Ebenfalls nicht zuzustimmen ist der Ansicht, eine
Erstverbuchung des Verlusts sei in dem Fall g#nstiger, in dem eine Gewinnzu-
rechnung nach Abs. 3 Satz 2 unterbleibt, weil innerhalb des Korrekturzeitraums
kein Verlustausgleich in Anspruch genommen wurde, da der Verlust dann nach
Abs. 1 Satz 1 voll ausgleichbar sei, w$hrend die Entnahme keine (negativen)
Konsequenzen habe (so fr#her v. Beckerath in K/S/M, § 15a Rn. D 55, der in-
zwischen der hier vertretenen Auffassung folgt). Diese Ansicht #bersieht, daß
der Elfjahreszeitraum des Abs. 3 Satz 2 auch das Wj. der Einlagenminderung er-
faßt. Der Fall der Erstverbuchung ausgleichbarer Verluste und keine Gewinnzu-
rechnung wegen fehlender ausgleichbarer Verluste im Elfjahreszeitraum des
Abs. 3 Satz 2 ist deshalb denklogisch nicht m&glich (vgl. L#demann, Verluste bei
beschr$nkter Haftung, 1998, 190).

Beispiel: Kapitalkonto des Vorjahres: 50000 E
Entnahme im laufenden Jahr: ./. 40000 E
Verlustanteil des laufenden Jahres: ./. 40000 E
Kapitalkonto am Schluß des Jahres: ./. 30000 E

Sieht man das negative Kapitalkonto vorrangig durch den Verlustanteil verursacht an,
verbucht man also zun$chst die Entnahme, liegt #berhaupt keine Einlagenminderung
iSv. Abs. 3 Satz 1 vor, da das Kapitalkonto durch die Entnahme nicht negativ gewor-
den ist. Der Verlustanteil von 40000 E ist in diesem Fall gem. Abs. 1 Satz 1 iHv.
10000 E ausgleich- und abziehbar, iHv. 30000 E dagegen gem. Abs. 2 lediglich verre-
chenbar (bei nicht be- oder entstehender Außenhaftung iSv. Abs. 1 Satz 2).
Verbucht man dagegen zuerst den Verlustanteil, liegt eine Einlagenminderung nach
Abs. 3 Satz 1 iHv. 30000 E vor, da dann das Kapitalkonto zum Zeitpunkt der Entnah-
me bereits auf 10000 E gemindert war, durch die Entnahme also ein negatives Kapital-
konto entsteht. Dies f#hrt automatisch zu einer Gewinnzurechnung nach Abs. 3 Satz 1
in entsprechender H&he, selbst wenn in den vorangegangenen Jahren kein Verlustaus-
gleich in Anspruch genommen wurde, da der Korrekturzeitraum des Abs. 3 Satz 2
auch das Wj. der Einlagenminderung umfaßt. Dieser Betrag steht aber zugleich nach
Abs. 3 Satz 4 zur Verrechnung gegenw$rtiger und zuk#nftiger Gewinne zur Verf#gung,
so daß erneut ein verrechenbarer Verlust von 30000 E verbleibt.

E Zusammentreffen von Entnahmen und Gewinnanteilen: Treffen Gewinnanteile und
Entnahmen in einem Wj. zusammen, ergibt sich außer den Alternativen der
Erstverbuchung der Entnahme oder des Gewinnanteils als dritte Variante noch
die Saldierung von Gewinnanteil und Entnahme mit anschließender Betrach-
tung der Auswirkung auf das Kapitalkonto (vgl. Bordewin/S!ffing/Branden-
berg, Verlustrechnung bei negativem Kapitalkonto, 2. Aufl. 1986, 93). Biergans
(aaO) spricht sich aufgrund des Gesetzeswortlauts („soweit ein negatives Kapi-
talkonto entsteht oder sich erh&ht“) f#r eine Saldierung aus. Ebenso v. Becke-
rath in K/S/M, § 15a Rn. D 48, da das in Abs. 1 und Abs. 3 einheitlich aufzu-
fassende Kapitalkonto auf Grundlage der Schlußbilanz zum Bilanzstichtag
festzustellen sei. Wassermeyer (DB 1985, 2634) spricht sich f#r eine Erstverbu-
chung der Entnahme aus.
Erstverbuchung des Gewinnanteils und Saldierung des Gewinnanteils mit der
Entnahme unterscheiden sich lediglich im Rechenweg aber nicht im stl. Ergeb-
nis, da sich die Entnahme bei der Erstverbuchung des Gewinnanteils wie bei
der Saldierung nur noch in H&he des Differenzbetrags auswirken kann. Allein
die Saldierung entspricht uE jedoch dem Regelungszweck des Abs. 3, denn nur
in H&he der Differenz wird der Gesellschaft im Vergleich zum Vorjahr tats$ch-
lich Kapital entzogen. Nur in dieser H&he will Abs. 3 jedoch einen fr#heren
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nach Abs. 1 zul$ssigen Verlustausgleich korrigieren. Letztlich wird auch nur dies
dem stichtagsbezogenen Ansatzpunkt des Abs. 1 gerecht, oder anders ausge-
dr#ckt: Ein fr#herer Verlustausgleich muß dann nicht zwingend r#ckg$ngig ge-
macht werden, wenn der Entnahme im laufenden Wj. ein entsprechender Ge-
winn gegen#bersteht, da die Entnahme dann auch aus dem Gewinnanteil
bestritten werden kann.

Beispiel: Kapitalkonto des Vorjahres: ./. 10000 E
Entnahme im laufenden Jahr: ./. 30000 E
Gewinnanteil im laufenden Jahr: 20000 E
Kapitalkonto am Schluß des Jahres: ./. 20000 E

Verbucht man zuerst die Entnahme, liegt eine Einlagenminderung nach Abs. 3 Satz 1
iHv. 30000 E vor. Soweit dadurch keine korrespondierende Außenhaftung nach Abs. 1
Satz 2, § 171 Abs. 1 HGB entsteht, wird dem Gesellschafter ein entsprechender fiktiver
Gewinn zugerechnet. Gleichzeitig entsteht nach Abs. 3 Satz 4 ein verrechenbarer Ver-
lust in gleicher H&he, der mit dem laufenden Gewinn von 20000 E verrechnet wird.
Es verbleibt ein verrechenbarer Verlust von 10000 E und ein fiktiver Gewinn von
30000 E.
Verbucht man zuerst den Gewinnanteil, entsteht ein negatives Kapitalkonto und er-
folgt damit eine Einlagenminderung nach Abs. 3 Satz 1 nur in H&he von 20000 E. Es
wird somit dem Gesellschafter lediglich ein fiktiver Gewinn von 20000 E zugerechnet.
Der gleichzeitig nach Abs. 3 Satz 4 entstehende verrechenbare Verlust in gleicher H&he
wird mit dem laufenden Gewinn von 20000 E vollst$ndig verrechnet. Es verbleibt ein
verrechenbarer Verlust von 0 E und ein fiktiver Gewinn von 20000 E.
Vergleicht man lediglich das Kapitalkonto des Vorjahres mit dem des Folgejahres (Sal-
dierung von Gewinnanteil und Entnahme) liegt nur noch eine Einlagenminderung iSv.
Abs. 3 Satz 1 von 10000 E vor. Diese f#hrt zu einem fiktiven Gewinn von 10000 E.
Da dieser Betrag nach Abs. 3 Satz 4 erneut zur Verlustverrechnung mit dem laufenden
Gewinn von 20000 E zur Verf#gung steht, verbleibt auch in dieser Variante eine verre-
chenbarer Verlust von 0 E und ein Gewinn von 20000 E (10000 E fiktive Gewinnzu-
rechnung aufgrund der Einlagenminderung, 10000 E laufender, nicht mit Verlusten
verrechneter Gewinn).

3. Keine "berschießende Außenhaftung iSv. Abs. 1 Satz 2
Nach Abs. 3 Satz 1 Halbs. 2 erfolgt trotz eines durch Entnahmen entstehenden
oder sich erh&henden negativen Kapitalkontos keine Gewinnzurechnung, wenn
aufgrund der Entnahme eine nach Abs. 1 Satz 2 zu ber#cksichtigende Haftung
besteht oder entsteht.
Regelungszweck: Dies entspricht dem Regelungszweck des Abs. 3, der an den
gesamten Abs. 1 ankn#pft. Ein fr#herer Verlustausgleich soll in seinen Auswir-
kungen nur dann revidiert werden, wenn er aufgrund sp$teren Kapitalentzugs
als nicht mehr gerechtfertigt erscheint. Dies ist notwendigerweise dann nicht ge-
geben, wenn zwar die Voraussetzungen f#r einen Verlustausgleich nach Abs. 1
Satz 1 nicht mehr vorliegen, daf#r aber die Voraussetzungen des Abs. 1 Satz 2
bestehen oder entstehen.

Beim Zusammentreffen von Verlustanteilen und Entnahmen oder von Gewinnanteilen
und Entnahmen im selben Wj. kann jede Er&rterung der Reihenfolge der Behandlung
im Rahmen von Abs. 3 Satz 1 unterbleiben, wenn – wie es f#r den Kommanditisten
der Regelfall ist – aufgrund der Entnahme eine Außenhaftung nach Abs. 1 Satz 2,
§ 171 Abs. 1 HGB besteht oder entsteht. Denn in diesem Fall bleibt eine Entnahme
im Rahmen des Abs. 3 Satz 1 folgenlos. An der Behandlung fr#herer oder laufender
Verluste im Rahmen des Abs. 1 und Abs. 3 $ndert sich jedoch nichts durch einen blo-
ßen Wechsel von Kapitaleinsatz zu Außenhaftung.

Betroffene Entnahmen: Mit dem Verweis auf Abs. 1 Satz 2 ist in Abs. 3 erneut
die rein handelsrechtlich zu bestimmende Außenhaftung nach § 171 Abs. 1
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HGB gemeint. Dagegen ist der Begriff der Entnahme allein strechtlich zu be-
stimmen. Aus diesem Grund ist nicht automatisch jede Entnahme, die eine Ein-
lagenminderung nach Abs. 3 Satz 1 Halbs. 1 bewirkt, zugleich als Entnahme
oder Einlagenr#ckgew$hr iSd. HGB zu beurteilen. Speziell solche Entnahmen
sind damit ein Anwendungsfall des Abs. 3 Satz 1 Halbs. 2.

So f#hrt die dauerhafte unentgeltliche Nutzung eines WG des Gesellschaftsverm&gens
durch den Kommanditisten dann nicht zu einer Außenhaftung, wenn das WG f#r die
Gesellschaft keinen Nutzungswert (wegen fehlender betrieblicher oder sonstiger Nut-
zungsm&glichkeit) mehr hat. Das WG scheidet stl. aus dem Betriebsverm&gen aus (=
Entnahme iSv. Abs. 3), verbleibt handelsrechtlich jedoch im Gesellschaftsverm&gen
(vgl. auch BFH v. 30.6.1987 VIII R 352/82, BStBl. II 1988, 418) und es liegt keine Ka-
pitalr#ckzahlung iSv. § 172 Abs. 4 HGB vor, da mangels Nutzungswert ein solcher
dem Gesellschaftsverm&gen nicht entzogen wird.

Relevant wird Abs. 3 Satz 1 Halbs. 2 auch in dem Fall, daß ein Kommanditist
Entnahmen #ber die im Handelsregister eingetragene Haftsumme hinaus t$tigt.
In diesem Fall l&sen die Entnahmen hinsichtlich des die Haftsumme #berstei-
genden Betrags keine Haftung iSv. § 171 Abs. 1 HGB (mehr) aus. Eine solche
#ber die Haftsumme hinausgehende Entnahme ist vor allem denkbar, wenn die
vertraglich bedungene Pflichteinlage h&her als die in das Handelsregister einge-
tragene Haftsumme des Kommanditisten ist.

Beispiel: Die vertraglich bedungene Pflichteinlage des Kommanditisten A betr$gt
100000 E. F#r ihn ist eine Haftsumme von 50000 E in das Handelsregister eingetra-
gen. Sein Verlustanteil betrug im Jahr 01 100000 E. Dieser war nach Abs. 1 Satz 1 voll
ausgleichbar. Sein Kapitalkonto betr$gt betrug Ende 01 damit 0.
In 02 erfolgt eine Teilr#ckzahlung der geleisteten Einlage iHv. 80000 E. Als Folge er-
gibt sich eine Einlagenminderung iSv. Abs. 3 Satz 1 Halbs. 1 in entsprechender H&he.
Dieser steht allerdings iHv. 50000 E eine entstehende Außenhaftung nach Abs. 3
Satz 1 Halbs. 2, § 171 Abs. 1 HGB gegen#ber. Als fiktiver Gewinn sind dem A deshalb
nur 30000 E zuzurechnen, da durch die Entnahme insoweit keine Außenhaftung mehr
entsteht.

Betroffene Gesellschafter: Vor allem betrifft Abs. 3 Gesellschafter, die zwar in
den Anwendungsbereich der Norm fallen, f#r die aber handelsrechtlich mangels
Kommanditistenstellung keine Außenhaftung nach § 171 HGB entstehen kann,
also namentlich typisch (§ 20 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2) und atypisch stille Gesellschaf-
ter (Abs. 5 Nr. 1), sowie Gesellschafter einer GbR, deren Inanspruchnahme aus
Schulden im Zusammenhang mit dem Betrieb vertraglich ausgeschlossen oder
nach Art und Weise des Gesch$ftsbetriebs unwahrscheinlich ist (Abs. 5 Nr. 2).
Verweis auf Abs. 1 Satz 3: Abs. 3 Satz 1 Halbs. 2 verweist mit seiner Bezug-
nahme auf Abs. 1 Satz 2 auch auf Voraussetzungen des Abs. 1 Satz 3. Die auf-
grund der Entnahme bestehende oder entstehende Außenhaftung verhindert
nur dann eine Gewinnzurechnung, wenn der Kommanditist im Handelsregister
eingetragen ist, die Haftung nachweist und eine Verm&gensminderung aufgrund
der Haftung weder vertraglich ausgeschlossen noch nach Art und Weise des Ge-
sch$ftsbetriebs unwahrscheinlich ist (dazu Anm. 117 ff.).
Dies ergibt sich aus der Funktion des Abs. 3, bei sp$teren Einlage- oder Haf-
tungsminderungen das Ergebnis herzustellen, das eingetreten w$re, wenn von
Anfang an eine geringere Einlage oder Haftung bestanden h$tte und dann auf
die anfallenden Verluste Abs. 1 angewandt worden w$re. In diesem Fall kom-
pensiert eine Außenhaftung eine nicht geleistete (oder zur#ckgew$hrte) Einlage
jedoch nur, wenn sie den Anforderungen des Abs. 1 Satz 3 gen#gt (str., beja-
hend Schmidt/Wacker XXIII. § 15a Rn. 157; v. Beckerath in K/S/M, § 15a
Rn. D 71; aA Bl#mich/Stuhrmann, § 15a Rn. 66).
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Einstweilen frei.

II. Rechtsfolge: Gewinnzurechnung

1. Umfang der Gewinnzurechnung
Wenn durch Entnahmen ein negatives Kapitalkonto entsteht, ohne daß der
Kommanditist nach § 171 Abs. 1 HGB haftet, so wird dem Kommanditisten
zur R#ckg$ngigmachung eines fr#heren Verlustausgleichs ein fiktiver Gewinn in
H&he der Einlagenminderung zugerechnet. Abs. 3 Satz 1 verzichtet damit auf
eine r#ckwirkende !nderung der Behandlung der Verluste im Verlustentste-
hungsjahr und nimmt die Anpassung des Verlustausgleichsvolumens an das
langfristige wirtschaftliche Risiko des Kommanditisten im Jahr der Reduzierung
dieses Risikos vor, indem dem fr#heren und aus jetziger Sicht ungerechtfertigten
Verlustausgleich im Jahr der Einlagenminderung ein fiktiver Gewinn in deren
H&he gegen#ber gestellt wird. Abs. 3 Satz 2 begrenzt die Gewinnzurechnung
der H&he nach (dazu Anm. 157).

2. Kommanditistenidentit#t
Die Gewinnzurechnung nach Abs. 1 Satz 1 erfolgt nur, wenn es sich im Jahr der
Verlustentstehung und im Jahr der Einlagenminderung um denselben Beteiligten
handelt. Zwar #bernimmt der Erwerber im Falle eines entgeltlichen Erwerbs
einer Beteiligung h$ufig den Stand des Kapitalkontos zum Zeitpunkt des %ber-
gangs der Beteiligung zum Buchwert. Sein Verlustausgleichsvolumen iSd. § 15a
wird jedoch durch sein Kapitalkonto in der StBil. der Gesellschaft unter Einbe-
ziehung seiner in einer Erg$nzungsbilanz ausgewiesenen h&heren AK bestimmt.
Die stl. Behandlung der Ertr$ge des Ver$ußerers aus seiner Beteiligung ist dage-
gen mit der Ver$ußerung abgeschlossen. Anders bei einem unentgeltlichen
%bergang der Beteiligung, bei der der Erwerber gem. § 6 Abs. 3 Satz Rechts-
nachfolger des bisherigen Beteiligten ist.

Beispiel: Kommanditist A mit einer eingetragenen Haftsumme von 50000 E leistet im
Jahr 01 eine Pflichteinlage von 100000 E. Im Jahr 02 mindern Verluste sein Kapital-
konto auf 0. In der ersten Variante ver$ußert er Anfang 03 seine Beteiligung an den B
f#r 100000 E. Dieser l$ßt sich in der Folgezeit die Pflichteinlage iHv. 80000 E auszah-
len. Die Gesellschaft schließt das Jahr 03 +/–0 ab. In der zweiten Variante erfolgt die
Auszahlung von 80000 E noch an den A, der seine Beteiligung Ende 03 f#r 20000 E
an den B verkauft. In der dritten Variante erfolgt die %bertragung an den B Anfang 03
unentgeltlich.
F#r den A waren die Verluste des Jahres 02 voll ausgleichbar (Abs. 1 Satz 1). In der er-
sten Variante entsteht f#r ihn im Jahr 03 ein Ver$ußerungsgewinn nach § 16 Abs. 1
Nr. 2 iHv. 100000 E (Differenz zwischen Verkaufspreis und Kapitalkonto). In der
zweiten Variante f#hrt die Einlagenminderung f#r ihn zun$chst zu einer Gewinnzu-
rechnung nach Abs. 3 iHv. 50000 E (Differenz zwischen Einlagenminderung und wie-
der auflebender Außenhaftung nach Abs. 1 Satz 2). Aus der Ver$ußerung entsteht f#r
ihn weiterhin ein Ver$ußerungsgewinn nach § 16 Abs. 1 Nr. 2 iHv. 100000 E (Diffe-
renz zwischen Verkaufspreis und Kapitalkonto), den er jedoch jetzt mit den in H&he
des zugerechneten Gewinns entstehenden verrechenbaren Verlust nach Abs. 3 Satz 4
verrechnen kann, so daß er erneut insgesamt 100000 E (50000 E zugerechneter Ge-
winn und 50000 E nach Verlustverrechnung verbleibender Ver$ußerungsgewinn) zu
versteuern hat. In der dritten Variante hat die unentgeltliche %bertragung f#r ihn kei-
nerlei stl. Folgen.
F#r den B bleibt die Einlagenminderung in der ersten Variante folgenlos, da sein stl.
Kapitalkonto unter Einbeziehung seiner in der Erg$nzungsbilanz ausgewiesenen AK
von 100000 E dadurch nicht negativ wird. In der zweiten Variante liegt keine Einlagen-
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minderung durch den B vor. In der dritten Variante f#hrt sie dagegen f#r den B als
Rechtsnachfolger des A zu einer Gewinnzurechnung nach Abs. 3 iHv. 50000 E (Diffe-
renz zwischen Einlagenminderung und wieder auflebender Außenhaftung nach Abs. 1
Satz 2).

C. H%chstbetrag der Gewinnzurechnung (Abs. 3 Satz 2)

I. Ermittlung des h%chstens zuzurechnenden Betrags

Um die Rechtsfolgen des Abs. 1 zu sichern und dem langfristigen Kapitaleinsatz
anzupassen, ordnet Abs. 3 Satz 2 an, daß der nach Abs. 3 Satz 1 als fiktiver Ge-
winn zuzurechnende Betrag den Betrag der Anteile am Verlust der KG nicht
#bersteigen darf, der im Wj. der Einlageminderung und in den 10 vorangegange-
nen Wj. f#r den betreffenden Kommanditisten ausgleich- und abziehbar gewe-
sen ist. Maßgeblich sind bei der Einlageminderung allein fr#her ausgleich- und
abziehbare Verluste nach Abs. 1 Satz 1, da die Einlagenminderung das aufgrund
einer Außenhaftung bestehende Verlustausgleichsvolumen des Abs. 1 Satz 2
nicht ber#hrt. Diese ausgleich- und abziehbaren Verluste bilden damit die jewei-
lige H&chstgrenze des Zurechnungsbetrags.
Korrekturzeitraum: Der Gesetzgeber hat den Zeitraum, in dem ein Verlustaus-
gleich bei nachfolgenden Entnahmen r#ckg$ngig zu machen ist, auf das Jahr der
Einlagenminderung und die 10 vorangegangenen Wj. begrenzt. Laut der Geset-
zesbegr#ndung der BReg. erfolgte diese Begrenzung aus Praktikabilit$tsgr#nden
(vgl. BTDrucks. 8/3648, 17). Da Abs. 3 eine Nachversteuerung fr#her geltend
gemachter Verluste bewirkt und damit faktisch wie eine r#ckwirkende !nderung
fr#herer Steuerbescheide wirkt, erscheint diese Grenze angesichts einer Festset-
zungsverj$hrung von maximal 10 Jahren selbst bei Steuerhinterziehung (vgl.
§ 169 Abs. 2 Satz 2 AO) auch aus Gr#nden der verfahrensrechtlichen Gleichbe-
handlung geboten.
Saldierung mit zwischenzeitlichen Gewinnanteilen: Allerdings greift die
Formulierung des § 15a Abs. 3 Satz 2 angesichts des Regelungszwecks des Ab-
satzes 3 zu kurz. Wenn damit das Ergebnis hergestellt werden soll, als ob der be-
treffende Kommanditist von Beginn des elfj$hrigen Korrekturzeitraums an mit
der geringeren Einlage in den gleichen Gesch$ftsverlauf gestartet w$re, gen#gt
es nicht, dem jetzt sich durch die Minderung ergebenden Zurechnungsbetrag
fr#here Verluste iSd. Abs. 1 Satz 1 gegen#berzustellen. Vielmehr ist dann f#r
den Korrekturzeitraum § 15a insgesamt mit der Maßgabe der geringeren Einlage
anzuwenden, so daß ebenfalls zu #berpr#fen ist, inwieweit unter diesem Aspekt
nicht ausgleich- oder abziehbare Verluste fr#herer Veranlagungszeitr$ume durch
sp$tere Gewinnanteile des n$mlichen Kommanditisten nach Abs. 2 zu verrech-
nen gewesen w$ren, da dann die Verlusthaftung des Kommanditisten mit zu-
k#nftigen Gewinnanteilen zum Tragen gekommen ist. Hat er damit jedoch die
Verluste endg#ltig getragen, ist eine Korrektur ihrer – unter der Maßgabe der ur-
spr#nglich h&heren Einlage – verfr#hten Geltendmachung nicht mehr angezeigt
(vgl. BFH v. 20.3.2003 IV R 42/00, BStBl. II, 798; Schmidt/Wacker XXIII.
§ 15a Rn. 159; Bitz in L/B/P, § 15a Rn. 38, v. Beckerath in K/S/M, § 15a
Rn. D 95; Bl#mich/Stuhrmann, § 15a Rn. 73; Clausen, JbFfSt 1982/83, 245;
Kr!ner, Verrechnung beschr$nkter Verluste im Ertragsteuerrecht, 1986, 292).

Beispiel: An der X-KG ist B mit einer Einlage von 30000 E als Treugeber beteiligt.
Seinen Anteil h$lt treuh$nderisch der Kommanditist C. Im Jahr 01 entf$llt auf B ein
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Verlustanteil von ./. 50000 E, in dem Jahr 02 ein Gewinnanteil von 25000 E. Im Jahr
03 erh$lt B von der Gesellschaft ein zinsloses Darlehen iHv. 40000 E zum Kauf eines
Privat-PKW. Die Gesellschaft schließt das Jahr 03 mit +/–0 ab.
Dem B als Treugeber wird der Anteil des C stl. zugerechnet. Der Verlustanteil des Jah-
res 01 von ./. 50000 E war f#r ihn gem. Abs. 1 Satz 1 iHv. 30000 E ausgleichbar. Der
Rest iHv. 20000 E stellt f#r ihn lediglich verrechenbare Verluste dar, da in dieser H&he
f#r ihn ein negatives Kapitalkonto entstand und f#r ihn als Treugeber eine Außenhaf-
tung nach § 15a Abs. 1 Satz 2 EStG iVm. § 171 Abs. 1 HGB nicht in Betracht kommt.
Nach der Verbuchung des Gewinnanteils im Jahre 02 war sein Kapitalkonto mit
+5000 E positiv. Das außerbetrieblich veranlaßte und zudem zinslose Darlehen der
Gesellschaft stellt handelsrechtlich eine Einlagenr#ckgew$hr bzw. Vorauszahlung auf
zuk#nftige Gewinnanteile dar. Diese mindert das strechtliche Kapitalkonto. Dieses ist
damit mit ./. 35000 E negativ. Eine Außenhaftung entsteht f#r B als Treugeber auf-
grund der Einlagenr#ckgew$hr nicht. Zugerechnet wird dem B als fiktiver Gewinn
nach Abs. 3 Satz 1 jedoch nicht der Betrag der Einlagenminderung iHv. 40000 E oder
der dadurch entstandene negative Saldo von ./. 35000 E, sondern nach Abs. 3 Satz 2
maximal ein Betrag von 30000 E, da anderenfalls ein h&herer Betrag zugerechnet w#r-
de, als in den vorangegangenen Wj. aufgrund von Abs. 1 Satz 1 ausgleich- und abzieh-
bar gewesen ist.
Dar#ber hinaus ist eine Nebenrechnung vorzunehmen unter der Maßgabe, daß B
gleich mit einem negativen Kapitalkonto von ./. 10000 E (Einlage 3000 ./. Darlehen
40000) gestartet w$re. Dann w$re der Verlustanteil des Jahres 01 von 50000 E in voller
H&he bloß verrechenbar gewesen (statt lediglich iHv. 20000 E). Deswegen ist grds.
nach wie vor eine Korrektur nach Abs. 3 Satz 1 aufgrund der Einlagenminderung des
Jahres 03 veranlaßt. Durch das Stehenlassen des Gewinnanteils des Jahres 02 hat je-
doch auch der B diesen bloß verrechenbaren Verlust von 50000 E iHv. 2000 E tats$ch-
lich wirtschaftlich getragen. Lediglich in H&he der verbleibenden 25000 E ist deshalb
eine Korrektur fr#heren Verlustausgleichs und -abzugs noch angezeigt.

II. Behandlung des zuzurechnenden Gewinns im Rahmen des § 15a

§ 15a Abs. 3 erfaßt mit seinem fiktiven Gewinn den Betrag, in H&he dessen die
fr#her nach der Wertung der Norm zu Unrecht zum Ausgleich oder Abzug zu-
gelassenen Verlustanteile des Kommanditisten im Wege dieses Verlustausgleichs
oder -abzugs nach § 2 Abs. 1, § 10 saldiert worden sind. Damit repr$sentiert er
letztlich (fiktive) Eink#nfte aus anderen Einkunftsarten bzw. gewerbliche Ein-
k#nfte aus anderen Einkunftsquellen. Zwar hat der Gesetzgeber einen Gewinn
fingiert, er h$tte aber mit der gleichen Berechtigung einen %berschuß annehmen
k&nnen. Damit ist der zuzurechnende fiktive Gewinn des § 15a Abs. 3 jedenfalls
gerade nicht ein Gewinn aus der Beteiligung iSv. Abs. 2 (BFH v. 30.8.2001 IV R
4/00, BStBl. II 2002, 458; Clausen, JbFfSt 1982/83, 246; v. Beckerath in
K/S/M, § 15a Rn. D 99; Uelner/Dankmeyer, DStZ 1981, 20; Bitz in L/B/P,
§ 15a Rn. 38; Bordewin/S!ffing/Brandenberg, Verlustverrechnung bei negati-
vem Kapitalkonto, 194, aA Biergans, DStR 1981, 3), dies zwingend auch des-
halb, weil fr#here Verlustverrechnungspotentiale bei seiner Ermittlung bereits
ber#cksichtigt werden. Somit wird dieser fiktive Gewinn weder nach Abs. 2 mit
fr#heren Verlusten aus der Beteiligung verrechnet, da diese nur Gewinne aus
der Beteiligung mindern k&nnen, noch z$hlt er zu den Gewinnen, die nach
Abs. 3 Satz 4 gemindert werden, da dort ebenfalls Gewinne aus der Beteiligung
vorausgesetzt werden. Letzteres w#rde sonst zu dem absurden Ergebnis f#hren,
daß der fiktive Gewinn immer sofort durch das gleichzeitig entstehende Verlust-
verrechnungspotential eliminiert w#rde: Abs. 3 w#rde leerlaufen.

Beispiel: Kommanditist E hat eine Pflichteinlage von 100000 E geleistet. Seine einge-
tragene Haftsumme betr$gt 50000 E. Im Jahr 01 entf$llt auf ihn ein Verlustanteil von
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./. 100000 E. Im Jahr 02 von ./. 50000 E. Im Jahr 03 l$ßt er sich seine Einlage in vol-
ler H&he zur#ckbezahlen.
Der Verlust des Jahres 01 ist f#r dE nach Abs. 1 Satz 1 in voller H&he ausgleich- und
abziehbar, der Verlust des Jahres 02 dagegen bloß verrechenbar. Aufgrund der Einla-
genminderung des Jahres 03 entsteht iHv. 50000 E eine Außenhaftung des E iSv.
Abs. 1 Satz 2 iVm. § 171 Abs. 1, § 172 Abs. 4 HGB (Abs. 1 Satz 3 sei vorausgesetzt).
In H&he der restlichen 50000 E wird dem E nach Abs. 3 Satz 1 ein fiktiver Gewinn zu-
gerechnet. Diesen muß er versteuern. Eine Verrechnung nach Abs. 2 mit den bloß ver-
rechenbaren Verlusten des Jahres 02 findet ebenso wenig statt, wie mit dem nach
Abs. 3 Satz 4 zur Verf#gung stehenden Betrag von 50000 E zur Minderung laufender
und zuk#nftiger Gewinne aus der Beteiligung. Ende 02 hat E damit 50000 E (fiktiven)
Gewinn zu versteuern und 100000 E verrechenbare Verluste angesammelt.

D. Haftungsminderung (Abs. 3 Satz 3)

I. $berblick

Nach Abs. 1 bestimmt sich das Verlustausgleichspotential eines Kommanditi-
sten nach seinem Kapitalkonto und seiner Haftsumme iSd. § 171 Abs. 1 HGB.
Dementsprechend f#hrt in Abs. 3 nicht nur eine Einlage-, sondern auch eine
Haftungsminderung zu einer R#ckg$ngigmachung des Verlustausgleichs, wenn
diese Haftung Grundlage f#r die Qualifizierung von Verlusten als ausgleichbar
war. Voraussetzung ist nach Abs. 3 Satz 3, daß der Haftungsbetrag iSd. Abs. 1
Satz 2 gemindert wird (Anm. 160) und im Wj. der Haftungsminderung und den
zehn vorangegangenen Wj. Verluste nach Abs. 1 Satz 2 ausgleich- oder abzieh-
bar gewesen sind (Anm. 161).

II. Begriff der Haftungsminderung

Haftungsbetrag iSd. Abs. 1 Satz 2: Abs. 3 Satz 3 behandelt die Minderung
des Haftungsbetrags iSd. Abs. 1 Satz 2, der seinerseits auf § 171 Abs. 1 HGB
Bezug nimmt. Dieser wiederum versteht unter Haftungsbetrag die Differenz
zwischen geleisteter Einlage und eingetragener Haftsumme. Der Kommanditist
haftet den Gl$ubigern der Gesellschaft grds. bis zur H&he der im Handelsregi-
ster eingetragenen Haftsumme, kann diese Haftung jedoch ausschließen, wenn
und soweit er seine Einlage leistet. Mit R#ckgew$hrung der Einlage lebt die Haf-
tung nach § 172 Abs. 4 HGB wieder auf.
Bestehen der Haftung bei Minderung der Haftsumme: Ist damit der in
Abs. 3 Satz 3 gemeinte Haftbetrag die Differenz zwischen eingetragener Haft-
summe und geleisteter Einlage, erfolgt eine Haftungsminderung durch Herab-
setzung der Haftsumme. Diese f#hrt jedoch nur zu einer Minderung der Haftung,
wenn eine solche zum Zeitpunkt der Herabsetzung gegeben ist. Entspricht die
geleistete Einlage der eingetragenen Haftsumme, besteht keine Haftung, die
durch die Herabsetzung der Haftsumme gemindert werden k&nnte.

L#demann, Verluste bei beschr$nkter Haftung, 1998, 195; Bordewin/S!ffing/Bran-
denberg, Verlustverrechnung bei negativem Kapitalkonto, 2. Aufl. 1986, 91; v. Becke-
rath in K/S/M, § 15a Rn. D 127, Bl#mich/Stuhrmann, § 15a Rn. 78, Biergans,
DStR 1981, 3; Schmidt/Wacker XXIII. § 15a Rn. 167; Bitz in L/B/P, § 15a Rn. 41.

Keine Haftungsminderung im Fall des Abs. 1 Satz 3: Revidiert werden sol-
len nur die Folgen eines Verlustausgleichs, der auf einer Haftung beruht, die zu-
gleich den Anforderungen des Abs. 1 Satz 3 gen#gt, da eine Außenhaftung, bei
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der dies nicht der Fall ist, keinen Verlustausgleich erm&glicht hat und somit die
Minderung des Haftungsbetrags ein f#r § 15a irrelevanter Vorgang ist.
Zeitpunkt der Haftungsminderung: Die Herabsetzung der Haftsumme er-
fordert im Innenverh$ltnis eine !nderung des Gesellschaftsvertrags. Im Außen-
verh$ltnis wird sie den Gl$ubigern der Gesellschaft gegen#ber wirksam mit Ein-
tragung in das Handelsregister (§ 174 Halbs. 1 HGB) und Bekanntmachung
(§ 15 Abs. 1 HGB). Fallen diese Vorg$nge in unterschiedliche Wj., ist deshalb als
Wj. der Haftungsminderung das Jahr der Bekanntmachung anzusehen. Wie die
Frage der bestehenden Außenhaftung nach § 171 Abs. 1 HGB in Abs. 1 Satz 2
ist auch die Frage der Haftungsminderung in Abs. 3 Satz 3 rein handelsrechtlich
zu beantworten. Damit bestimmt jedoch der Zeitpunkt der handelsrechtlichen
Wirksamkeit einer Herabsetzung des Haftungsbetrags das Wj. der Haftungsmin-
derung (Schmidt/Wacker XXIII. § 15a Rn. 157; Bl#mich/Stuhrmann, § 15a
Rn. 78).
Unbeachtlichkeit der fortbestehenden Haftung nach § 174 Halbs. 2
HGB: Nach § 174 Halbs. 2 HGB wirkt die Herabsetzung der Haftsumme nicht
gegen#ber Gl$ubigern der KG, deren Forderungen zur Zeit der Eintragung der
Haftungsminderung in das Handelsregister begr#ndet waren, sondern nur Neu-
gl$ubigern gegen#ber. Nur letzteren haftet der Kommanditist lediglich in H&he
der herabgesetzten Haftsumme f#r Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Gegen-
#ber den Altgl$ubigern der Gesellschaft gilt sein alter – und jetzt nicht mehr im
Handelsregister nachgewiesener – Haftungsumfang fort. Der Gesetzgeber hat
jedoch in Abs. 1 Satz 2 nur die Außenhaftung nach § 171 HGB als relevant f#r
das Verlustausgleichsvolumen des Kommanditisten angesehen. Diese bestimmt
sich allein nach der eingetragenen Haftsumme. Die Haftung nach § 174 Halbs. 2
HGB ist – ebenso wie eine Haftung nach § 172 Abs. 2 HGB oder nach § 176
HGB – gerade keine Haftung nach § 171 HGB und verhindert damit eine Ge-
winnzurechnung nach Abs. 3 nicht.

L#demann, Verluste bei beschr$nkter Haftung, 1998, 196; Bordewin/S!ffing/Bran-
denberg, Verlustverrechnung bei negativem Kapitalkonto, 2. Aufl. 1986, 88; v. Becke-
rath in K/S/M, § 15a Rn. D 128, Bl#mich/Stuhrmann, § 15a Rn. 79, Biergans,
DStR 1981, 3; Schulze-Osterloh, JbFfSt. 1981/82, 238; aA Schmidt/Wacker XXIII.
§ 15a Rn. 168; Bitz in L/B/P, § 15a Rn. 40; Uelner/Dankmeyer, DStR 1981, 12 unter
Hinweis auf BTDrucks. 339/79.

Keine Haftungsminderung durch Einlage: Als Differenz zwischen eingetra-
gener Haftsumme und geleisteter Einlage mindert sich der Haftbetrag iSd.
Abs. 3 Satz 3 auch durch weitere Einlageleistungen. Da durch die Leistung der
Einlage jedoch lediglich eine Substitution zwischen den Verlustausgleichsmaß-
st$ben des Abs. 1 Satz 2 und Satz 1 erfolgt (bei von vornherein geminderter Au-
ßenhaftung und entsprechend erh&hter Einlage h$tte der fr#here Verlustaus-
gleich in gleicher Weise nach Abs. 1 Satz 1 stattfinden k&nnen, wie er so
tats$chlich nach Abs. 1 Satz 2 vorgenommen wurde), ist dies kein Fall der Haf-
tungsminderung iSv. Abs. 3 Satz 3 (so auch BFH vom 1.6.1989 IV R 19/88,
BStBl. II, 1018).

Beispiel: F#r die Kommanditisten A und B ist jeweils eine Haftsumme von 100000 E
in das Handelsregister eingetragen. Dies entspricht den im Innenverh$ltnis vereinbar-
ten Pflichteinlagen. B leistet seine Einlage sofort, A nicht. Im Jahr 01 entf$llt auf beide
ein Verlustanteil von ./. 80000 E. Im Folgejahr wird die Haftsumme von beiden auf
50000 E gemindert, in das Handelsregister eingetragen und bekannt gemacht. Im Jahr
03 zahlt A auf seine bedungene Pflichteinlage 50000 E an die Gesellschaft. F#r A lie-
gen w$hrend des gesamten Zeitraums die Voraussetzungen des Abs. 1 Satz 3 vor.
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Bei beiden Kommanditisten ist der Verlustanteil des Jahres 01 in voller H&he ausgleich-
und abziehbar. F#r den A trotz entstehenden negativen Kapitalkontos nach Abs. 1
S$tze 2 und 3 iVm. § 171 Abs. 1 HGB, f#r den B nach Abs. 1 Satz 1. F#r den B ist die
Haftungsminderung des Jahres 02 folgenlos, da f#r ihn zu diesem Zeitpunkt keine Au-
ßenhaftung iSv. Abs. 1 Satz 2 besteht und der fr#here Verlustausgleich auch nicht auf
einer solchen beruhte.
Bei A reduziert sich dagegen durch die Haftungsminderung seine bestehende Außen-
haftung nach § 171 Abs. 1 HGB von 100000 E auf 50000 E. Entsprechend wird ihm
gem. Abs. 3 Satz 3 sein ausgleichbarer Verlustanteil von ./. 80000 E des Jahres 01 im
Jahr 02 iHv. 30000 E als fiktiver Gewinn zugerechnet, da sich sein eingegangenes Risi-
ko im Außenverh$ltnis durch die Haftungsminderung auf 50000 E reduziert hat und
der fr#here Verlustausgleich auf der Außenhaftung beruhte. Ohne Einfluß bleibt mit-
hin die Tatsache, daß A den Gl$ubigern der Gesellschaft, deren Forderungen noch aus
dem Jahr 01 stammen, nach § 174 Halbs. 2 HGB nach wie vor iHv. 100000 E haftet.
Die Zahlung des A iHv. 50000 E an die Gesellschaft im Jahr 03 auf seine bedungene
Pflichteinlage hat in Abs. 3 keine Konsequenzen. Zwar mindert sich seine Außenhaf-
tung im Jahr 03 von 50000 E auf 0, dieser Haftungsminderung steht jedoch ein ent-
sprechender Kapitaleinsatz in Form seiner Einlageleistung gegen#ber, so daß eine
R#ckg$ngigmachung fr#heren Verlustausgleichs- oder -abzugs nicht erforderlich ist.

III. Vorangegangener Verlustausgleich oder -abzug nach Abs. 1 Satz 2

Da Abs. 3 Satz 3 den Verlustausgleich aufgrund einer (zum Zeitpunkt der Vor-
nahme des Verlustausgleichs vorliegenden) Außenhaftung nach § 171 HGB revi-
dieren will, wenn sich aufgrund einer sp$teren Haftungsminderung herausstellt,
daß diese Außenhaftung kein dauerhaftes wirtschaftliches Risiko des Komman-
ditisten repr$sentierte, setzt er voraus, daß der im Wj. der Haftungsminderung
oder den zehn vorangegangenen Wj. vorgenommene Verlustausgleich auch tat-
s$chlich auf Abs. 1 Satz 2 beruhte. Damit verweist Abs. 3 Satz 3 – auch wenn er
nur Abs. 1 Satz 2 nennt – mit auf Abs. 1 Satz 3, da der erweiterte Verlustaus-
gleich nach Abs. 1 Satz 2 nur erfolgt, wenn auch die Voraussetzungen des Abs. 1
Satz 3 vorliegen. Waren sie nicht gegeben, fand kein Verlustausgleich statt, der
jetzt revidiert werden m#ßte. Es muß also in einem dieser Wj. ein Anteil des
Kommanditisten am Verlust der KG, der zu einem negativen Kapitalkonto
f#hrte, als ausgleichbar qualifiziert worden sein, weil der Kommanditist den
Gl$ubigern der Gesellschaft aufgrund des § 171 Abs. 1 HGB haftete. Dabei
spielt die H&he der aufgrund der Außenhaftung als ausgleichbar qualifizierten
Verluste f#r die Frage, ob Abs. 3 Satz 3 tatbestandlich gegeben ist, keine Rolle.

Beispiel: F#r Kommanditist A ist eine Haftsumme von 50000 E eingetragen, f#r den
Kommanditisten B eine Haftsumme von 100000 E. B leistet 50000 E Einlage. Im Jahr
01 entf$llt auf beide ein Verlustanteil von ./. 50000 E. Im Jahr 02 wird die Haftsumme
des B auf 50000 E, die des A auf 20000 E herabgemindert, in das Handelsregister ein-
getragen und bekannt gegeben. Bei A und B liegen w$hrend des gesamten Zeitraums
die Voraussetzungen des Abs. 1 Satz 3 vor.
Der Verlustanteil des Jahres 01 ist f#r beide Kommanditisten voll ausgleich- und ab-
ziehbar: f#r A trotz entstehenden negativen Kapitalkontos nach Abs. 1 S$tze 2 und 3
wegen seiner in entsprechender H&he bestehenden Außenhaftung nach § 171 Abs. 1
HGB; f#r B wegen seiner geleisteten Einlage nach Abs. 1 Satz 1. Ende 01 weist das
Kapitalkonto des B 0 E aus. Daß f#r ihn dar#ber hinaus eine weitergehende Außenhaf-
tung nach § 171 Abs. 1 HGB besteht, ist f#r den Verlustausgleich des Jahres 01 irrele-
vant.
Entsprechend unterscheiden sich die Rechtsfolgen der Haftungsminderung des Jahres
02. F#r A f#hrt sie nach Abs. 3 Satz 3 zu einer Gewinnzurechnung iHv. 30000 E, da
sich in diesem Umfang seine bestehende Außenhaftung mindert und der Verlustaus-
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gleich des Jahres 01 auf dieser Außenhaftung beruhte. F#r B ergeben sich dagegen
keine Folgen. Zwar mindert sich auch bei ihm seine bestehende Außenhaftung, diese
war jedoch f#r den Verlustausgleich des Jahres 01 nicht bestimmend. Eine Korrektur
#ber Abs. 3 Satz 3 unterbleibt.

IV. Rechtsfolge: Gewinnzurechnung

1. Kommanditistenidentit#t
Wie bei der Einlagenminderung (s. Anm. 156) erfolgt auch bei der Haftungs-
minderung die Gewinnzurechnung nach Abs. 1 Satz 1 nur, wenn es sich im Jahr
der Verlustentstehung und im Jahr der Haftungsminderung um denselben Betei-
ligten handelt. Zwar haftet ein eintretender Kommanditist nach § 173 Abs. 1
HGB in H&he der #bernommenen Haftsumme auch f#r vor seinem Eintritt be-
gr#ndete Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Aufgrund seiner Haftung waren
aber in der Vergangenheit keine Verluste nach Abs. 1 Satz 2 ausgleich- und ab-
ziehbar. Die Haftung des ausscheidenden Kommanditisten, aufgrund derer in
der Vergangenheit gegebenenfalls Verluste ausgleich- und abziehbar gewesen
sind, endet dagegen mit Ausscheiden. Anders erneut bei einem unentgeltlichen
%bergang der Beteiligung, bei der der %bertragungsempf$nger gem. § 6 Abs. 3
Rechtsnachfolger des bisherigen Beteiligten ist.

2. Umfang der Gewinnzurechnung

a) Betrag der Haftungsminderung
Grds. entspricht der Umfang der Gewinnzurechnung dem Betrag der Haftungs-
minderung. Der Korrekturzeitraum entspricht dem der Einlagenminderung.
Wie bei der Einlagenminderung ist eine Saldierung mit sp$teren Gewinnanteilen
vorzunehmen (s. Anm. 157).

Beispiel: F#r den Kommanditisten A der X-KG ist eine Haftsumme von 100000 E in
das Handelsregister eingetragen. Er hat sich im Innenverh$ltnis zu einer Einlagelei-
stung von 50000 E verpflichtet, die er jedoch nicht erbringt. Im Jahr 01 entf$llt auf A
ein Verlustanteil von ./. 50000 E; in dem Jahr 02 ein Gewinnanteil von 25000 E. Im
Jahr 03 wird die Haftsumme von A im Handelsregister auf 20000 E gesenkt und be-
kannt gemacht. Die Gesellschaft schließt das Jahr 03 mit +/–0 ab.
W$re A von Anfang an mit einer Haftsumme von 20000 E gestartet, w$ren von den
Verlusten des Jahres 01 f#r ihn 20000 E nach Abs. 1 S$tze 2 und 3, § 171 Abs. 1 HGB
ausgleich- und abziehbar gewesen. In dieser H&he ist deswegen eine Korrektur des fr#-
heren Verlustausgleichs oder -abzugs aufgrund der sp$teren Haftungsminderung von
vornherein nicht veranlaßt. Die restlichen 30000 E Verlustanteil des Jahres 01 w$ren
hingegen bloß verrechenbar gewesen. Durch das Stehenlassen des Gewinnanteils des
Jahres 02 von 25000 E h$tte (und hat) A diese Verluste jedoch tats$chlich wirtschaft-
lich getragen und h$tte sie im Wege der Verlustverrechnung nach Abs. 2 auch stl. gel-
tend machen k&nnen. In dieser H&he ist ebenfalls eine Korrektur des fr#heren Verlust-
ausgleichs oder -abzugs aufgrund der Haftungsminderung des Jahres 03 nicht mehr
veranlaßt. Eine erneute Anwendung des § 15a auf den Kommanditisten A unter Maß-
gabe einer von Anfang an niedrigeren Haftsumme ergibt somit, daß aufgrund der Haf-
tungsminderung des Jahres 03 lediglich eine fiktive Gewinnzurechnung nach Abs. 3
Satz 3 iHv. 5000 E (50000 fr#herer Verlustausgleich gem. Abs. 1 S$tze 2 und 3
./. 20000 fortbestehende Außenhaftung ./. 25000 E Verlusttragung durch sp$teren
Gewinnanteil) n&tig ist, um den Umfang der stl. Verlustanerkennung dem langfristigen
Haftungsrisiko des A anzupassen.
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b) Aufgrund der Haftung tats#chlich geleistete Betr#ge
Außer durch das Stehenlassen sp$terer Gewinne kann eine Verlusttragung auch
dadurch erfolgen, daß der Kommanditist aufgrund seiner Haftung im Außen-
verh$ltnis in Anspruch genommen wird. Aus diesem Grund ist der Betrag der
Haftungsminderung (= der zuzurechnende fiktive Gewinn) nach Abs. 3 Satz 3
um „auf Grund der Haftung tats$chlich geleistete Betr$ge“ zu vermindern.
Denn soweit der Kommanditist aufgrund der Außenhaftung iSd. Abs. 1 Satz 2
tats$chlich in Anspruch genommen wurde, ist das Risiko der Inanspruchnahme
nicht nachtr$glich durch die Haftungsminderung entfallen, sondern hat sich viel-
mehr vorher tats$chlich und endg#ltig realisiert. Allerdings macht diese Ber#ck-
sichtigung der tats$chlich geleisteten Betr$ge auf die Haftung nur Sinn, wenn
diese beim Kommanditisten nicht bereits auf seine Pflichteinlage angerechnet
und damit nicht bereits bei der Ermittlung des Betrags der Haftungsminderung
ber#cksichtigt worden sind.

Beispiel: Geleistete Einlage des Kommanditisten D sei 50000 E, seine eingetragene
Haftsumme 100000 E. Im Jahr 01 entf$llt auf ihn eine Verlustanteil von ./. 100000 E.
Im Jahr 02 zahlt D 20000 E aufgrund der Haftung, die auf die Pflichteinlage angerech-
net werden. Im Jahr 03 wird die Haftsumme auf 50000 E herabgesetzt.
Die Herabsetzung der Haftsumme bedeutet eine Haftungsminderung in H&he von
30000 E, da die Differenz zwischen Einlage (70000 E) und vorheriger Haftsumme
(100000 E) iHv. 30000 E gemindert wird. Wegen der Anrechnung der Leistung auf-
grund der Haftung auf die Einlage wird die weitergehende Haftungsminderung inner-
halb des Abs. 3 bereits nicht mehr wahrgenommen. Eine weitere K#rzung der jetzt mit
30000 E ermittelten Haftungsminderung iSd. Abs. 3 Satz 3 um den auf die Haftung
geleisteten Betrag von 20000 E w$re eine nicht gerechtfertigte Doppelber#cksichti-
gung. Nach Abs. 3 Satz 3 ist dem D im Jahr 03 damit ein fiktiver Gewinn iHv. 30000 E
zuzurechnen.
Anders, wenn Kommanditist D im Beispiel in H&he der ausstehenden Einlage von
50000 E keine Geld-, sondern eine Sacheinlage schuldet. In diesem Fall ist die Leistung
aufgrund der Haftung nicht auf die Einlage anrechenbar. Es liegt damit eine Haftungs-
minderung iSd. Abs. 3 Satz 3 iHv. 50000 E vor, die jedoch um den auf die Haftung ge-
leisteten und nicht bereits auf die Einlage angerechneten Betrag von 20000 E auf
30000 E zu k#rzen ist. Erneut ist dem D deshalb im Jahr 03 nach Abs. 3 Satz 3 ein fik-
tiver Gewinn von 30000 E zuzurechnen.

c) H%chstbetrag (sinngem#ße Anwendung von Satz 2)
Mit dem Verweis auf Satz 2 stellt Abs. 3 Satz 3 klar, daß der als fiktiver Gewinn
zuzurechnende Betrag auch im Rahmen der Haftungsminderung nach Abs. 3
Satz 3 den Betrag der Anteile am Verlust der KG nicht #bersteigen darf, der im
Wj. der Haftungsminderung und in den 10 vorangegangenen Wj. f#r den betref-
fenden Kommanditisten ausgleich- und abziehbar gewesen ist. Dies folgt aus
der Funktion des Abs. 3, die Rechtsfolgen des Abs. 1 zu sichern und dem lang-
fristigen Haftungsrisiko anzupassen. Maßgeblich sind bei der Haftungsminde-
rung allein fr#her ausgleich- und abziehbare Verluste nach Abs. 1 Satz 2, da die
Haftungsminderung das aufgrund einer geleisteten Einlage bestehende Verlust-
ausgleichsvolumen des Abs. 1 Satz 1 nicht ber#hrt. Diese ausgleich- und abzieh-
baren Verluste bilden damit die jeweilige H&chstgrenze des Zurechnungsbe-
trags.
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E. Begr"ndung eines verrechenbaren Verlusts (Abs. 3 Satz 4)

Nach Abs. 3 Satz 4 mindern die Betr$ge, die dem Stpfl. nach Abs. 3 S$tze 1 bis
3 als (fiktiver) Gewinn zugerechnet werden, die (laufenden) Gewinne, die dem
Kommanditisten aus seiner Beteiligung zuzurechnen sind. Der Gesellschafter
erh$lt damit das Verlustverrechnungsvolumen, wie es ihm zust#nde, wenn der
Verlustausgleich von vornherein versagt und nicht erst nach Abs. 3 korrigiert
worden w$re. Die damit angeordnete Verlustverrechnung entspricht der nach
Abs. 2 (vgl. Anm. 132 ff.), wobei allerdings nicht nur Gewinne zuk#nftiger Wj.,
sondern auch bereits diejenigen des Wj. der Zurechnung gemindert werden.
Abs. 3 Satz 4 folgt der Logik des § 15a, wonach es sich bei Verlusten, die auf-
grund der R#ckg$ngigmachung ihres fr#herer Verlustausgleichs oder -abzugs
nach Abs. 3 stl. noch nicht wirksam geworden sind, nur um bloß verrechenbare
Verluste iSd. Abs. 2 handeln kann.
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